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Einleitung

Ist der öffentliche Rundfunk im digitalen Zeitalter noch legitim? Diese
Frage erhitzt seit vielen Jahren die Gemüter, nicht nur in Medienpolitik
und Medienforschung, sondern auch bei den Gebühren- und Steuerzah-
lenden. Es scheint fast, als würden die in den 1920er-Jahren als öffentliche
Monopole gegründeten Rundfunkorganisationen angesichts der Menge an
frei zugänglichen Medieninhalten im Internet heute nicht mehr benötigt.
Gerade junge Menschen schalten seltener ein und zeigen nur in Ausnah-
mefällen Interesse am linearen Radio- und Fernsehkonsum. Der von neoli-
beralen Politikerinnen und Politikern und von durch die Digitalisierung
selbst unter Druck geratenen Presseverlagen geäußerte Vorwurf, es handle
sich hier um eine unfaire «Marktverzerrung», dominiert zudem den öffent-
lichen Diskurs über den öffentlichen Rundfunk.

Gleichzeitig ist der öffentliche Rundfunk aber vor dem Hintergrund
von Desinformation im Internet und Datenschutzskandalen in den sozia-
len Medien in westlichen Ländern unumstrittener Spitzenreiter in jeder
Befragung zum Vertrauen in Medieninhalte bzw. -organisationen. Zudem
sind in manchen Regionen die Sendungen des öffentlichen Rundfunks die
einzige verbleibende Informationsquelle, dies aufgrund der ökonomischen
Schwierigkeiten von Tageszeitungen, sich am (digitalen) Markt zu refinan-
zieren. Die vorliegende Studie geht deshalb davon aus, dass es den öffentli-
chen Rundfunk nach wie vor braucht, dass er aber im digitalen Zeitalter –
organisationsintern und -extern – neu gedacht werden muss, um weiterhin
als legitim zu gelten. Zur Unterstützung dieses Prozesses wird hier ein neu-
er Leitbegriff vorgeschlagen, der viele Forderungen an eine moderne, ge-
sellschaftliche Medienorganisation in sich vereint – der des «Media Com-
mons».

Ein Commons ist gemäß Elinor Ostrom, der berühmtesten Forscherin
in diesem Bereich, eine Ressource, die wir teilen und die uns deshalb bei
der Nutzung und Bereitstellung vor soziale Dilemmata stellt (vgl. Hess/
Ostrom 2007b: 3). Die Commons-Forschung hat sich seit den 1970er-Jah-
ren mit natürlichen Ressourcen – wie beispielsweise Wiesen, Wäldern oder
der Fischerei – und deren gemeinschaftlichen Bewirtschaftung und Orga-
nisation befasst. Elinor Ostrom hat für ihre Forschung zu diesen Ressour-
cen 2009 den Alfred-Nobel-Gedenkpreis für Wirtschaftswissenschaften ver-
liehen bekommen (vgl. o.A. 2009). Seit den 1990ern werden auch digitale,

1
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immaterielle und kulturelle Ressourcen als Commons beschrieben und er-
forscht. Ostrom hat mit dem Sammelband «Governing the Knowledge
Commons» (Hess/Ostrom 2007a) einen Beitrag zu dieser Entwicklung ge-
leistet. In einem der Kapitel argumentiert beispielsweise Bollier (2007: 32),
dass der Begriff der Commons, wie bereits im Bereich des Umweltschutzes,
auch für die «digitale Ökologie» eine Möglichkeit bietet, um einen fairen
und gerechten Umgang mit geteilten Ressourcen zu fordern. Die Com-
mons bieten dafür das passende «Philosophical Framework».

Solche Rahmungen bzw. Leitbegriffe sind auch für Organisationen
wichtig, um sich zu beschreiben und die eigene Legitimität zu begründen.
Legitimität basiert – abgesehen vom individuellen Nutzen – darauf, dass
Menschen eine Organisation verstehen und ihre Aktivitäten als wün-
schenswert, gerecht und richtig einschätzen:

«Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions
of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially
constructed system of norms, values, beliefs, and definitions» (Such-
man 1995: 574).

Suchman (1995: 577–584) unterscheidet zwischen einer nutzenorientiert-
pragmatischen, einer normativ-moralischen und einer kognitiven Legitimi-
tät. Am mächtigsten ist die dritte Form: Aufgrund von kognitiven Überle-
gungen resultiert im besten Fall, dass eine Institution schlicht als unab-
dingbar betrachtet wird («taken-for-grantedness»). Dazu gehört jedoch
auch, dass die Organisation «verständlich» ist, dass es also plausible Erklä-
rungen dafür gibt, inwiefern sie in einer chaotischen sozialen Umwelt ein
Problem zu lösen vermag.

Dass ein Leitbegriff hilft, sich selbst und die eigenen Aktivitäten zu er-
klären, war den öffentlichen Rundfunkorganisationen auch vor 15 Jahren
bewusst, als sie «Public Value» eingeführt haben. Der Begriff wurde erst-
mals von der British Broadcasting Corporation (BBC) im Rahmen der Er-
neuerung der Royal Charter von 2006 benutzt. Ein Strategiepapier von
2004 trägt den Titel «Building Public Value: Renewing the BBC for a Digi-
tal World» (vgl. Steemers 2004: 103); in ihm wird der «gesellschaftliche
Mehrwert» der Programme der BBC diskutiert. In der Folge haben öffent-
liche Rundfunkorganisationen in den westlichen EU-Ländern damit be-
gonnen, den gesellschaftlichen Mehrwert ihrer Programme zu beschreiben
und sogenannte «Public Value»-Tests für neue Angebote einzuführen (vgl.
Donders/Moe 2011). Dies war auch eine Reaktion auf den Druck privat-
kommerzieller Medienorganisationen und die Forderung der EU nach
mehr Transparenz und Kontrolle (vgl. Wolswinkel 2011, Nikoltchev 2012).
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Das hier vorgeschlagene «Media Commons» lehnt die Überlegungen
von «Public Value» keineswegs ab, geht aber einen Schritt weiter. Wie
der «Public Value» versteht auch das «Media Commons» die Programme
öffentlicher Rundfunkorganisationen als wichtige gesellschaftliche Güter
oder Ressourcen. Das «Media Commons» befasst sich aber zusätzlich mit
der Art und Weise, wie diese Güter hergestellt und zugänglich gemacht
werden und wer an Entscheidungsprozessen beteiligt ist1. Insofern vermag
der neue Leitbegriff nicht nur den Inhalt, sondern auch die Medienorgani-
sation zu fassen. Gleichzeitig ist der Begriff kompromissloser. Mit «Public
Value» wurde vor allem versucht, die Anspruchsgruppen von der Qualität
der Medieninhalte zu überzeugen. Entsprechend erschienen diese immer
ein wenig wie ein «Nice to Have», das wir uns als Gesellschaft leisten, weil
wir es können. Der Leitbegriff des «Media Commons» macht hingegen
klar, dass eine «Tragödie» unausweichlich ist, wenn wir es als Gesellschaft
nicht schaffen, uns bezüglich der Organisation der öffentlichen Kommuni-
kation miteinander zu arrangieren.

In der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft gehört der Com-
mons-Begriff bisher nicht zum Standardcurriculum, er wird aber in ver-
schiedenen Zusammenhängen verwendet (siehe Kapitel 3.3). Bereits 1999
hat Trine Syvertsen den Begriff zur Definition des öffentlichen Rundfunks
vorgeschlagen und zwar im Sinne einer Möglichkeit zur Partizipation an
der öffentlichen Debatte. Graham Murdock (2005a) hat den Commons-Be-
griff später auf die BBC angewendet. Für ihn ist öffentlicher Rundfunk
eine von mehreren Organisationen, die den Zugang zu digitalen Gemein-
gütern ermöglichen, nämlich zu Information, Wissen, Repräsentation, De-
liberation und Partizipation. Aus diesem Grund soll die BBC, genau wie
Bibliotheken und Museen, als «Digital Commons» gedacht werden, argu-
mentiert er. Weitere Autorinnen und Autoren haben den Commons-Be-
griff beispielsweise auf Community Medien oder das Internet angewendet
(vgl. Uzelman 2011).

Hallvard Moe (2011: 65) sieht im Konzept der Commons vor allem den
Vorteil, dass er Forschende dazu anhält, die Institution des öffentlichen
Rundfunks ganzheitlich zu denken:

«It makes us capable of judging its value as comprehensive, not broken
down to individual, isolated parts. The commons can also house di-

1 Dies wurde in einem kurzen Beitrag für das Public-Value-Heft des Österreichischen
Rundfunks (ORF) diskutiert (Jarren/Schweizer 2015).
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verse forms of communication – from dialogic to disseminating
modes.»

Er kritisierte jedoch, dass der Commons-Begriff in den bisherigen Ausar-
beitungen zu breit ist und dadurch zu vage bleibt, um medienpolitische
Wirkung entfalten zu können. Und in der Tat: Auch der Aufsatz von Mur-
dock, der sich bisher am intensivsten mit der Verbindung von Commons
und öffentlichem Rundfunk auseinandergesetzt hat, lässt viele Fragen un-
beantwortet. Murdock liefert keinen Forschungsstand zur Verwendung des
Commons-Begriffs in der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft
oder zum Medienbegriff in der Commons-Forschung. Auch verzichtet
Murdock darauf, neben der BBC noch andere öffentliche Rundfunkorga-
nisationen zu analysieren, obwohl es «den» öffentlichen Rundfunk weder
in der Theorie noch in der Praxis gibt, sondern nur zahlreiche Beschrei-
bungen und Interpretationen, die sich teilweise stark voneinander unter-
scheiden (vgl. Brants/Siune 1992: 101). Schließlich lässt Murdock die Frage
unbeantwortet, ob auch andere Medienorganisationstypen «Digital Com-
mons» sein können, obwohl diese die genannten Ressourcen zu einem ge-
wissen Maß sicherlich auch bereitstellen. Um einen medienpolitisch ver-
wendbaren Leitbegriff eines «Media Commons» zu entwickeln, ist es nö-
tig, diese Lücken zu füllen.

Die vorliegende Studie hat sich den beschriebenen Forschungslücken
angenommen. Konkret gibt sie eine Antwort auf folgende Forschungsfra-
ge: Inwiefern entspricht der öffentliche Rundfunk dem Leitbegriff ei-
nes «Media Commons»? Noch konkreter: Weisen öffentliche Rundfunkor-
ganisationen in verschiedenen Ländern die Merkmale eines «Media Com-
mons» auf? Die vorliegende Studie beantwortet diese Fragen sowohl theo-
retisch als auch empirisch: Einerseits wird auf Basis von Forschungslitera-
tur der Leitbegriff eines «Media Commons» entwickelt und für die Analyse
von Medienorganisationen anwendbar gemacht. Andererseits wird im Län-
dervergleich geprüft, ob öffentliche Rundfunkorganisationen die Merkma-
le eines «Media Commons» aufweisen oder nicht. Im Folgenden werden
beide Schritte genauer beschrieben.

Erarbeitung des neuen Leitbegriffs der «Media Commons»

Das erste Ziel dieser Studie ist, die Verbindung zwischen Medien und
Commons zu prüfen. Ein Commons ist, wie bereits einleitend erwähnt,
eine Ressource, die wir teilen und die uns vor soziale Dilemmata stellt (vgl.
Hess/Ostrom 2007b: 3). Man könnte nun einwenden, dass diese Beschrei-
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bung sowieso auf den Medienbereich zutrifft. Denn Journalismus ist ein
Unterfangen, das nur gemeinschaftlich realisiert werden kann und nur
durch gesellschaftliche Beteiligung eine Wirkung hat. Auch stellt uns die
Medienfinanzierung, -produktion und -nutzung vor allerlei soziale Dilem-
mata. Medien bzw. Journalismus könnten also, ohne weiter in die Tiefe zu
gehen, gleich zu «Media Commons» erklärt werden, ohne dass dies Wider-
stand auslösen würde. Doch eine solch vage Beschreibung ist, wie gesagt,
für die Medienpolitik nicht fruchtbar. Der neue Leitbegriff wird deshalb
in den nächsten Kapiteln konkretisiert und ausgearbeitet. Im Hinblick da-
rauf werden hier drei definitorische Herausforderungen besprochen, die
nicht den Begriff der Commons betreffen – dieser wird später diskutiert
(siehe Kapitel 3) –, sondern den Begriff der Medien.

Eine erste Herausforderung betrifft die Definition des Medienbegriffs,
der ja einen der zwei Bestandteile von «Media Commons» ausmacht. Ge-
mäß Lasswell (1960: 17) geht es im Medienbereich um diese Frage: «Who
says what in which channel to whom with what effect?». Gemäß Saxer
(1999: 6) sind Medien hingegen «komplexe institutionalisierte Systeme um
organisierte Kommunikationskanäle von spezifischem Leistungsvermö-
gen». Diese Gegenüberstellung zeigt, dass Medien eine symbolische und
eine materielle bzw. eine inhaltliche und eine strukturelle Seite haben. Die
vorliegende Studie geht davon aus, dass Medieninhalte per se geteilte Res-
sourcen sind und deshalb beispielsweise als «Cultural Commons», «Infor-
mation Commons», oder – wenn sie von einer Medienorganisation stam-
men – grundsätzlich auch als «Media Commons» beschrieben werden kön-
nen. Medienorganisationen können hingegen materiell bzw. strukturell
sehr unterschiedlich ausgestaltet sein. Ihre Entsprechung mit dem Leitbe-
griff eines «Media Commons» ist deshalb die offene Frage, die hier generell
und am Beispiel des öffentlichen Rundfunks geprüft werden soll.

Eine zweite Herausforderung betrifft die Definition des öffentlichen
Rundfunks, dessen Institutionalisierung in dieser Studie im Zentrum
steht. Gemäß Saxer (2005: 13) ist der öffentliche Rundfunk ein «besonders
komplexer Beobachtungsgegenstand». Für Unsicherheit sorgt vor allem der
Begriff «öffentlich». Gemäß Syvertsen (vgl. 1999: 6–7) sind drei Deutungen
denkbar: Öffentlich kann die Bereitstellung eines Gutes durch die öffentli-
che Hand («public utility») meinen, einen Dienst für die Öffentlichkeit als
ein Publikum («the public»), oder die Möglichkeit zur Teilhabe an einer
gemeinschaftlichen, öffentlichen Sphäre («public sphere»). Während die
erste Deutung den öffentlichen Rundfunk als Aufgabe des Staates denkt,
zielen die anderen beiden Deutungen auf das ab, was Jarren et al. (2001:
43–44) eine «gesellschaftliche Medienorganisation» nennen. Die vorliegen-
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de Studie denkt den öffentlichen Rundfunk ebenfalls als gesellschaftliche
Medienorganisation, die den Zugang zu einer öffentlichen Sphäre ermög-
licht, und diskutiert dabei auch die Rolle des Staates.

Eine dritte Herausforderung betrifft die Definition des Fachs, die zur
Abgrenzung des Forschungsstands benötigt wird. Die Publizistikwissen-
schaft, die sich traditionell mit der öffentlichen Kommunikation befasst,
entgrenzt sich immer stärker hin zur Kommunikationswissenschaft (vgl.
Beck 2013: 163–164, Bentele 2013: 227). Neben der gesellschaftlichen, öf-
fentlichen Kommunikation untersuchen Publizistikwissenschaftlerinnen
und -wissenschaftler immer häufiger auch die interpersonale, private Kom-
munikation. Dies ist sinnvoll, denn die beiden Sphären lassen sich immer
schwieriger voneinander trennen. Gleichzeitig grenzt man sich in der Pu-
blizistik- und Kommunikationswissenschaft aber nach wie vor von der Me-
dienwissenschaft ab, die sich der Gestaltung und Ästhetik von Medienin-
halten widmet (vgl. Averbeck-Lietz 2013: 286). Eine medienwissenschaftli-
che Betrachtung der Commons würde folglich inhaltliche Elemente und
die Praktiken des Teilens und des gemeinschaftlichen Erlebens beleuchten.
Eine kommunikationswissenschaftliche Betrachtung könnte hingegen die
bei der kollektiven Nutzung jeder denkbaren Ressource stattfindenden
Kommunikationsprozesses analysieren. In der vorliegenden, publizistikwis-
senschaftlich orientierten Studie interessiert jedoch spezifisch die kollekti-
ve Organisation der öffentlichen Kommunikation.

Der theoretische Teil dieser Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Im zweiten
Kapitel wird der öffentliche Rundfunk, und damit der Untersuchungsge-
genstand dieser Studie, beschrieben. Es wird auf seine Definition, seine
Geschichte und seine Begründung im digitalen Zeitalter eingegangen. Das
dritte Kapitel gibt dann einen Überblick über die Commons-Forschung.
Hier werden insbesondere Ansätze der «Commons of the Mind» und Stu-
dien im Bereich der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft vorge-
stellt. Das Kapitel schließt mit der Diskussion einiger «konzeptioneller
Stolpersteine» und mit einem Vorschlag von fünf Perspektiven zur Analyse
von «Media Commons»2. Im vierten Kapitel werden diese fünf Perspekti-
ven mit Forschungsliteratur aus der Publizistik- und Kommunikationswis-
senschaft verknüpft. So werden insgesamt 18 Merkmale eines «Media
Commons» erarbeitet und entsprechende Forderungen an Medienorgani-
sationen formuliert. Zudem werden sieben Thesen aufgestellt: Vier Institu-
tionalisierungsthesen zur Eignung des öffentlichen Rundfunks als «Media

2 Eine frühere Version dieser fünf Perspektiven wurde im siebten Sammelband der
RIPE-Initiative (vgl. Schweizer 2016) publiziert.
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Commons» und drei Vergleichsthesen zu Kontextfaktoren, die Gemein-
samkeiten und Unterschiede zwischen öffentlichen Rundfunkorganisatio-
nen erklären könnten.

Vergleichende Analyse öffentlicher Rundfunkorganisationen

Das zweite Ziel dieser Studie ist eine empirische Analyse öffentlicher
Rundfunkorganisationen. Anhand der im theoretischen Kapitel erarbeite-
ten Merkmale eines «Media Commons» wird geprüft, ob Organisationen
in verschiedenen Ländern dem neuen Leitbegriff entsprechen oder nicht.
Vergleichende Forschung bietet sich im Bereich des öffentlichen Rund-
funks an: Trotz ihrer teilweise unterschiedlichen Ausgestaltung haben öf-
fentliche Rundfunkorganisationen zumindest in westlichen Ländern eine
ähnliche Geschichte, und sie müssen jeweils auf die gleichen Trends und
Veränderungen reagieren (vgl. Raats/Pauwels 2011: 23). Deshalb ist auch
die Nachfrage nach solchen vergleichenden Studien groß:

«The trend in media regulation towards increased accountability of
public broadcasting performance, together with the need for broad-
casters to emphasize their relevance and legitimize their activities
based on empirical evidence, brought about a renewed research inter-
est in comparative perspectives» (Raats/Pauwels 2011: 24).

Zur Strukturierung der empirischen Analyse werden in dieser Studie die
vier von Puppis (2010: 96–99) vorgeschlagenen Schritte der vergleichenden
Medienpolitikforschung benutzt. Im Folgenden werden diese kurz be-
schrieben und dabei gleichzeitig ein Überblick über die Kapitel in der
zweiten Hälfte dieses Buches gegeben. Dazu gehört auch ein kurzer Aus-
blick auf die Ergebnisse der vergleichenden Analyse.

Der erste Schritt der vergleichenden Analyse ist die Fallauswahl (siehe
Kapitel 5.1). Grundsätzlich werden in dieser Studie öffentliche Rund-
funkorganisationen in westlichen Ländern untersucht, darunter Fälle aus
Europa, Australien, Neuseeland und Kanada. Es wurde bewusst entschie-
den, möglichst viele Länder und Organisationen zu analysieren. Außerdem
werden nicht nur die «üblichen Verdächtigen» (vgl. Raats & Pauwels 2011:
20) untersucht, sondern alle nationalen öffentlichen Rundfunkorganisatio-
nen. So wird beispielsweise in Großbritannien nicht nur die BBC, sondern
auch Channel 4 und der walisische Sender S4C angeschaut. Die Fallaus-
wahl orientiert sich grundsätzlich an einem Projekt, dass die Autorin ge-
meinsam mit Manuel Puppis im Auftrag des Schweizerischen Bundesam-
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tes für Kommunikation (BAKOM) durchgeführt hat (vgl. Puppis/Schwei-
zer 2015) und in dem die Definition des Service public in 18 westlichen
Mediensystemen untersucht wurde. Die vorliegende Studie übernimmt die
dort vorgenommene Länderauswahl mit Ausnahme der USA – entspre-
chend werden 30 Organisationen in sechzehn Ländern untersucht.

Der zweite Schritt der vergleichenden Analyse ist die Festlegung der Ver-
gleichsdimensionen (siehe Kapitel 5.2). Die Vergleichsdimensionen basie-
ren auf den bereits im theoretischen Teil der Arbeit festgelegten fünf Per-
spektiven zur Analyse von «Media Commons» – Aufgabe, Organisations-
struktur, Kollaboration, Zugang zu Inhalten und Outcome – und den dazu
erarbeiteten Merkmalen und konkreten Forderungen an Medienorganisa-
tionen. Die Merkmale werden nun operationalisiert, und es wird eine drei-
stufige Skala zur Evaluation von Medienorganisationen vorgeschlagen. Je
nachdem, ob bei einer Medienorganisation ein Merkmal vorhanden oder
nicht vorhanden bzw. stark oder schwach ausgeprägt ist, erhält sie dafür
das Prädikat «Media Commons», «Grenzfall» oder «Tragödie».

Der dritte Schritt der vergleichenden Analyse ist die Datenerhebung
und -auswertung (siehe Kapitel 5.3). Die Methode der Dokumentenanaly-
se wird erklärt und die dafür benutzten Dokumente beschrieben: Radio-
und TV-Gesetze und Lizenzen, Berichte des öffentlichen Rundfunks, Stu-
dien und wissenschaftliche Publikationen. Auch die Websites der öffentli-
chen Rundfunkorganisationen werden als Dokument interpretiert. Ob-
wohl es sich bei der Dokumentenanalyse um die Standardmethode der
Medienpolitikforschung handelt (vgl. Karppinen/Moe 2012: 179) und sich
gerade der öffentliche Rundfunk gut über Dokumente erfassen lässt (vgl.
Woldt 2005: 302), hat die Methode selbstverständlich ihre Grenzen. Diese
werden im abschließenden achten Kapitel diskutiert. Die Ergebnisse der
Analyse werden im sechsten Kapitel präsentiert. Sie zeigen, dass der öffent-
liche Rundfunk einige, aber nicht alle Merkmale eines «Media Com-
mons» aufweist.

Der vierte und letzte Schritt der vergleichenden Medienpolitikforschung
ist der eigentliche Vergleich (siehe Kapitel 7). Viele medienpolitische Ar-
beiten haben zwar Länderkapitel, verzichten jedoch am Schluss auf den ei-
gentlichen Vergleich der Ergebnisse (Livingstone 2003: 481). Zudem ver-
suchen vergleichende medienpolitische Studien oft nicht, die Unterschiede
und Gemeinsamkeiten zu erklären bzw. zu kontextualisieren (Puppis/
d’Haenens 2012: 229). Beides wird in der vorliegenden Arbeit gemacht. Es
zeigt sich, dass ein Drittel der 30 untersuchten öffentlichen Rundfunkorga-
nisationen – ARD, BBC, NPO, NRK, RTÉ, SR, SRG, SVT, TG4 und Yle –
insgesamt den Status eines «Media Commons» erreichen. Alle anderen un-
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tersuchten Organisationen werden als «Grenzfall» eingestuft, keine
als «Tragödie». Der öffentliche Rundfunk entspricht bei der Organisations-
struktur, beim Zugang zu den Inhalten und beim Outcome in der Regel
einem «Media Commons», nicht jedoch bei der Kollaboration. Es zeigt
sich zudem, dass öffentliche Rundfunkorganisationen in demokratisch-
korporatistischen, kleinen und wohlhabenden Ländern eher einem «Me-
dia Commons» entsprechen, als solche in liberalen, großen und weniger
wohlhabenden Ländern.

1.2 Vergleichende Analyse öffentlicher Rundfunkorganisationen

27

https://doi.org/10.5771/9783748901471 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783748901471
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Der öffentliche Rundfunk im digitalen Zeitalter

In dieser Studie wird nicht nur der neue Leitbegriff eines «Media Com-
mons» entwickelt, es wird auch geprüft, ob der öffentliche Rundfunk als
Institution generell, bzw. die öffentlichen Rundfunkorganisationen in ver-
schiedenen Ländern diesem entsprechen. Eine Schwierigkeit bei diesem
Vorhaben liegt darin, dass es sich beim öffentlichen Rundfunk um
einen «besonders komplexen Beobachtungsgegenstand» (Saxer 2005: 13)
handelt, der sich nicht so einfach beschreiben oder analysieren lässt. Ge-
mäß Brants und Siune (1992: 101) liegt das nicht nur daran, dass der öf-
fentliche Rundfunk in jedem Land etwas anders ausgestaltet ist, sondern
auch an unterschiedlichen Konzeptualisierungen:

«Public broadcasting (…) is relatively lacking in norm: in fact, there is
no uniformity even in the terminology used. Quality, accountability,
non-commerciality, access, all seem to be elements of the treasured
public broadcasting system. Different actors, however, emphasize diffe-
rent elements.»

Der öffentliche Rundfunk kann sowohl als politisches Projekt (vgl. Moe
2008: 329), als Regulierungsmodell (vgl. Jarren et al. 2002: 27–29), als Sys-
tem (vgl. Brants/Siune 1992: 101) oder als ein spezifischer Medienorganisa-
tionstyp verstanden werden. Diese verschiedenen Beschreibungen schlie-
ßen sich gegenseitig nicht aus. Ihre Wahl gibt einen Hinweis dazu, aus wel-
cher Perspektive der Untersuchungsgegenstand besprochen wird, und wel-
chen Hintergrund die Personen haben, die ihn untersuchen.

Die eigentliche Schwierigkeit liegt gemäß Thomaß (2007: 77) darin, dass
sich die Bezeichnung «öffentlicher Rundfunk» sowohl auf ein Ideal als
auch auf eine bestehende Institution bezieht, sie also eine theoretische und
eine empirische Deutung hat. Syvertsen (vgl. 2003: 170) argumentiert, dass
Ideal und Institution ursprünglich einmal identisch waren: Damals, als die
europäischen Regierungen den Rundfunk als öffentlich finanziertes Mo-
nopol im Radiobereich implementierten (siehe Kapitel 2.2.1). Während
die Beschreibung des öffentlichen Rundfunks damals noch keine Proble-
me bereitete, finden wir heute in verschiedenen Ländern ganz unterschied-
liche institutionelle Ausgestaltungen (vgl. McQuail 2005: 179). Dies er-
schwert nicht nur die Definition der institutionellen Merkmale, die der öf-
fentliche Rundfunk aufweisen sollte, um als solcher zu gelten, sondern
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auch eine begründete Auswahl für eine vergleichende Analyse öffentlicher
Rundfunkorganisationen.

Dieses Kapitel hat mehrere Ziele: Als Erstes wird der öffentliche Rund-
funk, wie von Jarren et al. (2001) vorgeschlagen, auf zwei Arten beschrie-
ben – anhand der inhaltlichen Leistungen, die von ihm erwartet werden,
und anhand seiner strukturellen Merkmale. Dabei werden auch die wich-
tigsten Abgrenzungs- und Auswahlprobleme diskutiert. Dann wird die
Entwicklungsgeschichte des öffentlichen Rundfunks zusammengefasst,
von seinen Anfängen als Monopolradio, über die Marktliberalisierung bis
zum digitalen Zeitalter. Schließlich wird gezeigt, wie der öffentliche Rund-
funk – auch im digitalen Zeitalter – begründet werden kann, und zwar aus
einer ökonomischen und einer gesellschaftlichen Perspektive.

Die Definition des öffentlichen Rundfunks

Wie bereits erwähnt, gibt es keine kurze und knackige Definition des öf-
fentlichen Rundfunks. Versuche, ihn zu definieren, enden jeweils in einer
längeren Beschreibung, die verschiedene institutionelle Merkmale enthält,
die mit dem öffentlichen Rundfunk assoziiert werden. Die Beschreibun-
gen von Barbara Thomaß (2007) und Denis McQuail (2005) illustrieren
dieses Phänomen eindrücklich:

«Public Service Broadcasting ist eine Rundfunkorganisation, die
Markt- und Staatsferne zu vereinbaren versucht, um unabhängige In-
formation, Bildungs- und Kulturangebote für die gesellschaftliche
Kommunikation bereitzustellen. Sie wird von einer entsprechenden
Gesetzgebung getragen, die ihr einen gewissen Schutz vor den Markt-
kräften gewährt und ihr im Gegenzug dafür bestimmte Verpflichtun-
gen im Dienst der Öffentlichkeit abverlangt» (Thomaß 2007: 78).
«[…], public service broadcasting refers to a system that is set up by
law and generally financed by public funds (often a compulsory li-
cence paid by households) and given a large degree of editorial and op-
erating independence. The general rationale for such systems is that
they should serve the public interest by meeting the important com-
munication needs of society and its citizens, as decided and reviewed
by way of the democratic political system.» (McQuail 2005: 178)

Die Beschreibungen sind sich insgesamt sehr ähnlich: Beide erwähnen eine
kollektive Finanzierung, Unabhängigkeit vom Staat, einen gesellschaftli-
chen Leistungsauftrag, eine Gesetzgebung, auf der dieser Auftrag basiert
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und die öffentliche Kommunikation, die durch die Organisation bzw. das
System ermöglicht wird. Anders als McQuail erwähnt Thomaß zudem in-
haltlichen Genres, die der öffentliche Rundfunk bereitstellen soll: Infor-
mation, Bildung und Kultur.

Jarren et al. (vgl. 2001: 43) haben vorgeschlagen, bei der Beschreibung
des öffentlichen Rundfunks zwischen zwei Herangehensweisen zu unter-
scheiden: Einerseits werden vom öffentlichen Rundfunk gewisse inhaltli-
che Leistungen erwartet. In der Regel sind dies Inhalte, die im Angebot
privat-kommerzieller Medienorganisationen nicht vorkommen – beispiels-
weise die von Thomaß‘ erwähnten Informations-, Bildungs- oder Kulturan-
gebote. Andererseits können strukturelle und organisationale Merkmale
des öffentlichen Rundfunks herausarbeitet werden, wie beispielsweise die
öffentliche Finanzierung. Beide Möglichkeiten zur Beschreibung des öf-
fentlichen Rundfunks werden nun kurz erläutert.

Die inhaltliche Beschreibung des öffentlichen Rundfunks

Die erste Möglichkeit, den öffentlichen Rundfunk zu beschreiben, ist an-
hand der inhaltlichen Leistungen, die man von ihm erwartet und die in
seinem Auftrag grob beschrieben werden. Thomaß (vgl. 2007: 78) zählt in
ihrer Definition drei Genres auf: Information, Bildungs- und Kulturange-
bote. Diese erinnern an die drei Funktionen, die der erste Generaldirektor
der British Broadcasting Corporation (BBC), John Reith, nannte und die
nach wie vor als Mantra des öffentlichen Rundfunks gelten: «to inform, to
educate, to entertain». Gemäß Jarren et al. (vgl. 2002: 28) sollen öffentliche
Rundfunkorganisationen zudem einen Beitrag zur Schaffung einer infor-
mierten, aufgeklärten und demokratischen Gesellschaft übernehmen.

Inhaltliche Leistungsaufträge für öffentliche Rundfunkorganisationen
bestehen also aus mindestens drei Elementen: Erstens werden Genres auf-
gezählt, die bereitgestellt, zweitens werden Funktionen genannt, die erfüllt
und drittens werden gesellschaftliche Ziele formuliert, die erreicht werden
sollen, wobei klar ist, dass sich Funktionen und gesellschaftliche Ziele
nicht nur durch die Genres des gleichen Namens erfüllen bzw. erreichen
lassen. Dies lässt sich gut anhand einer weiteren Aussage des ersten BBC-
Generaldirektors John Reith illustrieren: «(…) in a sense, the object of all
programmes is to entertain» (Briggs 1961: 251). Wobei Reith nicht die Art
von Unterhaltung vorschwebte, die ein netter Zeitvertreib ist. Er hatte
auch an unterhaltende Sendungen einen gewissen Anspruch:
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«Yet he felt that 'entertainment', pure and simple, quickly grows tame;
dissatisfaction and boredom result. It would be a sad reflection on hu-
man intelligence, he stated, if entertainment, in the accepted sense of
the word, was thought to be the only means for 'occupying hours
agreeably'» (ebd.).

In der Literatur (vgl. Blumler 1993: 405–407, Brants/Siune 1992: 102, Mc-
Quail 2005: 179–180, Tracey 1998: 26–32) werden neben Genres, Funktio-
nen und gesellschaftlichen Zielen weitere Punkte aufgezählt, die üblicher-
weise im Leistungsauftrag öffentlicher Rundfunkorganisationen enthalten
sind. Konkret sind dies spezifische Merkmale des Journalismus, die Mach-
art seiner Programme und inhaltliche Einschränkungen. Insgesamt ergibt
sich daraus die folgende, nicht abschließende Liste:
• Genres und Formate: Informations- und Bildungssendungen, Nach-

richten, «Current Affairs», Dokumentationen, Debatten, Kinderpro-
gramme.

• Funktion und Ziele: den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, re-
gionale/nationale/europäische Identität fördern, zur kulturellen Vielfalt
beitragen, die Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger in der Demokra-
tie ermöglichen, Minderheiten berücksichtigen.

• Merkmale des Journalismus: investigativ, vielfältig, objektiv, ausgewo-
gen, unabhängig, fair, gemäß ethischer Standards.

• Machart: qualitativ hochwertig, innovativ, kreativ.
• Einschränkungen: Verbote von Gewalt oder Pornografie, Beschrän-

kung von Werbeformen und Werbedauer.
Die in den Leistungsaufträgen genannten Genres werden von Forschenden
auch zur Kategorisierung öffentlicher Rundfunkorganisationen oder -syste-
me genutzt. Hultén und Brants (vgl. 1992: 118) und Achille und Miège
(vgl. 1994: 34) unterscheiden beispielsweise drei mögliche Strategien öf-
fentlicher Rundfunkorganisationen, um auf die privat-kommerzielle Kon-
kurrenz zu reagieren: Purifikation, Adaption und Kompensation (siehe Ka-
pitel 2.2.2). Van Cuilenburg und Slaa (vgl. 1993: 169) haben hingegen auf
Basis der Funktionen drei medienpolitische Modelle öffentlicher Rund-
funkorganisationen bzw. ihres Mediensystems vorgeschlagen (siehe Abbil-
dung 1): In stark kommerzialisierten Mediensystemen dürfen öffentliche
Rundfunkorganisationen nur die Informations-, Meinungsbildungs- und
Kritikfunktion übernehmen («Forum Model»). In Ländern mit einem öf-
fentlichen Monopol dürfen sie zusätzlich Kultur, Bildung, Sport und Un-
terhaltung anbieten («Audience Model»). In Ländern mit dualem System
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wird ein Mittelweg gewählt, indem die Unterhaltung eingeschränkt wird
(«Expression Model»).

Modelle des öffentlichen Rundfunks gemäß seinen Funktionen

 
Kapitel 1 
Keine Graphik oder Tabelle  

 
Kapitel 2  
 

Abbildung 1 Modelle des öffentlichen Rundfunks gemäss seinen 
Funktionen 
 

 
Quelle: nach van Cuilenburg/Slaa 1993: 96 

 

  

entertainment function AUDITORY 
MODEL

expression function EXPRESSION
MODEL

information function
opinion function 
criticism function   FORUM

MODEL

Quelle: nach van Cuilenburg/Slaa 1993: 169

Zentral bei der Formulierung des Leistungsauftrags für den öffentlichen
Rundfunk ist schließlich also auch die Frage, welche Rolle der Massenge-
schmack und die Interessen des Publikums spielen sollen. BBC-Generaldi-
rektor Reith hat das Publikum gemäß Briggs (vgl. 1961: 239) nie als Masse
bezeichnet und es auch nicht in Konsumentengruppen mit bestimmten
Präferenzen eingeteilt. Stattdessen habe er sich das Publikum als eine
Gruppe von Individuen mit Entwicklungspotenzial vorgestellt. Dabei ver-
trat er, gemäß einem überlieferten Statement, bewusst eine äußerst pater-
nalistische Haltung (Briggs 1961: 238):

«It is occasionally indicated to us that we are apparently setting out to
give the public what we think they need – and not what they want –
but few know what they want and very few what they need. In any case
it is better to over-estimate the mentality of the public than to under-
estimate it.»

Diese paternalistische Haltung ist auch heute noch ein inhaltliches Merk-
mal des öffentlichen Rundfunks. Gemäß Kiefer (vgl. 1996: 9) unterschei-

Abbildung 1
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det sich die konzeptionelle Vorstellung zu den «Leistungsempfängern» des-
halb klar zwischen öffentlichem und privat-kommerziellem Rundfunk.
Beim öffentlichen Rundfunk handelt es sich um Bürgerinnen und Bürger
und nicht um Kundinnen und Kunden. Entsprechend soll sich der öffent-
liche Rundfunk auch nicht hauptsächlich an individuellen Interessen oder
der Publikumsnachfrage orientieren, sondern stattdessen den selbstaufer-
legten Qualitätsansprüchen folgen.

Die strukturelle Beschreibung des öffentlichen Rundfunks

Die zweite Möglichkeit, den öffentlichen Rundfunk zu beschreiben, ist an-
hand seiner strukturellen Merkmale bzw. seiner Organisationsform. In der
Literatur (vgl. Brants/Siune 1992: 102, Jarren et al. 2001: 48–19, Kiefer
1996: 9–10, McQuail 2005: 180, Puppis 2010: 201f., Thomaß 2007) werden
in der Regel folgende Merkmale aufgezählt: Auftrag, Universalität, Non-
Profit-Organisation, öffentliche Finanzierung, Rechenschaftspflicht, und
Unabhängigkeit. Anhand dieser Merkmale lassen sich öffentliche Rund-
funkorganisationen idealtypisch von privat-kommerziellen Anbietern un-
terscheiden. Dies zeigt sich auch in der Übersicht von Kiefer (vgl. 1996: 9–
10), die beide Organisationstypen gegenüberstellt (siehe Tabelle 1).

Wie bereits im vorigen Kapitel diskutiert (siehe Kapitel 2.1.1), hat der öf-
fentliche Rundfunk einen Auftrag, der ihn zu bestimmten inhaltlichen
Leistungen verpflichtet. Dieser besteht aus einer Aufzählung von Genres,
Zielen, Funktionen, Angaben zur journalistischen Produktion und inhalt-
lichen Einschränkungen. Der Leistungsauftrag ist in der Regel gesetzlich
festgelegt und wird oft in Lizenzen oder Managementverträgen konkreti-
siert. In diesen Dokumenten sind zudem die strukturellen Merkmale fest-
gelegt, die hier diskutiert werden.

Der öffentliche Rundfunk wird flächendeckend verbreitet, sodass alle
Einwohnerinnen und Einwohner eines Landes potenziell Zugang zu sei-
nen Inhalten haben. Gleichzeitig soll das Programm auch inhaltliche Uni-
versalität aufweisen – das heißt, es werden alle Bevölkerungsteile ange-
sprochen und nicht etwa nur bestimmte Zielgruppen. Der öffentliche
Rundfunk darf also weder geografisch noch inhaltlich ein Spartenfernse-
hen sein, sondern muss eine an alle gerichtete Vollversorgung liefern.

Der öffentliche Rundfunk ist eine Non-Profit-Organisation. Das heißt,
der öffentliche Rundfunk ist zwar zu einer guten Haushaltsführung ver-
pflichtet, es gehört aber nicht zu seinen Zielen, Gewinne zu machen und
diese auszuschütten. Der Verzicht auf Profiterzielung darf jedoch nicht mit
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einem Verzicht auf kommerzielle Einkünfte gleichgesetzt werden. Bei den
meisten öffentlichen Rundfunkorganisationen sind in der Regel Einkünfte
aus der Werbung und Programmverkäufen vorgesehen.

Der öffentliche Rundfunk weist in der Regel eine öffentliche Finanzie-
rung auf. Diese ermöglicht ihm eine gewisse Planungssicherheit und bie-
tet einen «Schutz vor den Marktkräften» (Thomaß 2007: 78). Das heißt, der
öffentliche Rundfunk kann seine Sendungen auch unabhängig von Markt-
überlegungen produzieren. Die öffentliche Finanzierung ist entweder die
Haupteinnahmequelle des öffentlichen Rundfunks oder sie ist Teil einer
Mischfinanzierung, die zusätzlich Werbegelder beinhaltet.

Der öffentliche Rundfunk hat gegenüber den Rezipientinnen und Rezi-
pienten, aber auch gegenüber der Gesamtgesellschaft eine Rechenschafts-
pflicht. Diese sogenannte «Accountability» ist in den letzten Jahren wich-
tiger geworden und bezieht sich nicht auf die Quote, bzw. den «Markt als
System der Handlungskoordination» (vgl. Brants/Siune 1992: 102). Re-
chenschaft wird hier vor allem verstanden als eine Pflicht zur Transparenz
und zu demokratischen Mitsprachemöglichkeiten.

Idealtypische Unterscheidung von Rundfunkorganisationen
Tabelle 1 Idealtypische Unterscheidung von 
Rundfunkorganisationen  
 

 Privat-kommerzieller 
Rundfunk Öffentlicher Rundfunk 

Organisationsform For-Profit-Organisation Non-Profit-Organisation 

Organisationszweck Gewinnmaximierung Erfüllung 
Programmauftrag 

Normatives Ziel Individuelle 
Nutzenmaximierung 

Gesellschaftliche 
Nutzenmaximierung 

Leistung/Angebot orientiert an Nachfrage gemäß Programmauftrag 

Versorgungsgrad gemäß Rentabilität Vollversorgung 

Leistungsempfänger Kundin, Kunde Bürgerin, Bürger 

Finanzierung Werbung öffentliche 
Mittel/Werbung 

 
Quelle: nach Kiefer 1996: 9, vereinfacht nach Puppis 2010: 205 

 

Tabelle 2 Übergang vom öffentlichen Monopol zum Dualen System  
 

Vor 1980 1980-1990 1990-2000 Nach 2000 

Italien, UK 

Belgien, 
Deutschland, 

Finnland, 
Frankreich, 

Griechenland, 
Italien, 

Norwegen, 
Schweden, UK 

Dänemark, 
Irland, Island, 

Italien, 
Niederlande, 
Norwegen, 
Österreich, 

Polen, Schweiz, 
Spanien 

Österreich 

 

Quelle: nach Puppis 2010: 208 (vereinfacht) 

 
 
 
 

Quelle: nach Puppis 2010: 205 (vereinfacht nach Kiefer 1996: 9)
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Der öffentliche Rundfunk muss seine inhaltliche Unabhängigkeit bewah-
ren und zwar durch «Markt- und Staatsferne» (Thomaß 2007: 78). Wäh-
rend die Abhängigkeit von Marktüberlegungen vor allem bei werbefinan-
ziertem öffentlichem Rundfunk droht, ist politischer Einfluss grundsätz-
lich auch über die Organisationsstruktur denkbar – etwa über die öffentli-
che Finanzierung oder über die Wahl der Generaldirektion.

Wie im nächsten Kapitel beschrieben wird, hat die institutionelle Um-
welt des öffentlichen Rundfunks einen starken Einfluss auf seine Ausge-
staltung. Und diese Umwelt ist seit der Gründungszeit im Wandel. Wäh-
rend der gesellschaftliche Auftrag, die Non-Profit-Orientierung, die Re-
chenschaftspflicht und die Unabhängigkeit nach wie vor unbestritten
wichtige strukturelle Merkmale des öffentlichen Rundfunks sind, sorgen
das Universalitätsgebot und die öffentliche Finanzierung angesichts neuer
Mediennutzungspraktiken im digitalen Zeitalter für Diskussionsbedarf.

Abschließend muss zudem gesagt werden, dass weder die inhaltliche
noch die strukturelle Beschreibung allein ausreichen, um den öffentlichen
Rundfunk zu definieren. Wie Puppis (vgl. 2010: 202) richtig bemerkt,
kann man den öffentlichen Rundfunk nicht allein über seine inhaltlichen
Leistungen bestimmen, ohne dass über jeder Sendung ein Damokles-
schwert schwebt, oder aber privat-kommerzielle Medienorganisationen
ebenfalls einen Service-public-Status für ihre Sendungen geltend machen
können. Auch eine Liste struktureller Merkmale reicht allein nicht aus,
denn sie gäbe den öffentlichen Rundfunkorganisationen einen inhaltli-
chen Freipass: Alle produzierten Inhalte einer Organisation, die aufgrund
ihrer strukturellen Merkmale als öffentlicher Rundfunk gilt, wären dann
automatisch Service public. Jarren et al. (2001: 61–70) argumentieren des-
halb, dass man den öffentlichen Rundfunk auch als «Beziehungsnetz-
werk» denken soll, dessen Definition und Ausgestaltung in einem fortwäh-
renden gesellschaftlichen Aushandlungsprozess in jedem Land individuell
festgelegt werden.

In der Praxis: Abgrenzungsprobleme und «übliche Verdächtige»

Weil sich der öffentliche Rundfunk nur schwer definieren lässt, werden in
der Forschungspraxis oft die «üblichen Verdächtigen» (vgl. Raats/Pauwels
2011: 20) untersucht, also diejenigen öffentlichen Rundfunkorganisatio-
nen, die auch andere Studien für die Analyse ausgewählt haben. Bei einer
detaillierteren Betrachtung zeigen sich eine Reihe von Abgrenzungsproble-
men gegenüber anderen Medienorganisationen. Zudem ergeben sich Aus-
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wahlprobleme aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung des öffentli-
chen Rundfunks in verschiedenen Ländern. Im Hinblick auf die Auswahl
öffentlicher Rundfunkorganisationen für diese Studie (siehe Kapitel 5.1)
werden diese Abgrenzungs- und Auswahlprobleme kurz skizziert.

Die erste Schwierigkeit ist die Abgrenzung des öffentlichen Rundfunks
gegenüber anderen Typen von Medienorganisationen. Am ehesten gelingt
diese Abgrenzung – wie in diesem Kapitel bereits diskutiert wurde – ge-
genüber den privat-kommerziellen Medienorganisationen. So ist bei-
spielsweise das Kriterium der Non-Profit-Orientierung ein klares Signal.
Andere Kriterien sind in der Praxis jedoch weniger geeignet: Auch private
Rundfunkorganisationen haben im Rahmen ihrer Lizenzen oft einen Leis-
tungsauftrag und gewisse Rechenschaftspflichten, außerdem erhalten auch
sie in einigen Ländern öffentliche Mittel, beispielsweise aus dem «Gebüh-
rensplitting».

Eine klare Grenze lässt sich auch nicht immer ziehen zwischen öffentli-
chem Rundfunk und Community Medien, was vor allem daran liegt, dass
sich auch dieser Medientyp nur schwer definieren lässt. Gemäß Carpentier,
Lie und Servaes (2003) zeichnen sich Community Medien durch ihre Nähe
zu einer bestimmten Community aus, bieten eine Alternative zu
den «Mainstream Media», sind Teil der Zivilgesellschaft, und verlinkt mit
allen Ebenen der Gesellschaft. Carpentier, Lie und Servaes (2003: 254) for-
dern denn auch gar nicht, dass Community Medien klarer vom öffentli-
chen Rundfunk abgegrenzt werden, sondern schlagen vor, die beiden Me-
dienorganisationstypen stärker zu verbinden, um Synergien zu nutzen.

Zunehmend schwierig ist schließlich auch die Abgrenzung gegenüber
Organisationen, die nicht per se als Medienorganisationen gelten. Gemäß
Donders (vgl. 2012: 19) geht man heute davon aus, dass neben dem öffent-
lichen Rundfunk auch andere öffentliche Institutionen «Public Ser-
vices» bereitstellen, beispielsweise Museen oder Bibliotheken. Auch die so-
zialen Medien und die Video-Sharing-Plattformen entwickeln sich im Mo-
ment in Richtung der Medienorganisationen (vgl. Bridge 2018) – hier
könnte es in Zukunft zunehmend zu Abgrenzungsproblemen kommen.

Eine weitere Herausforderung für die Fallauswahl ist die unterschiedli-
che Anzahl an öffentlichen Rundfunkorganisationen in verschiedenen
Ländern. So werden in einigen Ländern öffentliches Radio und öffentli-
ches Fernsehen von zwei getrennten Organisationen erbracht (zum Bei-
spiel Radio France und France Télévisions in Frankreich), oder es gibt ne-
ben dem «eigentlichen» öffentlichen Rundfunk eine weitere Organisation,
die eine sprachliche oder kulturelle Minderheit bedient (zum Beispiel der
Māori Television Service in Neuseeland) oder einen speziellen Zweck er-
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füllt (zum Beispiel Channel 4 für unabhängige Produktionen in Großbri-
tannien). Öffentliche Rundfunkorganisationen für eine nationale Minder-
heit könnte man zudem auch als Community Medien interpretieren.

Schließlich ist auch die geografische Ebene eine Herausforderung für
die Fallauswahl: In manchen Fällen bestehen nationale öffentliche Rund-
funkorganisationen aus regionalen Zubringern (zum Beispiel die SRG in
der Schweiz), oder es gelten zusätzlich zum nationalen auch einige regio-
nale Sender als öffentlicher Rundfunk (zum Beispiel in den Niederlan-
den). Etwas einfacher erscheint die Abgrenzung hingegen gegenüber den
transnationalen Netzwerken aus nationalen öffentlichen Rundfunkorgani-
sationen (zum Beispiel Arte, 3SAT oder TV5 Monde). Eine eindeutige Aus-
wahl öffentlicher Rundfunkorganisationen ist jedoch generell kaum mög-
lich, und es ist somit ist verständlich, warum oft die «üblichen Verdächti-
gen» untersucht werden.

Die Geschichte des öffentlichen Rundfunks

Der öffentliche Rundfunk existiert nicht im luftleeren Raum, sondern
wird durch politische, ökonomische, kulturelle und technische Verände-
rungen in seiner Umwelt geprägt (vgl. Puppis 2010: 56). Raats und Pauwels
(vgl. 2011: 20) beschreiben diesen Kontext als ein komplexes Zusammen-
spiel von Akteuren und Gegebenheiten innerhalb und außerhalb der Orga-
nisationsgrenzen. Unter Forschenden herrscht Einigkeit darüber, dass sich
die Entwicklung des öffentlichen Rundfunks aufgrund dieser kontextuel-
len Bedingungen in drei Phasen einteilen lässt: Eine erste Phase der öffent-
lichen Monopole dauerte von der Gründung bis etwa in die 1970er-Jahre
(vgl. Donders 2012: 9–13). Mit der Zulassung privater Anbieter setzte dann
eine Phase der Marktliberalisierung ein (ebd. 13–18). Diese wurde Anfang
der 1990er-Jahre von einer dritten Phase abgelöst, die gemäß Donders (vgl.
ebd. 19–24), von vielen Autorinnen und Autoren «digitales Zeitalter» ge-
nannt wird. Donders (vgl. ebd. 19) selbst spricht von einem «New Media
Environment». Diese drei Phasen werden im Folgenden besprochen.

Die Anfänge als Monopolradio

Das europäische Public Service Modell der Rundfunkregulierung entstand
in den 1920er-Jahren in Großbritannien (vgl. Jarren et al. 2002: 27). 1922
hat eine Gruppe britischer Radiohersteller die «British Broadcasting Com-
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pany» (BBC) gegründet, um gemeinsame Gerätestandards für die Übertra-
gung festzulegen, und damit den Verkauf von Radiogeräten anzukurbeln –
die Inhalte waren in dieser Zeit sekundär (vgl. Briggs 1961: 107–123).
Die «Company» wurde 1927 auf Initiative ihres ersten Generaldirektors,
des Ingenieurs John C. Reith, von der Regierung in eine Korporation um-
gewandelt und mit einem Leistungsauftrag («Royal Charter») ausgestattet
(vgl. ebd. 4–5, 21). Schon einige Jahre nach ihrer Gründung hat sich die
BBC zu einer der wichtigsten britischen Institutionen entwickelt.

Generaldirektor Reith hat die BBC in seiner 15-jährigen Tätigkeit als
Managing und Generaldirektor so stark geprägt, dass die Organisations-
form des öffentlichen Rundfunks auch heute noch stark mit seiner Person
verknüpft ist. Reiths Vorstellung vom Rundfunk als Public Service fußte
auf vier Kriterien (vgl. Briggs 1961: 235–238): Die BBC sollte Geld verdie-
nen, aber nicht «for the sake of making money» (ebd. 235), sie sollte poten-
ziell alle Haushalte und damit die gesamte Gesellschaft erreichen, und sie
sollte überall die gleichen Ideale durchsetzen («unified control»). Zudem
sollten ihre Programme den höchsten Qualitätsstandards genügen. Diese
institutionellen Merkmale gelten zum Teil bis heute (siehe Kapitel 2.1).

Obwohl die regelmäßige Ausstrahlung von Radioprogrammen über ter-
restrische Frequenzen bereits früher begann, hat sich die Organisations-
form des öffentlichen Rundfunks erst nach dem Zweiten Weltkrieg in Eu-
ropa ausgebreitet (vgl. Schwarzkopf 1999: 1539f.). Die Erfahrung in den
Kriegsjahren hatte bei der politischen Elite den Eindruck hinterlassen, dass
es sich beim Radio um ein mächtiges Propagandainstrument handelt. So
wurde in den meisten westeuropäischen Ländern entschieden, den Rund-
funk (und die terrestrischen Frequenzen) nicht dem Markt und damit pri-
vaten Anbietern zu überlassen, sondern öffentliche Rundfunkorganisatio-
nen zu gründen (vgl. Puppis 2010: 199). Man hoffte, so die Kontrolle über
den Rundfunk zu behalten (vgl. Donders 2012: 10–11).

In der Folge wurde das britische Modell des «Public Service Broadcas-
ting» von vielen europäischen Ländern, sowie von Ländern des Common-
wealth übernommen (vgl. Schwarzkopf 1999: 1542). Europa und die aus
der Kolonialzeit mit Europa verbundenen Länder (vgl. Bardoel 2008: 3952)
sind denn auch bis heute das «heartland of traditional public service broad-
casting» (Raboy 1995: 2). So wurde beispielsweise in Deutschland nach
dem Krieg unter Anleitung der britischen Besatzung die Arbeitsgemein-
schaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik
Deutschland (ARD) nach britischem Vorbild aufgebaut – ab 1952 sendete
sie ein tägliches Programm (vgl. Schwarzkopf 1999: 1542). Auch die

2 Der öffentliche Rundfunk im digitalen Zeitalter

38

https://doi.org/10.5771/9783748901471 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783748901471
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Schweizerische Rundfunkgesellschaft (SRG) wurde nach dem Vorbild der
BBC modelliert (vgl. Saxer/Ganz-Blättler 1998: 73).

Nicht durchsetzen konnte sich das Modell des öffentlichen Rundfunks
in den USA. Hier entstanden ab 1940 zahlreiche privat-kommerzielle Sen-
der (vgl. Liebherr 1994: 13), die später durch den Export ihrer Programme
maßgeblich an der Liberalisierung des europäischen Fernsehmarkts betei-
ligt waren (vgl. Schwarzkopf 1999: 1542, vgl. Donders 2012: 10). Zwar gibt
es auch in den USA heute öffentliche Sender, diese führen jedoch ein Ni-
schendasein. In den nicht-westlichen Ländern Europas (das heißt in der
DDR und in Osteuropa), in Asien und Afrika war der Rundfunk lange
Zeit in der Hand des Staates und diente Parteiinteressen – was in einigen
Ländern, z.B. in China, bis heute so ist (vgl. Schwarzkopf 1999: 1542).
Tambini (2015: 1401) spricht in diesem Zusammenhang von «State Admi-
nistered Broadcasting», den er klar vom öffentlichen Rundfunk abgrenzt.

Die Phase der Marktliberalisierung

Ab den 1970er-Jahren setzte in den westlichen Ländern eine Liberalisie-
rungswelle ein, die auch die Medienregulierung und damit den öffentli-
chen Rundfunk betraf (vgl. Puppis 2010: 56f.). Ein Grund dafür war eine
generelle Abkehr vom Glauben an einen interventionistischen Staat und
eine Zuwendung zur Marktideologie (vgl. Donders 2012: 13). In vielen In-
dustriezweigen wurde deshalb eine Transformation von staatlichen Mono-
polbetrieben3 hin zu einem regulierten Wettbewerb eingeleitet. In der Re-
gel wurden alle drei Schritte des «Dreischritts der Liberalisierung» (Puppis
2010: 56–59) absolviert: Die Marktöffnung für private Anbieter («Deregu-
lierung»), die Umwandlung staatlicher in private Betriebe («Privatisie-
rung») und schließlich die Institutionalisierung neuer Regulierung, um die
Spielregeln des Wettbewerbs festzulegen («Reregulierung»). Beim öffentli-
chen Rundfunk hat man sich jedoch dagegen entschieden.

Im Rundfunksektor beschränkte man sich auf den ersten und dritten
Schritt, die De- und die Reregulierung. Man verzichtete also auf eine Priva-
tisierung und beschränkte sich darauf, den Markt für private Anbieter zu
öffnen. So entstand in vielen Ländern ein System mit zwei Säulen:
ein «duales Rundfunksystem» (vgl. Puppis 2010: 58, Brants/Siune 1992:
106). Diese Deregulierung fand in verschiedenen Ländern zu unterschied-

2.2.2

3 Dies gilt zumindest für Europa, in den USA waren private Monopolbetriebe üblich
(Puppis 2010: 56).
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lichen Zeitpunkten statt (siehe Tabelle 2) und wurde von unterschiedli-
chen Ereignissen angestoßen. Ein länderübergreifendes Argument für die
Deregulierung war das Ende der Frequenzknappheit durch das Aufkom-
men neuer Verbreitungskanäle (vgl. Donders 2012: 13–14), weitere Gründe
waren parteipolitische Erwägungen und die Entwicklung eines europä-
ischen Binnenmarktes (vgl. Puppis 2010: 206–207).

Übergang vom öffentlichen Monopol zum dualen System

Tabelle 1 Idealtypische Unterscheidung von 
Rundfunkorganisationen  
 

 Privat-kommerzieller 
Rundfunk Öffentlicher Rundfunk 

Organisationsform For-Profit-Organisation Non-Profit-Organisation 

Organisationszweck Gewinnmaximierung Erfüllung 
Programmauftrag 

Normatives Ziel Individuelle 
Nutzenmaximierung 

Gesellschaftliche 
Nutzenmaximierung 

Leistung/Angebot orientiert an Nachfrage gemäß Programmauftrag 

Versorgungsgrad gemäß Rentabilität Vollversorgung 

Leistungsempfänger Kundin, Kunde Bürgerin, Bürger 

Finanzierung Werbung öffentliche 
Mittel/Werbung 

 
Quelle: nach Kiefer 1996: 9, vereinfacht nach Puppis 2010: 205 

 

Tabelle 2 Übergang vom öffentlichen Monopol zum Dualen System  
 

Vor 1980 1980-1990 1990-2000 Nach 2000 

Italien, UK 

Belgien, 
Deutschland, 

Finnland, 
Frankreich, 

Griechenland, 
Italien, 

Norwegen, 
Schweden, UK 

Dänemark, 
Irland, Island, 

Italien, 
Niederlande, 
Norwegen, 
Österreich, 

Polen, Schweiz, 
Spanien 

Österreich 

 

Quelle: nach Puppis 2010: 208 (vereinfacht) 

 
 
 
 

Quelle: nach Puppis 2010: 208 (vereinfacht)

Die Situation der öffentlichen Rundfunkorganisationen veränderte sich
durch die Marktöffnung stark: Nun standen die ehemaligen Monopolbe-
triebe in Konkurrenz mit den neuen privat-kommerziellen Anbietern (vgl.
Brants/Siune 1992: 106). Hultén und Brants (vgl. 1992: 118) und Achille
und Miège (vgl. 1994: 34) beschrieben drei idealtypische Strategien, um
auf die privat-kommerzielle Konkurrenz zu reagieren (vgl. Puppis 2010:
215): erstens durch eine Beschränkung auf Programme und Formate, die
auf dem Markt selten angeboten werden, also Kultur- oder Informations-
sendungen («Purifikation»); zweitens durch die Bereitstellung eines mög-
lichst breiten, nicht elitären Angebots, das wie die privat-kommerzielle
Konkurrenz den Massengeschmack bedient («Adaption»); drittens durch
den Versuch eines Mittelwegs zwischen diesen beiden Polen («Kompensati-
on»).

Die öffentlichen Rundfunkorganisationen wählten in der Regel den
Mittelweg zwischen öffentlichem Auftrag und Massengeschmack. Dafür
entwickelten sie eine Reihe von Strategien, um sich auf dem Markt besser
zu positionieren (vgl. ebd. 121–127): Sie passten ihre Programmpläne an,
kauften vermehrt massenattraktive Programme ein, akquirierten zusätzli-
che kommerzielle Einnahmen (aus Sponsoring und Vermietung von Räu-
men und Technologie), investierten in Marketing und Imagebildung und
gingen Kooperationen mit anderen öffentlichen Rundfunkorganisationen

Tabelle 2
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ein. Obwohl viele die neue Managementkultur beim öffentlichen Rund-
funk als eine positive Entwicklung empfanden, steht der öffentliche Rund-
funk seit dieser Zeit in der Kritik, zu kommerziell zu sein (vgl. Brants/
Siune 1992: 127), und sich inhaltlich kaum mehr von der privaten Konkur-
renz zu unterscheiden (vgl. Donders 2012: 18).

Das digitale Zeitalter

Nach der Zulassung privater Rundfunkveranstalter markiert die sogenann-
te «Digitalisierung» den Beginn einer dritten Phase in der Entwicklung des
öffentlichen Rundfunks, in der wir uns nach wie vor befinden. Mit Digita-
lisierung ist grundsätzlich der Übergang von der analogen zur digitalen
Verbreitung gemeint, also die Übertragung von Daten nicht mehr in Funk-
wellen, sondern in binären Codes. Dies machte die Verschmelzung der
hinter Rundfunk und Telekommunikation stehenden Technologien mög-
lich – die sogenannte technische Konvergenz (vgl. Puppis 2010: 65–69; Pa-
pathanassopoulos/Negrine 2010: 137ff.). Zusätzlich verweist das digitale
Zeitalter auch auf die Etablierung des Internets als neuen digitalen Verbrei-
tungskanal und auf interaktive Kommunikationsplattformen.

Für die öffentlichen Rundfunkorganisationen ist der Eintritt ins digitale
Zeitalter also vor allem mit der Herausforderung verbunden, neben Radio-
und Fernsehprogrammen neu auch Inhalte für das Internet bereitzustellen.
Für Bardoel und Lowe (vgl. 2007: 9) ist dieser Übergang von «Public Ser-
vice Broadcasting» zu «Public Service Media» die größte Hürde, die öffent-
liche Rundfunkorganisationen in dieser Phase zu meistern haben. Denn
abgesehen von den technischen, betriebswirtschaftlichen, und angebots-
strategischen Herausforderungen stößt dieser Übergang viele weitere Fra-
gen an, die die Legitimität des öffentlichen Rundfunks in Zweifel ziehen,
und die seinen Leistungsauftrag, seine Gebührenfinanzierung, seine Kon-
trolle, und seine Organisation betreffen.

Die erste und wichtigste Frage des digitalen Zeitalters ist, ob das Internet
und die sogenannten «neuen Medien» vom Leistungsauftrag des öffentli-
chen Rundfunks abgedeckt werden. Trappel (2008) gehörte zu denen, die
sich bereits früh dafür aussprachen, dass der Auftrag auf Onlinemedien
ausgeweitet werden sollte. Auf Basis eines Vergleichs des Internetauftritts
von öffentlichen und privat-kommerziellen Medien kommt er zu dem
Schluss, dass der öffentliche Rundfunk auch im Internet für Vielfalt sorgt.
Auch Jakubowicz (vgl. 2010: 17f.) forderte eine sogenannte «technologie-
neutrale» Definition des Auftrags. Dies ist inzwischen in vielen Ländern

2.2.3
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der Fall. Jedoch wird unter Umständen festgelegt, dass das Angebot eine
Verbindung zu Rundfunk-Programmen aufweisen muss (vgl. u.a. Latzer et
al. 2010), oder dass audiovisuelle Inhalte nur während einer gewissen Frist
auf der Website verfügbar sein dürfen.

Aufgrund der Tatsache, dass der öffentliche Rundfunk zunehmend auch
über das Internet und in nichtlinearer Form angeboten und genutzt wird,
stellte sich zweitens in vielen Ländern die Frage nach einer Reform der Ge-
bührenfinanzierung. Es wird argumentiert, dass die am Besitz eines Ra-
dio- und Fernsehgeräts festgemachte Gebühr nicht mehr zeitgemäß sei.
Die öffentliche Finanzierung solle entweder auf alle Geräte zum Empfang
von Radio und Fernsehen ausgeweitet oder aber durch eine Haushaltsabga-
be oder Mediensteuer ersetzt werden (vgl. u.a. Nissen 2006). Einige Länder
haben entsprechende Reformen bereits beschlossen oder durchgeführt, an-
dere diskutieren diesen Schritt noch (vgl. Künzler et al. 2013, Schweizer/
Puppis 2018).

Die öffentliche Finanzierung des öffentlichen Rundfunks ist auch ganz
generell unter Druck geraten (Papathanassopoulos/Negrine 2010: 137ff.,
Picard 2006). Grund dafür sind, neben der Finanz- und Wirtschaftskrise,
die schwierigeren Bedingungen im Wettbewerb um das Publikum: Viele
traditionellen Massenmedien verlieren angesichts neuer digitaler Angebote
an Publikum und sind entsprechend mit sinkenden Werbeeinahmen kon-
frontiert (Meier/Bonfadelli/Trappel 2012; Jarren/Künzler/Puppis 2012).
Gleichzeitig verliert die öffentliche Finanzierung des Rundfunks an Rück-
halt in der Bevölkerung – gerade Angehörige der jüngeren Generationen
sind gegenüber der Gebührenfinanzierung skeptisch eingestellt (Picard
2005).

Ebenfalls verstärkt unter Druck geraten ist der öffentliche Rundfunk
drittens von Seiten der Europäischen Union (Papathanassopoulos/Negrine
2010: 137ff.). In ihrer Lesart verstößt die öffentliche Finanzierung von Me-
dienorganisationen gegen das Prinzip des Freihandels innerhalb europäi-
scher Grenzen. In Reaktion auf die Klagen privat-kommerzieller Medien
hat die EU diese «staatlichen Beihilfen» zwar nicht verboten, forderte je-
doch von ihren Mitgliedsländern mehr Transparenz und stärkere Kontrol-
len des öffentlichen Rundfunks. Dies hat vielerorts zur Einführung von
Ex-Ante-Tests geführt, bei denen der Wert neuer Angebote jeweils im Vor-
aus geprüft wird (vgl. Christl/Süssenbacher 2010, Donders/Moe 2011).
Während Papathanassopoulos und Negrine (2010: 137ff.) die Ex-Ante-Tests
vor allem als ein Symbol neoliberalen Ideologie sehen, sieht Latzl (2011)
sie auch als Anstoß zur öffentlichen Debatte. Sie seien nicht nur «Schika-

2 Der öffentliche Rundfunk im digitalen Zeitalter

42

https://doi.org/10.5771/9783748901471 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783748901471
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


ne», sondern hätten auch ein Potenzial zur kritischen Prüfung und Sicht-
barmachung und damit zur Legitimation des Angebots.

Durch die Digitalisierung und die durch sie ermöglichte Zweiwegkom-
munikation ist der öffentliche Rundfunk viertens unter Druck geraten,
eine offenere und partizipativere Organisation zu werden (vgl. Hasebrink/
Herzog/Eilders 2007, Hermida 2012), die sich gesellschaftlich stärker ab-
stützt (vgl. Jakubowicz 2010: 17f.). Dazu gehört, dass der öffentliche Rund-
funk seine durch Gebühren finanzierten Inhalte in Archiven verfügbar
macht. Beide Forderungen verlangen nach institutionellem Wandel, der
nicht so leicht umzusetzen aber interessant zu verfolgen sein dürfte: «The
PSBs‘ management of archive material is […] an important area where in-
stitutional changes may be studied and examined» (Knapskog 2010: 2).

Angesichts dieser Gemengelage an Herausforderungen sehen Autorin-
nen und Autoren unterschiedliche Zukunftsszenarien. Thomaß (vgl. 2007:
85) kommt aufgrund der «aktuellen Problemlagen» zu dem Schluss, dass
sich der öffentliche Rundfunk im digitalen Zeitalter in einer Krise befin-
det:

«Durch das Hinzutreten kommerzieller Anbieter, durch die Verände-
rungen der Medientechnologien, durch verändertes Rezipientenverhal-
ten und durch die gewandelten Regulierungsvorstellungen seitens der
politischen Akteure ist der öffentliche Rundfunk in eine Krise geraten,
die sich auf seine Identität, die Finanzierung und die Funktion be-
zieht».

Donders (vgl. 2012: 23) sieht den öffentlichen Rundfunk nicht in einer
Krise, sondern attestiert eine «Phase des Experimentierens». Genau wie Pa-
pathanassopoulos und Negrine (vgl. 2010: 1145f.) vermisst sie jedoch den
politischen Willen, sich der veränderten Situation zu stellen. Während sich
die Politik immer neue Kontrollmechanismen einfallen lasse, verpasse sie
es, sich mit den wirklich wichtigen Fragen zur Zukunft des öffentlichen
Rundfunks zu beschäftigen – denn dafür fehle es an politischem Konsens.
Die öffentlichen Rundfunkorganisationen selbst würden sich aus dieser
Debatte zudem oft heraushalten, um nicht selbst zu weitreichende Verän-
derungen anzustoßen. Für Jakubowicz (vgl. 2010: 10) ist aber klar, dass der
öffentliche Rundfunk, genau wie sein regulatorischer Rahmen, eine «Kom-
plettüberholung» nötig haben. Ein zentraler Punkt ist dabei die Beziehung
zum Publikum bzw. zur Gesellschaft.
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Die Begründung des öffentlichen Rundfunks

Nachdem die Entwicklung des öffentlichen Rundfunks nachgezeichnet
und verschiedene Möglichkeiten seiner Beschreibung geklärt wurden,
stellt sich nun noch eine für diese Arbeit zentrale Frage: Wie kann der öf-
fentliche Rundfunk begründet werden, speziell im digitalen Zeitalter? In
der Regel wird klassisch ökonomisch oder politökonomisch bzw. gesell-
schaftlich argumentiert. In der Literatur zur Medienregulierung wird zu-
dem noch eine weitere, nämlich die technische Begründung erwähnt (vgl.
Puppis 2010: 71). Diese besagt, dass Rundfunk über das terrestrische Fre-
quenzspektrum verbreitet wird, das nur eine begrenzte Kapazität hat. Der
Zugang muss deshalb, so die Argumentation, aus technischen Gründen re-
guliert werden, damit es nicht zu Inferenzen kommt. Diese Begründung
wird heute, aufgrund der Verfügbarkeit neuer Distributionskanäle, oft als
obsolet bezeichnet. Außerdem lässt sie sich nur schwer von ökonomischen
oder gesellschaftlichen Überlegungen trennen. Entsprechend unterschei-
det dieses Kapitel nur zwischen der ökonomischen und der gesellschaftli-
chen Begründung.

Die ökonomische Begründung des öffentlichen Rundfunks

In der Ökonomie gelten regulatorische Eingriffe dann als notwendig und
akzeptabel, wenn sie dazu dienen, Marktversagen zu korrigieren. Ein sol-
ches Versagen tritt ein, wenn der Markt kein gewünschtes Ergebnis produ-
ziert – also dann, wenn keine allokative und produktive Effizienz erreicht
wird (vgl. Doyle 2002: 64). Mit allokativer Effizienz ist gemeint, dass dieje-
nigen Güter produziert werden, die nachgefragt werden. Produktive Effizi-
enz bedeutet hingegen, dass möglichst kostengünstig produziert wird
(Puppis 2010: 73). In der Regel werden in der Literatur fünf Ursachen für
Marktversagen aufgezählt (siehe Tabelle 3): Strukturprobleme des Marktes,
Informationsasymmetrien, die Meritorik, externe Effekte, und die Proble-
matik öffentlicher Güter.

2.3

2.3.1
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Ursachen für MarktversagenTabelle 3 Ursachen für Marktversagen 
 

 Grund für Marktversagen 

Strukturprobleme 
Hohe Fixkosten oder Markteintrittsbarrieren führen zu 
Konzentration von Marktmacht, da das Monopol am 

billigsten produzieren kann. 
Informations-
asymmetrien 

Güter werden nicht konsumiert, weil ihre Qualität 
zweifelsfrei kommuniziert bzw. beurteilt werden kann. 

Meritorik 
Gesellschaftlich wertvolle Güter werden nicht nachgefragt, 

weil die individuelle Wertschätzung dafür nicht groß 
genug ist. 

externe Effekte 
Die Produktion bzw. der Konsum eines Gutes verursachen 
Kosten für unbeteiligte Dritte, die bei der Berechnung der 

Kosten nicht berücksichtigt werden. 

öffentliche Güter 

Weil der Konsum eines Gutes nur schwer verhindert 
werden kann und die Nutzung durch weitere Personen 

keine zusätzlichen Kosten verursacht, wird das Gut nicht 
genug nachgefragt, um produziert zu werden. 

 
Quelle: eigene Darstellung nach Puppis (2010: XXX) 

 

 

 

Tabelle 4 Vier Modelle des öffentlichen Rundfunks 
 

Ökonomische Perspektive Gesellschaftliche Perspektive 
Public Service Broadcasting light 

Armstrong/Weeds 2007 
Public Service Media 

Bardoel/Lowe 2007, Moe 2009, 
Steemers 2003 

Public Service Publisher 
Elstein et al. 2004, Peacock 2004 

Digital Commons 
Murdock 2005a 

 
Quelle: nach Donders 2012: 25ff. 

 
  

Quelle: eigene Darstellung nach Puppis 2010: 72–79

In der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft geht man gemeinhin
davon aus, dass es auch in Medienmärkten zu Marktversagen kommt, weil
die genannten Ursachen für Marktversagen auf sie zutreffen (vgl. Doyle
2002: 64–66, Heinrich 1999: 21–43, 2001: 70–76, 93–114, Puppis 2010: 72–
79):
• Erstens tendieren Medienmärkte aufgrund von Strukturproblemen

zur Monopolbildung. Konkret fördert die starke Fixkostendegression
durch Größen- und Verbundvorteile die Medienkonzentration. Der feh-
lende Wettbewerb in Medienmärkten wirkt sich dann oft negativ auf
die Vielfalt und Qualität der Inhalte aus.

• Zweitens kann die Qualität von Medieninhalten sowohl vor- als auch
nach der Rezeption durch das Publikum nur schlecht beurteilt werden.
Aufgrund dieser Informationsasymmetrie können Medieninhalte als
Vertrauensgüter gewertet werden – die Zahlungsbereitschaft ist gering.

• Drittens werden viele Medienangebote – politische Sendungen, Kultur-
und Bildungsprogramme – weniger stark genutzt als dies gesellschaft-
lich wünschenswert ist. Es handelt sich hier also um meritorische Gü-
ter, die aufgrund fehlender Zahlungsbereitschaft oft nicht angeboten
werden.

• Viertens haben Medienberichte einen Einfluss auf Wissen, Einstellun-
gen und Verhalten des Publikums. Die Folgen dieser externen Effekte,
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insbesondere auf unbeteiligte Dritte zu kalkulieren ist sehr schwierig,
sie fließen deshalb nicht in Kostenrechnungen für die Medienprodukti-
on mit ein.

• Fünftens weisen Medien die Merkmale öffentlicher Güter auf (siehe
Kapitel 3.1.2). Einerseits kann man Menschen nur schlecht von der
Nutzung von Medieninhalten ausschließen, und andererseits «verbrau-
chen» sich Medieninhalte nicht, es herrscht also keine Rivalität im Kon-
sum.

Das Versagen der Medienmärkte hat gemäß Puppis (vgl. 2010: 79–86) zwei
problematische Folgen: Erstens ist wegen der Monopolisierungstendenz
die Angebotsvielfalt eingeschränkt. Zweitens brauchen Medienorganisatio-
nen aufgrund der geringen Zahlungsbereitschaft des Publikums alternative
Finanzierungsquellen. In der Regel ist dies der Verkauf von Werbezeit und
neuerdings von Nutzungsdaten oder aber eine öffentliche Finanzierung.
Die Gründung einer öffentlichen Rundfunkorganisation ist also eine Lö-
sung, um beide Folgen des Marktversagens auszugleichen: Seine öffentli-
che Finanzierung macht den öffentlichen Rundfunk unabhängig von der
fehlenden Zahlungsbereitschaft des Publikums. Sein Auftrag verpflichtet
ihn zudem zur Bereitstellung qualitativ hochwertiger und meritorischer
Inhalte, die normalerweise nicht bereitgestellt werden.

Die gesellschaftliche Begründung des öffentlichen Rundfunks

Aus einer gesellschaftlichen oder politökonomischen Sicht gelten regulato-
rische Eingriffe dann als notwendig und akzeptabel, wenn sie einem öf-
fentlichen Interesse dienen oder – wie es Mansell (vgl. 2010: 21) ausdrückt
– auf das «menschliche Wohlbefinden» ausgerichtet sind. Angelehnt an
Überlegungen von Puppis4 (vgl. 2010: 241–242) können öffentliche Rund-
funkorganisationen aus dieser Sicht positiv oder negativ begründet wer-
den: Medienregulierung soll einerseits helfen, das Potenzial der Medien zu
nutzen, um Zusammenhalt oder die Integration aller Bevölkerungsgrup-
pen zu sichern (vgl. Donders 2012: 31). Andererseits soll Medienregulie-
rung negative Auswirkungen der Mediennutzung, aber auch ihrer Produk-
tionsbedingungen verhindern.

2.3.2

4 Puppis (2010: 241–242) beschränkt sich bei der Definition von positiven und nega-
tiven Zielen auf die Regulierung von Medieninhalten. Er unterscheidet zwischen
Verboten (z.B. von jugendgefährdenden Inhalten) und Geboten (zur Produktion
bestimmter Inhalte).
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Das Verhindern negativer Folgen der Mediennutzung war einer der
Hauptgründe für die Gründung öffentlicher Rundfunkorganisationen.
Wie bereits beschrieben waren die Erfahrungen in den Kriegsjahren ein
Hauptgrund für diese Regulierungsentscheidung (siehe Kapitel 2.2.1). Der
Rundfunk wurde von den Kriegsparteien als Instrument zur Verbreitung
von Ideologie und Propaganda genutzt, und es wurde ihm eine starke sug-
gestive Wirkung auf die Rezipientinnen und Rezipienten zugeschrieben
(Briggs 1961: 14). Jarren et al. (2002: 27) beschreiben die damaligen Be-
fürchtungen, die zur starken Regulierung des Rundfunkbereichs geführt
hatten, so:

«[…] insbesondere sind die Medien Radio und Fernsehen aufgrund
ihrer einseitigen Sender-Empfänger-Struktur als ‚Massen‘-Medien im
wahrsten Sinn des Wortes wahrgenommen worden. Die daraus abgelei-
teten Befürchtungen einer Gleichschaltung und Manipulation der
‚Massen‘ durch die Medien waren dementsprechend groß».

Auch heute wird den Medien ein großer Einfluss auf den Alltag der Men-
schen zugeschrieben. Zahlreiche Autorinnen und Autoren (vgl. Feintuck/
Varney 2006: 249, Herman/McChesney 1997, McQuail 2005: 233, Ó Sio-
chrú/Girard 2002: 3; Puppis 2010: 87) argumentieren deshalb, dass Medien
nicht normale Wirtschaftsgüter, sondern Kulturgüter sind und unabhängig
von ihrer Marktfähigkeit gedacht werden müssen.

Gleichzeitig haben die Medien auch das Potenzial, ein «gutes Leben» zu
ermöglichen, bzw. zum Funktionieren der Gesellschaft beizutragen. Es
kann also argumentiert werden, dass mit dem öffentlichen Rundfunk so-
ziale und demokratische Potenziale verwirklicht werden können, die uns
allen zugutekommen. Oder wie Donders (2012: 31) es zusammenfasst:

«In a generalising fashion, social democratic perspectives consider
public service media a highly valuable project – encompassing a broad
array of genres, platforms and services – that contributes to the demo-
cratic needs of society. Public service media should add to the realisa-
tion of a public sphere in which all citizens can participate regardless
of their market appeal to producers.»

Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Rundfunk wird heute auch oft
der Begriff des «öffentlichen Interesses» angeführt (vgl. McQuail 2007: 46).
Dieser Begriff wurde im Laufe der Entwicklung öffentlicher Rundfunkor-
ganisationen immer wichtiger. Heute gehört es auch zum Auftrag des öf-
fentlichen Rundfunks, die Vielfalt der Gesellschaft abzubilden und zur
Pluralitätssicherung beizutragen. Entsprechend sind die öffentlichen
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Rundfunkorganisationen über die Jahrzehnte hinweg immer mehr vom
Ziel der «unified control» (siehe Kapitel 2.2.1) abgekommen und haben
stattdessen ihr Angebot für ethnische, kulturelle und sprachliche Minder-
heiten ausgebaut.

Die Begründung des öffentlichen Rundfunks im digitalen Zeitalter

Die ökonomische und die gesellschaftliche Begründung werden auch im
digitalen Zeitalter benutzt, um über den öffentlichen Rundfunk und seine
Zukunft zu sprechen. Gemäß Donders (vgl. 2012: 25ff.) können üblicher-
weise zwei übliche Argumentationsmuster unterschieden werden: Entwe-
der es wird argumentiert, dass es den öffentlichen Rundfunk im digitalen
Zeitalter nicht mehr braucht, da das Publikum im Internet auf viele ande-
re Informationsquellen zugreifen kann – das Marktversagen von Medien-
märkten hat also abgenommen. Oder es wird argumentiert, dass der öf-
fentliche Rundfunk die digitalen Plattformen nutzen müsse, um seinen
Auftrag noch besser zu erfüllen. Diesen beiden Sichtweisen – der ökono-
mischen und der politökonomischen oder gesellschaftlichen – hat Don-
ders einige konkrete Modelle zugeordnet (siehe Tabelle 4), die im Folgen-
den besprochen werden.

Das Parademodell der ökonomischen Perspektive ist der «Public Service
Broadcaster light». Hier wird der öffentliche Rundfunk darauf reduziert,
Informations-, Politik- und Kultursendungen bereitzustellen – meritori-
sche Güter also, die wichtig sind, sich aber auch im digitalen Medienmarkt
nur schwer finanzieren lassen. Ebenfalls denkbar wäre aus ökonomischer
Sicht ein «Public Service Publisher»: Eine öffentliche Rundfunkorganisa-
tion, die keine eigenen Kanäle oder Plattformen betreibt, sondern Medien-
inhalte als Rohstoff bereitstellt, die von privaten Medienorganisationen be-
nutzt werden können – ähnlich wie eine Agentur. Ebenfalls denkbar wäre
aus ökonomischer Sicht das Modell des «Contestable Funding» (vgl.
DCMS 2016), das Donders aber nicht erwähnt. Dieses sieht vor, dass sich
alle Medienorganisationen um öffentliche Mittel für die Produktion ein-
zelner Sendungen bewerben können. Öffentliche Rundfunkorganisatio-
nen im klassischen Sinn sind in diesem Modell nicht vorgesehen.

2.3.3
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Modelle des öffentlichen Rundfunks im digitalen Zeitalter

Tabelle 3 Ursachen für Marktversagen 
 

 Grund für Marktversagen 

Strukturprobleme 
Hohe Fixkosten oder Markteintrittsbarrieren führen zu 
Konzentration von Marktmacht, da das Monopol am 

billigsten produzieren kann. 
Informations-
asymmetrien 

Güter werden nicht konsumiert, weil ihre Qualität 
zweifelsfrei kommuniziert bzw. beurteilt werden kann. 

Meritorik 
Gesellschaftlich wertvolle Güter werden nicht nachgefragt, 

weil die individuelle Wertschätzung dafür nicht groß 
genug ist. 

externe Effekte 
Die Produktion bzw. der Konsum eines Gutes verursachen 
Kosten für unbeteiligte Dritte, die bei der Berechnung der 

Kosten nicht berücksichtigt werden. 

öffentliche Güter 

Weil der Konsum eines Gutes nur schwer verhindert 
werden kann und die Nutzung durch weitere Personen 

keine zusätzlichen Kosten verursacht, wird das Gut nicht 
genug nachgefragt, um produziert zu werden. 

 
Quelle: eigene Darstellung nach Puppis (2010: XXX) 

 

 

 

Tabelle 4 Vier Modelle des öffentlichen Rundfunks 
 

Ökonomische Perspektive Gesellschaftliche Perspektive 
Public Service Broadcasting light 

Armstrong/Weeds 2007 
Public Service Media 

Bardoel/Lowe 2007, Moe 2009, 
Steemers 2003 

Public Service Publisher 
Elstein et al. 2004, Peacock 2004 

Digital Commons 
Murdock 2005a 

 
Quelle: nach Donders 2012: 25ff. 

 
  

Quelle: eigene Darstellung nach Donders 2012: 25ff.

Das Parademodell der gesellschaftlichen Perspektive ist hingegen «Public
Service Media». Hier wird argumentiert, dass der öffentliche Rundfunk
wichtige gesellschaftliche Funktionen erfüllt und gerade in einer von glo-
balen Konzernen geprägten, stark kommerzialisierten digitalen Medien-
landschaft eine unverzichtbare Alternative darstellt. Entsprechend müsse es
den öffentlichen Rundfunkorganisationen erlaubt sein, neue Medienfor-
men und -kanäle zu nutzen, um ihren Leistungsauftrag noch besser zu er-
füllen – sich also von der Rundfunk- zur Medienorganisation zu entwi-
ckeln. Ein zweites Modell, dass Donders der gesellschaftlichen Sicht zuord-
net, sind die «Digital Commons». In der Deutung von Murdock (2005a),
auf den sich Donders bei der Beschreibung des Modells bezieht, ist der öf-
fentliche Rundfunk eine Organisation, die den Zugang zu verschiedenen
Gemeingütern – Information, Wissen, Repräsentation, Deliberation, und
Partizipation – ermöglicht und deshalb als «Digital Commons» bezeichnet
werden kann. Es ist das Modell, das in der vorliegenden Studie weiterent-
wickelt wird.

Donders (2012: 35) selbst positioniert sich zwischen den beiden Polen
der ökonomischen und der gesellschaftlichen Sicht. Ihre Präferenz für den
öffentlichen Rundfunk im digitalen Zeitalter beschreibt sie als «evidence-
based» und mit den Worten «big if necessary and as good as required». Ge-
nau wie Papathanassopoulos und Negrine (vgl. 2010: 1145f.) argumentiert
auch Donders (vgl. 2012: 23), dass die Ausgestaltung des öffentlichen
Rundfunks im digitalen Zeitalter letztlich eine politische Entscheidung ist.
Welches Modell von einer Mehrheit der Gesellschaft und von der Politik
als legitim – das heißt als wünschenswert, gerecht und richtig (vgl. Such-
man 1995: 574) – verstanden wird, muss sich im öffentlichen Diskurs her-
auskristallisieren. Wichtig für einen solchen Diskurs sind, wie eingangs er-
wähnt, Leitbegriffe wie der vor 15 Jahren eingeführte «Public Value» oder
das in dieser Studie vorgeschlagene «Media Commons».

«Public Value» stammt vom Managementforscher Mark Moore (1995),
der argumentierte, dass öffentliche Organisationen ihren Mehrwert aufzei-
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gen müssen. Und zwar nicht gegenüber privaten Stakeholdern, sondern
gegenüber der Gesellschaft, die sie trägt. Dass öffentliche Rundfunkorgani-
sationen diesen Leitbegriff übernommen und «Public Value Tests» für
neue Angebote und Dienste eingeführt haben, wurde in der Publizistik-
und Kommunikationswissenschaft kontrovers diskutiert (vgl. Christl/
Süssenbacher 2010, Donders/Moe 2011, Gundlach 2011, Karmasin/Süssen-
bacher/Gonser 2011, Jarren/Schweizer 2015). Unbestritten ist, dass die Ein-
führung der «Public Value Tests» eine Reaktion auf den Druck privat-kom-
merzieller Medienorganisationen und die Forderung der EU nach mehr
Transparenz und Kontrolle war. «Public Value» hat jedoch nur bedingt da-
zu beigetragen, den öffentlichen Rundfunk im digitalen Zeitalter neu zu
denken und so seine gesellschaftliche Legitimität zu erhöhen. Die Zeit für
den neuen Leitbegriff des «Media Commons» ist deshalb reif.

Wie bereits erwähnt, lehnt der neue Leitbegriff des «Media Com-
mons» die Überlegungen des «Public Value» nicht ab, sondern geht einen
Schritt weiter. Wie «Public Value» versteht auch das «Media Com-
mons» die Programme öffentlicher Rundfunkorganisationen als wichtige
gesellschaftliche Güter. Und auch die von «Public Value» geforderte Eva-
luation der Leistungen des öffentlichen Rundfunks ist, wie in den nächs-
ten Kapiteln gezeigt wird, ein Anliegen des «Media Commons». Das «Me-
dia Commons» befasst sich aber zusätzlich mit der Art und Weise, wie Me-
dieninhalte hergestellt und zugänglich gemacht werden und wer an Ent-
scheidungsprozessen beteiligt ist. Insofern vermag der neue Leitbegriff
nicht nur Inhalte, sondern auch die Medienorganisation zu fassen. Anders
als der «Public Value», der den gesellschaftlichen Mehrwert eher als «Nice
to Have» darstellt, geht das «Media Commons» zudem davon aus, dass
eine «Tragödie» unausweichlich ist, wenn wir es als Gesellschaft nicht
schaffen, uns bezüglich der Organisation der öffentlichen Kommunikation
miteinander zu arrangieren.

2 Der öffentliche Rundfunk im digitalen Zeitalter
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Die Commons und ihre Erforschung

Elinor Ostrom, die für ihre Forschung zu den Commons den Wirtschafts-
nobelpreis bekommen hat, definiert diese so: Commons sind Ressourcen,
die von einer Gruppe geteilt werden und bei denen soziale Dilemmata auf-
treten (Hess/Ostrom 2007b: 3). Helfrich und Stein (2011: 287) schlagen
eine ähnliche Definition vor: Für sie sind Commons spezifische Formen
sozialer Übereinkünfte, um Ressourcen kollektiv, nachhaltig und fair zu
nutzen. Uzelman (2011: 287) nennt die Commons einen «Empty Signifi-
er», also einen Begriff ohne inhärente Bedeutung, der erst durch seine An-
wendung mit Inhalt gefüllt wird.

Einen gemeinsamen Referenzrahmen für die Beschäftigung mit den
Commons bietet der Verweis auf ein «Common Field» oder – in der deut-
schen Übersetzung – eine Allmende, womit im Mittelalter Weide- oder
Forstland bezeichnet wurde, das eine Gruppe von Bäuerinnen und Bauern
gemeinsam bewirtschaftete. Kerridge (1992: 1) beschreibt die Situation so:

«A common field is one in which various parts or parcels of land […]
belong to individual proprietors, who exercise sole proprietary rights
when the land is in crop but leave them in abeyance when it is not, so
that when not in crop, the land is under the general management of all
the proprietors in common and by common agreement.»

Aus der Beschreibung eines «Common Field» werden unterschiedliche In-
terpretationen abgeleitet: Für die einen ist die mittelalterliche Wiese ein
Symbol für offenen Zugang zu wichtigen Ressourcen für alle Bäuerinnen
und Bauern, also eine «Open Access»-Situation. Andere weisen darauf hin,
dass bereits für die mittelalterliche Allmende strikte Eigentumsrechte fest-
gelegt waren und dass die Nutzung nur den Mitgliedern einer festgelegten
Gemeinschaft mit klar definierten Rechten und Pflichten offenstand.
Während erstere also einen normativen Idealzustand beschreiben, machen
sich letztere Gedanken darüber, wie eine Gruppe die Nutzung einer Res-
source kollektiv organisieren kann.

Ein zweiter gemeinsamer Nenner aller Ansätze, die sich mit den Com-
mons beschäftigen, ist der Verweis auf eine drohende «Tragödie». In sei-
nem berühmten Aufsatz von 1968 beschrieb der Ökonom Garret Hardin,
dass die «Common Meadow» zum Scheitern verurteilt sei, weil sie auf-
grund der Tendenz von Menschen, ihren individuellen Nutzen zu maxi-
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mieren – wir nennen das heute den «Homo Oeconomicus» –, nicht nach-
haltig gemeinschaftlich bewirtschaftet werden kann. Obwohl Hardin seine
Aussage später teilweise revidiert hat, sprechen wir auch heute noch von
der «Tragödie der Allmende». Die Beschreibung wird benutzt, um anzu-
prangern, dass Ressourcen zu schnell verbraucht oder verschmutzt werden
oder dass der Zugang zu ihnen verwehrt wird.

In diesem Kapitel werden drei Interpretationen des Commons-Begriffs
vorgestellt. Sie sind mit unterschiedlichen normativen Vorstellungen ver-
knüpft, was ein Commons ausmacht und inwiefern Medienorganisationen
als «Media Commons» beschrieben werden können. Anschließend werden
Forschung und Aktivismus im Bereich der «Commons of the Mind» be-
schrieben und das Institutional Analysis and Design (IAD) Framework vor-
gestellt, das Ostrom für die empirische Analyse vorgeschlagen hat. Darauf
folgt ein Überblick über wissenschaftliche Studien, die die Theorie der
Commons auf Medienorganisationen oder andere Untersuchungsgegen-
stände im Bereich der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft ange-
wendet haben. Zuletzt werden die in diesem Kapitel gewonnenen Erkennt-
nisse zusammengefasst und kritisch diskutiert, um schließlich fünf Per-
spektiven zur Erforschung von «Media Commons» vorzuschlagen.

Die drei Commons-Perspektiven

Wie einleitend beschrieben wurde, gibt es verschiedene Interpretationen
des Commons-Begriffs. Uzelman (vgl. 2011: 287–289) unterscheidet drei
Gruppen von Commons-Forschenden: Die erste Gruppe nutzt den Begriff,
um Dinge zu benennen, die allen Mitgliedern einer Gesellschaft gehören
und zu denen alle Zugang haben sollten. Hier werden die Commons also
gleichgesetzt mit öffentlichen Gütern. Die Annahme dieser Gruppe ist,
dass Privatisierung, Verschmutzung oder Verschwendung von Ressourcen
aufgrund von Gewinninteressen der Idee der Commons entgegenstehen.
Uzelman nennt sie deshalb die «Kritikerinnen und Kritiker des Neolibera-
lismus». Entsprechend wird der Commons-Begriff hier vor allem dazu ge-
nutzt, um eine Kritik zu formulieren. Vertreterinnen und Vertreter dieser
Gruppe fordern, dass der Staat durch Regulierung für einen offenen Zu-
gang bzw. für die nachhaltige Bereitstellung der als wichtig erkannten Res-
sourcen sorgen muss.

Die zweite und die dritte Gruppe beschreiben die Commons als
einen «dritten Weg» zwischen Markt und Staat, also als eine Form der ge-
sellschaftlichen Selbstorganisation bzw. -regulierung. Die beiden Gruppen

3.1
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unterscheiden sich jedoch in einem Punkt: ob sie die Regeln des kapitalis-
tischen Wirtschaftssystems grundsätzlich akzeptieren oder nicht. Die eine
Gruppe ist die, die den Kapitalismus grundsätzlich akzeptiert. Uzelman
nennt sie die «Common Pool Resource-Theoretikerinnen und Theoreti-
ker». Während einige von ihnen (wie Garret Hardin) eine «Tragödie der
Commons» voraussagen, argumentieren andere (wie Elinor Ostrom), dass
ein «dritter Weg» unter bestimmten Umständen auch für ökonomisch-ra-
tional handelnde Akteure sinnvoll ist und dass die kollektive Nutzung von
Ressourcen deshalb funktionieren kann. Die andere Gruppe, die
einen «dritten Weg» vorsieht, ist die, die den Kapitalismus nicht akzeptiert.
Uzelman nennt sie die «Anti-Kapitalismus-Aktivistinnen und Aktivisten».
Sie sehen in den Commons ein Symbol für kollektives, selbstorganisiertes
und somit soziales Handeln. Sie plädieren dafür, dass ökonomische Argu-
mente durch soziale Beziehungen ersetzt werden sollen, und dass Com-
mons erst im kollektiven Handeln konstruiert werden.

Die drei Gruppen teilen je einige Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich
aber auch in einigen Punkten. Die ersten beiden Gruppen bewegen sich
innerhalb des kapitalistischen Wirtschaftssystems, argumentieren dann je-
doch entweder aus einer sozialen oder einer ökonomischen Sicht. Die zwei
Gruppen des «dritten Weges» lehnen beide den Staat als Regulierungsin-
stanz ab, unterscheiden sich aber in ihrem Menschenbild. Die erste und
die dritte Gruppe eint das, was Hess (vgl. 2008: 3) als Angst vor der zuneh-
menden Kommodifizierung, Privatisierung und Globalisierung beschreibt.
Während die erste Gruppe zur Lösung dieses Problem auf staatliche Regu-
lierung setzen will, glaubt die zweite Gruppe an kollektives, selbstorgani-
siertes Handeln ohne staatliche Hilfe.

Während sich der Forschungsstand bei den «Common Pool Ressour-
cen» aufgrund der strikten Definition des Problembereichs, der einheitli-
chen Begriffsverwendungen und der fachlichen Anbindung an die Wirt-
schaftswissenschaften relativ gut erschließen lässt, ist dies bei den anderen
beiden Interpretationen schwieriger. Oft wird der Begriff «Commons» dort
nicht explizit genannt, stattdessen werden Synonyme verwendet (siehe Ka-
pitel 3.1.1). Anhängerinnen und Anhänger der ersten Gruppe würden gar
argumentieren, dass die Commons immer zur Debatte stehen, wenn ge-
sellschaftliche Ordnung und die Balance zwischen Freiheit und Solidarität
ausgehandelt wird. Im Folgenden wird ein Überblick über die drei Com-
mons-Interpretationen gegeben, und es wird gezeigt, inwiefern sie eine Be-
schreibung von Medienorganisationen als «Media Commons» vorsehen.

3.1 Die drei Commons-Perspektiven
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Die Commons als «Common Good»

In der ersten Interpretation sind Commons Dinge, die allen Menschen ge-
hören bzw. zu denen der Zugang allen offenstehen sollte. Literatur, die
sich unter diesem Gesichtspunkt mit den Commons auseinandersetzt, be-
nutzt eine ganze Reihe von Begriffen als Synonyme, bei deren Verwen-
dung jedoch keine Einheitlichkeit erkennbar ist, was die Abgrenzung zu
den anderen beiden Perspektiven verkompliziert. Im politischen Wörter-
buch von Ehnes, Labriola und Schiffer (2001: 78) wird der Begriff «Com-
mon Good» z.B. mit «Gemeinwohl» übersetzt. «Gemeinwohl» bedeutet
aber gleichzeitig auch «Public Good» oder «Common/General/Public Wel-
fare» (ebd. 426). «Allgemeingut» übersetzen die Autorinnen wiederum
mit «Public Domain» (ebd. 292). Für Robertson (2002: 94) ist das «Com-
mon Good» hingegen ein Synonym für «Public Interest», «General
Will» aber auch für «Collective Goods».

Der Begriff «Gemeinwohl» wird gemäß Holtmann (2000: 214) seit der
Antike zur Kennzeichnung eines «allgemeinen Zwecks oder der gemein-
sam erwünschten Ziele und Werte [gebraucht], um derentwillen Men-
schen sich in einer (politischen) Gemeinschaft zusammenschließen». Zu-
sammengefasst geht es also um das Wohlergehen aller Mitglieder einer Ge-
meinschaft («Bonum Commune») (vgl. Schultze 2011: 202). Moderne Plu-
ralismustheorien gehen davon aus, dass das Gemeinwohl ein empirisches
und veränderbares Resultat des politischen Prozesses ist, das sich aus dem
Wettbewerb der Meinungen ergibt. Normative Theorien sehen im Ge-
meinwohl hingegen etwas «Präexistentes», das objektiv begründet werden
kann (Holtmann 2000: 214).

Alle Begriffe, die dieser Interpretation zugeordnet werden können, zie-
len also letztlich auf die Frage ab, was ein gutes Leben oder eine gute ge-
sellschaftliche Ordnung ausmacht (vgl. Jordan 1989: 8). Entsprechend las-
sen sich im Rahmen dieser Interpretation verschiedene philosophische An-
sätze gegenüberstellen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie unser Zu-
sammenleben organisiert und Ressourcen gerecht verteilt werden können.
Konkret bewegt sich der Begriff des «Common Good» im Spannungsfeld
zwischen zwei «Orthodoxien»: Dem Libertarianismus, der die individuelle
Freiheit zelebriert und dem Kommunitarismus, der mit unterschiedlicher
Nachdrücklichkeit eine Unterordnung in die Gemeinschaft fordert. Eine
Festlegung auf bestimmte Güter ist deshalb schwierig und der Commons-
Begriff entsprechend schwer zu fassen: «The common good is an attractive
idea, but a notoriously difficult one» (Jordan 1989: 1).

3.1.1
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Für Kulturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler ist klar, dass Wissen
schon immer geteilt, weitergegeben und als Grundlage für neue Erkennt-
nis genutzt wurde – dies ist nötig für den Fortschritt und das Überleben
der Menschheit. Die «Wissensallmende» gilt deshalb als unser gemeinsa-
mes kulturelles Erbe (vgl. Dobusch 2012: 215). Informationen, Wissen und
Kultur sowie die Möglichkeit gesellschaftlicher Deliberation können in
dieser Perspektive also als Commons verstanden werden (vgl. z.B. Mur-
dock 2005a). Entsprechend kann argumentiert werden, dass die Medienor-
ganisationen, die den Zugang zu diesen Ressourcen ermöglichen, selbst
Commons sind oder zumindest Commons bereitstellen.

Der Term «Commons» bezieht sich jedoch nicht nur auf wichtige Güter,
seine Nutzung ist gemäß Uzelman (2011: 287–289) auch mit einer Kritik
an deren Privatisierung, Verschmutzung und Verschwendung verbunden.
Diese Sicht wendet sich also insbesondere gegen den Neoliberalismus und
sein Postulat von Rentabilität und Gewinnmaximierung und der zuneh-
menden «Einhegung» («Enclosure») bzw. Privatisierung vormals offen zu-
gänglicher Ressourcen. Wer diese Interpretation vertritt, argumentiert, dass
es Ressourcen gibt, bei denen Renditeüberlegungen nicht angebracht sind,
da sie allen offenstehen und nachhaltig bewirtschaftet werden müssen.

Die Lösung, die diese Gruppe vorschlägt, um Commons bereitzustellen
bzw. den Zugang zu ihnen offen zu halten, ist staatliche Regulierung. Es
wundert deshalb auch nicht, dass die Commons hier häufig mit der «Pu-
blic Domain» verknüpft werden (vgl. Dobusch 2012: 218), also dem Be-
reich des öffentlichen Rechts, obwohl eine solche rechtliche Zuordnung
im Grunde nichts mit der Beschaffenheit oder gesellschaftlichen Relevanz
der Ressource zu tun hat. Nichtsdestotrotz passt der öffentliche Rundfunk
insofern nahtlos in das Gedankengebäude der «Kritikerinnen und Kritiker
des Neoliberalismus», als dass er ein Paradebeispiel für die Lösung eines
Bereitstellungs- und Zugangsproblems zu einer wichtigen Ressource mit-
hilfe staatlicher Regulierung ist.

Die Medieninhalte privat-kommerzieller Medienorganisationen können
grundsätzlich auch als wichtige gesellschaftliche Ressourcen und damit als
öffentliche Güter definiert werden. Da die «Kritikerinnen und Kritiker des
Neoliberalismus» aber gegenüber Rentabilität und Gewinnmaximierung
kritisch eingestellt sind, stehen kommerziell finanzierte Medienorganisa-
tionen unter Verdacht, ihre ökonomischen Eigeninteressen zu stark zu ver-
folgen und damit den Commons zu schaden. Für diese Gruppe sind die
Medien also idealerweise nicht gewinnorientiert und wenn möglich auch
nicht kommerziell, sondern kollektiv finanziert.

3.1 Die drei Commons-Perspektiven
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Die Commons als «Common Pool Ressource»

Die zweite Interpretation der Commons ist diejenige der klassischen, neo-
liberalen Ökonomie. Hier geht es weniger um ein gutes Leben als um
Wachstum und funktionierende Märkte. Die Marktfähigkeit von Gütern
wird aufgrund von zwei Überlegungen eingeschätzt (siehe Tabelle 5): Ers-
tens stellt sich die Frage, ob Rivalität im Konsum herrscht, sich das Gut al-
so «verbraucht», es nach der Nutzung also nicht mehr zur Verfügung steht
und somit eine Nachfrage nach Reproduktion entsteht. Zweitens wird ge-
fragt, ob man diejenigen, die für die Nutzung des Gutes nicht bezahlen,
davon ausschließen kann, oder ob «Trittbrettfahren» («Freeriding») mög-
lich ist (vgl. Schmidt 2010: 557). Wenn beide Voraussetzungen – also Aus-
schließbarkeit und Rivalität – erfüllt sind, handelt es sich um ein privates
Gut, das am Markt problemlos gehandelt werden kann. Sind Eigentums-
rechte jedoch nicht oder nur begrenzt durchsetzbar, handelt es sich um
eine «Common Pool Ressource» (CPR) – oder kurz, ein «Commons».

Güterklassifikation

Kapitel 3 
Tabelle 5 Güterklassifikation 
 

 Keine Rivalität im 
Konsum Rivalität im Konsum 

Ausschluss nicht 
möglich Öffentliches Gut Common Pool 

Ressourcen 
Ausschluss möglich Clubgut Privates Gut 

 
Quelle: vereinfachte Darstellung nach Hess/Ostrom 2003: 120 

 

 

 
 

Quelle: eigene Darstellung 
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Für Anhängerinnen und Anhänger der klassischen, neoliberalen Ökono-
mie ist die Bewirtschaftung eines gemeinsamen Ressourcenpools zwar
theoretisch denkbar, diese Lösung ist jedoch langfristig nicht stabil. Mit
Verweis auf Hardins (1968) Aufsatz und weitere Studien, die rationales
Handeln von Akteuren modellieren, wird argumentiert, dass die einzelnen
Einheiten, die dem «Pool» entnommen werden können, schnell aufge-
braucht sind und er deshalb ohne Intervention nicht nachhaltig verfügbar
ist. Entsprechend ist entweder eine Privatisierung oder eine staatliche Re-
gulierung nötig: Die Allmende muss also entweder eingezäunt oder die
Bewirtschaftung durch Bäuerinnen und Bauern muss staatlich kontrolliert
werden. Ansonsten wird sie übernutzt.

Modernere ökonomische Ansätze wie die von Ostrom und ihren Kolle-
ginnen und Kollegen (vgl. Hess/Ostrom 2007b: 3) sind in Bezug auf die ge-
meinsame Nutzung eines Ressourcenpools optimistischer. Sie glauben,

3.1.2

Tabelle 5
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dass eine Selbstorganisation durch einen «dritten Weg» gelingen kann. Ra-
tional handelnde Akteure würden erkennen, so die Argumentation, dass
beide Lösungen für das CPR-Problem wirtschaftliche Nachteile mit sich
bringen: Durch Privatisierung werden viele Akteure von der Nutzung des
Pools und damit vom Wettbewerb ausgeschlossen; durch staatliche Regu-
lierung entstehen hohe Transaktionskosten für die Überwachung und
Sanktion. In ihrer Forschung interessieren sie sich deshalb für die institu-
tionellen Arrangements, die zur Nutzung solcher Common Pool Ressour-
cen von den Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmern kreiert wer-
den.

Die Güterklassifikation aus der Wirtschaftswissenschaft wird auch in der
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft angewendet, um Medien in
Bezug auf ihre Marktfähigkeit einzuschätzen. In Lehrbüchern wurde tradi-
tionell vermittelt, dass Medieninhalte öffentliche Güter sind (vgl. u.a. Pup-
pis 2010: 74–75): Denn erstens lösen sie keine Rivalität im Konsum aus, da
sie sich bei der Nutzung nicht verbrauchen. Zweitens gelingt es bei den
Medien meist nicht, den Ausschluss nicht zahlungswilliger Personen zu or-
ganisieren. Entsprechend ist hier mit fehlender Zahlungsbereitschaft und
Trittbrettfahren zu rechnen – klassische Probleme eines öffentlichen Gutes.
Da die Marktfähigkeit von Medieninhalten deshalb eingeschränkt ist, ist
Medienregulierung in dieser ökonomischen Interpretation grundsätzlich
vertretbar (siehe dazu Kapitel 2.3.1).

In den Lehrbüchern der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft
gibt es auch Beispiele, in denen Medien in eine andere Kategorie als die
der öffentlichen Güter eingeordnet werden. Es wird beispielsweise argu-
mentiert, dass manche institutionellen Arrangements durchaus den
Ausschluss nicht zahlender Rezipientinnen und Rezipienten ermöglichen.
So wird beispielsweise Pay-TV als Clubgut beschrieben (vgl. z.B. Puppis
2010: 75). Wenn man der Argumentation folgt, dass Medieninhalte grund-
sätzlich keine Rivalität auslösen, dann ist der Ausschluss von Rezipientin-
nen und Rezipienten durch einen Zahlungsvorgang in der Tat ein gutes
Beispiel für ein Clubgut.

Das gängige publizistik- und kommunikationswissenschaftliche Beispiel
für eine «Common Pool Ressource» ist das terrestrische Frequenzspek-
trum. Anders als die Medieninhalte sind die Frequenzen, die für die terres-
trische Verbreitung von «elektronischen» Medien benötigt werden, in ihrer
Zahl beschränkt. Es herrscht deshalb eine Rivalität bei der Nutzung.
Gleichzeitig ist es nur schwer möglich, Radio- und Fernsehsender davon
abzuhalten, das Frequenzspektrums für die Verbreitung ihrer Programme
zu nutzen. Die durch eine nicht reglementierte Nutzung absehbaren Inter-
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ferenzen könnten als «Tragödie der Allmende» beschrieben werden. Neuer-
dings werden neben Frequenzen auch IP-Adressen als «Common Pool Res-
source» beschrieben (siehe 3.3.3).

Medienforschende, die in der klassischen Ökonomie zu Hause sind, ar-
gumentieren also traditionell, dass Medienorganisationen eine Reihe von
nicht marktfähigen, öffentlichen Gütern herstellen. Sie würden jedoch
nicht den Begriff «Commons» benutzen, denn dieser ist assoziiert mit
den «Common Pool Ressourcen». Deren Merkmal «Rivalität im Kon-
sum» trifft jedoch auf die Medieninhalte nicht zu, entsprechend kann die-
se Zuordnung nicht gemacht werden. Ökonominnen und Ökonomen
scheinen dieser Interpretation heute jedoch nicht mehr ganz so treu zu fol-
gen. Im Rahmen neuerer Praktiken der Geschenkökonomie, Peer-Produk-
tion und dem Teilen von Medieninhalten über soziale Netzwerke beginnt
auch die Medienökonomie, Medieninhalte oder -organisationen als Com-
mons zu denken. Dies widerspricht zwar der klassischen Güterklassifikati-
on, ist jedoch nötig, um in einer sich verändernden Informationsordnung
neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Die Commons als «Collective Action»

Die dritte Interpretation versteht Commons als selbstorganisiertes, kollek-
tives Handeln5, das außerhalb des kapitalistischen Wirtschaftssystems und
ohne staatliche Hilfe im Sinne eines «dritten Weges» durchgeführt wird.
Die Eigenschaften eines Commons leiten sich hier also nicht aus Merkma-
len ab, die man einem Gut oder einer Ressource auf Basis philosophischer
Überlegungen oder ökonomischer Erwartungen zuschreibt. Stattdessen
entstehen Commons immer dann, wenn die Bereitstellung und Nutzung
von Ressourcen im Rahmen einer Gemeinschaft organisiert wird. Helfrich
und Stein (vgl. 2011: 9) betonen, dass ohne solche sozialen Vereinbarun-
gen zur kollektiven, nachhaltigen und fairen gemeinschaftlichen Nutzung
von Ressourcen nicht von einem Commons gesprochen werden kann.

Die Idee des kollektiven, selbstorganisierten Handelns findet sich, wie
vorhin gesehen, auch in der Interpretation von Commons als «Common
Pool Ressourcen». Nämlich dann, wenn die gemeinschaftliche Bewirtschaf-
tung eines Ressourcenpools aus rational-ökonomischen Überlegungen
sinnvoll erscheint. Die Liste institutioneller Charakteristika («Design Prin-

3.1.3

5 Sandler (1992: 1) beschreibt Collective Action so: «when the efforts of two or more
individuals are needed to accomplish an outcome» (vgl. Hess/Ostrom 2007b: 5).
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ciples») von erfolgreichen, also nachhaltig funktionierenden Commons
(siehe Kapitel 3.2.1), bietet entsprechend für beide Gruppen einen guten
Referenzrahmen. Die beiden Sichtweisen unterscheiden sich jedoch in Be-
zug auf ihr Menschenbild und die daraus abgeleitete Begründung für kol-
lektives Handeln: Der «Homo Oeconomicus» der «Common Pool Theore-
tikerinnen und Theoretiker» wird hier durch den «Homo Sociologicus» er-
setzt.

Uzelman nennt die Anhängerinnen und Anhänger dieser Interpretation
entsprechend die «Anti-Kapitalismus-Aktivistinnen und Aktivisten». Für sie
sind die Commons nicht mit Profitinteressen zu vereinbaren. Ostroms
Werk wurde beispielsweise von Nuss (vgl. 2011) dafür kritisiert, dass es sich
innerhalb der kapitalistischen Logik bewegt und den gemeinsamen Res-
sourcenpool als Möglichkeit rational handelnder Akteure beschreibt, um
Gewinn zu machen. Nuss ist also eine Anhängerin der «Collective Action»-
Interpretation, die die Commons nicht als Teil des Marktes, sondern als
dessen Alternative sieht. Auch sie fordert, die Bereitstellung und Verteilung
von Ressourcen außerhalb der kapitalistischen Logik und ohne staatliche
Regulierung im Rahmen einer Gemeinschaft zu organisieren.

In der Interpretation des kollektiven Handelns können Medienorganisa-
tionen entsprechend nur dann als Commons interpretiert werden, wenn
sie aus kollektivem, selbstorganisiertem Handeln hervorgehen. Wer diese
Interpretation vertritt, wird zudem fordern, dass mit der gemeinschaftli-
chen Inhaltsproduktion keine Profitinteressen verfolgt werden dürfen.
Kommerzielle oder durch staatliche Regulierung hervorgebrachte Medien-
organisationen werden deshalb nicht als Commons verstanden, stattdessen
wird gegen sie der Vorwurf erhoben, dass sie kollektives Handeln verhin-
dern (vgl. u.a. Kidd 2003, Garcelon 2010).

Mit dem Aufkommen des Internets haben sich im Rahmen dieser Inter-
pretation einige soziale Bewegungen formiert (siehe 3.2.2). Sie verknüpfen
das Paradigma der Commons mit den Möglichkeiten einer neuen Informa-
tionsordnung und nutzen es als Schlagwort, um sich gegen die «Informati-
onsmonopole» aufzulehnen:

«Obwohl viele politische, rechtliche und ökonomische Fragen noch
gelöst werden müssen, stellen die digitalen Commons einen Paradig-
menwechsel dar, in dem neue technische, soziale und wirtschaftliche
Rahmenbedingungen bereits die Umrisse einer Informationsordnung
geschaffen haben, die gerechter, ökonomisch produktiver und poli-
tisch demokratischer ist als das derzeitige Regime von Informations-
monopolen» (Stalder 2011: 36).
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In dieser Interpretation entsprechen also streng genommen nur partizipati-
ve Medienorganisationen der Idee eines Commons. Obwohl hier, genau
wie bei den Commons als «Common Good», die Privatisierung und Einhe-
gung von Medieninhalten aufgrund von Wirtschaftsinteressen kritisiert
wird, ist die dort vorgeschlagene staatliche Regulierung keine Lösung.
Auch der öffentliche Rundfunk gehört für die «Anti-Kapitalismus-Aktivis-
tinnen und Aktivisten» zu den «Informationsmonopolen» und wird von
ihnen kritisiert für seine hierarchische Struktur, seine fehlenden demokra-
tischen Mitwirkungsmöglichkeiten, und seine kommerzielle Finanzierung
durch Werbung. Im Vergleich mit gewinnorientierten, privat-kommerziel-
len Medienorganisationen dürfte der öffentliche Rundfunk aus dieser
Sicht jedoch noch als das «kleinere Übel» gelten. Dass privat-kommerzielle
Medienorganisationen im Rahmen ihrer Geschäftsmodelle zunehmend
auf Kollaboration und Partizipation des Publikums setzen, um Gewinne
zu machen (vgl. Uzelman 2011: 283), kann aus dieser Sicht zudem keines-
wegs unterstützt werden.

Die «Commons of the Mind» und ihre Analyse

Der Begriff des Commons wird in verschiedenen wissenschaftlichen Diszi-
plinen verwendet und erforscht, u.a. in der Soziologie, der Wirtschafts-,
Politik- und Rechtswissenschaft, sowie in der Informatik und der Pädago-
gik. Ein interdisziplinärer Austausch oder Wissenstransfer findet gemäß de
Moor6 (2012: 186) jedoch kaum statt. Fachübergreifend berühmt gewor-
den ist einzig der bereits erwähnte Aufsatz von Garret Hardin (1968). Die
Konsequenz sei, dass mit dem Begriff «wesenhaft unterschiedliche Dinge
auf unterschiedlichen Ebenen» (de Moor 2012: 186) bezeichnet würden.
Für einen groben, interdisziplinären Überblick können die Ressourcen
aber anhand von drei Parametern besprochen werden (siehe Abbildung 2):
Anhand ihrer Beschaffenheit, anhand ihrer geografischen Ausdehnung, an-
hand ihrer Bestandteile und anhand ihrer «Tragödien».

Bezüglich der Beschaffenheit von Ressourcen bieten sich mehrere Be-
griffspaare an, die in der Literatur verwendet werden: natürlich oder digi-
tal, materiell oder immateriell, stofflich oder stofflos. Shaffer van Houwe-
ling (2007) unterscheidet zudem zwischen natürlichen und «konstruier-
ten» bzw. «menschgemachten» Ressourcen. Klar wird die Unterscheidung

3.2

6 Prof. Dr. Trine de Moor ist die ehemalige Präsidentin der Intentational Association
of the Study of the Commons (vgl. De Jonge Akademie 2014.)
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aber vor allem dann, wenn man zwischen «Commons of the Mind» (Boyle
2003: 37) und «Commons of the Earth» unterscheidet (siehe Abbildung 2).

Einordnung von Commons-Ressourcen

Kapitel 3 
Tabelle 5 Güterklassifikation 
 

 Keine Rivalität im 
Konsum Rivalität im Konsum 

Ausschluss nicht 
möglich Öffentliches Gut Common Pool 

Ressourcen 
Ausschluss möglich Clubgut Privates Gut 

 
Quelle: vereinfachte Darstellung nach Hess/Ostrom 2003: 120 
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Bezüglich ihrer geografischen Ausdehnung können Ressourcen auf der
lokalen, regionalen, nationalen oder globalen Ebene verortet werden – je
nachdem, wie viele Menschen sie gemeinsam nutzen (oder ihr ausgesetzt
sind) und innerhalb welcher politischen Zuständigkeit sie reguliert wer-
den (vgl. Hess/Ostrom 2007b: 4–5). Während die Reichweite bei den natür-
lichen Ressourcen aufgrund ihres Ausbreitungsgebietes oft klar bestimmt
werden kann, erscheint eine solche Einteilung auf der Seite der «Com-
mons of the Mind» in der Regel weniger zielführend. Anders als bei
den «Commons of the Earth» ist es hier meist nicht die Ressource selbst,
die ihre Grenzen vorgibt, sondern die von den Menschen geschaffenen in-
stitutionellen Arrangements.

Die große Mehrheit der bisher geleisteten Forschung beschäftigt sich
mit den «Commons of the Earth» auf lokaler bzw. regionaler Ebene (vgl.
Ostrom/Hess 2007b: 69). Ab 1995 haben sich Forscherinnen jedoch auch
den «menschgemachten» Ressourcen zugewandt, deren Erforschung seit-
her stark zugenommen hat (vgl. Hess/Ostrom 2007b: 6). Die Forschung im
Bereich der «Commons of the Mind» stellt jedoch nicht einfach eine Wei-
terentwicklung dar, sondern wurde durch soziale Bewegungen, die das Pa-
radigma für sich entdeckt haben, angetrieben (siehe Kapitel 3.2.2). Gemäß

Abbildung 2
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Hess und Ostrom (vgl. 2007b: 5) steht die Aufgabe noch an, die Gemein-
samkeiten zwischen den beiden Forschungsbereichen herauszuarbeiten.
Denn klar ist: Wenn die im Bereich der «Commons of the Earth» entstan-
denen Konzepte und Überlegungen auf den Bereich der digitalen, immate-
riellen oder nicht-stofflichen Ressourcen angewendet werden sollen,
braucht es Anpassung. Wie im Folgenden gezeigt wird, geht es dabei einer-
seits um die Bestandteile der «Commons of the Mind», andererseits um die
potenziellen «Tragödien», die sich in ihnen abspielen können.

Zur Beschreibung der Bestandteile von Commons-Ressourcen haben
Ostrom und ihre Kolleginnen und Kollegen ursprünglich eine zweiteilige
Definition vorgeschlagen (vgl. Hess/Ostrom 2003: 128): «Commons of the
Earth» bestehen demnach aus einem Pool – zum Beispiel einer Wiese oder
einem Gewässer – und einzelnen Einheiten – zum Beispiel Gras oder Fi-
schen –, die dem Pool entnommen werden können. Bei einem funktionie-
renden Commons werden dem Pool nur so viele Einheiten entnommen,
dass diese «nachwachsen» können und nachhaltig verfügbar sind.

Für die Erforschung von «Commons of the Mind» haben Hess und Ost-
rom diese zweiteilige Beschreibung durch eine dreiteilige Beschreibung
von Ideen, Artefakten und Fazilitäten ersetzt (Ostrom/Hess 2007: 47, Hess/
Ostrom 2003: 129–130). Mit der «Idee» ist die kreative Vision oder das in-
novative Wissen gemeint, die in einem «Artefakt», beispielsweise einem
Buch oder einem Zeitungsartikel, transportiert werden. Mit «Fazilität» ist
schließlich die Bibliothek, das Archiv oder die Plattform gemeint, also der
physische Ort, an dem die Artefakte aufbewahrt und für die Nutzung be-
reitgestellt werden (siehe Abbildung 3).

Diese dreiteilige Beschreibung ist auch für Analysen im Medienbereich
sinnvoll. Mit der «Idee» kann der Medieninhalt selbst gemeint sein, mit
dem Artefakt die Form seiner materiellen Präsentation – zum Beispiel als
Zeitungsartikel oder als audiovisueller Beitrag – und mit der Fazilität das
Trägermedium – Zeitung, Radio, Fernsehen, Internet. Die Medienorgani-
sation, die diese Inhalte produziert oder bereitstellt, wird durch diese Drei-
teilung noch nicht erfasst. Ostrom und Hess (2007: 60) haben jedoch zu-
sätzlich ein «Institutional Analysis and Design Framework» (siehe Kapitel
3.2.3) erarbeitet, in dem nach den beteiligten Akteuren und ihren Interak-
tionsmustern sowie den geltenden Regeln und den Outcomes gefragt wird.
Damit wird dann auch die Organisation erfasst, in der die Medieninhalte
produziert werden.
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Dreiteilige Definition der «Commons of the Mind»

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3 Dreiteilige Definition der Commons of the Mind 
 

 
Quelle: Hess/Ostrom 2003: 129 

Abbildung 4 Institutional Analysis & Design Framework 
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Quelle: nach Hess/Ostrom 2003: 129

Neben den Bestandteilen der Ressourcen unterscheiden sich auch die «Tra-
gödien», die das Versagen eines Commons markieren, zwischen den «Com-
mons of the Earth» und den «Commons of the Mind». Während bei den
natürlichen, materiellen oder stofflichen Gütern das Hauptproblem die
übermäßige Nutzung ist, die zur Verödung führt, ist es bei den digitalen,
immateriellen oder nicht-stofflichen Gütern gemäß Helfrich und Bollier
(2012: 20) gerade der fehlende oder verunmöglichte Konsum. Sie argu-
mentieren, dass diese «Tragödie» aufgrund von ökonomischen Überlegun-
gen und in Kombination mit rechtlichen Restriktionen sogar absichtlich
herbeigeführt wird:

«Anders als bei endlichen Ressourcen geht es in der Logik des Marktes
darum, Kultur, Wissen und Informationen gezielt zu verknappen, um
maximalen Gewinn aus immateriellen Vermögenswerten (Worte, Mu-
sik, Bilder) zu ziehen. Das ist der Hauptzweck der permanenten Erwei-
terung von Urheber- und Patentrecht. Dieser Imperativ wird immer
deutlicher, denn digitale Technologien haben die Vervielfältigung von
Informationen und kreativen Arbeiten im Wesentlichen frei gemacht
und damit gewohnte Geschäftsmodelle untergraben.»

Abbildung 3
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Da die «Tragödie» der «Commons of the Mind» also genau in die gegentei-
lige Richtung wirkt, kann hier auch der von Heller (1998) vorgeschlagene
Begriff «Anti-Commons» benutzt werden. Am Beispiel leerer Ladenflä-
chen im post-sozialistischen Moskau beschreibt Heller den Unterschied
zwischen dem Recht zur Nutzung und dem Recht zum Ausschluss: Wegen
eines Eigentumsregimes, bei dem mehrere das Recht hatten, andere von
einer knappen Ressource auszuschließen, sei es dort zur einer Unternut-
zung gekommen (Heller 1998: 668). Hess und Ostrom (2007b: 11) be-
schreiben die gleiche Situation im Bereich der medizinischen Forschung,
die Medikamente künstlich verteuert: «The tragedy lies in the potential un-
deruse of scarce scientific resources caused by excessive intellectual proper-
ty rights and overpatenting in biomedical research».

Die Einhegung («Enclosure») der Commons aufgrund von Profitinteres-
sen oder zu restriktiven Urheberrechten ist jedoch nur eine von vielen
möglichen «Tragödien» der «Commons of the Mind». Ostrom und Hess
(2007: 61) liefern noch einige weitere Begriffe, um Missstände anzupran-
gern: Ungleichheit («inequity»), fehlende Standards («degradation»), feh-
lende Kooperation («Noncompliance»), fehlende Qualitätskontrolle und
Verschmutzung («Pollution»), und Rückgang («Instability», «Degradati-
on», «Depletion»).

Im Folgenden wird ein Überblick über die Themen und die Entwick-
lung der Commons-Forschung in den letzten Jahrzehnten gegeben, und
die «neuen Commons» werden eingeführt. Dann werden in einem Exkurs
drei soziale Bewegungen vorgestellt – «Free Software», «Free Cul-
ture» und «Access to Knowledge» –, die den Commons-Begriff nutzen, um
sich für eine gerechtere «digitale Ökologie» einzusetzen und damit auch
die wissenschaftliche Forschung in diesem Bereich antrieben. Schließlich
wird das von Ostrom vorgeschlagene Vorgehen bei der Analyse von Com-
mons beschrieben und das «Institutional Analysis and Design Frame-
work» vorgestellt.

Forschung zu traditionellen und neuen Commons

Die Ressourcen, die wir teilen, und die Dilemmata, vor die sie uns stellen,
sind seit jeher ein zentrales Thema sozialwissenschaftlicher Forschung.
Entsprechend könnten alle Forschungsbemühungen, die sich mit der Fra-
ge nach der guten und gerechten Gesellschaft und deren institutionellen
Arrangements zur Verteilung von Gütern auseinandersetzen unter den
Commons-Begriff gefasst werden. Berücksichtig man jedoch nur Literatur,
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die den Begriff «Commons» auch explizit benutzt, ist die am stärksten eta-
blierte Forschungslinie sicherlich diejenige von Elinor Ostrom und ihren
Kolleginnen und Kollegen (vgl. u.a. Ostrom 2002, 2008 [1990]). Ostroms
Forschung wurde zudem im Jahr 2009 mit dem Alfred-Nobel-Gedenkpreis
für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet (vgl. o.A. 2009).

In ihren institutionellen Analysen untersuchte Ostrom die bereits be-
schriebenen «Common Pool Ressourcen» (siehe Kapitel 3.1.2): Also Res-
sourcen, denen einzelne Einheiten entnommen werden können, bis
sie «aufgebraucht» sind, und bei denen der Ausschluss von der (Über-)Nut-
zung nur schwierig zu bewerkstelligen ist. Ostrom interessierten dabei vor
allem die Regime zur Allokation von Nutzungsrechten an die einzel-
nen «Commoners» (vgl. Hess 2008: 34). Im Rahmen der von ihr initiierten
Forschungsbewegung wurden seit Mitte der 1980er-Jahre zahlreiche natür-
liche Ressourcen – Wälder, Fischgründe, Wasserreserven – auf ihre gemein-
schaftliche Nutzung hin untersucht (vgl. Hess/Ostrom 2007b: 6).

Ostroms Arbeit wird als direkte Entgegnung auf Hardins (1968) Essay
wahrgenommen, in dem er staatliche Aufsicht und Privatisierung als ein-
zig mögliche Lösungen zur Verhinderung einer «Tragödie der Allmen-
de» beschrieb. Um diese These zu widerlegen, hat Ostrom unzählige All-
menden auf der ganzen Welt untersucht und eine Liste institutioneller
Charakteristika («Design Principles») von erfolgreichen, also nachhaltig
funktionierenden Commons entwickelt (vgl. Hess/Ostrom 2007b: 7, Ost-
rom 2008). Erfolgreiche Commons weisen demnach folgende Governance-
Mechanismen auf: Klare Grenzen, Regeln, die zu den lokalen Bedingun-
gen passen, Möglichkeiten zur Mitbestimmung für alle Betroffenen, Selbst-
regulierung, die von Behörden akzeptiert wird, Selbstmonitoring, abgestuf-
te Sanktionierungs- und Schlichtungsmechanismen.

Ab den 1990er-Jahren wurde das Konzept vermehrt auf globale Umwelt-
phänomene angewendet, wie z.B. die Antarktis, die Ozeane, Biodiversität,
die Atmosphäre, das Weltall, und das Radiofrequenzspektrum (siehe u.a.
Buck 1998; Vogler 2000; Harrison/McIntosh 2010; Milun 2011). Diese Res-
sourcen befinden sich außerhalb staatlichen Territoriums und gehören des-
halb entweder uns allen oder aber niemandem (vgl. Milun 2011: 5–6).
Hess (vgl. 2008: 32) beschreibt diese «Global Commons» als älteste und
etablierteste Gruppe der «New Commons». Auf Basis einer breiten Litera-
turrecherche offeriert sie einen Überblick über weitere Bereiche, in denen
die Commons zur Beschreibung von sozialen Situationen herangezogen
werden (vgl. Hess 2008: 14–33):
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• «Infrastructure Commons» sind physische Ressourcensysteme, die
als «Public Services» zur öffentlichen Nutzung bereitgestellt werden.
Unter anderem geht es hier um Transport- oder Kommunikationsmit-
tel.

• Der Fokus der «Neighbourhood Commons» liegt bei urbanen oder
ruralen Orten oder Plätzen, wo Menschen zusammenkommen, um
eine lokale Ressource zu generieren, zu managen oder zu konservieren.
Solche öffentlichen Räume sind generell davon bedroht, privatisiert
oder eingehegt zu werden («Enclosure»).

• Im breiten Feld der «Knowledge Commons» geht es um offenen Zu-
gang zu Daten, Informationen und Wissen. Hier werden so unter-
schiedliche Dinge wie Bibliotheken, Wissenschaft, geistige Eigentums-
rechte und Gemeinschaftsproduktion untersucht.

• Bei den «Culture Commons» geht es um das kulturelle Erbe der
Menschheit, das durch Privatisierung und Kommerzialisierung bedroht
ist. Diese Literatur beschäftigt sich auch mit der schwierigen Lage indi-
gener Völker und ihrer Traditionen.

• «Market Commons» verbinden den Markt mit dem Gedanken des Tei-
lens, zum Beispiel durch die «Geschenkökonomie» oder die Gemein-
schaftsproduktion («Peer Production»).

• Mit den «Health and Medical Care Commons» wird versucht, öffent-
liche und private Interessen in den Bereichen Gesundheit und medizi-
nische Versorgung zu verbinden.

Diese kurze Übersicht bietet bereits eine Reihe von Anknüpfungspunkten
für die Entwicklung eines «Media Commons»: Medienorganisationen sind
zweifellos auch «Knowledge Commons» und «Cultural Commons», da sie
Kultur und Wissen produzieren und bereitstellen. Weiter ermöglichen Me-
dienorganisationen die öffentliche Kommunikation auf der lokalen Ebene
(«Neighbourhood Commons») und in Form einer grenzüberschreitenden
Informationsgesellschaft («Global Commons»). Die Medienproduktion ba-
siert in der Regel auf Kollaboration («Market Commons»). Außerdem
brauchen Medienorganisationen eine Kommunikationsinfrastruktur, um
ihre Inhalte zu verbreiten, und können auch selbst als solche interpretiert
werden: Hess (vgl. 2008: 19) erwähnt in ihrer Übersicht auch explizit den
öffentlichen Rundfunk als «Infrastructure Commons».

Ostrom selbst hat sich ab Mitte der 2000er-Jahre auch mit «Knowledge
Commons» auseinandergesetzt. In ihrem Buch «Governing the Knowledge
Commons» (Hess/Ostrom 2007a) diskutieren sie und ihre Mitautorin ei-
nerseits die Anwendung des Commons-Begriffs in diesem Bereich. Ande-
rerseits nutzen die beiden das von ihnen bereits früher entwickelte Institu-
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tional Analysis and Design (IAD)-Framework (siehe Kapitel 3.2.3) für eine
Fallstudie zu einem wissenschaftlichen Repositorium (Ostrom/Hess 2007).
Der breite öffentliche Diskurs über die «Commons of the Mind» ist jedoch
nicht ihr Verdienst, er wurde von sozialen Bewegungen angetrieben – diese
werden im Folgenden kurz besprochen.

Exkurs: Soziale Bewegungen zu den «Commons of the Mind»

Dass der Begriff der Commons seit der Jahrtausendwende auch auf den Be-
reich digitaler, immaterieller und nicht-stofflicher Ressourcen angewendet
wird, ist nicht das Verdienst der Wissenschaft. Es waren die sozialen Bewe-
gungen, die den Begriff zuerst verwendeten, um sich gegen die Einhegung
und Kommerzialisierung digitaler Ressourcen aufzulehnen. Wie bereits im
Bereich des Umweltschutzes bieten die Commons auch für die sogenannte
digitale Ökologie ein «Philosophical Framework» (Bollier 2007: 32), um
eine Kritik am Status quo zu artikulieren. Stalder (vgl. 2011: 29ff.) unter-
scheidet drei untereinander lose vernetzte Bewegungen: die Free-Software,
die Free-Culture und die Access-to-Knowledge-Bewegung:

Die vom amerikanischen Programmierer Richard Stallman gegründete
Free-Software-Bewegung ist die älteste und am Weitesten fortgeschrittene
Bewegung. Sie will, dass Computer-Software frei nutz- und veränderbar ist
und nicht als standardisiertes Massenprodukt angeboten wird. Für Pro-
grammierung und Nutzung sollen deshalb vier Grundfreiheiten gelten: 1.)
Software darf für jeden Zweck genutzt werden, 2.) das Programm darf un-
eingeschränkt verändert werden, 3.) Kopien dürfen weitergegeben werden,
um anderen zu helfen, und 4.) Veränderungen des Programms sollen ge-
teilt werden, damit alle davon profitieren. Freie Software wird heute mehr-
heitlich unter der von Stallman verfassten General Public License (GPL)
veröffentlicht. 2007 ist es der Bewegung zudem gelungen, im EU-Parla-
ment die Einführung von Software-Patenten zu verhindern.

Der Free-Culture-Bewegung geht es darum, dass alle Gesellschaftsmit-
glieder an der kulturellen Produktion teilnehmen und sich innerhalb des
öffentlichen Lebens am Austausch beteiligen können. Anhänger dieser Be-
wegung kritisieren das Spannungsverhältnis zwischen der wachsenden Be-
liebtheit von freizügigen, kulturellen Praktiken und zunehmend restrikti-
ven Gesetzgebungen. 2001 hat die Bewegung mit den Creative Commons
ein neues Lizenzmodell entwickelt, das es erlaubt, eigene kreative Werke
durch ein abgestuftes Urheberrecht anderen bewusst zur Verfügung zu stel-
len. Die Bewegung befinde sich, schrieb Stalder damals, noch in der for-
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mativen Phase und sei gespalten in der Frage wie viel Kontrolle den Auto-
rinnen und Autoren über ihr Werk zugestanden werden soll.

Die Access-to-Knowledge-Bewegung schließlich beschäftigt sich mit
dem Zugang einer breiten Öffentlichkeit zu wissensintensiven Gütern.
Darunter fällt zum Beispiel das von afrikanischen Staaten bei der UNO-
Unterorganisation WIPO (World Intellectual Property Organisation) nach
der Jahrtausendwende erkämpfte Recht auf Parallelimporte von lizenzier-
ten Medikamenten. Aber auch das wissenschaftliche Publikationswesen ist
im Fokus dieser Bewegung: Durch Open-Access-Initiativen sollen beispiels-
weise die stetig steigenden Preise für kommerzielle wissenschaftliche Fach-
zeitschriften bekämpft werden, sodass Bibliotheken den Zugang zu wissen-
schaftlichen Erkenntnissen ermöglichen können.

Was die drei Bewegungen eint, ist die Forderung nach dem Zugang zu
digitalen, kulturellen oder geistigen Ressourcen sowie der Widerstand ge-
gen deren «künstliche» Verknappung. Denn digitale Ressourcen, argumen-
tiert beispielsweise Mansell (2012: 179), können, wenn sie einmal erstellt
worden sind, auf digitalem Weg praktisch umsonst weiterverbreitet wer-
den. Obwohl die Bewegungen viele Anhängerinnen und Anhänger haben
und ihre Forderungen zum Teil auch umgesetzt wurden, so sind Bestre-
bungen im Bereich der «Free Culture» jedoch beispielsweise unter Künstle-
rinnen und Künstlern umstritten. Auch Journalistinnen und Journalisten
stehen nicht geeint hinter dieser Bewegung, einige sehen in ihr eine Bedro-
hung ihrer Urheberrechte und ihres finanziellen Einkommens. Hier
schließt der Beitrag von Kiefer (2011) an (siehe Kapitel 3.3.3), der vor-
schlägt, die journalistische Profession als Commons zu organisieren und
dann kollektiv über die eigene Finanzierung (die aus staatlichen Mitteln
kommt) zu bestimmen.

Medienorganisationen werden aus Sicht dieser Bewegungen unter-
schiedlich eingeschätzt. Privat-kommerzielle Medienorganisationen gelten
grundsätzlich als Gegenspieler der «Free Culture»-Bewegung. So kritisiert
z.B. Garcelon (2010), dass Medienunternehmen die Lizenzierung von Me-
dieninhalten unter Creative Commons nicht unterstützen. Der öffentliche
Rundfunk kann hingegen, je nach Kontext, auch auf der Seite der freien
und offenen Kultur und dem Zugang zu Wissen angesiedelt werden: So
beschreibt beispielsweise ein US-amerikanischer Blogger (vgl. Mr Denmo-
re 2011) den öffentlichen Rundfunk als «the last commons» und warnt vor
dessen Abschaffung in einem «escalating war on the commons».
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Vorgehen bei der Analyse von «Commons of the Mind»

Der Erforschung der Commons ist keine spezifische Methode zugeordnet.
Elinor Ostrom pflegte eine ethnografische Herangehensweise – d.h. sie
machte sich vor Ort ein Bild des institutionellen Arrangements um eine
bestimmte geteilte Ressource. Auf Basis ihrer Beobachtungen entwickelte
sie im Laufe der Jahre eine Liste von Merkmalen, die «funktionieren-
de» Commons teilen (siehe Kapitel 3.2.1), wobei es aber für eine erfolgrei-
che kollektive Bewirtschaftung nicht zwingend ist, dass alle zutreffen.
Wichtig sei vor allem, argumentierte Ostrom, dass Commons-Institutionen
an den Kontext angepasst seien, in denen sie operieren. Bei der Erfor-
schung oder Evaluation eines Commons ist es deshalb wichtig, das gesam-
te Gebilde zu erfassen und die einzelnen Bestandteile und ihr Zusammen-
spiel zu verstehen.

Zur Strukturierung der Analyse hat Ostrom (vgl. Ostrom/Hess 2007: 60)
das «Institutional Analysis and Design-Framework» (siehe Abbildung 4) als
Heuristik vorgeschlagen. Das Framework ist darauf angelegt, sowohl die
statischen institutionellen Charakteristika (der linke Teil des Modells), als
auch die Veränderungs- und Aushandlungsprozesse (der mittlere und rech-
te Teil) zu beleuchten. Der linke Teil, der sich mit den Charakteristika des
Commons befasst, setzt sich aus drei Bereichen zusammen: physische und
technische Gegebenheiten der Ressource, Zusammensetzung der Commu-
nity und geltende Regeln (vgl. Ostrom/Hess 2007: 45–46).

Zur Beschreibung eines Commons gehören also als Erstes die physi-
schen und technischen Gegebenheiten der Ressource. Die Ressource
kann grundsätzlich durch ihre Größe und ihre (geografische) Ausdeh-
nung, ihre Grenzen sowie ihre Kapazität und Reichhaltigkeit beschrieben
werden. Daneben bestimmt die Technologie, auf welche Weise die Res-
source genutzt werden kann. Gerade im Bereich Wissen und Information
sind Commons-Charakteristika und Dilemmata teilweise erst durch die
Möglichkeiten der neuen Technologien zum Thema geworden (vgl. Ost-
rom/Hess 2007: 46).

Das zweite Charakteristikum eines Commons sind die Community und
ihre Merkmale. Anders als bei natürlichen Ressourcen ist es bei digitalen
Ressourcen gar nicht so einfach, herauszufinden, wer dazugehört. Die Au-
torinnen schlagen vor, mit einer Aufstellung der folgenden drei Akteurs-
gruppen zu beginnen: denjenigen, die eine digitale Ressource nutzen
(«Users»), diejenigen, die eine Ressource zugänglich machen bzw. die Infra-
struktur dafür bereitstellen («Providers»), und denjenigen, die die Nutzung
der Ressource überwachen («Policy Makers») (vgl. Ostrom/Hess 2007: 48).
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Institutional Analysis & Design Framework

Quelle: Hess/Ostrom 2007b: 60 
 

Tabelle 6 Analyseperspektiven für «Media Commons» 
 

Perspektive Frage 

Aufgabe Welche Ressourcen soll die 
Organisation bereitstellen? 

Organisationsstruktur Entspricht die Organisation der Idee 
eines «dritten Weges»? 

Kollaboration Können Externe und das Publikum 
mitproduzieren? 

Zugang zu Inhalten 
Ist der Zugang zu den 

bereitgestellten Ressourcen 
gewährleistet? 

Outcome Funktioniert diese Organisation 
nachhaltig? 

 
 

biophysical 
characteristics 

ACTION 
ARENA 

patterns of 
interaction attributes of 

the community 

 
rules-in-use 

 

action 
situations 

actors 

outcomes 

evaluative 
criteria 

Quelle: nach Hess/Ostrom 2007b: 60

Das dritte Charakteristikum eines Commons sind die geltenden Regeln.
Ostrom und Hess (vgl. 2007: 50) definieren Regeln als «shared normative
understandings about what a participant in a position must, must not, or
may do in a particular situation, backed by at least a minimal sanctioning
ability for noncompliance.» Aus einer früheren Klassifikation von Nut-
zungsrechten (vgl. Schlager und Ostrom 1992) haben Ostrom und Hess
(vgl. 2007: 52–53) verschiedene Eigentumsrechte abgeleitet, die für digita-
le «Knowledge Commons» gelten können: Zugang, Beitrag, Bezug, Entfer-
nen, Managen/Beteiligen, Ausschließen und Verkaufen.

Wenn die Charakteristika des Commons geklärt sind, kann man sich
der «Action Arena» in der Mitte des Modells zuwenden. Hier treffen die
beteiligten Akteure die für den institutionellen Wandel nötigen Entschei-
dungen (vgl. ebd. 53). Um später Interaktionsmuster und «Outcomes» ana-
lysieren zu können, müssen die am Prozess beteiligten Akteure, ihre spezi-
fische Rolle in der Situation und ihre Anreize zur Kooperation jedoch zu-
erst identifiziert werden (vgl. ebd. 54–55). Aus ihnen ergeben sich die In-
teraktionsmuster, die maßgeblich zum Erfolg oder Misserfolg einer Com-
mons-Institution beitragen (vgl. ebd. 57).

Wie bei den natürlichen Ressourcen können auch bei den «Knowledge
Commons» positive und negative «Outcomes» beobachtet werden (Ost-
rom/Hess 2007: 61): Positive Outcomes wären der offene und gleichberech-
tigte Zugang, sowie Qualität und Diversität der Ressource. Zu den negati-

Abbildung 4
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ven Outcomes gehören «Enclosure», Ungleichheit, Abwertung, Verschmut-
zung, Instabilität oder fehlende Qualität – sie können als «Tragödien» ver-
standen werden. Hess und Ostrom gehen davon aus, dass eine Verände-
rung der physischen Charakteristika einer Ressource eine Anpassung der
Institution nötig macht, um positive «Outcomes» zu liefern (vgl. ebd. 62).
Die Evaluationskriterien dienen zur Bewertung der «Outcomes», aber auch
der Interaktionsmuster (vgl. ebd. 62). Cole (2014) sieht die normative Ein-
ordnung in positive und negative Outcomes jedoch kritisch. Gerade im Be-
reich des intellektuellen Eigentums könne beispielsweise Offenheit je nach
Position positiv oder negativ bewertet werden.

Eine institutionelle Analyse kann bei den institutionellen Charakteristi-
ka, bei der «Action Arena» oder bei den «Outcomes» ansetzen (vgl. Ost-
rom/Hess 2007: 44–45): Während sich der erste Zugang in stabilen Situa-
tionen anbietet, um die «Natur» der Ressource und der Commons-Institu-
tion zu erfassen, hilft eine Analyse der «Action Arena» dann, wenn die
Aushandlungsprozesse interessieren. Beginnt eine Analyse bei den «Outco-
mes», soll anschließend an die Bestandsaufnahme in der Regel die Frage
beantwortet werden, warum es sich um ein funktionierendes oder nicht
funktionierendes Commons handelt.

Ostrom und Hess (2007b) zeigen anhand des Beispiels eines wissen-
schaftlichen Repositoriums, wie die Heuristik angewendet werden kann.
Auch die vorliegende Arbeit nutzt die Heuristik. Einerseits wird sie heran-
gezogen, um die Zusammenfassung der theoretischen Überlegungen die-
ses Kapitels zu strukturieren (siehe Kapitel 3.4.1). Andererseits orientiert
sich das für die Analyse von «Media Commons» vorgeschlagene Analyse-
schema (siehe Kapitel 4.1) lose am IAD-Framework. Grundsätzlich wird
dabei auf den linken und rechten Teil der Heuristik fokussiert. Der mittle-
re Teil – die Aushandlungsprozesse – wird nicht analysiert. 

Commons-Forschung zu Medienorganisationen

Die Forschung im Bereich der «Commons of the Mind» widmet sich einer
ganzen Reihe von Institutionen: zum Beispiel dem wissenschaftlichen Pu-
blikationswesen, Bibliotheken und Bildung (vgl. Ostrom/Hess 2007, For-
rest/Halbert 2009, Council on Library and Information Resources 2010)
oder der Entwicklung von Computersoftware (vgl. van Wendel de
Joode/de Bruijn/van Eeten 2003). Übergeordneter Forschungsschwerpunkt
ist dabei oft die Frage nach den intellektuellen Eigentumsrechten bei der
kulturellen Produktion (vgl. Lessig 2001, Benkler 2003, Boyle 2003). Medi-
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enorganisationen bzw. Journalismus werden hingegen seltener themati-
siert.

Für die Anwendung des Commons-Paradigmas in der Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft gibt es jedoch, wie bereits gezeigt wurde
(siehe Kapitel 3.2.1) zahlreiche Anknüpfungspunkte. Medienorganisatio-
nen stellen Wissen bereit («Knowledge Commons») und ermöglichen den
kulturellen Austausch («Culture Commons») auf lokaler, nationaler oder
globaler Ebene («Neighbourhood Commons», «Global Commons»). Au-
ßerdem können sie als Kommunikationsinfrastruktur («Infrastructure
Commons») interpretiert werden. Eine übersichtliche Beschreibung der
Commons-Forschung zu Medienorganisationen wurde aber bisher nicht
geleistet. Einzig Uzelman (vgl. 2011: 289–292) widmete in einem Aufsatz
ein kurzes Kapitel zu den «Commons in Communication and Cultural
Studies». Dort unterscheidet er zwischen Anwendungen auf das Internet,
auf intellektuelle und kulturelle Kreationen, und Forschung zu alternati-
ven bzw. Community Medien. Uzelman ist – wie der folgende Überblick
zeigen wird – auch einer der wenigen, der die Bezeichnung «Media Com-
mons» zur Analyse von Medieninhalten und -organisationen verwendet.

Im Folgenden wird ein Überblick über den Forschungsstand zu den
zwei Medienorganisationstypen gegeben, auf die das Commons-Paradigma
am häufigsten angewendet wird: Community Medien und der öffentliche
Rundfunk. Danach werden weitere Anwendungen des Commons-Paradig-
mas im Bereich der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft be-
schrieben, z.B. auf terrestrische Frequenzen, das Internet, Massive Multi-
player Online Games (MMOGs), sowie den Journalismus.

Kommunikationsplattformen und Community Medien

Wenn das Commons-Paradigma auf Medienorganisationen angewendet
wird, dann oft auf offene Kommunikationsplattformen bzw. Community
Medien. Gemäß einer Definition von Rennie (2006: 176) handelt es sich
dabei um Medienplattformen «in which anyone can take part». Im Sam-
melband über die «Knowledge Commons» von Hess und Ostrom (2007a)
zählt Bollier (vgl. 2007: 36) einige partizipative Medienformen auf – Blogs,
Fotoplattformen oder Wikipedia –, jedoch keine journalistischen Plattfor-
men. Im Folgenden werden drei Beiträge beschrieben, in denen Commu-
nity Medien mithilfe des Commons-Paradigmas analysiert wurden. Alle
drei Beiträge warnen davor, Community Medien auf die Möglichkeit zum
Mitmachen zu reduzieren. Es müsse bedacht werden, dass diese Commons
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ohne entsprechende Governance-Mechanismen von ungleichen Machtver-
hältnissen geprägt seien, die zu «Tragödien» führen könnten.

Kidd (2003) beschreibt die Plattform «indymedia.org» bzw. das Indepen-
dent Media Center (IMC) als «Communication Commons». Dieses Netz-
werk aus etwa 60 autonomen, aber untereinander verbundenen Websites
(vgl. ebd. 49) stelle wichtige Ressourcen bereit:

«In just two years, the IMC network has become a critical resource for
activists and audiences around the world, providing an extraordinary
bounty of news reports and commentaries, first-person narratives,
longer analyses, links to activist resources, and interactive discussion
opportunities from around the world» (Kidd 2003: 50).

Indymedia knüpfe damit an eine Tradition radikaler Medienprojekte an,
die sich von klassischen Medienorganisationen abgrenzen und mit deren
Hilfe Aktivistinnen und Aktivisten sich gegen die Schließung der «Com-
munication Commons» wehren (vgl. ebd. 51, 60–61). Das IMC vereine zu-
dem ganz verschiedene «Commoners»: Globalisierungsgegnerinnen und
-gegner, lokale Aktivistinnen und -aktivisten, sowie Anhängerinnen und
Anhänger der «Open Source»-Bewegung (vgl. ebd. 60).

Dass Community Medien auch scheitern können, zeigt Uzelmans Bei-
spiel von Vancouver Indymedia. Diese Plattform entstand 1999 im Rah-
men des Protests gegen die WTO-Treffen in Seattle. Aufgrund der Prämisse
der generellen Offenheit und des Verzichts auf ein Monitoring der Beiträge
kam es zu einigen problematischen Vorfällen (vgl. ebd. 296): Erstens wur-
de das Netzwerk Zielscheibe von Hackerangriffen, Spaming und Trolling,
zweitens zerstritten sich die Aktivistinnen und Aktivisten aufgrund frauen-
feindlicher Äußerungen einer Person (vgl. ebd. 284–286). Uzelman warnt
entsprechend davor, «Media Commons» zu romantisieren, denn sie sei-
en «sites of continuous struggle» (Uzelman 2011: 293). Statt sich nur auf
den offenen Zugang zu konzentrieren, müssten die soziale Beziehung un-
ter den «Commoners» geklärt sowie ihre Abgrenzung gegenüber «Nicht-
Commoners» definiert werden (vgl. ebd. 289). Deshalb definiert Uzelman
den Begriff des «Media Commons» als «limited, community-managed re-
sources founded upon crucial and constitutive exclusions» (ebd. 280).

Während Kidd (2003: 51) die «Communication Commons» klar von tra-
ditionellen, auch staatlich organisierten Medienunternehmen abgrenzt,
untersucht van Vuuren (2004, 2006) staatlich lizenzierte und geförderte
Community Radios in Australien als Commons. Auch sie stieß auf Kon-
flikte zwischen Gruppierungen mit unterschiedlichen Interessen, Werten
und Zielen, die sich um Sendezeit stritten (vgl. 2006: 38f.). Ähnlich wie
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Uzelman betont van Vuuren (vgl. ebd. 390), dass ein mediales Commons
nicht auf die durch sie ermöglichte Öffentlichkeit reduziert werden darf,
sondern dass das Governance-Regime entscheidend ist. Sie weist außerdem
auf die «duale Funktion» von Community Medien hin: Ihre Rolle als Me-
dienorganisation steht in ständigem Widerstreit mit der Aufgabe, die Bür-
gerinnen und Bürger durch Teilhabe zu ermächtigen («Empowerment»).
Diese Commons seien gefordert, eine Balance zwischen «Medienzentris-
mus» und Förderung der Gemeinschaft zu finden. Sie müssen also ständig
zwischen Professionalität und Partizipation abwägen (vgl. ebd. 305).

Ähnliche Herausforderungen diskutieren Forschende, die die Com-
mons-Theorie zur Analyse von «Online Creation Communities» (OCC)
wie beispielsweise Wikipedia analysieren (vgl. Pentzold 2016, Fuster Mo-
rell (2014). Auch Mestre (2013) betont, wie wichtig klare Regeln, gute Füh-
rung und Kommunikation für ein «Media Commons» seien. Er beschreibt
dabei aber die Entwicklung einer Universitätsbibliothek in einen Ort, der
Universitätsangehörigen Technologie und Expertise für multimediales Me-
dienschaffen bietet. Zu erwähnen ist zudem das mit der New York Univer-
sity assoziierte und bereits mehrfach neu initiierte medienwissenschaftli-
che Gemeinschaftsnetzwerk «MediaCommons»: Dieses bietet eine Platt-
form für Medieninhalte und für die Diskussionen zu neuen Publikations-
formen.

Öffentlicher Rundfunk als Commons

Ein zweiter Medienorganisationstyp, auf den das Commons-Paradigma an-
gewendet wird, ist der öffentliche Rundfunk. Diese Verbindung wurde zu-
erst von Blumler und Coleman (2001) gemacht und dann von Coleman
(2002) weiter ausgeführt. Den Autoren schwebte eine deliberative Platt-
form im Internet vor, auf der die gesamte öffentliche Kommunikation zu
politischen Themen (dem «Common Good») moderiert wird. Sie hoffen,
dass diese Plattform die nachlassende politische Partizipation der Bürgerin-
nen und Bürger wieder verbessert. Das «Civic Commons»7 solle von einer

3.3.2

7 Es kann vermutet werden, dass die Idee eines «Civic Commons» angelehnt ist an
das «House of Commons», dem Unterhaus des Parlaments des Vereinigten König-
reichs. Anders als das Oberhaus, das «House of Lords», in dem ausgewählte Vertre-
terinnen und Vertreter des Adels und der Kirche einsitzen, setzt sich das Unterhaus
aus demokratisch gewählten Vertreterinnen und Vertretern der einzelnen Wahlbe-
zirke (also der Allgemeinheit) zusammen. Dieser politische Hintergrund wird je-
doch im Beitrag nicht angesprochen.
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unabhängigen Stelle geführt, staatlich gefördert und von der Zivilgesell-
schaft kontrolliert werden (vgl. Coleman 2002: 98). Die Rolle dieser unab-
hängigen Stelle ist für Blumler und Coleman zugeschnitten auf die British
Broadcasting Corporation (BBC).

Gemäß Coleman muss sich die BBC aber auch «transformieren», um
zum «Civic Commons» zu werden – schließlich hätten sich sowohl die Me-
dien als auch die Ansprüche des Publikums an sie seit der Gründungszeit
des öffentlichen Rundfunks verändert. Konkret beschreibt Coleman (vgl.
2002: 10–14) drei Transformationen:
• Die erste Transformation («from transmission to interaction») ist die

Abkehr von der strikten «Ein-Weg-Kommunikation». Die digitale Tech-
nologie ermögliche ein direktes Feedback und die Auflösung traditio-
neller Sender- und Empfängerrollen.

• Die zweite Transformation betrifft die geografische Verankerung des öf-
fentlichen Rundfunks («from place to space»). In einer globalisierten
Welt müsse die Frage danach, wen die nationalen Medien eigentlich re-
präsentieren, neu gestellt werden.

• Die dritte Transformation betrifft die Überwindung der repräsentativen
Demokratie («from distance to deliberation»). Digitale Technologien
könnten die in früheren Zeiten bestehende Kluft zwischen Politikerin-
nen und Politikern und den Bürgerinnen und Bürgern verringern.

Die BBC müsse, so Coleman (vgl. 2002: 14), diese Transformationen um-
setzen, indem sie erstens die interaktive Kommunikation fördert, zweitens
Publika innerhalb und außerhalb der territorialen Grenzen bedient und
drittens direkt-demokratische Partizipation ermöglicht. Dazu kommt das
Prinzip des universellen Zugangs; dieses habe nach wie vor zu gelten.

Auch From (2005) verbindet das Konzept der Commons mit dem öffent-
lichen Rundfunk. Anders als Blumler und Coleman geht es ihr nicht um
dessen politische, sondern um dessen kulturelle Funktion. From (2005: 63)
beschreibt, wie «inhouse» produzierte TV-Drama-Serien für die Zuschaue-
rinnen und Zuschauer einen «geteilten Referenzrahmen» («Shared Frame
of Reference») bereitstellen, um über wichtige gesellschaftliche Werte
nachzudenken – national und global. Sie zeigt dies anhand von zwei illus-
trativen Beispielen: den von Danmarks Radio (DR) produzierten Seri-
en «Taxa» und «Better Times», die beide sowohl in Dänemark als auch in
Schweden ausgestrahlt wurden. Durch eine Analyse der Presseberichter-
stattung kann From zeigen, wie ein Narrativ konstruiert wird, das die Sen-
dungen sowohl im nationalen Kontext einbettet, als auch internationale
Trends berücksichtigt. In eine ähnliche Richtung geht Zankers’ (2004) Bei-
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trag: Sie nutzt den Begriff «Media Commons», um qualitative hochwertige
TV-Programme für Kinder zu beschreiben. In ihrem Aufsatz äussert sie je-
doch die Befürchtung, dass sich die Produzentinnen und Produzenten bei
der neuseeländischen öffentlichen Rundfunkorganisation TVNZ zu stark
am Markt orientieren und Kinder, ähnlich wie beim privat-kommerziellen
Kindersender Nickelodeon, vor allem als Konsumentengruppe sehen.

Einen weiteren Vorschlag zur Verbindung von Commons und öffentli-
chem Rundfunk machte Murdock (2005a; 2005b). Er will den öffentlichen
Rundfunk stärker mit zivilgesellschaftlichen und öffentlichen Institutio-
nen wie Bibliotheken, Museen, Schulen sowie sozialen Bewegungen ver-
binden. Er stellt sich die BBC als Mittelpunkt eines Netzwerks der digita-
len Commons vor, die er definiert als «a linked space defined by its shared
refusal of commercial enclosure and its commitment to free and universal
access, reciprocity, and collaborative activity» (2005a: 227). Diese Institutio-
nen liefern fünf Ressourcen, auf deren Bereitstellung gemäß Murdock alle
Menschen ein Recht haben (vgl. ebd. 216–217):
• Information: Das Recht auf umfassende und unparteiische Informatio-

nen zu aktuellen Ereignissen und Gegebenheiten sowie zu staatlichen
und kommerziellen Institutionen.

• Wissen: Das Recht darauf, zu wissen, wie diese Informationen einzu-
ordnen sind, d.h. auf eine Rahmung aus Erklärungen, Zusammenhän-
gen und Möglichkeiten.

• Deliberation: Das Recht auf Zugang zu deliberativen Foren, wo Posi-
tionen getestet und hinterfragt sowie Konsequenzen abgewogen wer-
den können.

• Repräsentation: Das Recht darauf, die eigenen Erfahrungen, Einstel-
lungen und Hoffnungen auf konstruktive Weise abgebildet zu sehen.

• Partizipation: Das Recht, an kultureller Produktion und öffentlichen
Debatten teilzunehmen.

Gemäß Murdock hat die BBC bei der Ausgestaltung ihrer Internetseite be-
reits einige Schritte unternommen, die in Richtung dieser «Digital Com-
mons» gehen: Links zu weiterführenden Informationen ermöglichen das
Erschließen zusätzlichen Wissens, Diskussionsforen ermöglichen die Deli-
beration, und die zeitversetzte Ausstrahlung von Sendungen sowie das Ein-
speisen eigener Videos ermöglichen Repräsentation und Partizipation. Das
wichtigste Projekt ist jedoch das geplante audiovisuelle Archiv (vgl. ebd.
226–227). Dieses «Creative Archive» erwähnt auch Steemers (vgl. 2004: 10)
in ihrem kurzen Artikel zur Erneuerung der Royal Charter 2006.
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Ramsey (2013) hat die Ansätze von Coleman und Murdock zum Aus-
gangspunkt seiner Analyse gemacht. Sein Ziel war es, herauszufinden, in-
wiefern die Regulierung der BBC die Umsetzung eines «Civic Commons
online» zulassen würde. Dafür evaluiert er die vom BBC Trust 2012 ausge-
arbeitete Online Service License (vgl. ebd. 870) und das BBC Agreement
von 2006 (vgl. ebd. 872). Er kommt zu dem Schluss, dass die Dokumente
der BBC nicht nur genug Spielraum lassen, um sich zum Commons zu
entwickeln, sondern sie auch konkret in die Pflicht nehmen, die Zivilge-
sellschaft zu fördern (vgl. ebd. 874). Ramsey nennt jedoch drei «Hür-
den» für ein «Civic Commons online»: der Widerstand der privaten Medi-
en gegen den Ausbau der Onlineplattform, die Kluft zwischen Online-
und Offline-Nutzerinnen und Nutzern, und die Schwierigkeiten, die sich
im Zusammenhang mit «User-Generated-Content» ergeben (Ramsey 2013:
874–875).

Die Commons erwähnt schließlich auch Knapskog (2010) in einem Arti-
kel über die Bemühungen öffentlicher Rundfunkorganisationen in Euro-
pa, ihre Archive für die nicht-kommerzielle Nutzung zu öffnen. Dabei ver-
weist er sowohl auf Murdocks Idee eines «Digital Commons», als auch auf
die «Creative Commons» und andere «Open Content»-Lizenzen. Die Öff-
nung der Archive ist, so schreibt er, durch rechtliche und finanzielle Hin-
dernisse gekennzeichnet (vgl. ebd. 56):

«[…] although access to audiovisual archives may well be said to con-
stitute a legitimate cultural right for citizens to explore and reflect on a
common cultural memory, the idea of an accessible archive of free ma-
terial is bound to stand in opposition to the interests of rights holders,
revenue for the creators, and commercial exploitation of archive re-
sources.»

Knapskog (vgl. 2010: 66) plädiert dafür, die Nutzung von Archiv-Ressour-
cen nicht aus ökonomischer, sondern aus gesellschaftlicher Perspektive zu
bewerten. Zwar fehle es noch an einer konsistenten Regulierung, jedoch
würden viele Länder die Archive der öffentlichen Rundfunkorganisationen
in ihren Digitalisierungsstrategien erwähnen, zusammen mit öffentlichen
Archiven und Bibliotheken (vgl. ebd. 64).

Weitere relevante Anwendungen

Neben Community Medien und dem öffentlichen Rundfunk wird das
Commons-Paradigma mit weiteren, für die Publizistik- und Kommunikati-
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onswissenschaft relevanten Gegenständen in Verbindung gebracht, mit der
technischen Infrastruktur für die öffentliche Kommunikation beispielswei-
se. Bollier (2002) argumentiert, dass Medienorganisationen knappe terres-
trische Frequenzen nutzen und sich deshalb als Commons qualifizieren.
Newell, Blevins und Bugeja (2009) bezeichnen das Frequenzspektrum
selbst als ein «Broadcasting Commons» und kritisieren dessen «Verschmut-
zung» durch Werbung (vgl. ebd. 215). Anhand einer Befragung untersuch-
ten sie, wie Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer die ethische und regu-
latorische Situation von Produktplatzierungen und Infotainment bewerten
und wie sie die eigene Kompetenz, diese zu erkennen, einschätzen.

Mueller (2010) definiert zudem den «Address-Routing-Space», bzw. die
IP-Adressen als Common Pool Resourcen. Für die Vergabe von IP-Adressen
sind fünf «Regional Internet Registries» (RIRs) zuständig, die als Non-Pro-
fit-Organisationen je eine Weltregion bedienen und zusammen
ein «Governance Regime» bilden (vgl. ebd. 407). Aufgrund der kommuni-
taristischen Tradition der RIRs sei es derzeit undenkbar, dass IP-Adressen
zu einem handelbaren Eigentum werden, schreibt Mueller. Dies führt je-
doch zum Problem, dass nicht mehr benützte IP-Adressen kaum je zurück-
gegeben werden. Um einen Engpass zu vermeiden, müssten alle Nutzerin-
nen und Nutzer die aktuelle IP-Version 4 durch Version 6 ersetzen, auch
wenn die Konvertierung eine Reihe von Problemen mit sich bringt (vgl.
ebd. 409).

Benkler hat sich sowohl mit der Verteilung terrestrischer Frequenzen als
auch mit dem Internet auseinandergesetzt. Er nutzte den Commons-Be-
griff, um eine Abkehr von der bestehenden Rundfunklizenzierung hin zu
einer Selbstregulierung terrestrischer Frequenzen zu fordern (Benkler
1998). Er beschrieb außerdem eine neue «Informationsökonomie der Netz-
werkgesellschaft» (Benkler 2003, 2006), die sich durch «Commons-Based
Peer-Production» (vgl. Benkler 2006: 60) auszeichnet – wobei er mit «Com-
mons» schlicht das Gegenteil von Eigentum meint. Das Internet als Kom-
munikationsnetzwerk ermögliche eine «radikale Dezentralisierung» und
damit auch eine Abkehr von kommerziellen und staatlich organisierten
Massenmedien (vgl. ebd. 32). Der von der EU finanzierte Forschungsver-
bund «netCommons» (o.J.) setzt bei dieser Überlegung an: Forscherinnen
und Forscher von verschiedenen Universitäten sind aktuell dabei, sol-
che «community networks», die eine alternative Kommunikationsinfra-
struktur bereitstellen, zu erfassen und zu analysieren.

Lehman Schlozman, Verba und Brady (2011) verstehen das Internet
ebenfalls als einen demokratischen Kommunikationsraum, beziehen sich
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dabei aber auf die Möglichkeiten zur Verbesserung politischer Kommuni-
kationsprozesse. Sie sprechen deshalb von einem «Public Commons»:

«From the Greek agora to the Habermasian public sphere, the public
commons is a space, open to all citizens, where political discourse and
contestation take place; where citizens gather to discuss and possibly
influence public policy; where they inform each other about relevant
facts and share and debate their preferences. In the ideal commons,
discussion is open and civil and essential to democracy.» (Lehman
Schlozmann/Verba/Brady 2011: 121)

Solche «Public Commons» könnten die Form von Stadtversammlungen
oder nationalen Kampagnen annehmen und neuerdings auch im Internet
stattfinden, dem «virtual space for citizen communication» (ebd.). Lehman
Schlozman, Verba und Brady (2011: 123) untersuchten den Einfluss des In-
ternets auf das politische Verhalten und die Förderung gleichberechtigter
Teilhabe während der US-Präsidentschaftswahlen 2008. Ihr Fazit ist verhal-
ten: Statt einer Verbesserung des Onlinediskurses fanden sie eine Repro-
duktion der bestehenden politischen Stratifikation (vgl. ebd. 136).

Zu einem ernüchternden Fazit kommt auch Murphy (2017), der sich
unter dem Stichwort «Media Commons» der globalen Berichterstattung
über den Umweltschutz widmet. Medienwandel sei dringend nötig,
schreibt er, da sich die neoliberale Prägung globaler Mediensysteme auch
auf die Berichterstattung auswirke. Entsprechend würden die ökonomi-
schen Interessen klar dominieren und die ökologischen zu kurz kommen.
Um die Dominanz ökonomischer Interessen geht es auch in Studien, die
das Commons-Paradigma nutzen, um die Kommodifizierung unbezahlter
Medienproduktion in «Peer-Based»-Netzwerken zu kritisieren. Mejias (vgl.
2013: 19–20) illustriert dies anhand der von Google Maps überflüssig ge-
machten «Bottom-Up»-Initiative «Bike Maps». Dies sei ein Beispiel dafür,
wie kommerzielle Organisationen von unbezahlter Freiwilligenarbeit pro-
fitieren, die eine Community in sozialen Netzwerken investiert. Eine ähn-
liche Kritik formuliert Uzelman (2011: 283) am Beispiel von kommerziel-
len Nachrichtenportalen, die unbezahlte Arbeit von Freiwilligen als «Bür-
gerjournalismus» nutzen:

«While undoubtedly participatory, these businesses have found a way
to secure cheap and even free labour while producing content that
very much resembles mainstream journalism».

Explizit mit dem Spannungsfeld zwischen «Commons» und «Commodi-
ty» beschäftigen sich auch Coleman und Dyer-Witherford (2007) in ihrer
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Studie zu Online-Games. Sie beschreiben unter anderem die sogenann-
ten «Massive-Multiplayer Online Games» (MMOGs), wo Tausende Spiele-
rinnen und Spieler aufeinandertreffen (vgl. ebd. 943). Obwohl die Spiele
im Eigentum der sie entwickelnden Organisation verbleiben, ist die Spiele-
industrie auf die Zusammenarbeit («Co-Creation») mit den Spielenden an-
gewiesen:

«[…] in practice owners must constantly track player activity, solicit
feedback, update and refine code, and rebalance the game in response
to their populations, or risk disaster as players abandon boring or bug-
gy MMOGs for those rivals, who on occasion even court wholesale de-
fections by important guilds or clans» (Coleman/Dyer-Witherford
2007: 945).

Entsprechend hat die Spieleindustrie ein gespaltenes Verhältnis zu
den «Games Commons»: Während sie Urheberrechtsverletzungen generell
kriminalisiert, toleriert sie sie an anderer Stelle oder fördert sie gar, wenn
es ihren kommerziellen Interessen dient (vgl. ebd. 936).

Im einzigen Beitrag des Sammelbandes «Governing Knowledge Com-
mons», der sich mit Journalismus befasst, geht es ebenfalls um Urheber-
rechte (Frischmann/Madison/Strandburg 2014)8. Murray (2014) beschreibt
darin die Tauschpraktiken zwischen Zeitungsredaktionen im 19. Jahrhun-
dert. Da journalistische Texte damals, anders als Bücher, nicht urheber-
rechtlich geschützt waren, vertraute man auf einen informellen morali-
schen Code. Eine finanzielle Abgeltung bei der Übernahme von Text war
nicht üblich, jedoch der Verweis auf die Quelle – dies wurde jedoch nicht
immer gemacht.

Mit der schwierigen Finanzierung der journalistischen Produktion in
der heutigen Zeit setzt sich schließlich Kiefer (2011) auseinander. In einem
institutionenökonomischen Ansatz wendet sie das Konzept der Commons
auf die gesamte Profession an. In Anlehnung an Levine (2007) definiert
Kiefer (2011: 12, 16) die beiden Ressourcen Information und Wissen, die
im Journalismus bereitgestellt werden, als «Libertarian Commons» und
die journalistische Profession als «Associational Commons». Während
Journalismus im ersteren Fall also eine öffentliche Ressource darstellt, die
alle Gesellschaftsmitglieder nutzen und zu der sie manchmal auch beitra-

8 Diese Fallstudie ist eine von 14, die Sanfilippo, Frischmann und Standburg (2018)
später verwenden, um über «Privacy» als ein Commons zu schreiben. Sie schlagen
darin ein Framework zu Analyse von «Knowledge Commons» bezüglich Privat-
sphäre-Aspekten vor.
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gen, ist Journalismus im zweiten Fall ein Gut, das von einer Gruppe – also
der journalistischen Profession – kontrolliert wird. Anhand der von Ost-
rom herausgearbeiteten Design-Prinzipien erfolgreicher Commons model-
liert Kiefer eine kollektive Journalismusförderung: Die Profession entschei-
det selbst, wer gefördert wird, erhält dazu jedoch finanzielle Mittel vom
Staat. Die Anwendung ihres Modells auf öffentliche Rundfunkorganisatio-
nen müsse noch geprüft werden, sagt Kiefer (ebd. 14).

Ansatzpunkte für die Entwicklung des «Media Commons»

In diesem Kapitel wurde der Begriff des Commons definiert und ein Über-
blick über seine theoretische und empirische Anwendung gegeben. Es
wurden verschiedene Begriffsinterpretationen, die Erforschung der «Com-
mons of the Mind» und die Anwendung des Begriffs auf Medienorganisa-
tionen diskutiert. Es hat sich gezeigt, dass Uzelman (2011) einer der Weni-
gen ist, der den Begriff des «Media Commons» benutzt, um Medieninhalte
und -organisationen zu untersuchen. Andere Beiträge nennen Medienorga-
nisationen bzw. ihre Inhalte «Cultural Commons», «Knowledge Com-
mons», «Civic Commons», «Public Commons», «Broadcast Com-
mons» oder «Digital Commons». Für die Ausarbeitung des neuen Leitbe-
griffs bieten diese Anwendungen, genau wie die Commons-Forschung von
Elinor Ostrom, jedoch zahlreiche wichtige Anknüpfungspunkte. Im Fol-
genden wird versucht, anhand der Elemente des bereits eingeführten IAD-
Frameworks (siehe Kapitel 3.2.3) gedankliche Ordnung zu schaffen.
Gleichzeitig werden konzeptionelle Stolpersteine benannt, die auch die
vorliegende Studie nicht auflösen kann und die der Grund dafür sein dürf-
ten, warum die Publizistik- und Kommunikationswissenschaft die Com-
mons bisher nicht in ihr Curriculum aufgenommen hat. Das Kapitel wird
mit dem Vorschlag von fünf Perspektiven zur Erforschung von «Media
Commons» abgeschlossen.

Zusammenfassung und Kritik des Besprochenen

Eine erste Frage, die das IAD-Framework (vgl. Ostrom/Hess 2007: 60)
stellt, ist die nach der Ressource, die ein Commons bereitstellt. Ostrom
und Hess (2003: 128–130) haben eine dreiteilige Beschreibung für
die «Commons of the Mind» bzw. die «Knowledge Commons» vorgeschla-
gen, bestehend aus Idee, Artefakt und Fazilität. Diese Dreiteilung lässt sich
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auf die gerade diskutierte Literatur (siehe Kapitel 3.3.3) anwenden. Bezüg-
lich der Idee, also der immateriellen Wertschöpfung, wird in den Beiträgen
auf den innovativen und kreativen Output der Medienorganisationen ver-
wiesen. Es wird zudem von Information, Wissen, Kultur oder Unterhal-
tung gesprochen. Als Artefakte werden Reportagen, Kommentare, Berich-
te, Analysen, Foren, Serien, Games oder User-Generated-Content erwähnt,
als Fazilitäten das Internet, Archive, MMOGs, Nachrichtenportale, Indy-
media, oder BBC online.

Der Versucht, die Ressourcen eines «Media Commons» zu definieren,
enthüllt jedoch einen ersten konzeptionellen Stolperstein. Denn nicht
alle Vorschläge zu den Ressourcen, die Medienorganisationen bereitstellen,
lassen sich hier zweifelsfrei einordnen: So bereiten beispielsweise die Ein-
ordung von drei der fünf Ressourcen, die Murdoch (2005a: 2016–2017) für
den öffentlichen Rundfunk als «Digitale Commons» vorgeschlagen hat –
Deliberation, Repräsentation, Partizipation – Schwierigkeiten. Ähnlich
sieht es mit Vorschlägen wie «Ermöglichung von Öffentlichkeit» oder «ge-
meinsamer Referenzrahmen» aus – sind dies Ressourcen oder vielleicht
ein «Outcome»? Es wird also deutlich, dass das vorgeschlagene IAD-Frame-
work ein zu enger Rahmen sein könnte, um über die vielen Ressourcen zu
sprechen, die ein «Media Commons» bereitstellt, und die Funktionen, die
es damit erfüllt.

Neben der Ressource sieht das IAD-Framework die Beschreibung der
Community und der Interaktionsmuster zwischen den beteiligten Akteu-
ren in der «Action Arena» vor. Ostrom und Hess (2007: 48, 52–53) schla-
gen vor, die «Commoners» anhand von drei Rollen – «Users», «Provi-
ders», «Policy-Makers» – einzuordnen. Auch diese Einteilung lässt sich auf
die vorhin diskutierte Literatur anwenden. Zu den «Nutzenden» gehören
grundsätzlich alle, die das wollen – Rezipientinnen und Rezipienten, Akti-
vistinnen und Aktivisten, Gamerinnen und Gamer. Zu den «Bereitstellen-
den» gibt es zwei Deutungen: Entweder sind dies alle, die das wollen, oder
aber Medienschaffende, die den Journalismus professionell betreiben. Zu
den «Regulierenden» werden weniger konkrete Angaben gemacht; es wird
aber vage auf die Selbstregulierung durch die «Commoners» verwiesen
und auf den Staat.

Die Beschreibung der «nutzenden» Akteure macht einen zweiten kon-
zeptionellen Stolperstein sichtbar: Die Frage nach der richtigen Größe
des «Media Commons», also seiner geografischen Ausdehnung bzw. der
Zahl der involvierten «Media Commoners». Da die Ressourcen der «Com-
mons of the Mind» grundsätzlich keine geografischen Grenzen vorgeben
(siehe Kapitel 3.2), wird die Größe allein durch die Institutionalisierung
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bestimmt. Auch wenn sich die Beschäftigung mit «Global Commons» in-
zwischen etabliert hat, so besteht weiterhin das Problem, dass kollektives
Handeln in großen Gruppen schwierig zu organisieren ist. Entsprechend
eindringlich warnt Uzelman (2011: 294) denn auch davor, «Media Com-
mons» ohne oder mit sehr weit gesetzten Grenzen zu konzeptualisieren:

«[…] when we expand the commons concept to resources that are na-
tional or global in scale […], the community of commoners also ex-
pands to similar proportions, and consequently, vast differences of
power are lost in the warm glow of signifiers without specific content
such as humanity or common heritage.»

Diese Warnung ist nicht unbegründet, jedoch gibt es Probleme, die sich
nicht regional, sondern nur auf nationaler, transnationaler oder gar globa-
ler Ebene lösen lassen, oder deren Lösung danach verlangt, dass sehr viele
Menschen zusammenarbeiten. Dazu gehört die Organisation der öffentli-
chen Kommunikation.

Ein dritter konzeptioneller Stolperstein ergibt sich aus der Frage nach
den «bereitstellenden» Akteuren: Sind es alle, die das wollen, oder nur Me-
dienschaffende, die den Journalismus professionell betreiben? Uzelman
(2011) beschreibt eindrücklich, wie das Credo der generellen Offenheit zur
Tragödie führen kann: Vancouver Indymedia scheiterte, weil fehlendes Mo-
nitoring der Beiträge problematisches Verhalten nach sich zog (vgl. ebd.
284, 296). Auch van Vuuren (2004) beschrieb die Schwierigkeit bei
der «Co-Kreation» mit Laien einen akzeptablen Qualitätsstandard zu hal-
ten. Es scheint also angezeigt, Medienorganisationen bzw. Journalismus
wie von Kiefer (2011) vorgeschlagen, «doppelt» zu denken: Sowohl als of-
fenes «Libertarian Commons» als auch als geschlossenes «Associational
Commons». Oder aber es werden, wie von Ostrom und Hess (2007) vorge-
schlagen, abgestufte Nutzungsrechte vergeben: Je nach Status haben
die «Commoners» dann das Recht zum Zugang, Beitrag, Bezug, Entfernen,
Managen/Beteiligen, Ausschließen oder Verkaufen.

Daran schließt die dritte Frage des IAD-Frameworks nach den geltenden
Regeln an. Ostrom und Hess unterscheiden zwischen formalen Regeln
(«Rules in Form») und Gewohnheitsregeln («Rules in Use»). Diese Regeln
legen fest, was die beteiligten Akteure in bestimmten Situationen tun dür-
fen und was nicht, und welche Sanktionen ihnen bei Nichteinhaltung dro-
hen (vgl. Ostrom/Hess 2007: 50). In der besprochenen Literatur wird so-
wohl auf Selbstregulierungsmaßnahmen, als auch auf staatliche Rundfunk-
regulierung und das Urheberrecht verwiesen. Als konkrete Regulierungs-
maßnahmen wurden die Lizenzierung und die Vergabe von Frequenzen,
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die öffentliche Finanzierung, die Werberegulierung, die Pflicht zur Re-
chenschaft, sowie Regeln bezüglich «User-Generated-Content» und intel-
lektuellem Eigentum angesprochen.

Mit den geltenden Regeln ist ein vierter konzeptioneller Stolperstein
angesprochen: das ambivalente Verhältnis der Commons-Forschung zum
Staat. Von den gerade vorgestellten Beiträgen haben die einen argumen-
tiert, dass ein Commons keine staatliche Beteiligung vorsieht, andere ha-
ben dem Staat eine wichtige Rolle zugesprochen. Darin zeigen sich nun
die drei Interpretationen der Commons, die einleitend besprochen wur-
den (siehe Kapitel 3.1) und die sich insbesondere danach unterscheiden,
ob sie staatliche Regulierung zur Verhinderung einer «Tragödie der Com-
mons» akzeptieren oder nicht. Ostrom selbst zählt zwar zu den «Common
Pool Resource-Theoretikerinnen und Theoretiker», und bevorzugt entspre-
chend einen «dritten Weg». Eines der Erfolgskriterien für funktionierende
Allmenden auf ihrer Liste ist jedoch, dass der Staat die von den «Com-
moners» selbst ausgehandelten Regeln akzeptiert und sie bei der Sanktio-
nierung unterstützt. Dies kann als ein Votum für Co-Regulierung bzw. re-
gulierte Selbstregulierung gedeutet werden.

Schließlich verlang das IAD-Framework nach einer Evaluation des Out-
comes. Das Hauptproblem der «Commons of the Mind» ist, wie wir be-
reits gesehen haben (siehe Kapitel 3.2), nicht der übermäßige, sondern ge-
rade der fehlende oder verunmöglichte Konsum (Helfrich/Bollier 2012:
20). Deshalb kann hier auch der von Heller (1998) vorgeschlagene Begriff
des «Anti-Commons» verwendet werden. Gemäß Ostrom und Hess (2007:
61) zielt die Evaluation des Outcomes jedoch nicht nur auf «Tragödien» ab:
Sowohl bei den «Commons of the Earth» als auch bei den «Commons of
the Mind» können positive und negative «Outcomes» beobachtet werden.

Die besprochene Literatur erwähnt einige negative Outcomes für Medi-
enorganisationen: Erstens wird von «Einhegung» («Enclosure») gespro-
chen, also davon, dass die von Medien produzierten Inhalte nicht offen zu-
gänglich sind bzw. nicht weiterverwendet werden können. Zweitens wird
fehlende Nachhaltigkeit oder «Nicht-Bereitstellung» als Tragödie beschrie-
ben. Drittens kommt es zur «Verschmutzung» der Ressourcen durch Wer-
bung oder durch Kommodifizierung. Viertens kommt es zu Konflikten
wegen unausgewogener Repräsentation im öffentlichen Diskurs oder im
Rahmen der kulturellen Produktion. Positive Outcomes eines «Media
Commons» sind hingegen, wenn Medienorganisationen ihre Ressourcen
nachhaltig bereitstellen, gleichberechtigten Zugang, Deliberation, Reprä-
sentation und Partizipation ermöglichen, und wenn ihren Inhalten Quali-
tät und Diversität attestiert wird.
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Die Frage nach den Outcomes enthüllt einen fünften konzeptionellen
Stolperstein im Bereich der «Commons of the Mind»: ihre schwierige Fi-
nanzierung. Werbefinanzierung und kommerzielle Geschäftsmodelle von
Medienorganisationen werden von einigen Forschenden kategorisch abge-
lehnt, jedoch wird nicht immer eine Alternative zur Sicherung eines Ein-
kommens für die Produzentinnen und Produzenten erwähnt. Einige der
besprochenen Beiträge beschreiben «Media Commons» als «Bottom-Up»-
Initiativen, die ganz auf freiwilliger Arbeit beruhen. Andere Beiträge kriti-
sieren den Umstand, dass solche Freiwilligenarbeit durch die Medienindus-
trie kommodifiziert wird. Weitere Beiträge schlagen eine kollektive, durch
den Staat organisierte Finanzierung vor (vgl. Kiefer 2011), insbesondere
diejenigen zum öffentlichen Rundfunk (z.B. von Coleman 2004). Bezüg-
lich der Finanzierung zeigen sich also erneut die verschiedenen Interpreta-
tionen des Commons-Begriffs, die am Anfang dieses Kapitels beschrieben
wurden.

Fünf Perspektiven zur Erforschung von «Media Commons»

Auf Basis der Überlegungen in diesem Kapitel werden nun fünf Perspekti-
ven zur Erforschung von «Media Commons» vorgeschlagen. Diese bilden
die Grundlage für die Ausarbeitung konkreter Merkmale, die Medienorga-
nisationen aufweisen müssen, um dieses Prädikat zu erhalten (siehe Kapi-
tel 4.1). So kann das Konzept für die Beantwortung der eingangs aufgestell-
ten Forschungsfrage auch empirisch bearbeitbar gemacht werden. Die fünf
Perspektiven, die hier kurz beschrieben, und in den folgenden Kapiteln
weiter ausgearbeitet werden, sind: Aufgabe, Organisationsstruktur, Kolla-
boration, Zugang zu Inhalten und Outcome (siehe Tabelle 6).

Analyseperspektiven für «Media Commons»

Quelle: Hess/Ostrom 2007b: 60 
 

Tabelle 6 Analyseperspektiven für «Media Commons» 
 

Perspektive Frage 
Aufgabe Welche Ressourcen soll die Organisation bereitstellen? 

Organisationsstruktur Entspricht die Organisation der Idee eines «dritten 
Weges»? 

Kollaboration Können Externe und das Publikum mitproduzieren? 

Zugang zu Inhalten Ist der Zugang zu den bereitgestellten Ressourcen 
gewährleistet? 

Outcome Funktioniert diese Organisation nachhaltig? 

 
 

 
 

biophysical 
characteristics 

ACTION 
ARENA 
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rules-in-use 

 

action 
situations 

actors 
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Die erste Möglichkeit, Medienorganisationen aus der Commons-Perspekti-
ve zu betrachten, erfolgt mit Blick auf die Aufgabe, die sie erfüllen. Kon-
kret stellt sich hier die Frage nach den Inhalten, die diese Organisationen
produzieren, und nach den Distributionskanälen, über die sie diese ver-
breiten. Diese Perspektive nimmt die Idee des IAD-Frameworks auf, dass
bei der Analyse eines Commons zuerst einmal die Ressource, die bereitge-
stellt wird, sowie ihre physisch-technischen Charakteristika beschrieben
werden sollen. In dieser Perspektive geht es auch um die Fragen, welche
Funktion diese Ressourcen für die Gesellschaft erfüllen und weshalb sie als
schützenswertes öffentliches Gut gelten sollten.

Die zweite Möglichkeit, Medienorganisationen aus der Commons-Per-
spektive zu betrachten, ist der Blick auf die Organisationsstruktur. Es hat
sich gezeigt, dass eine gesellschaftliche Fundierung ein essenzielles struktu-
relles Merkmal eines «Media Commons» ist. Des Weiteren stellt sich in die-
ser Perspektive die Frage danach, wer die «Commoners» sind, in welcher
Beziehung sie zur Medienorganisation stehen und welche Mitbestim-
mungsrechte sie haben. Hier wird auch die Idee aufgenommen, dass es
sich beim Commons um einen «dritten» Weg handeln sollte, d.h. um eine
Organisation, bei der jedoch weder Markt noch Staat viel Einfluss haben.

Die dritte Möglichkeit, Medienorganisationen aus der Commons-Per-
spektive zu betrachten, ist der Fokus auf die Produktion der Inhalte, also
das «Tagesgeschäft». Hier stellt sich die Frage, wer am Prozess der Inhalts-
produktion beteiligt ist, und ob es dabei zu einer Kollaboration zwischen
der Kulturindustrie und dem Publikum kommt. Hier wird der von Mur-
dock thematisierte Anspruch auf Partizipation angesprochen und mit
Coleman gefragt, ob die Medienorganisation den Übergang von Transmis-
sion zu Interaktion geschafft hat. Insgesamt nimmt diese Perspektive die
Forderung der sozialen Bewegung nach einer «offenen Kultur» auf.

Die vierte Möglichkeit, Medienorganisationen aus der Commons-Per-
spektive zu betrachten, ist die Frage nach dem Zugang zu den Inhalten.
Diesbezüglich postuliert das Commons-Paradigma unlimitierten, offenen
Zugang und argumentiert, dass zwar die Produktion, nicht aber die Nut-
zung dieser Ressourcen zu Mehrkosten führt. Entsprechend dürfte es nicht
zu einer Einhegung der Inhalte («Enclosure») kommen. Diese Perspektive
nimmt die Forderung der «Access to Knowledge»-Bewegung und die For-
derung nach Zugang zum kulturellen Erbe der Menschheit auf.

Die fünfte Möglichkeit, Medienorganisationen aus der Commons-Per-
spektive zu betrachten, ist über den «Outcome». Hier stellt sich die Frage,
wie «reichhaltig» die bereitgestellten Ressourcen sind, inwiefern das «Me-
dia Commons» gesellschaftlichen Rückhalt genießt und ob es insgesamt
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nachhaltig funktioniert. Diese Perspektive liefert also einen «Realität-
scheck» und prüft, ob die an die Medienorganisation gestellten Aufgaben
erfüllt werden. Wie im IAD-Framework vorgeschlagen, können hier ver-
schiedene Kriterien für die Evaluation festgelegt werden.

Im nächsten Kapitel wird anhand dieser fünf Perspektiven zur Erfor-
schung von «Media Commons» ein detailliertes Analyseschema entwickelt.
Auf Basis wissenschaftlicher Literatur aus der Publizistik- und Kommuni-
kationswissenschaft werden für jede Perspektive einige konkrete Merkmale
und entsprechende Forderungen festgelegt. Außerdem werden sieben The-
sen für die Analyse öffentlicher Rundfunkorganisationen als «Media Com-
mons» aufgestellt; einerseits aus Sicht der Institutionalismusforschung, an-
dererseits aus Sicht der vergleichenden Medienpolitikforschung.
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Analyseschema und Thesen zum öffentlichen Rundfunk

Das theoretische Ziel der vorliegenden Studie ist, das «Media Com-
mons» als neuen Leitbegriff für die Publizistik- und Kommunikationswis-
senschaft zu entwickeln. Wie einleitend gesagt (siehe Kapitel 1), hält das
Commons-Paradigma Forschende dazu an, Institutionen ganzheitlich zu
denken. Entsprechend interessieren nicht nur die Medieninhalte, sondern
auch die strukturellen Merkmale von Medienorganisationen. Die Grundla-
gen für den neuen Leitbegriff wurden bereits erarbeitet und es wurden
fünf Perspektiven zur Analyse von «Media Commons» vorgeschlagen
(siehe Kapitel 3.4.3). Diese fünf Perspektiven werden nun in einem Analy-
seschema mit 18 Merkmalen und entsprechenden Forderungen konkreti-
siert. Dazu wird für jede Perspektive – in der gebotenen Kürze – ausge-
wählte publizistik- und kommunikationswissenschaftliche Literatur be-
sprochen.

Neben der Konkretisierung des Leitbegriffs werden hier zudem vier
Thesen zu den institutionellen Merkmalen des öffentlichen Rundfunks
und seiner Eignung als «Media Commons» aufgestellt. Institutionen
sind «Phänomene […], die Regelhaftigkeit bewirken» (Hasse/Krücken
2008: 163) und die aus historischer, soziologischer oder ökonomischer
Sicht betrachtet werden können. Die Basis für diese Thesen bilden wissen-
schaftliche Analysen zum öffentlichen Rundfunk. Insbesondere die Studie
von Jarren et al. (2001) zum «Öffentlichen Rundfunk im Netzwerk», die
Studie von Raats, van den Bulck und d’Haenens (2015) zu «Bench-
marks» des öffentlichen Rundfunks und Knapskogs (2010) Aufsatz zu digi-
talen Archiven öffentlicher Rundfunkorganisationen decken einige Merk-
male des «Media Commons» ab und zeigen den institutionellen Wandel
im digitalen Zeitalter auf.

Drei weitere Thesen werden im Hinblick auf die vergleichende Analyse
öffentlicher Rundfunkorganisationen aufgestellt. Diese Thesen machen
Aussagen dazu, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Grad der Eig-
nung einer öffentlichen Rundfunkorganisation als «Media Commons» und
ihrem politisch-ökonomischen Kontext gibt. Die vergleichende Forschung
ist sowohl in der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft als auch in
der Medienpolitikforschung im Trend und hat inzwischen einige Typologi-
en hervorgebracht, die hier als Anknüpfungspunkte dienen können: die
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drei Modelle von Medien und Politik von Hallin und Mancini (2004), oder
die vier Regulierungsstile von Arnold (2014) beispielsweise.

Merkmale und Forderungen an ein «Media Commons»

Die fünf Perspektiven zur Erforschung eines «Media Commons» werden
nun auf Basis ausgewählter Forschungsliteratur aus der Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft und vor dem Hintergrund gesellschaftlicher
Trends diskutiert. Konkret werden 18 Merkmale und entsprechende Forde-
rungen vorgeschlagen, die später zur Analyse von Medienorganisationen
genutzt werden können. Durch den Rückgriff auf die Fachliteratur wird
gezeigt, dass sich der neue Leitbegriff sehr gut im Fach verorten lässt. Das
heißt, es wird im Fach zu allen Merkmalen, die für das «Media Com-
mons» vorgeschlagen werden, Forschung betrieben, auf die bei einer An-
wendung des neuen Leitbegriffs zurückgegriffen werden kann. Zugleich
wird nur sehr selten ein expliziter Bezug zur Commons-Forschung herge-
stellt. Dies wird im Folgenden nachgeholt.

Die Aufgabe des «Media Commons»

Die erste Möglichkeit, eine Medienorganisation auf ihre Eignung als «Me-
dia Commons» hin zu prüfen, erfolgt mit Blick auf die Aufgabe, die sie zu
erfüllen hat. Konkret stellt sich hier die Frage nach den Inhalten, die Medi-
enorganisationen produzieren, den Zielen, die sie damit erreichen, und
den Kanälen und Plattformen, auf denen sie ihre Inhalte verbreiten bzw.
bereitstellen sollen. Entsprechend werden für diese Perspektive drei Merk-
male vorgeschlagen: Ressourcen, Funktionen, Distributionskanäle.

Zur primären Ressource, die Medienorganisationen bereitstellen – den
Medieninhalten –, wird in der Publizistik- und Kommunikationswissen-
schaft intensiv geforscht. Die Medieninhaltsanalyse ist denn auch die klas-
sische Methode dieses Faches, und es fehlt nicht an Handbüchern, die sie
beschreiben (vgl. Krippendorff 2013). Medieninhaltsanalysen fragen bei-
spielsweise danach, welche «Frames» die Medienschaffenden benutzen, mit
welcher Häufigkeit und in welchen Ressorts über ein Thema berichtet
wird, wie sich Formate entwickeln und wie die Qualität einzuschätzen ist.
Auch die Entwicklung von Titeln wird beobachtet: Studer (2018) beispiels-
weise untersuchte, wie sich die Medienstruktur in der Schweiz zwischen
1968 und 2013 verändert hat. Kiefer (2010, 2011) hat zudem die institutio-

4.1
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nelle Verbindung zwischen Medienorganisationen und Journalismus dis-
kutiert. Journalismus kann, genau wie unterhaltende oder künstlerische
Medieninhalte, innerhalb einer Medienorganisation produziert werden
oder aber unabhängig davon stattfinden.

Die Ziele oder Funktionen, die Medienorganisationen durch die Bereit-
stellung von Medieninhalten erfüllen sollen, werden im Fach ebenfalls un-
tersucht. Funktionsbeschreibungen finden sich unter anderem in system-
theoretischen Ansätzen: So argumentierte Marcinkowski (1993) beispiels-
weise, dass die Medien durch Publizität, also das «Öffentlichmachen», die
Fremd- und Selbstbeobachtung der gesellschaftlichen Teilbereiche ermög-
lichen. Funktionen können weiter aus der Forschung zum journalistischen
Selbst- und Rollenverständnis abgeleitet werden: Journalistinnen und Jour-
nalisten verstehen sich beispielsweise als neutrale Instanz, Wachhund,
Kommentator, Verkäuferin oder Dienstleister (Bonfadelli et al. 2011: 21).
Die Frage nach der Funktion wird zudem aus Sicht der «Kommunikations-
rechte» diskutiert. Murdoch (1999: 11–12) beispielsweise attestierte dem
Fernsehpublikum ein Recht auf Information, Erfahrung, Wissen und Parti-
zipation.

Die Distribution von Medieninhalten erfolgt über verschiedene Kanäle.
Traditionell waren die Distributionskanäle für die Presse das Papier und
für Radio und Fernsehen die terrestrischen Frequenzen. Der technische
Fortschritt – die Einführung von Kabelnetz, Satellit und Internet, sowie ge-
nerell die Digitalisierung – hat die Kapazitäten im Bereich der elektroni-
schen Medien jedoch stark erhöht (vgl. Schweizer et al. 2014: 510) und der
Presse die Möglichkeit gegeben, ihre Artikel digital zu publizieren. Inzwi-
schen haben sich zudem neue digitale Plattformen etabliert, über die auch
Medieninhalte verbreitet werden. Van Dijck, Poell, und de Waal (2018) be-
schreiben, wie unser tägliches Leben in dieser «Plattformgesellschaft» aus-
sieht: Wir benutzen digitale Plattformen, um ein Taxi zu buchen (Uber),
eine private Unterkunft zu mieten (AirBnB) oder ein Bildungsangebot zu
finden (Coursera). Im Medienbereich nutzen wir soziale Medien (Face-
book, Twitter, Instagram) und «Video-Sharing-Plattformen» (YouTube) um
Medieninhalte bereitzustellen und zu konsumieren.

Zusammenfassend kann gesagt werden (siehe Tabelle 7): Um
einem «Media Commons» im Sinne der Aufgabe zu entsprechen, muss
eine Medienorganisation klar definieren, welche Ressourcen sie bereit-
stellt, welche Funktionen sie damit erfüllt und welche Distributionskanäle
sie zur Verbreitung nutzt. Bezüglich der dazu formulierten Forderungen
gibt es jedoch kein eigentliches Richtig oder Falsch – sie zielen nur auf

4 Analyseschema und Thesen zum öffentlichen Rundfunk

90

https://doi.org/10.5771/9783748901471 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783748901471
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


eine Deskription ab. Diese Perspektive dient vor allem dazu, Medienorga-
nisationen überhaupt erst als solche zu identifizieren.

Analyseschema (1): Aufgabe des «Media Commons»

 
Kapitel 4 
 

Tabelle 7 Analyseschema (1): Aufgabe des «Media Commons» 
 

Perspektive Merkmal Forderung 

Aufgabe 

Ressourcen Die Organisation soll bestimmte Inhalte 
bereitstellen. 

Funktionen Die Organisation soll bestimmte Ziele 
erreichen. 

Distribution Die Organisation soll bestimmte Kanäle 
bespielen. 

 

 

Tabelle 8 Analyseschema (2): Struktur des «Media Commons» 
 

Perspektive Merkmal Forderung 

Organisations-
struktur 

Rechenschaft Die Organisation muss sich verantworten. 
Einbezug Die Gesellschaft ist in Gremien vertreten.  

Non-Profit Die Organisation strebt keinen Profit an.  

Non-Kommerz Die kommerziellen Tätigkeiten sind 
eingeschränkt.  

Medienfreiheit Die redaktionelle Arbeit ist staatsfern.  
Selbstregulierung Die Organisation ist staatsfern.. 

 

 

Tabelle 9 Analyseschema (3): Kollaboration im «Media Commons» 
 
 
 

Perspektive Merkmal Forderung 

Kollaboration 

Interaktion Es gibt Online-Diskussionsforen. 
Co-Kreation Es ist vorgesehen, dass Externe Inhalte 

beisteuern.  

CC Die Inhalte können mit CC weiterverwendet 
werden. 

 
 

Die Organisationsstruktur des «Media Commons»

Die zweite Möglichkeit, eine Medienorganisation auf ihre Eignung
als «Media Commons» hin zu prüfen, erfolgt mit Blick auf die Organisati-
onsstruktur. Diese soll grundsätzlich der Idee eines «dritten Weges» ent-
sprechen: Die Gesellschaft soll also eine starke, Markt und Staat hingegen
sollen eine schwache Rolle spielen. Entsprechend werden für diese Per-
spektive sechs Merkmale vorgeschlagen: Rechenschaft und Einbezug (ge-
sellschaftliche Teilhabe), Non-Profit und Non-Kommerz (Grenzen des
Marktes), Unabhängigkeit und Selbstregulierung (Grenzen des Staates).

In den letzten Jahrzehnten haben «Corporate Social Responsibili-
ty» und «Stakeholder-Management», also die Verpflichtung zu Transparenz
und zur Berücksichtigung von Gesellschaftsinteressen, in allen Wirtschafts-
bereichen an Bedeutung gewonnen. Im Medienbereich wird die Forde-
rung nach Rechenschaft und gesellschaftlichem Einbezug unter den
Stichworten «Media Accountability» und «Viewer Participation» diskutiert.
Im einleitenden Kapitel ihres Sammelbands geben Baldi und Hasebrink
(2007: 13) einen Überblick über die Instrumente, die dazu implementiert
werden können: Informationsmaterial, Selbstverpflichtungen, Review-Ver-
fahren, Publikumsforschung, Publikumsräte, die Repräsentation des Publi-
kums in Gremien, Konsumentenschutzorganisationen, sowie öffentliche
Konsultationen und Debatten.

In einem späteren Kapitel des gleichen Sammelbandes zeigt Baldi (vgl.
2007) jedoch, dass bezüglich der Implementation dieser Instrumente zwi-
schen den europäischen Ländern große Unterschiede bestehen: In eini-
gen «fortgeschrittenen» Ländern haben Rechenschaftsstrukturen eine lan-
ge Tradition und sind gesetzlich verankert. Andere Länder haben zwar for-

Tabelle 7
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male Strukturen, diese sind aber nicht gut umgesetzt. In weiteren Ländern
müssen Instrumente zur Rechenschaft und zum Einbezug des Publikums
erst noch entwickelt werden (vgl. ebd. 18–31). Aktuell wird in der Publizis-
tik- und Kommunikationswissenschaft auch diskutiert, inwiefern Instru-
mente der «Media Accountability» nun auch im Onlinebereich zur An-
wendung kommen (vgl. Heikkilä et al.: 2012).

Auch die Frage nach der Non-Profit- bzw. Non-Kommerz-Orientierung
von Medien wird im Fach besprochen. Um die negativen Auswirkungen
von Gewinnorientierung und Kommerzialisierung auf Medieninhalte zu
diskutieren, wird in der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft oft
auf Theorietexte aus der Kritischen Politischen Ökonomie zurückgegriffen:
Adornos (1999) Beschreibung der Kulturindustrie etwa oder Smythes
(2014) Analyse zur Kommodifizierung des Publikums durch die Werbein-
dustrie. Gemäß Heinrich (2002: 291) führt Marktfinanzierung von Medien
zu einer Orientierung am Massengeschmack. Anders als beim abonne-
mentsfinanzierten «Premium Content» sei jedoch bei werbefinanzierten
Medieninhalten zudem nicht mit Vielfalt, Qualität oder Niveau zu rech-
nen. Weiter beschäftigt man sich mit den Grenzen des Marktes durch Wer-
beverbote und -beschränkungen – beispielsweise im Rahmen des Jugend-
schutzes (vgl. Bornemann 2018: o.S.).

Bezüglich der Werbefinanzierung konstatieren Forschende in den letz-
ten Jahren eine Verschiebung der Werbeinvestitionen von den traditionel-
len Medien hin zu den neuen Plattformen (vgl. Siegert et al. 2012), sowie
die Schwierigkeiten der Presseunternehmen bei der Entwicklung digitaler
Geschäftsmodelle (vgl. Jarren 2012). Angesichts der zunehmenden Medi-
enkonzentration wird nicht nur über neue Formen der Konzentrationsre-
gulierung (vgl. Just 2009) diskutiert, sondern auch über neue Formen der
kollektiven Finanzierung – sei es öffentliche Finanzierung oder priva-
tes «Crowdfunding» (vgl. Puppis 2012). Es werden aber auch neue Werbe-
formen untersucht, wie z.B. das «Native Advertising» (vgl. Tuna/Ejder
2019) oder das Phänomen der «Influencer» (vgl. Schach/Lommatsch 2018).
Zudem wird beobachtet, wie sich der Handel mit Nutzerdaten als neue Fi-
nanzierungsquelle für Medieninhalte etabliert (vgl. Couldry/Turrow 2014).

Dass die Unabhängigkeit vom Staat wichtig ist, damit Medienorganisa-
tionen ihre Rolle als «vierte Gewalt» und als «Wachhund der Demokra-
tie» erfüllen können, ist in der Publizistik- und Kommunikationswissen-
schaft unbestritten. Das Credo der Medienfreiheit ist auch der Grund,
warum das Konzept der «Media Governance» (vgl. Donges 2007, Meier
2018) im Fach so schnell Fuß gefasst hat: Selbstregulierung durch private
Akteure, die hier mitgedacht wird, scheint sich mit der Medienfreiheit bes-
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ser vereinbaren zu lassen als staatliche Medienregulierung. Forschende ha-
ben beispielsweise die Charakteristika unabhängiger Rundfunkregulie-
rungsbehörden (vgl. Salomon 2016) oder die Entwicklung von Selbstregu-
lierungsorganisationen im Pressesektor (vgl. Puppis 2009a) untersucht.

Verschiedene Studien, wie beispielsweise eine Befragung von Fengler et
al. (2015), zeigen jedoch, dass Selbstregulierung im Medienbereich nicht
zwangsläufig effektiv ist: Journalistinnen und Journalisten schätzen die im-
plementierten Maßnahmen demnach als unzureichend ein. Eine Lösung
sehen deshalb viele Forschende im Mittelweg, der Co-Regulierung bzw. re-
gulierten Selbstregulierung, und damit im «Zusammenspiel von staatli-
cher Regulierung und Selbstregulierung» (Puppis 2010: 62). Wyss (2012)
kommt beispielsweise zu dem Schluss, dass gesetzlich vorgeschriebene,
aber in Eigenverantwortung durchgeführte Qualitätsmonitorings privater
Rundfunkorganisationen in der Schweiz einen positiven Effekt auf die Re-
daktionen hatten. Eine Übersicht über weitere Formen der Co-Regulie-
rung hat die Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle (vgl. 2003)
zusammengetragen.

Analyseschema (2): Struktur des «Media Commons»

 
Kapitel 4 
 

Tabelle 7 Analyseschema (1): Aufgabe des «Media Commons» 
 

Perspektive Merkmal Forderung 

Aufgabe 

Ressourcen Die Organisation soll bestimmte Inhalte 
bereitstellen. 

Funktionen Die Organisation soll bestimmte Ziele 
erreichen. 

Distribution Die Organisation soll bestimmte Kanäle 
bespielen. 

 

 

Tabelle 8 Analyseschema (2): Struktur des «Media Commons» 
 

Perspektive Merkmal Forderung 

Organisations-
struktur 

Rechenschaft Die Organisation muss sich verantworten. 
Einbezug Die Gesellschaft ist in Gremien vertreten.  

Non-Profit Die Organisation strebt keinen Profit an.  

Non-Kommerz Die kommerziellen Tätigkeiten sind 
eingeschränkt.  

Medienfreiheit Die redaktionelle Arbeit ist staatsfern.  
Selbstregulierung Die Organisation ist staatsfern.. 

 

 

Tabelle 9 Analyseschema (3): Kollaboration im «Media Commons» 
 
 
 

Perspektive Merkmal Forderung 

Kollaboration 

Interaktion Es gibt Online-Diskussionsforen. 
Co-Kreation Es ist vorgesehen, dass Externe Inhalte 

beisteuern.  

CC Die Inhalte können mit CC weiterverwendet 
werden. 

 
 

Zusammenfassend kann gesagt werden (siehe Tabelle 8): Um einem «Me-
dia Commons» im Sinne der Organisationsstruktur zu entsprechen, muss
sich eine Medienorganisation gesellschaftlich verantworten und das Publi-
kum in Entscheidungsprozesse mit einbeziehen. Außerdem darf die Medi-
enorganisation keinen Gewinn anstreben und ihre kommerziellen Tätig-
keiten müssen beschränkt sein. Schließlich müssen die redaktionelle Ar-
beit und die Bearbeitung von Beschwerden staatsfern sein.

Tabelle 8
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Kollaboration im «Media Commons»

Die dritte Möglichkeit, eine Medienorganisation auf ihre Eignung als «Me-
dia Commons» hin zu prüfen, erfolgt mit Blick auf ihre Kollaboration. Oh-
ne Kollaboration wäre die Produktion journalistischer oder unterhaltender
Inhalte in Medienorganisationen generell nicht denkbar. Hier stellt sich je-
doch die Frage, wer an der Inhaltsproduktion und damit am «Tagesge-
schäft» beteiligt ist, ob es zur Zusammenarbeit mit «Externen» wie dem
Publikum oder unabhängigen Produzierenden kommt und unter welchen
Bedingungen die Medieninhalte weiterverwendet werden dürfen. Entspre-
chend werden für diese Perspektive drei Merkmale vorgeschlagen: Interak-
tion, Co-Kreation, Creative Commons (CC).

Vor der Digitalisierung hatte das Publikum vor allem einen Weg, um
mit einer Medienorganisation zu interagieren: den Leserbrief. Inzwischen
findet man auf journalistischen Websites weitere Möglichkeiten der Inter-
aktion (vgl. Lilienthal et al. 2014): Foren etwa oder die Bewertungs- und
Kommentarfunktionen. Außerdem nutzen auch Medienorganisationen so-
ziale Netzwerke und Microbloggingdienste. Studien zeigen jedoch, dass
die neuen Interaktionsmöglichkeiten das Niveau des Austausches nicht
zwingend erhöhen: Dahlberg (2001), der Habermas‘ Kriterien für einen ra-
tionalen Diskurs (vgl. 1984) auf Onlineforen anwendete, zieht bezüglich
der Qualität der Onlinedeliberation ein verhaltenes Fazit. McCluskey und
Hmielowski (2011), die Leserbriefe und Onlinekommentare im Fall
der «Jena Six»-Konflikte verglichen haben, bestätigen dies: Anonymität,
fehlendes «Gate-Keeping» durch die Medien und die Demografie führten
zu großen Unterschieden in der Tonalität und zu unterschiedlich starken
Misstrauensäußerungen gegenüber Institutionen. Medienorganisationen
implementieren deshalb neue Praktiken wie die Registrierungspflicht für
Kommentarschreibende und das Freischalten der Kommentare

In der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft werden ganz un-
terschiedliche Szenarien der «Co-Kreation» untersucht: die Nutzung von
PR-Material für die Berichterstattung, die Zusammenarbeit zwischen Re-
daktion und Werbebranche oder die Teilnahme von Privatpersonen oder
Künstlerinnen und Künstlern in Fernsehsendungen. Am Beispiel Großbri-
tanniens zeigen Doyle und Paterson (2008) zudem, mit welchen Mitteln
die Regierung versuchte, die Situation der unabhängigen TV-Produktion
(«Indies») zu verbessern: Die Einführung entsprechender Quoten für na-
tionale Rundfunkorganisationen im Jahr 1990 führte zu einem starken
Wachstum dieses Sektors, aber auch zu mehr Distanz zwischen Medienor-
ganisationen und Filmschaffenden (vgl. ebd. 20–24). Pörksens (2018) Be-

4.1.3
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schreibung der «Redaktionellen Gesellschaft» macht schließlich deutlich,
dass in der digitalen Zeit auch die Bürgerinnen und Bürger zu Medien-
schaffenden werden. Diesen Trend des Bürgerjournalismus im Web (vgl.
Bosshart 2017) haben journalistische Websites erkannt und integrierten
Nutzerblogs sowie Fotos und Videos ihres Publikums in ihr Angebot (Lili-
enthal et al. 2014).

Dass Urheberrechte grundsätzlich wichtig sind, um die Rechte von
Künstlerinnen und Künstlern, Autorinnen und Autoren oder Journalistin-
nen und Journalisten an deren Werk zu schützen, ist in der Publizistik-
und Kommunikationswissenschaft unbestritten. Diskutiert wird im Fach
jedoch, inwiefern Alltagspraktiken der Mediennutzung mit dem Urheber-
recht in Konflikt geraten. Stadler, Wassermair und Becker (2013) haben
zahlreiche Szenarien zu solchen Konflikten zusammengetragen, und schla-
gen die Einführung einer vereinfachten Lizenzierungspraxis für die nicht-
kommerzielle und transformative Werknutzung vor. Denn der gültige
Rechtsrahmen erlaube nicht, bestehende Werke ohne langwierige Abklä-
rungen für die Schaffung neuer Werke zu nutzen (vgl. ebd. 13). Zabels
(2016) Studie zu aktuellen Anpassungen im Rechte- und Lizenzmanage-
ment zeigt jedoch, dass dies für kommerzielle Medienunternehmen keine
Priorität hat: Eine Anpassung an die transformativen Nutzungspraktiken
oder die Einführung offener Lizenzen wie Creative Commons erwähnt er
nicht. Creative Commons werden gemäß Garcelon (2010: 1318–1322)
zwar teilweise auch im Bild- und Ton-Bereich verwendet, der Archetypus
für die offene Lizenz sei aber nach wie vor der Text.

Analyseschema (3): Kollaboration im «Media Commons»

 
Kapitel 4 
 

Tabelle 7 Analyseschema (1): Aufgabe des «Media Commons» 
 

Perspektive Merkmal Forderung 

Aufgabe 

Ressourcen Die Organisation soll bestimmte Inhalte 
bereitstellen. 

Funktionen Die Organisation soll bestimmte Ziele 
erreichen. 

Distribution Die Organisation soll bestimmte Kanäle 
bespielen. 

 

 

Tabelle 8 Analyseschema (2): Struktur des «Media Commons» 
 

Perspektive Merkmal Forderung 

Organisations-
struktur 

Rechenschaft Die Organisation muss sich verantworten. 
Einbezug Die Gesellschaft ist in Gremien vertreten.  

Non-Profit Die Organisation strebt keinen Profit an.  

Non-Kommerz Die kommerziellen Tätigkeiten sind 
eingeschränkt.  

Medienfreiheit Die redaktionelle Arbeit ist staatsfern.  
Selbstregulierung Die Organisation ist staatsfern.. 

 

 

Tabelle 9 Analyseschema (3): Kollaboration im «Media Commons» 
 
 
 

Perspektive Merkmal Forderung 

Kollaboration 

Interaktion Es gibt Online-Diskussionsforen. 
Co-Kreation Es ist vorgesehen, dass Externe Inhalte 

beisteuern.  

CC Die Inhalte können mit CC weiterverwendet 
werden. 

 
 Zusammenfassend kann gesagt werden (siehe Tabelle 9): Um einem «Me-
dia Commons» im Sinne der Kollaboration zu entsprechen, muss eine Me-
dienorganisation auf ihrer Website Formen und Formate der Interaktion
bereitstellen, extern produzierte Inhalte integrieren und die Weiterverwen-
dung der eigenen Inhalte beispielsweise durch Creative-Commons-Lizen-
zen ermöglichen.

Tabelle 9
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Zugang zu den Inhalten des «Media Commons»

Die vierte Möglichkeit, eine Medienorganisation auf ihre Eignung als «Me-
dia Commons» hin zu prüfen, ist mit Blick auf den Zugang zu den Inhal-
ten. Diesbezüglich postuliert das Commons-Paradigma grundsätzlich unli-
mitierten, offenen Zugang zu fairen Preisen, auch zeitversetzt und aus dem
Ausland. Entsprechend werden für diese Perspektive drei Merkmale vorge-
schlagen: Universalität, Archive, Ausland.

Das Prinzip der Universalität stammt ursprünglich aus der Telekommu-
nikationsregulierung. De Sola Pool (1984: 2) beschreibt das Ziel bei der
Regulierung von Telekommunikation so: «it is obligated to serve all on
equal terms without discrimination». Universalität ist aber auch ein Regu-
lierungsziel des öffentlichen Rundfunks, der alle Bevölkerungsteile errei-
chen und ein an alle gerichtetes Vollprogramm liefern soll (siehe Kapitel
2.1.2). Um den Zugang zu den als wichtig befundenen Rundfunkprogram-
men zu gewährleisten, sieht die Distributionsregulierung «Must Carry»-Re-
geln vor, die Telekommunikationsunternehmen und Kabelunternehmen
zur Verbreitung verpflichten (vgl. Schweizer 2013: 12–13). Gemäß der
Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle (vgl. 2012) gibt es inzwi-
schen in Einzelfällen auch «Must Offer»-Regeln, die Medienorganisationen
verpflichtet, ihre Inhalte zugänglich zu machen. Dazu kommt die in vielen
Ländern übliche unverschlüsselte Distribution «Free-to-Air» (FTA) für den
freien Empfang via Satellitenschüssel oder Antenne (EBU o.J.: 1). Das Prin-
zip der Universalität wird heute in der Publizistik- und Kommunikations-
wissenschaft zudem im Zusammenhang mit Breitbandinternetabdeckung
und Netzneutralität diskutiert. Außerdem wird die Frage untersucht, ob
die algorithmische Selektion sogenannte «Filter Bubbles» kreiert (vgl. Möl-
ler et al. 2018) und damit die universelle Ansprache verhindert.

Im Zusammenhang mit der Digitalisierung von Archiven und Biblio-
theken hat sich ein Schlagwort etabliert: «Open Access»: «Open Access
(OA) literature is digital, online, free of charge, and free of most copyrights
and licensing restrictions» (Suber 2012: 4). In der Publizistik- und Kommu-
nikationswissenschaft wird der Zugang zu digitalen Archiven im Zusam-
menhang mit Paywalls von Onlinezeitungen (vgl. Carson 2015) und «Vi-
deo on Demand» (VoD) diskutiert. VoD, die «Videothek zu Hause» (Schauz
1997: 14), erlaubt dem Fernsehpublikum eine zeitversetzte bzw. «nichtli-
neare» Rezeption von Beiträgen. VoD ist jedoch auch mit rechtlichen He-
rausforderungen verbunden (Europäische Audiovisuelle Informationsstelle
2007) und hat die Ansprüche an das Rechte- und Lizenzmanagement er-
höht (Zabel 2016): Unter anderem müssen heute komplexe Rechtebündel
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für die lineare, nichtlineare und mobile Nutzung angeboten werden (vgl.
ebd. 12). Stadler, Wassermair und Becker (vgl. 2013: 14–15) fordern, dass
öffentlich finanzierte Werke nach der kommerziellen Hauptverwertung
rasch zugänglich gemacht werden und dass die «Verwaisung» von Werken
mit unklaren Rechten durch die Einführung kollektiver Lizenzen verun-
möglicht wird.

Dass die Medien den Prozess der Globalisierung mitgestalten, wird in
der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft anhand von Schlagwor-
ten wie «Global Village» (McLuhan 1962), «Risikogesellschaft» (Beck 1986)
oder «Moderne» (Giddens 1990) diskutiert. Im Fach wird zudem die Be-
richterstattung über das und aus dem Ausland untersucht. Gemäß Bra-
man (2010) reichen nationale Mediengesetze aber nicht mehr, um globali-
sierte Medienmärkte zu regulieren. Ein Phänomen, das unter Medien-
nutzenden für Frustration sorgt, ist das «Geo-Blocking»: «technical mea-
sures that disable access to online content services outside of a geographi-
cal area […] where the content owners have licensed the commercial ex-
ploitation of their works» (Mazziotti 2015: 1). Obwohl der kulturelle Aus-
tausch im «digitalen Binnenmarkt» erstrebenswert sei, warnt Mazziotti
(2015) davor, Geo-Blocking in der EU zu verbieten. Denn dies könnte die
nationale Werbefinanzierung von Medieninhalten torpedieren und so kul-
turelle Vielfalt verringern.

Analyseschema (4): Zugang zu den Inhalten des «Media Commons»
Tabelle 10 Analyseschema (4): Zugang zu den Inhalten des «Media 
Commons» 
 

Perspektive Merkmal Forderung 

Zugang zu
Inhalten 

Universalität Inhalte sind frei zugänglich. 

Archive Die Inhalte können nach Ausstrahlung 
rezipiert werden. 

Ausland Vom Ausland aus kann auf Inhalte zugegriffen 
werden. 

 

Tabelle 11 Analyseschema (5): Outcome des «Media Commons» 
 

Perspektive Merkmal Forderung 

Outcome 

Reichweite Die Inhalte der Medienorganisation erreichen 
Viele.  

Zustimmung Das Vertrauen in die Medienorganisation ist 
hoch.  

Performanz Die Inhalte der Medienorganisation sind 
reichhaltig. 

 

 

  

Zusammenfassend kann gesagt werden (siehe Tabelle 10): Um
einem «Media Commons» im Sinne des Zugangs zu Inhalten zu entspre-
chen, muss eine Medienorganisation universellen Zugang ermöglichen,
ihre Inhalte müssen in Archiven zur nichtlinearen Rezeption angeboten
werden, und der Zugriff aus dem Ausland muss ebenfalls möglich sein.

Tabelle 10
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Outcome des «Media Commons»

Die fünfte Möglichkeit, eine Medienorganisation auf ihre Eignung
als «Media Commons» hin zu prüfen, ist aus Sicht des Outcomes. Hier
stellt sich die Frage, ob die Medienorganisation insgesamt nachhaltig funk-
tioniert, also ob sie viele Menschen erreicht und gesellschaftlichen Rück-
halt genießt, und wie «reichhaltig» die bereitgestellten Inhalte sind. Ent-
sprechend werden für diese Perspektive drei Merkmale eines «Media Com-
mons» vorgeschlagen: Reichweite, Zustimmung, Performanz.

Das Buch «Die Ökonomie der Aufmerksamkeit» des Stadtplaners Georg
Franck (1998) wurde in der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft
stark rezipiert. Denn es beschreibt Aufmerksamkeit als eine knappe Res-
source, die im digitalen Zeitalter zu einer sozialen Währung wird. Im Fach
wird traditionell dazu geforscht, wie Reichweiten verschiedener Medien-
angebote gemessen werden können, wobei grob zwischen Selbstauskunft
und Messsystemen unterschieden wird (vgl. De Vreese/Neijens 2016). Die
Reichweite der klassischen Medien wird durch Haushaltspanels, Telefonin-
terviews und Verkaufszahlen gemessen; im Onlinebereich haben sich für
die Messung drei neue Maßeinheiten etabliert (vgl. Paperlein 2016, Frey-
Vor/Siegert/Stiehler 2008: 228): die Häufigkeit, mit der eine Seite aufgeru-
fen wird («Page Impressions»), die Häufigkeit zusammenhängender Besu-
che («Visits») von einer IP-Adresse und die Zahl der Besuche durch be-
stimmte Nutzende («Unique Users»). Die Reichweitenmessung ist die
Grundlage der Quoten- und Marktanteilsberechnung, die den Anteil eines
Medienangebotes am Gesamtangebot während eines Zeitabschnitts ermit-
telt (vgl. ebd. 276).

Dass Vertrauen im digitalen Zeitalter ebenfalls zu einer Währung gewor-
den ist, wird in- und außerhalb der Publizistik- und Kommunikationswis-
senschaft diskutiert (vgl. Kleinemeier 2016). Um das Vertrauen in Medien-
organisationen scheint es jedoch nicht mehr zum Besten zu stehen. Begrif-
fe wie «Fake News» oder «Lügenpresse» prägen vermehrt den öffentlichen
Diskurs. Im Fach wird deshalb die «Desinformation» erforscht: Tambini
(vgl. 2017) etwa offeriert sechs Definitionen von «Fake News» und schlägt
fünf Maßnahmen vor, um Desinformation einzudämmen: Kodizes, Fak-
tencheck, Kontrollsiegel, Medienbildung und eine Prüfung des Haftungs-
regimes der Intermediären. Eine Studie von van Duyn und Collier (2018)
kommt jedoch zu dem Schluss, dass sich auch der Elitediskurs über die
Desinformation selbst negativ auf das Vertrauen in die Medien auswirkt.
Traditionell wird die Zustimmung zu wichtigen Institutionen in der Ge-
sellschaft, darunter zu den Medien, in «Barometern» gemessen – sowohl in
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einzelnen Ländern als auch auf Ebene der Europäischen Union (vgl. Euro-
päische Kommission o.J.).

Wie man die Performanz der Medien misst, ist eine klassische For-
schungsfrage der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. McQuail
(1992: 77–78) schlug sieben Performanz-Prinzipien vor – darunter Vielfalt
und Objektivität – die er mit den Zielen Freiheit, Gleichheit und soziale
Ordnung verknüpfte. Gerade der Vielfaltsbegriff ist im Fach beliebt, weil
er als neutral und gut messbar erscheint (vgl. Karppinen 2008). Vielfalt
lässt sich beispielsweise anhand der zitierten Quellen messen, aber auch
bezüglich politischer Ideologien (vgl. McQuail 2007). Die Medienperform-
anz wird in Einzelländerstudien und in ländervergleichenden Studien un-
tersucht: In der Schweiz wird beispielsweise regelmäßig ein «Jahrbuch
Qualität der Medien» des Forschungsinstituts Öffentlichkeit und Gesell-
schaft veröffentlicht (vgl. fög o.J.), für die EU-Mitgliedsstaaten wird jähr-
lich der «Media-Pluralism-Monitor» des Centre for Media Pluralism and
Media Freedom in Florenz (CMPF o.J.) publiziert.

Analyseschema (5): Outcome des «Media Commons»

Tabelle 10 Analyseschema (4): Zugang zu den Inhalten des «Media 
Commons» 
 

Perspektive Merkmal Forderung 

Zugang zu
Inhalten 

Universalität Inhalte sind frei zugänglich. 

Archive Die Inhalte können nach Ausstrahlung 
rezipiert werden. 

Ausland Vom Ausland aus kann auf Inhalte zugegriffen 
werden. 

 

Tabelle 11 Analyseschema (5): Outcome des «Media Commons» 
 

Perspektive Merkmal Forderung 

Outcome 

Reichweite Die Inhalte der Medienorganisation erreichen 
Viele.  

Zustimmung Das Vertrauen in die Medienorganisation ist 
hoch.  

Performanz Die Inhalte der Medienorganisation sind 
reichhaltig. 

 

 

  

Zusammenfassend kann gesagt werden (siehe Tabelle 11): Um
einem «Media Commons» im Sinne des Outcomes zu entsprechen, muss
eine Medienorganisation viele Menschen erreichen, einen großen Rück-
halt genießen und bezüglich ihrer inhaltlichen Leistungen ein positives
Zeugnis erhalten.

Thesen zum öffentlichen Rundfunk als «Media Commons»

Das nun entwickelte fünfteilige Analyseschema zur Erforschung von «Me-
dia Commons» kann grundsätzlich auf alle Medienorganisationstypen an-
gewendet werden. In der vorliegenden Studie wird jedoch untersucht, ob
der öffentliche Rundfunk theoretisch und praktisch einem «Media Com-
mons» entspricht. Angelehnt an Überlegungen der Institutionalismusfor-

Tabelle 11
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schung und auf Basis gängiger Typologien der vergleichenden Medienpoli-
tikforschung werden hier sieben Thesen aufgestellt: vier zur Institutionali-
sierung des öffentlichen Rundfunks und dessen Wandel, drei zum Ver-
gleich öffentlicher Rundfunkorganisationen in verschiedenen Ländern.

Thesen zur Institution und ihrem Wandel

Institutionen zu definieren ist nicht einfach. Hasse und Krücken (vgl.
2008: 163) beschreiben sie als «Phänomene […], die Regelhaftigkeit bewir-
ken, indem sie bestimmte Strukturmerkmale und Verhaltensweisen unter-
stützen und andere eher ausschließen». Damit können soziale Strukturen
gemeint sein, politische oder rechtliche Ordnungen, kulturelle Praktiken
oder individuelle Vorlieben (vgl. ebd. 164). Andere Autorinnen und Auto-
ren sprechen von Routinen, Regeln, Normen und Richtlinien (vgl. Ryfe
2006: 136). Institutionen unterscheiden sich bezüglich ihres Formalisie-
rungsgrads, das heißt, ihr Verpflichtungscharakter und die Möglichkeit, sie
zu verändern, sind unterschiedlich stark ausgeprägt (vgl. Hasse/Krücken
2008: 165).

Institutionalismusforschung wird in verschiedenen wissenschaftlichen
Disziplinen betrieben. Während die Politikwissenschaft Institutionen als
Ausdruck politischer Macht oder als Ergebnis politischen Handelns ver-
steht, betrachtet die Wirtschaftswissenschaft Institutionen unter dem As-
pekt der effizienten Organisation ökonomischen Handelns. Die Soziologie
fokussiert schließlich auf kulturelle Grundlagen und die historische Ent-
wicklung institutioneller Arrangements (vgl. Hasse/Krücken 2008: 177).
Entsprechend dieser fachlichen Aufteilung haben sich verschiedene «Schu-
len» der Institutionalismusforschung herausgebildet: Traditionell wird zwi-
schen historischem, soziologischem und Rational-Choice-Institutionalis-
mus unterschieden (vgl. u.a. Hall/Taylor 1996, Hall 2009). Ostroms‘ Über-
legungen zu den Commons werden in der Regel den Wirtschaftswissen-
schaften und damit dem Rational-Choice-Institutionalismus bzw. der Insti-
tutionenökonomik zugeordnet.

Die Überlegungen der Institutionalismusforschung werden auch in der
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft angewendet. Dabei gibt es
zwei Vorgehensweisen: Entweder wird der Einfluss von Entwicklungen
und Trends im Medienbereich auf andere Institutionen angewendet – so
zum Beispiel in Studien zur Medialisierung der Politik (vgl. u.a. Donges
2006). Oder aber Medienorganisationen und ihre Merkmale stehen selbst
im Fokus institutioneller Analysen – so zum Beispiel in der Studie von Sa-
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xer und Blättler (1998) zur Institutionengeschichte des Fernsehen DRS, das
heute Teil der SRG ist. Gemäß Hasse und Krücken (vgl. 2008: 169) setzen
viele institutionelle Analysen bei Organisationen an, da diese ein leicht be-
obachtbarer und abgrenzbarer Untersuchungsgegenstand sind.

Ein wichtiger Bestandteil institutioneller Ansätze sind Erklärungen zum
institutionellen Wandel. Dabei wird die Frage gestellt, warum und in wel-
cher Art und Weise sich Institutionen verändern bzw. warum sie dies nicht
tun (vgl. Mahoney 2000, Mahoney/Thelen 2010, Kingston/Caballero
2008). Die verschiedenen Institutionalismus-Schulen bieten dafür unter-
schiedliche Erklärungen: Während der historische Institutionalismus vor
allem den Einfluss der Vergangenheit auf aktuelle Begebenheiten beleuch-
tet («Pfadabhängigkeit»), fokussieren der soziologische und der Rational-
Choice-Institutionalismus auf die sozialen bzw. rationalen Motive und
Überlegungen von Akteuren und wie diese eine bestimmte Institution prä-
gen.

Im Folgenden werden vier Thesen zum öffentlichen Rundfunk als Insti-
tution und seiner Eignung als «Media Commons» aufgestellt. Dazu wird
Literatur herangezogen, die sich mit dem öffentlichen Rundfunk ausein-
andersetzt, so wie beispielsweise eine Studie zum «öffentlichen Rundfunk
im Netzwerk». Darin haben Jarren et al. (2001) die Anbindung der Schwei-
zerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) an Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft im Ländervergleich erforscht; verglichen wurde mit Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Portugal und Schwe-
den. Da die Studie bereits vor 18 Jahren und damit ganz am Anfang des
digitalen Zeitalters entstanden ist – das Internet wird nicht erwähnt –,
kann durch sie auch der institutionelle Wandel des öffentlichen Rund-
funks der letzten Jahre nachvollzogen werden. Für neuere Entwicklungen
wird unter anderem eine niederländische Studie von Raats, van den Bulck
und d’Haenens (2015) zu «Benchmarks» des öffentlichen Rundfunks in
zehn Ländern – Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Irland,
die Niederlande, Österreich, Norwegen, Schweden, die Schweiz – herange-
zogen.

Die Aufgabe des öffentlichen Rundfunks – zu der in der vorliegenden
Studie keine zu prüfende These formuliert wird – ist grundsätzlich in Pro-
grammaufträgen festgelegt. Die Studie von Jarren et al. (2001: 89–114)
zeigt die Vielfalt dieser Dokumente: Staatsverträge, Kommunikations-,
Rundfunk- und Mediengesetze sowie -verordnungen, Pflichtenhefte, Li-
zenzen, Richtlinien, Vereinbarungen und die Verfassung. Inhaltlich orien-
tiert sich der Programmauftrag des öffentlichen Rundfunks, wie bereits
diskutiert (siehe Kapitel 2.1), am BBC-Slogan «to inform, to educate, to en-
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tertain», wobei der Unterhaltungsauftrag, anders als der Informations- und
Bildungsauftrag, umstritten ist (vgl. Siegert/von Rimscha/Sommer 2014).
Die Einführung der «Public Value Tests» in Europäischen Ländern hat zu
einer Konkretisierung der Programmaufträge geführt und dazu, dass auch
die Nutzung des Onlinebereichs für den öffentlichen Rundfunk klarer de-
finiert wurde (vgl. Nikoltchev 2012). Die entsprechende Wandlung von der
Rundfunk- zur Medienorganisation ist gemäß Bardoel und Lowe (2007)
die zentrale Herausforderung des öffentlichen Rundfunks im digitalen
Zeitalter.

Bezüglich der drei Bereiche der Organisationsstruktur – gesellschaftli-
che Teilhabe, Grenzen des Marktes und Grenzen des Staates – kommt die
Studie von Jarren et al. (2001) zu folgendem Ergebnis: Die Beziehung zur
Gesellschaft ist nur sehr schwach ausgeprägt (vgl. ebd. 192–195). Zwar gibt
es Transparenzverpflichtungen und Bestrebungen, gesellschaftliche Grup-
pen in Aufsichtsgremien zu integrieren. Der öffentliche Rundfunk wurde
historisch jedoch eher als staats- oder zumindest als politiknahe Organisati-
on begriffen; es habe sich «kein spezifisches Verständnis für die Rezipien-
ten als Bezugsgruppe herausgebildet» (Jarren et al. 2001: 195). Zur Wirt-
schaft besteht aufgrund der in vielen Ländern erlaubten Werbefinanzie-
rung hingegen eine direkte Beziehung (vgl. ebd. 188–191). Zudem hat die
Liberalisierung der Medienregulierung in den 1970er- und 1980er-Jahren
die Kommerzialisierung des öffentlichen Rundfunks verstärkt (siehe Kapi-
tel 2.2.2). Die Beziehung zwischen öffentlichem Rundfunk und Politik ist
gemäß Jarren et al. (2001: 184–188) traditionell sehr eng, da die Politik in
die Formulierung des Programmauftrags, die Aufsicht und die Finanzie-
rung des öffentlichen Rundfunks involviert ist. Gerade bei der Besetzung
der Leitungsebene und bei der Entscheidung über die Finanzierung beste-
he die Gefahr einer parteipolitisch motivierten Einflussnahme. Die erste
Institutionalisierungsthese lautet deshalb:
• Institutionalisierungsthese 1: Bezüglich der Organisationsstruktur

liegt die Entsprechung zwischen öffentlichem Rundfunk und dem Leit-
begriff eines «Media Commons» im niedrigen Bereich.

Bezüglich der Kollaboration ergibt sich ein widersprüchliches Bild aus
Trends und Pfadabhängigkeiten. Die Studie von Raats, van den Bulck und
d’Haenens (2015) zeigt, dass inzwischen nicht nur Online-Plattformen ein
fester Bestandteil des Angebots des öffentlichen Rundfunks bilden (ebd.
42–43), sondern dass die Rundfunkgesetze in der Regel auch digitale Inter-
aktion vorsehen. Das heißt, der öffentliche Rundfunk darf bzw. soll digita-
le Foren und Chats sowie soziale Medien nutzen, um mit dem Publikum
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zu interagieren (vgl. ebd. 68–73). Zur Co-Kreation des öffentlichen Rund-
funks macht die Studie von Jarren et al. (2001) zwei gegensätzliche Aussa-
gen: Auf der einen Seite muss die Organisation Quoten für Inhalte von un-
abhängigen und einheimischen Produzierenden erfüllen (vgl. ebd. 191).
Auf der anderen Seite ist es sehr unüblich, dass gesellschaftliche Gruppen
in die Programmgestaltung einbezogen werden (vgl. ebd. 192). Auch die
Studie von Vanhaeght und Donders (2015), die drei Projekte zum Einbe-
zug junger Menschen in die Sendungsgestaltung des öffentlichen Rund-
funks untersucht haben, beschreibt solche Vorhaben als «Herausforde-
rung». Gemäß Knapskog (2010) wären Creative Commons oder andere of-
fene Lizenzen, die eine nicht-kommerzielle und transformative Nutzung
der produzierten Inhalte möglich machen, eine valable Option für den öf-
fentlichen Rundfunk. Solche Lizenzen könnten für neue Produktionen ab
sofort zum Standard erklärt werden. Da offene Lizenzen aber gesetzlich
nicht vorgeschrieben sind und der öffentliche Rundfunk finanziell unter
Druck steht, werden zurzeit nur einzelne Pilotprojekte durchgeführt.
Knapskog beschreibt das Creative Archive Projekt der BBC, das eine eigens
entwickelte offene Lizenz vorsah (vgl. ebd. 58–59); Hutchinson (2016: 43–
44) erwähnt das Open Access Archives Projekt der Australian Broadcasting
Corporation (ABC), das Bilder und Videoclips unter Creative Commons
zugänglich machte. Die zweite Institutionalisierungsthese lautet deshalb:
• Institutionalisierungsthese 2: Bezüglich der Kollaboration liegt die

Entsprechung zwischen öffentlichem Rundfunk und dem Leitbegriff
eines «Media Commons» im mittleren Bereich.

Offener Zugang zu den Inhalten ist für den öffentlichen Rundfunk seit
seiner Gründung zentral, denn die «Universalität» ist ein essenzielles struk-
turelles Merkmal dieser Institution (siehe Kapitel 2.1.2). Dass der An-
spruch eines universellen Zugangs im digitalen Zeitalter weiterbesteht,
zeigt der Umstand, dass das digitale Archiv des öffentlichen Rundfunks in
der Regel in nationalen Digitalisierungsplänen erwähnt wird (vgl. Knaps-
kog 2010: 64). Die Studie von Raats, van den Bulck und d’Haenens (2015:
6–8, 65–67) macht deutlich, dass digitale Archive auch effektiv auf den
Websites des öffentlichen Rundfunks Einzug gehalten haben: In den zehn
westeuropäischen Ländern, die sie untersucht haben, wird Video on De-
mand (VOD) sowohl für kürzlich gesendete («Catch up»), als auch für älte-
re Inhalte («Archives») angeboten. Die Übertragung der Sendungen in
Echtzeit («Live-Streams») gibt es hingegen eher im Radio- als im Fernseh-
bereich. Weiter ermöglicht der öffentliche Rundfunk den Zugang zu In-
halten durch Apps (vgl. ebd. 87–90), und er stellt Inhalte auf den sozialen
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Medien zur Verfügung (vgl. ebd. 84–87). Zu einer Einschränkung des Zu-
gangs kommt es in einigen Ländern wegen der 7-Tage-Regel oder der Ver-
pflichtung, bei den Onlineinhalten einen Programmbezug herzustellen
(vgl. Latzer et al. 2010). Solche Einschränkungen sind aufgrund von wett-
bewerbspolitischen Überlegungen in einigen Ländern gesetzlich vorge-
schrieben. Andererseits dürfte der Zugang zu einem Teil der Inhalte aus ur-
heberrechtlichen Gründen beschränkt sein: bei «verwaisten» Werken, bei
Ansprüchen kommerzieller Rechteinhaber oder wegen des Geoblocking.
Die dritte Institutionalisierungsthese lautet deshalb:
• Institutionalisierungsthese 3: Bezüglich des Zugangs zu Inhalten liegt

die Entsprechung zwischen öffentlichem Rundfunk und dem Leitbe-
griff eines «Media Commons» im mittleren Bereich.

Bezüglich des Outcomes steht der öffentliche Rundfunk insgesamt gut da:
Obwohl er seit seiner Gründung als öffentlich finanziertes Radiomonopol
(siehe Kapitel 2.2.1) kontinuierlich an Reichweite verloren hat, so ist er in
den meisten Ländern nach wie vor eine der größten und wichtigsten Medi-
enorganisationen. In den von Raats, van den Bulck und d’Haenens (vgl.
2015: 94–98) untersuchten westeuropäischen Ländern lag die Reichweite
im TV-Bereich im Jahr 2013 zwischen 65 und 85% und der Marktanteil
zwischen 21 und 43%. Im Radiobereich lag die Reichweite zwischen 25
und 88%, der Marktanteil zwischen 23 und 80%. Dass die Studie keine An-
gaben zum Onlinebereich macht, ist möglicherweise den aktuell noch auf-
tretenden Schwierigkeiten des Datenzugangs geschuldet.

Unabhängig von diesen Zahlen kann der öffentliche Rundfunk gemäß
Künzler und Studer (vgl. 2012: 169, 179) aber als «Leitmedium» bezeich-
net werden, d.h. als ein Medium, das für das Publikum, für Journalistin-
nen und Journalisten, sowie für eine politische und wirtschaftliche Elite
von besonderer Bedeutung ist. Seine Stellung als Leitmedium und die Tat-
sache, dass er zur Rechenschaft verpflichtet ist (siehe Kapitel 2.1.2), ma-
chen den öffentlichen Rundfunk zudem zu einem Hoffnungsträger in
der «Fake News»-Debatte. Gemäß Horowitz (2018: 6) gilt der öffentliche
Rundfunk als «part of the toolkit for solutions». Bezüglich der Performanz
des öffentlichen Rundfunks kommt Trappel (2008) zu dem Schluss, dass
der öffentliche Rundfunk nicht nur in Radio und Fernsehen, sondern
auch im Internet für Vielfalt sorgt. Strömbäck (2017) konnte zudem einen
positiven Zusammenhang zwischen Wissensstand und der Rezeption von
Nachrichtensendungen des schwedischen öffentlichen Rundfunks nach-
weisen. Die vierte Institutionalisierungsthese lautet deshalb:
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• Institutionalisierungsthese 4: Bezüglich des Outcomes liegt die Ent-
sprechung zwischen öffentlichem Rundfunk und dem Leitbegriff ei-
nes «Media Commons» im hohen Bereich.

Thesen zum Länder- bzw. Organisationsvergleich

Die vergleichende Forschung hat in der Publizistik- und Kommunikations-
wissenschaft in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Denn
wie Livingstone (2003: 417) zu Recht bemerkt: «It is no longer plausible to
study one phenomenon in one country without asking, at a minimum,
whether it is common across the globe or distinctive to that country or
part of the world». Für Esser (2010: 4) ist vergleichende Kommunikations-
forschung eine «besondere Strategie zum Erkenntnisgewinn». Sie liegt
dann vor, wenn «zwischen mindestens zwei Systemen oder Kulturen (oder
deren Teilelementen) Vergleiche auf mindestens einen kommunikations-
wissenschaftlich relevanten Untersuchungsgegenstand gezogen werden».

Die Zahl der vergleichenden Arbeiten ist auch in der Medienpolitikfor-
schung in den letzten Jahren gestiegen (vgl. Puppis/d’Haenens 2012: 221).
Raats und Pauwels (2011: 18) bezeichneten den Stand vergleichender For-
schung zum öffentlichen Rundfunk jedoch noch vor einigen Jahren
als «relativ unterentwickelt»: Aufgrund der Komplexität des öffentlichen
Rundfunks als Untersuchungsgegenstand würden nach wie vor viele Ein-
zelfallstudien durchgeführt. Wenn jedoch vergleichend geforscht wird,
wählen Forschende eins von zwei Untersuchungsdesigns (vgl. ebd. 25–26):
Den qualitativen Vergleich weniger ausgewählter Fallstudien, der die Kom-
plexität des Gegenstands berücksichtigt, jedoch keine generalisierbaren
Aussagen zulässt. Oder den quantitativen Vergleich anhand größerer Fall-
zahlen, der Generalisierung zulässt, aber der Komplexität des Gegenstands
nicht gerecht wird. Eine Lösung für dieses Komplexitäts-Generalisierungs-
Dilemma sehen Raats und Pauwels (vgl. ebd. 25–26), genau wie Puppis
(vgl. 2010: 98), in internationalen Forschungsverbünden.

Generell hat die vergleichende Forschung jedoch den Vorteil, dass sie
die Möglichkeit bietet, Bekanntes kritisch in den Blick zu nehmen. Durch
die Kontrastierung verschiedener Länder oder Organisationen können kul-
turelle Besonderheiten und globale Trends entdeckt werden, außerdem zei-
gen sich Problemlösungsoptionen, Handlungsalternativen und Reforman-
regungen (vgl. Thomaß 2007: 32–33). Zwar ist es in der vergleichenden
Medienpolitikforschung, die mit relativ kleinen Fallzahlen operiert, nicht
möglich, kausale Zusammenhänge zu überprüfen bzw. Zusammenhänge
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statistisch zu erklären (siehe Puppis 2010: 93–95). Die Beschreibung von
Gemeinsamkeiten und Unterschieden erlaubt jedoch die Bildung von Ka-
tegorien und Typologien, die dann für weitere Studien als Grundlage für
Thesen heranzogen werden können.

Die weitaus populärste Typologie in der Publizistik- und Kommunikati-
onswissenschaft stammt von Hallin und Mancini (2004). Basierend auf
einer Studie westeuropäischer Länder, Kanada und der Vereinigten Staaten
haben die beiden drei Modelle von Medien und Politik vorgeschlagen: Das
mediterrane bzw. polarisiert-pluralistische Modell, das nord- und zentral-
europäische bzw. demokratisch-korporatistische Modell und das nordatlan-
tische bzw. liberale Modell. Die Ländereinteilung basiert auf Dimensionen
des Mediensystems – Stellung der Presse, politischer Parallelismus, Profes-
sionalität und Rolle des Staates – und des politischen Systems – politische
Situation, Wahlsystem, Art des Pluralismus, Rolle des Staates, und rational-
rechtliche Autorität (vgl. Hallin/Mancini 2004: 67–68).

Eine häufige Kritik an Hallin und Mancinis Typologie ist ihre Beschrän-
kung auf westliche Länder. Blum (2014: 383–397), der neben westlichen
Ländern auch Ägypten, Brasilien, China, Ghana, Lettland, Russland, Thai-
land und die Türkei untersucht hat, schlägt sechs «Medienmodelle» vor:
Basierend auf elf Kriterien – historische Entwicklung, Regierungssystem,
politische Kultur, Medienfreiheit, Staatskontrolle über die Medien, Medi-
enbesitz, Medienfinanzierung, politischer Parallelismus, Medienorientie-
rung, Journalismuskultur und Professionalität des Journalismus – unter-
scheidet er zwischen einem liberalen, Public-Service-, Klientel-, Schock-,
Patrioten- und Kommando-Modell. Alle westlichen Länder ordnet er je-
doch entweder dem liberalen oder dem Public-Service-Modell zu.

Arnold (2014: 275–304) der die Medienregulierung aller EU-Mitglieds-
staaten untersucht hat, schlägt hingegen vier «Medienregulierungssti-
le» vor: Der minimalistisch-liberale Stil zeigt sich in starker Zurückhaltung
des Staates bei der Regelsetzung und -durchsetzung. Länder des Light-
Touch-Stils ergänzen hoheitliche Regulierung durch Co- und Selbstregu-
lierungsmaßnahmen. Im interventionistischen Stil werden Regulierungs-
instrumente gezielt eingesetzt, um soziokulturell begründete medienpoliti-
sche Ziele zu erreichen. Im klientelistischen Stil herrscht ein Widerspruch
zwischen ausgeprägter Regelsetzungstätigkeit und ineffizienter Durchset-
zung. Die nord- und zentraleuropäischen Länder haben gemäß Arnold alle
entweder einen Light-Touch- oder einen interventionistischen Stil.

Syvertsen et al. (2014) schlagen schließlich das Modell eines «Media Wel-
fare State» zur Beschreibung der nordischen Mediensysteme vor. Dieses
Modell zeichnet sich durch Universaldienste, redaktionelle Freiheit, kultur-
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politische Ziele und starke Konsensorientierung aus. Syvertsen et al. attes-
tieren den nordischen Ländern einige Besonderheiten, bestreiten jedoch
nicht, dass es auch viele Parallelen zu anderen westlichen Ländern gibt.
Auch Hallin und Mancinis Einteilung der nordischen Länder in das demo-
kratisch-korporatistische Modell unterstützen sie.

Die erste Vergleichsthese der vorliegenden Studie basiert deshalb auf
einer Gegenüberstellung des liberalen und des demokratisch-korporatisti-
schen Modells von Hallin und Mancini. Da in der vorliegenden Studie aus-
schließlich westliche Länder untersucht werden (siehe Kapitel 5.1 zur Fall-
auswahl), eignet sich deren Typologie als Grundlage. Die Kontrastierung
mit anderen Typologien hat die «drei Modelle von Medien und Poli-
tik» nicht grundsätzlich infrage gestellt, sondern vor allem die Kritik von
Humphreys (2012) bestätigt: dass sich Länder nicht immer einwandfrei zu-
ordnen lassen. Die beiden «liberalen» Länder Großbritannien und Irland
sowie die beiden «polarisiert-pluralistischen» Länder Frankreich und Itali-
en könnten, argumentiert er, aufgrund einiger ihrer Charakteristika auch
dem demokratisch-korporatistischen Modell zugeordnet werden. Diese
Tatsache haben Hallin und Mancini in ihrem Buch jedoch bereits selbst
thematisiert.

In Bezug auf die Eignung öffentlicher Rundfunkorganisationen als «Me-
dia Commons» wird nun wie folgt argumentiert: Es wird vermutet, dass
der öffentliche Rundfunk in liberalen Ländern weniger stark reguliert
wird und insofern mehr Freiheiten für innovative Projekte im Onlinebe-
reich sowie für kommerzielle Aktivitäten hat. In demokratisch-korporatis-
tischen Ländern, die eher einen interventionistischen Medienregulierungs-
stil aufweisen, sind die öffentlichen Rundfunkorganisationen diesbezüg-
lich stärker eingeschränkt. Dafür haben sie klarere und striktere Vorgaben
bezüglich der Organisationsstruktur und entsprechen deshalb eher
einem «dritten Weg». Die erste Vergleichsthese lautet:
• Vergleichsthese 1: Öffentliche Rundfunkorganisationen in liberalen

Ländern entsprechen bezüglich der Kollaboration und des Zugangs zu
Inhalten dem Leitbegriff eines «Media Commons» stärker als öffentli-
che Rundfunkorganisationen in demokratisch-korporatistischen Län-
dern.

Eine Kategorisierung, die in der Medienpolitikforschung ebenfalls zuneh-
mend zur Anwendung kommt, ist die Unterteilung in große und kleine
Mediensysteme. Zahlreiche Forschende (vgl. Puppis 2009b, Trappel 2010,
Humphreys 1996, Lowe/Nissen 2011) haben argumentiert, dass die audio-
visuelle Industrie in kleinen Mediensystemen – in der Regel wird die Gren-
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ze bei einer Bevölkerungszahl von 18'000 gezogen – einige Besonderheiten
aufweist: Erstens leiden sie unter beschränkten Ressourcen bei der Produk-
tion und unter kleinen Werbe- und Publikumsmärkten. Zweitens sind sie
von medienpolitischen Entscheidungen großer Nachbarländer abhängig.
Und drittens verzeichnen sie einen starken «Spill Over» von Programmen
ihrer großen, gleichsprachigen Nachbarn. Für die vorliegende Studie wird
vermutet, dass sich die eingeschränkte Ressourcenlage negativ auf den
Outcome der öffentlichen Rundfunkorganisationen auswirkt. Die zweite
Vergleichsthese lautet deshalb:
• Vergleichsthese 2: Öffentliche Rundfunkorganisationen in großen

Ländern entsprechen bezüglich des Outcomes dem Leitbegriff ei-
nes «Media Commons» stärker als öffentliche Rundfunkorganisationen
in kleinen Ländern.

Die Verfügbarkeit von Ressourcen ist jedoch nicht nur von der Größe des
Medienmarktes abhängig, sondern auch vom Wohlstand des Landes. Die
Zahlen aktueller Kaufkraft-Statistiken zeigen, dass sich das Niveau nicht
nur weltweit, sondern auch zwischen den hier untersuchten westlichen
Ländern unterscheidet (siehe Kapitel 7.3). Es wird vermutet, dass sich
Wohlstand positiv auf die Eignung der öffentlichen Rundfunkorganisation
als «Media Commons» auswirkt. Nicht nur, weil der öffentliche Rundfunk
weniger finanzielle Engpässe und damit mehr Handlungsspielraum hat
und so beispielsweise Kooperation und gesellschaftliche Teilhabe besser or-
ganisieren kann, sondern auch weil die privat-kommerziellen Medien,
dank einer wirtschaftlich besseren Situation, weniger stark gegen Innova-
tionen im Onlinebereich opponieren und der Zugang zu Inhalten nicht
eingehegt werden muss.
• Vergleichsthese 3: Öffentliche Rundfunkorganisationen in wohlhaben-

den Ländern entsprechen dem Leitbegriff eines «Media Commons» ins-
gesamt stärker als öffentliche Rundfunkorganisationen in weniger
wohlhabenden Ländern.

Im nächsten Kapitel wird gezeigt, wie bei der Analyse öffentlicher Rund-
funkorganisationen als «Media Commons» vorgegangen wird. Das For-
schungsdesign folgt den vier Schritten vergleichender Forschung, die Pup-
pis (2010) vorgeschlagen hat. Entsprechend werden die Fallauswahl und
die Vergleichsdimensionen besprochen, und das Vorgehen bei der Datener-
hebung und -analyse aufgezeigt. Die Ergebnisse der Analyse und der ei-
gentliche Vergleich folgen in den Kapiteln 6 und 7. Die vier Institutions-
thesen und die drei Vergleichsthesen, die hier aufgestellt wurden, werden
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dann angewendet, um die Ergebnisse der Analyse zu interpretieren und in
Kontext zu setzen.
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Forschungsdesign

Das empirische Ziel dieser Studie ist, öffentliche Rundfunkorganisationen
in verschiedenen Ländern vergleichend zu untersuchen, um herauszufin-
den, ob sie die Merkmale eines «Media Commons» aufweisen. Vergleichen-
de Forschung ist, wie bereits besprochen (siehe Kapitel 4.2.2), eine «beson-
dere Strategie zum Erkenntnisgewinn» (Esser 2010: 4). Ihre Anwendung
im Bereich der öffentlichen Rundfunkforschung bezeichneten Raats und
Pauwels (2011: 18) jedoch noch vor einigen Jahren als «relativ unterentwi-
ckelt». Um in dieser Studie eine systematische Anwendung zu gewährleis-
ten, folgt das Forschungsdesign den vier Schritten, die Puppis (vgl. 2010:
96–99) für die vergleichende Medienpolitikforschung vorgeschlagen hat:
Fallauswahl, Vergleichsdimensionen, Datenerhebung und -auswertung
und eigentlicher Vergleich.

Die Fallauswahl muss systematisch durchgeführt werden und aufgrund
theoretischer Überlegungen erfolgen. Für die vorliegende Studie, die öf-
fentliche Rundfunkorganisationen in 16 Ländern analysiert, ist also eine
Begründung sowohl für die Länderauswahl als auch für die Auswahl der
öffentlichen Rundfunkorganisationen nötig. Gerade Letzteres ist jedoch,
wie bereits besprochen (siehe Kapitel 2.1), nicht ganz einfach, denn es
fehlt an einer klaren Definition für diesen Medienorganisationstyp. Des-
halb werden häufig die «üblichen Verdächtigen» (Raats/Pauwels 2011: 20)
untersucht. Die vorliegende Studie will dies vermeiden und untersucht
deshalb auch eher «unübliche» öffentliche Rundfunkorganisationen.

Auch die Vergleichsdimensionen müssen gemäß Puppis theoretisch
hergeleitet werden. Diese Arbeit wurde in der vorliegenden Studie bereits
geleistet: Auf Basis von Forschungsliteratur wurden fünf Perspektiven zur
Analyse von «Media Commons» vorgeschlagen (siehe Kapitel 3.4.2) und
diese zu einem Analyseschema mit 18 Merkmalen und entsprechenden
Forderungen weiterentwickelt (siehe Kapitel 4.1). Im Hinblick auf die em-
pirische Analyse müssen diese Forderungen nun operationalisiert werden.
Es werden also Kriterien bestimmt, anhand derer entschieden werden
kann, ob eine Medienorganisation bezüglich eines Merkmals einem «Me-
dia Commons», einem «Grenzfall» oder einer «Tragödie» entspricht.

Für die Datenerhebung und -auswertung können verschiedene wissen-
schaftliche Methoden angewendet werden. Auch die Commons-Forschung
ist, wie bereits besprochen (siehe Kapitel 3.2), grundsätzlich offen für jede
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methodische Herangehensweise. Für die vorliegende Studie wurde die Me-
thode der Dokumentenanalyse gewählt, da sich die Merkmale öffentlicher
Rundfunkorganisationen relativ effizient über bestehende Dokumente
eruieren lassen und so eine große Fallzahl bearbeitet werden kann. Hier
wird die Methode kurz beschrieben, und die analysierten Dokumente wer-
den präsentiert; außerdem wird eine Quellenkritik durchgeführt. Die Ein-
schränkungen des Forschungsdesigns und die daraus resultierenden For-
schungsdesiderate werden im Schlusskapitel dieses Buches (siehe Kapitel 8)
angesprochen.

Der letzte und wichtigste Schritt der vergleichenden Forschung ist der
eigentliche Vergleich der erhobenen Daten. Dieser wird in der medienpo-
litischen Forschung nicht immer durchgeführt. Gemäß Livingstone (2003:
481) findet man in einigen vergleichenden Studien nur ein «nation-by-
chapter reporting which leaves the making of comparisons up to the
reader». Überlegungen zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden werden in
diesen Fällen also der Leserin bzw. dem Leser überlassen, anstatt sie klar zu
benennen. In der vorliegenden Studie werden die Ergebnisse der Datener-
hebung und -auswertung zuerst für jede einzelne Organisation besprochen
(siehe Kapitel 6); der eigentliche Vergleich folgt unmittelbar danach (siehe
Kapitel 7).

Fallauswahl

Der erste Schritt der vergleichenden medienpolitischen Forschung ist die
systematische und theoretisch begründete Fallauswahl. Die Fallauswahl für
die vorliegende Studie wurde jedoch auch durch praktische Erwägungen
beeinflusst: So hat die Autorin in mehreren durch das Schweizerische Bun-
desamt für Kommunikation (BAKOM) finanzierten Studien mitgearbeitet,
in denen Regulierungsmaßnahmen und -instrumente in 17 Ländern ver-
gleichend analysiert wurden. Die in den BAKOM-Studien untersuchten
Länder waren Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Großbritannien, Irland, Kanada, Neuseeland, die Niederlande,
Norwegen, Österreich, Schweden, die Schweiz und die Vereinigten Staaten
(siehe Künzler et al. 2013a, 2013b, 2014, Puppis/Schweizer 2015).

Für die vorliegende Studie wurde die Länder- und Organisationsauswahl
der BAKOM-Studien mit wenigen Anpassungen übernommen. Einerseits,
weil sich das Forschungsdesign für die Beantwortung der hier gestellten
Forschungsfrage – ob der öffentliche Rundfunk in verschiedenen Ländern
die Merkmale eines «Media Commons» aufweist – angeboten hat und so

5.1

5.1 Fallauswahl
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einige der in den BAKOM-Projekten gewonnenen Einsichten für die hier
durchgeführte Analyse übernommen werden konnten. Andererseits, weil
sich die Auswahl theoretisch gut begründen lässt. Im Folgenden werden
die theoretischen Überlegungen zur Länder- und Organisationsauswahl
beschrieben und die öffentlichen Rundfunkorganisationen vorgestellt, die
bezüglich ihrer Commons-Merkmale untersucht werden.

Theoretische Überlegungen zur Fallauswahl

Mit Ausnahme der Vereinigten Staaten wurde für die vorliegende Studie
die Länderauswahl der vorhin beschriebenen BAKOM-Studien übernom-
men. Konkret werden also «westliche» Länder in Europa und dem Com-
monwealth untersucht. Diese Länder haben nicht nur den öffentlichen
Rundfunk nach Vorbild der BBC adaptiert (siehe Kapitel 2.2.1), sie haben
sich auch medienpolitisch relativ ähnlich entwickelt und stehen heute vor
den gleichen Herausforderungen. Deshalb wurde entschieden, auf die
Analyse europäischer Länder der ersten (Griechenland, Portugal, Spanien)
und zweiten Demokratisierungswelle (Osteuropa) zu verzichten. Auch
Länder, deren öffentlicher Rundfunk ein von der Regierung kontrollierter
Staatssender («State Administered Broadcasting») ist, werden nicht berück-
sichtigt (Tambini 2015: 1401).

Die Länderauswahl der vorliegenden Studie basiert damit auf der Idee
des «Most Similar Systems Design» (vgl. Przeworski/Teune 1970). Das
heißt, es wurde der öffentliche Rundfunk in Ländern untersucht, die sich
relativ ähnlich sind, um dann die Unterschiede herauszuarbeiten (Puppis
2010: 95). Zur Erklärung dieser Unterschiede lassen sich, wie bereits be-
sprochen (siehe Kapitel 4.2.2), Mediensystemtypologien wie die drei Mo-
delle von Medien und Politik von Hallin und Mancini (2004) heranziehen.
Die entgegengesetzte Strategie wäre es, unterschiedliche Länder und Orga-
nisationen auszuwählen («Most Different Systems Design»), um deren Ge-
meinsamkeiten zu untersuchen.

Die theoretischen Überlegungen hinter der Auswahl der öffentlichen
Rundfunkorganisationen sind vielschichtiger. Die vorliegende Studie ori-
entierte sich bei der Auswahl an drei Regeln: Erstens müssen die Organisa-
tionen ein publizistisches Programm im Radio- und/oder Fernsehbereich
bereitstellen. Zweitens müssen sie über einen gesetzlich festgelegten Leis-
tungsauftrag verfügen. Drittens müssen sie auf nationaler Ebene operieren
– regionale Anbieter und transnationale Netzwerke werden nicht berück-

5.1.1

5 Forschungsdesign
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sichtigt. Im Rahmen dieser Kriterien werden alle öffentlichen Rund-
funkorganisationen in den ausgewählten Ländern untersucht.

Hinter der Auswahl der öffentlichen Rundfunkorganisationen könnte
nun ebenfalls der Gedanke der Ähnlichkeit vermutet werden. Wie bereits
diskutiert (siehe Kapitel 2.1.3), unterscheiden sich öffentliche Rundfunkor-
ganisationen jedoch auch untereinander stark. Zudem will die vorliegende
Studie nicht nur die «üblichen Verdächtigen», die sich in der Regel recht
ähnlich sind, berücksichtigen, sondern sie will die gesamte «öffentliche
Rundfunkökologie» der ausgewählten Länder untersuchen. Das heißt, dass
neben der «eigentlichen» öffentlichen Rundfunkorganisation auch weitere,
weniger bekannte Organisationen analysiert werden, zum Beispiel diejeni-
gen für sprachliche oder kulturelle Minderheiten.

Die praktische Ausführung der Auswahlkriterien bereitet jedoch einige
Schwierigkeiten. Wie die nachfolgende Beschreibung zeigen wird, sind ei-
nige öffentliche Rundfunkorganisationen (ARD, NPO und SRG) «föde-
ral» organisiert, bestehen also aus einem Zusammenschluss regionaler Or-
ganisationen. In einigen Ländern sind die Rundfunkorganisationen
nicht «konvergent», sondern in öffentliches Radio und öffentliches Fernse-
hen aufgeteilt (zum Beispiel in Deutschland, Frankreich, Schweden).
Schließlich gibt es Rundfunkorganisationen, bei denen der Leistungsauf-
trag nur für den ersten Sender gilt, nicht für das Gesamtangebot (z.B.
Channel 4). Vergleicht man zudem die Zahl der Mitarbeitenden in den
ausgewählten Organisationen, zeigen sich sehr große Unterschiede. Die
Belegschaft reicht von 72 bzw. 80 Mitarbeitenden bei BRF und TG4 bis hin
zu 22'000 Mitarbeitenden bei der ARD.

Beschreibung der ausgewählten Rundfunkorganisationen

In Australien gibt es auf nationaler Ebene zwei öffentliche Rundfunkorga-
nisationen: einerseits die 1932 gegründete Australian Broadcasting Corpo-
ration (ABC) (ABC o.J.a). Die «Corporate Commonwealth Entity» (ABC
o.J.b, Art. 5(1) ABC Act 1983) hat ihren Hauptsitz in Sydney und beschäf-
tigt 4‘939 Mitarbeitende (ABC 2018: 92). Die ABC bietet Radio- und TV-
Sender an und ist im Internet aktiv (www.abc.net.au). Andererseits gibt es
den 1978 gegründeten Special Broadcasting Service (SBS) (SBS o.J.a, SBS
o.J.b). Auch er ist eine «Corporate Commonwealth Entity» (Art. 5(1) SBS
Act), hat seinen Hauptsitz in Sydney und beschäftigt 1‘453 Mitarbeitende
(SBS 2018: 85). SBS bietet Radio- und TV-Sender an, die komplementär zu
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denen der ABC sein sollen, und betreibt eine Internetseite (www.sbs.com.
au).

In Belgien gibt es auf nationaler Ebene drei öffentliche Rundfunkorga-
nisationen, die der flämischen, französischen und deutschen Sprachge-
meinschaft Belgiens zugeordnet sind und unabhängig voneinander operie-
ren: erstens der 1930 gegründete Vlaamse Radio- en Televisieomroep
(VRT) (VRT o.J.a). Die «Naamloze Vennootschap van Publiek
Recht» (Art. 3 Mediadecreet 2014) hat ihren Hauptsitz in Brüssel und be-
schäftigt 2‘273 Mitarbeitende (VRT 2018: 170). VRT bietet Radio- und TV-
Sender an und ist im Internet aktiv (www.vrt.be). Zweitens die gibt es das
Radio Télévision Belge Francophone (RTBF), das 1977 aus den beiden Vor-
gängern, dem 1930 gegründeten Institut National de Radiodiffusion (INR)
und dem 1960 gegründeten Radio Télévision Belge (RTB), hervorgegangen
war (RTBF o.J.a). Die «Entreprise Publique Autonome à Caractère Culturel
de la Communauté Française» (Art. 1 Décret RTBF 1997) hat ihren Haupt-
sitz in Brüssel und beschäftigt 2‘030 Mitarbeitende (RTBF 2018: 136). RT-
BF bietet Radio- und TV-Sender an und ist im Internet aktiv (www.rtbf.b
e). Drittens gibt es das 1945 als Emissions en Langue Allemande (ELA) ge-
gründete und 1977 unbenannte Belgische Rundfunk- und Fernsehzentrum
der Deutschsprachigen Gemeinschaft (BRF) (BRF o.J.a). Die öffentlich-
rechtliche Einrichtung (BRF o.J.b) hat ihren Hauptsitz in Eupen und be-
schäftigt 72 Mitarbeitende (BRF 2018: 20). BRF bietet Radio- und TV-Sen-
der an und ist im Internet aktiv (http://brf.be).

In Dänemark gibt es auf nationaler Ebene eine öffentliche Rundfunkor-
ganisation, das 1925 gegründete Danmarks Radio (DR) (DR o.J.a). Das Un-
ternehmen im Besitz des Staates (KUM o.J.) hat seinen Hauptsitz in Ko-
penhagen und beschäftigt 3‘361 Mitarbeitende (DR 2018: 13). DR bietet
Radio- und TV-Sender an und ist im Internet aktiv (www.dr.dk).

In Deutschland gibt es auf nationaler Ebene drei öffentliche Rund-
funkorganisationen: erstens die 1950 gegründete Arbeitsgemeinschaft der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutsch-
land (ARD) (ARD 2013). Die ARD ist eine Zusammenarbeit von neun auf
Länderebene organisierten öffentlich-rechtlichen Landesmedienanstalten
und dem Auslandsender «Deutsche Welle». Die Leitung («Intendanz») und
damit der Hauptsitz der ARD zirkulieren zwischen den Landesmedienan-
stalten (ARD 2019). Insgesamt beschäftigt die Organisation über 22‘000
Mitarbeitende in rund 20’000 Vollzeitstellen (ARD 2018a). Die ARD bietet
Radio- und TV-Sender an und ist im Internet aktiv (www.ard.de). Zweitens
gibt es das 1961 gegründete Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) (ZDF 2016:
o.S.). Die öffentlich-rechtliche Körperschaft hat ihren Hauptsitz in Mainz
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und beschäftigt 3‘500 festangestellte Mitarbeitende (ZDF 2019a). Das ZDF
bietet TV-Sender an und ist im Internet aktiv (www.zdf.de). Drittens gibt
es das 1994 gegründete Deutschlandradio (DRadio), das die Sender
Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova
betreibt. Die «öffentlich-rechtliche Körperschaft», die von ARD, ZDF und
allen Bundesländern getragen wird, ist aus dem Zusammenschluss des
Deutschlandfunks (Köln), der RIAS (West-Berlin) und Teilen der Stimme
der DDR und Radio DDR 2 (Ostberlin) entstanden. DRadio hat
zwei «Funkhäuser» in Berlin und Köln und beschäftigt 740 Mitarbeitende
(DRadio o.J.a).

In Finnland gibt es auf nationaler Ebene eine öffentliche Rundfunkor-
ganisation, das 1926 gegründete Yleisradio (Yle) (Yle o.J.a). Die GmbH, die
zu 70% in staatlichem Besitz sein muss (§ 1–2 Laki Yle 1380/1993), hat
ihren Hauptsitz in Helsinki und beschäftigt 2‘809 Mitarbeitende (Yle
o.J.b). Yle bietet Radio- und TV-Sender an und ist im Internet aktiv
(www.yle.fi).

In Frankreich gibt es auf nationaler Ebene zwei öffentliche Rund-
funkorganisationen: Einerseits das 1931 als Office de Radiodiffusion Télé-
vision Française (ORTF) gegründete und 1975 neu organisierte Radio Fran-
ce (RF) (Radio France o.J.a). Die «Société Anonyme à Capitaux Pu-
blics» (Radio France o.J.b) hat ihren Hauptsitz in Paris und beschäftigt
4‘751 Mitarbeitende (Radio France 2018: 93). RF bietet Radiosender an
und ist im Internet aktiv (www.radiofrance.fr). Andererseits gibt es das
1992 (nach der Privatisierung von TF1) als France Télévision gegründete
France Télévisions (FTV) (FTV o.J.a). FTV, das 2010 von einer Holding in
ein Joint Venture umgewandelt wurde, ist eine Dachorganisation für
die «Programmorganisationen» France 2, France 3, France 4, France 5,
France Ô und dem Réseau Outre-mer 1ère (ebd.). Es hat seinen Hauptsitz
in Paris und beschäftigt 9‘842 Mitarbeitende (FTV 2018: 5). FTV bietet
Fernsehsender an und ist im Internet aktiv (https://www.france.tv).

In Großbritannien gibt es auf nationaler Ebene mehrere Rundfunkor-
ganisationen mit öffentlichem Mandat: Erstens die 1922 gegründete Bri-
tish Broadcasting Corporation (BBC) (BBC o.J.a). Die «Public Corporati-
on» (BBC 2018: 95) hat ihren Hauptsitz in London und beschäftigt ca.
20‘000 Mitarbeitende in Großbritannien (BBC 2018: 75). Die BBC bietet
Radio- und TV-Sender an und ist im Internet aktiv (www.bbc.co.uk). Zwei-
tens gibt es den 1982 gegründeten Sianel Pedwar Cymru (S4C) (S4C o.J.a).
S4C ist eine unabhängige «Statutory Corporation» (BBC Trust o.J.), es hat
seinen Hauptsitz in Cardiff und beschäftigt 131 Mitarbeitende (S4C 2018:
151). S4C bietet einen Fernsehsender für die walisisch-sprachige Bevölke-
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rung an und ist im Internet aktiv (www.s4c.cymru). Drittens gibt es die
sogenannten «Commercial Public Service Broadcasters»: ITV/Channel3,
Channel 4 und Channel 5 (Ramsey 2016). Während bei der BBC alle Sen-
der als «Public Service» gelten, steht bei diesen Organisationen jeweils nur
der Hauptsender unter einem öffentlichen Mandat (OFCOM o.J.). Die vor-
liegende Studie beschränkt sich auf den 1982 als «Statutory Corporati-
on» gegründeten Channel 4 (C4), ein Sender für qualitativ hochwertige,
innovative, alternative Inhalte, die den Status quo hinterfragen sollen (C4
o.J.a). C4 hat seinen Hauptsitz in London und beschäftigt 858 Mitarbeiten-
de (C4 2018: 10). Er bietet TV-Sender an und ist auch im Internet aktiv
(www.channel4.com).

In Irland gibt es auf nationaler Ebene zwei öffentliche Rundfunkorgani-
sationen: Einerseits das 1926 gegründete Raidió Teilifís Éireann (RTÉ)
(RTÉ o.J.a). Die «Statutory Corporation» (RTÉ 2002: 5) hat ihren Hauptsitz
in Dublin und beschäftigt 1‘924 Mitarbeitende (RTÉ 2018: 14). RTÉ bietet
Radio und TV-Sender an und ist im Internet aktiv (www.rte.ie). Anderer-
seits gibt es das 1996 gegründete Teilifís Gaeilge Ceathair (TG4). Der Sen-
der gehört der «Independent Statutory Entity» Teilifís na Gaeilge, hat sei-
nen Hauptsitz in Connemara und beschäftigt 80 Mitarbeitende (TG4
o.J.a). TG4 bietet einen TV-Sender in gälischer Sprache an und ist im Inter-
net aktiv (www.tg4.ie).

In Italien gibt es auf nationaler Ebene eine öffentliche Rundfunkorgani-
sation, die 1924 als Unione Radiofonica Italiana (URI) gegründete und
nach dem Zweiten Weltkrieg umbenannte Radiotelevisione Italia (Rai)
(Rai 2019a, 2019b). Die Aktiengesellschaft («Società per Azioni») hat ihren
Hauptsitz in Rom (Art. 1–2 Statuto della Rai) und beschäftigt 11‘055 fest-
angestellte Mitarbeitende (Rai 2018: 134). Rai bietet Radio und Fernseh-
sender an und ist im Internet aktiv (www.rai.it).

In Kanada gibt es auf nationaler Ebene zwei öffentliche Rundfunkorga-
nisationen: einerseits die 1941 gegründete Canadian Broadcasting Corpo-
ration (CBC), die auf Französisch Société Radio-Canada heißt (CBC o.J.a).
Die «Crown Corporation» (The Canadian Encyclopedia o.J.) hat ihren
Hauptsitz in Ottawa und beschäftigt 6‘377 festangestellte und 1067 tempo-
räre Mitarbeitende (CBC 2018a: 11). Die CBC bietet Radio- und TV-Sen-
der an und ist im Internet aktiv (www.cbc.ca). Andererseits gibt es das
1992 als lokales Fernsehen gegründete und 1999 in ein nationales Fernse-
hen umgewandelte Aboriginal Peoples Television Network (APTN)
(APTN o.J.a). Die Organisation im Besitz des Staates hat ihren Hauptsitz
in Winnipeg und beschäftigt 168 Mitarbeitende (Industry Canada 2018).
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APTN bietet einen TV-Sender für die indigene Bevölkerung an und ist im
Internet aktiv (https://aptn.ca/).

In Neuseeland gibt es auf nationaler Ebene drei öffentliche Rund-
funkorganisationen: erstens die 1925 als Radio Broadcasting Company ge-
gründete «Crown Entity» Radio New Zealand (RNZ) (RNZ o.J.a). RNZ
hat seinen Hauptsitz in Wellington und beschäftigt 274 Mitarbeitende in
254 Vollzeitstellen (RNZ 2018a: 2). RNZ bietet Radiosender an und ist im
Internet aktiv (www.radionz.co.nz). Zweitens gibt es das 1959 gegründete
Television New Zealand (TVNZ) (TVNZ o.J.a). Die «State Owned Enter-
prise» (TVNZ o.J.b) hat ihren Hauptsitz in Auckland und beschäftigt 634
Mitarbeitende (TVNZ 2018: 22). TVNZ bietet TV-Sender an und ist im In-
ternet aktiv (www.tvnz.co.nz). Drittens gibt es den 2004 gegründeten
Māori Television Service (MTS). Die «Crown Entity» gehört einerseits dem
Staat, andererseits der unabhängigen Organisation Te Mātāwai (MTS o.J.a,
Walters 2018). MTS hat seinen Hauptsitz in Auckland und beschäftigt 153
festangestellte Mitarbeitende (MTS 2018: 15). Er bietet TV-Sender an und
ist im Internet aktiv (www.maoritelevision.com).

In den Niederlanden gibt es auf nationaler Ebene eine öffentliche
Rundfunkorganisation, den 1923 gegründeten Nederlandse Publieke Om-
roep (NPO) (NPO o.J.a). Die öffentlich-rechtliche Stiftung (Rijksoverheid
o.J.) hat ihren Hauptsitz in Hilversum und beschäftigt 371 Mitarbeitende
(NPO 2018: 101). Der NPO ist jedoch nur die Dachorganisation eines grö-
ßeren Systems aus öffentlichen Rundfunkorganisationen und -vereinen
(Art. 2.2 (1) Mediawet 2008, NPO, o.J.b). Er bietet Radio- und TV-Sender
an und ist im Internet aktiv (www.npo.nl).

In Norwegen gibt es auf nationaler Ebene eine öffentliche Rundfunkor-
ganisation, den 1933 gegründeten Norsk Rikskingkasting (NRK) (NRK
2015). Die GmbH im Besitz des Staates (§ 6.1 Kringkastingloven) hat ihren
Hauptsitz in Oslo und hat 3‘440 vollzeitbeschäftigte Mitarbeitende (NRK
2018a 26). Der NRK bietet Radio- und TV-Sender an und ist im Internet
aktiv (www.nrk.no).

In Österreich gibt es auf nationaler Ebene eine öffentliche Rundfunkor-
ganisation, der 1924 als Radioverkehrs AG (RAVAG) gegründete und 1957
neugegründete Österreichische Rundfunk (ORF) (Demokratiezentrum
o.J.). Die öffentlich-rechtliche Stiftung (§ 1 ORF-G) hat ihren Hauptsitz in
Wien und beschäftigt rund 3‘000 Mitarbeitende (ORF o.J.a). Der ORF bie-
tet Radio- und Fernsehsender an und ist im Internet aktiv (www.orf.at).

In Schweden gibt es auf nationaler Ebene drei öffentliche Rundfunkor-
ganisation. Alle drei sind Aktiengesellschaften im Besitz einer Stiftung mit
öffentlichem Auftrag (Forvaltningsstiftelsen o.J.): Erstens das 1925 als «Ra-
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diotjänst» gegründete Sveriges Radio (SR) (SR o.J.a). SR hat seinen Haupt-
sitz in Stockholm und beschäftigt 2‘214 Mitarbeitende in Vollzeitstellen
(SR 2018a: 8). SR bietet Radiosender an und ist im Internet aktiv (www.sr.
se). Zweitens gibt es das 1956 gegründete Sveriges Television (SVT) (SVT
o.J.a). SVT hat seinen Hauptsitz ebenfalls in Stockholm und beschäftigt
2‘492 Mitarbeitende (SVT 2018: 24). SVT bietet Fernsehsender an und ist
im Internet aktiv (www.svt.se). Drittens gibt es das seit 1978 von SR unab-
hängige Sveriges Utbildningsradio (UR) (UR Access o.J.). UR hat seinen
Hauptsitz in Stockholm und beschäftigt 251 Mitarbeitende (UR 2018a: 5).
Es produziert Bildungssendungen für Radio und TV, die auch von SR und
SVT ausgestrahlt werden, und ist im Internet aktiv (www.ur.se).

In der Schweiz gibt es auf nationaler Ebene eine öffentliche Rund-
funkorganisation, die 1931 als Schweizerische Rundspruchgesellschaft ge-
gründete Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) (SRF o.J.a).
Das von einem Verein getragene Unternehmen (SRG SSR o.J.a) hat seinen
Hauptsitz in Bern und beschäftigt 6‘093 Mitarbeitende in 4975 Vollzeitstel-
len (SRG SSR 2018: 89). Die SRG ist in vier unabhängige Unternehmens-
einheiten gegliedert, die das Programm für die deutsche, französische, ita-
lienische und rätoromanische Sprachregion liefern (SRG SSR o.J.b). Diese
Unternehmenseinheiten bieten Radio- und TV-Sendungen an und sind im
Internet aktiv (www.srf.ch, www.rts.ch, www.rsi.ch, www.rtr.ch).

Vergleichsdimensionen

Der zweite Schritt einer vergleichenden medienpolitischen Forschung ist
die Entwicklung von Vergleichsdimensionen. In der vorliegenden Studie
dienen die bereits entwickelten 18 Merkmale von «Media Commons» und
die damit verbundenen Forderungen an Medienorganisationen als Ver-
gleichsdimensionen. Um aber bei der späteren Analyse zu erkennen, ob
eine bestimmte Forderung durch eine Medienorganisation erfüllt wird
oder nicht, werden diese hier zusätzlich operationalisiert und obere und
untere «Schranken» festgelegt.

Vergleichende qualitative Studien in der Publizistik- und Kommunikati-
onswissenschaft sehen bei Evaluationen oftmals eine Punktvergabe oder
ein Farbschema vor. Der Media-Pluralism-Monitor (vgl. CMPF o.J.), arbei-
tet beispielsweise mit den Ampelfarben grün (geringes Risiko), gelb (mitt-
leres Risiko) und rot (hohes Risiko) bei der Einschätzung der Medienplu-
ralität in den EU-Mitgliedstaaten. Die Euromedia-Forschungsgruppe wie-
derum vergibt in ihrem «Media Democracy Monitor» jeweils zwischen
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null und drei Punkte für die verschiedenen Indikatoren in den Bereichen
Freiheit, Gleichheit und Kontrolle (vgl. Donk/Trappel 2011).

Für die vorliegende Studie wird folgende dreistufige Skala zur Evaluati-
on der Medienorganisationen benutzt:
• «Media Commons» (2 Punkte): Das Commons-Merkmal ist vorhan-

den bzw. stark ausgeprägt. In diesem Bereich entspricht die Organisati-
on einem «Media Commons».

• «Grenzfall» (1 Punkt): Das Commons-Merkmal ist nur teilweise vor-
handen bzw. schwach ausgeprägt. In diesem Bereich ist die Organisati-
on ein «Grenzfall» zwischen einem Commons und einer «Tragödie».

• «Tragödie» (0 Punkte): Das Commons-Merkmal ist nicht vorhanden,
bzw. sehr schwach ausgeprägt. In diesem Bereich entspricht die Organi-
sation nicht einem Commons, sondern es zeigt sich eine «Tragödie».

Diese Skala wird im Folgenden genutzt, um für die Forderungen an
ein «Media Commons» konkrete Schranken festzulegen (siehe Tabelle 12).
Die Idee dieser Schranken stammt aus der «Qualitative Comparative Analy-
sis» (QCA), einer von Charles Ragin (1989) vorgeschlagenen Methode zur
qualitativ-vergleichenden Analyse von Daten in Studien mit kleinen und
mittleren Fallzahlen. Demnach werden die Ergebnisse solcher Studien erst
durch die Schranken interpretier- und vergleichbar. Die Schranken werden
von den Forschenden selbst festgelegt und sind insofern subjektiv. Sie sind
jedoch keineswegs willkürlich, denn sie basieren auf theoretischen Überle-
gungen sowie Kontextwissen und orientieren sich an der Ausprägung der
Daten. Sie sind also auf den Untersuchungsgegenstand «kalibriert». Die
Schranken können, genau wie die Operationalisierung der einzelnen Ver-
gleichsdimensionen zum Gegenstand der Diskussion werden. In der vor-
liegenden Studie orientieren sich die Schranken an den Gegebenheiten des
öffentlichen Rundfunks. Das Analyseschema könnte jedoch zu Vergleichs-
zwecken auch für die Analyse anderer Medienorganisationen benutzt wer-
den.

Die Forderungen zur Aufgabe des «Media Commons» (1, 2 und 3) wer-
den nicht anhand der Skala evaluiert. Die erste Perspektive ist, wie bereits
besprochen (siehe Kapitel 4.1.1), rein deskriptiv, denn es gibt hier keine
richtige oder falsche Lösung. Eine Beschreibung ist trotzdem wichtig,
denn sie zeigt, welche Ressourcen die untersuchten Medienorganisationen
auf welchen Plattformen anbieten sollen und welche Funktionen sie damit
erfüllen müssen. Dadurch lässt sich zudem eruieren, ob es sich überhaupt
um eine Medienorganisation handelt.
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Evaluationsschema für «Media Commons»

Kapitel 5 
 
Tabelle 12 Evaluationsschema für «Media Commons» 
 

Forderung Punktzahl 
0 1 2 

1 Die Organisation soll bestimmte Inhalte 
bereitstellen. 

Deskriptive Beschreibung 2 Die Organisation soll bestimmte Ziele 
erreichen. 

3 Die Organisation soll bestimmte Kanäle 
bespielen. 

4 Die Organisation muss sich verantworten. Nein Teilweise Ja 
5 Die Gesellschaft ist in Gremien vertreten.  Nein Teilweise Ja 
6 Die Organisation strebt keinen Profit an.  Nein Teilweise Ja 

7 Die kommerziellen Tätigkeiten sind 
eingeschränkt.  Nein Teilweise Ja 

8 Die redaktionelle Arbeit ist staatsfern.  Nein Teilweise Ja 
9 Die Organisation ist staatsfern.  Nein Teilweise Ja 

10 Es gibt Online-Diskussionsforen. Nein Teilweise Ja 

11 Es ist vorgesehen, dass Externe Inhalte 
beisteuern.  Nein Teilweise Ja 

12 Die Inhalte können mit CC weiter-
verwendet werden. Nein Teilweise Ja 

13 Die Inhalte sind frei zugänglich. Nein Teilweise Ja 

14 Die Inhalte können nach Ausstrahlung 
rezipiert werden. Nein Teilweise Ja 

15 Vom Ausland aus kann auf Inhalte 
zugegriffen werden. Nein Teilweise Ja 

16 Die Inhalte der Medienorganisation 
erreichen Viele.  Nein Teilweise Ja 

17 Das Vertrauen in die Medienorganisation ist 
hoch.  Nein Teilweise Ja 

18 Die Inhalte der Medienorganisation sind 
reichhaltig. Nein Teilweise Ja 

 
(eigene Darstellung) 

 

 

(eigene Darstellung)

Bei den Forderungen zur gesellschaftlichen Teilhabe (4 und 5) werden die
Schranken wie folgt gesetzt: Eine Medienorganisation ist dann ein «Media
Commons» (2 Punkte), wenn sie sich nicht nur über einen Jahresbericht,
sondern über zusätzliche Rechenschaftsinstrumente verantworten muss und
wenn Mitglieder der Gesellschaft in Gremien nicht nur repräsentiert werden,
sondern  nach  Wunsch  auch  selbst  in  Gremien  einsitzen  können.
Eine «Tragödie» (0 Punkte) ist dann erreicht, wenn weder Rechenschaftsin-
strumente noch eine gesellschaftliche Repräsentation in Gremien vorgese-

Tabelle 12
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hen ist. Schließlich ist es ein «Grenzfall» (1 Punkt), wenn einige, aber nicht
alle genannten Instrumente vorgesehen sind.

Bezüglich den Forderungen zu den Grenzen des Marktes (6 und 7) ist eine
Medienorganisation dann ein «Media Commons» (2 Punkte), wenn ihr eine
Non-Profit-Orientierung vorgeschrieben ist, und wenn der Anteil der kom-
merziellen Einnahmen – insbesondere aus Werbung und Sponsoring – an
den Gesamteinnahmen unter 20% liegt. Eine «Tragödie» (0 Punkte) ist es
dann, wenn die Medienorganisation gewinnorientiert ist und wenn ihre
kommerziellen Einnahmen mehr als 50% der Gesamteinnahmen ausma-
chen. Der «Grenzfall» (1 Punkt) liegt dazwischen: Wenn die Organisation
zwar  nicht  gewinnorientiert  arbeitet,  aber  zwischen  20  und  50%  ihrer
Einnahmen am Markt generiert.

Bezüglich den Forderungen zu den Grenzen des Staates (8 und 9) ist die
Situation eines «Media Commons» (2 Punkte) einerseits dann erreicht, wenn
redaktionelle Unabhängigkeit vorgeschrieben ist und gemäß unabhängiger
Erhebungen davon ausgegangen werden kann, dass der Staat bzw. die Politik
keinen Einfluss auf die redaktionelle Arbeit ausüben. Andererseits ist vorge-
sehen,  dass  die  Medienorganisation  die  Bearbeitung  von  Programmbe-
schwerden, die Wahl der Generaldirektorin bzw. des Generaldirektors und
die Festlegung der Höhe der öffentlichen Mittel selbstständig organisiert.
Eine «Tragödie» (0 Punkte) ist, wenn die redaktionelle Unabhängigkeit nicht
festgelegt oder ungenügend durchgesetzt ist und wenn ein starkes Involve-
ment staatlicher bzw. politischer Akteure bei der Medienregulierung vorge-
sehen ist. Ein «Grenzfall» (1 Punkt) ist erreicht, wenn einige dieser Punkte
zutreffen, andere nicht.

Bezüglich den Forderungen zur Kollaboration (10, 11 und 12) ist die
Situation  eines  «Media  Commons» (2  Punkte)  dann erreicht,  wenn die
Medienorganisation auf ihrer Website Diskussionsforen anbietet und zudem
in den sozialen Medien präsent ist. Auch eine regelmäßige Zusammenarbeit
mit externen Produzentinnen und Produzenten ist gesetzlich vorgesehen,
und es  besteht  für  das  Publikum die  Möglichkeit  zum Hochladen von
eigenen Inhalten. Zudem dürften die Inhalte der Medienorganisation unter
Creative  Commons oder  einer  anderen offenen Lizenz weiterverwendet
werden. Eine «Tragödie» (0 Punkte) ist dann erreicht, wenn keine dieser
Möglichkeiten vorgesehen ist, ein «Grenzfall» (1 Punkt) ist es, wenn nur
einige Mittel zur Kollaboration bestehen.

Bezüglich den Forderungen zum Zugang zu den Inhalten (13, 14 und 15)
erhält eine Medienorganisation dann das Prädikat «Media Commons» (2
Punkte), wenn ihre Sendungen unverschlüsselt oder ohne Zusatzkosten –
abgesehen von bereits investierten öffentlichen Mitteln bzw. Infrastruktur-
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kosten – über verschiedene Distributionskanäle rezipiert werden können.
Auch eine nichtlineare Nutzung von kürzlich ausgestrahlten sowie älteren
Inhalten über die Webseite oder Apps wird ermöglicht; das Gesetz sieht keine
zeitliche Limitierung dieser Bereitstellung, jedoch eine Archivierungspflicht
für alle produzierten Inhalte vor. Der internationale Zugriff9 auf die Radio-
und  Fernsehsendungen  über  die  Webseite  wird  nicht  durch  «Geo-Blo-
cking» behindert, und es werden zusätzlich Inhalte auf der «Video-Sharing-
Plattform» YouTube bereitgestellt. Eine «Tragödie» (0 Punkt) ist, wenn der
Zugang mit Zusatzkosten verbunden und die Nutzung aus dem In- und
Ausland nicht möglich ist. Ein «Grenzfall» (1 Punkt) ist, wenn der Zugang
teilweise eingeschränkt ist, also beispielsweise Radio- aber keine TV-Sender
zugänglich sind.

Bezüglich der Forderungen zum Outcome (16, 17 und 18) ist die Medien-
organisation dann ein «Media Commons» (2 Punkte), wenn ihr Angebot
stark rezipiert werden. Das heißt, es wird eine hohe Reichweite (über 50% pro
Tag, 65% pro Woche, 80% pro Monat) oder ein Marktanteil von über 30% bei
den Radio- und Fernsehprogrammen erreicht, sowie Zugriffe auf das On-
lineangebot und die Webseite verzeichnet. Auch die Zustimmung ist hoch,
das heißt das Vertrauen in die Medien liegt im entsprechenden Land bei über
70%.  Schließlich  werden  der  Medienorganisation  bzw.  den  Medien  im
entsprechenden Land in unabhängigen Erhebungen wie dem EU Media-
Pluralism-Monitor eine gute Performanz bzw. «Reichhaltigkeit» im Sinne
einer politisch unabhängigen und inklusiven Berichterstattung attestiert.
Eine  «Tragödie» (0  Punkte)  ist  dann erreicht,  wenn das  Angebot  kaum
rezipiert wird, also eine tiefe Reichweite (unter 10% pro Tag, 25% pro Woche,
40% pro Monat) oder ein Marktanteil von unter 10% beim Radio- und
Fernsehprogramm,  und  kaum Zugriffe  auf  das  Onlineangebot  und  die
Webseite verzeichnet werden. Zudem sind die Vertrauenswerte tief (unter
50% Zustimmung), und der Medienorganisation wird bezüglich inhaltlicher
Leistungen  ein  schlechtes  Zeugnis  ausgestellt.  Bei  einem «Grenzfall» (1
Punkt) werden jeweils mittlere Werte erreicht.

Für die Gesamtauswertung dieser Evaluation werden alle Punkte zu-
sammengezählt. Da das Evaluationsschema 15 Forderungen vorsieht, bei
denen Medienorganisationen mit  0  («Tragödie»),  1  («Grenzfall»)  oder  2
(«Commons») Punkten bewertet werden können, ist die höchstmögliche

9 Der internationale Zugang zu Radio- und TV-Sendungen auf den Webseiten des öf-
fentlichen Rundfunks wird generell aus der Schweiz getestet. Der Zugang zum An-
gebot der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) wird aus
Deutschland getestet.
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Gesamtpunktzahl 30. Eine Organisation qualifiziert sich insgesamt als «Me-
dia Commons», wenn ihre Durchschnittspunktzahl mindestens 1.5 beträgt –
sie  also 23 Punkte oder mehr erhält.  Eine Organisation muss hingegen
als «Tragödie» bezeichnet werden, wenn ihre Durchschnittspunktzahl unter
1 liegt – sie also weniger als 15 Punkte erreicht. Der Bereich zwischen 15
und 23 Punkten ist  der «Grenzfall»:  Eine solche Organisation dürfte in
einigen Bereichen einem «Media  Commons»  entsprechen,  mehrheitlich
erreicht sie dieses Prädikat jedoch nicht.

Datenerhebung und -auswertung

Der dritte  Schritt  vergleichender  Forschung ist  die  Datenerhebung und
-auswertung.  In  der  vorliegenden Studie  wird  eine  Dokumentenanalyse
durchgeführt – die Standardmethode in der Medienpolitikforschung (vgl.
Karppinen/Moe 2012: 179). Diese Methode besteht aus dem Zusammentra-
gen der für die geplante Untersuchung benötigten Dokumente und deren
qualitativer Analyse anhand der Vergleichsdimensionen. Im Folgenden wird
die Wahl dieser Methode begründet und das übliche Vorgehen skizziert.
Außerdem werden die hier verwendeten Dokumente beschrieben und einer
Quellenkritik unterzogen.

Wie eingangs dargelegt wurde, lassen sich die Charakteristika öffentlicher
Rundfunkorganisationen relativ effizient über Dokumente eruieren. Dies
dürfte der Grund sein, warum die Methode in der vergleichenden Erfor-
schung des öffentlichen Rundfunks neben Experteninterviews am häufigs-
ten benutzt wird (vgl. Woldt 2005: 309). Die institutionellen Merkmale des
öffentlichen Rundfunks und seine Aktivitäten sind in der Regel transparent,
und es liegt genug Material darüber vor (ebd.):

«Seine Rechtsgrundlagen sind in Gesetzen, Verträgen, Vereinbarungen
u.ä. fixiert und öffentlich dokumentiert; es besteht zumeist eine Be-
richtspflicht, die sowohl ökonomische als auch organisatorische und
programmbezogene Aspekte umfasst; schließlich unterliegt er öffentli-
chen oder staatlichen Kontrollorganen und -mechanismen, die in der
Regel ebenfalls Informationen bereithalten.»

Die Dokumentenanalyse hat ihren Ursprung in der Geschichtswissenschaft,
wird jedoch auch in der Politik- und Rechtswissenschaft angewendet (vgl.
Reh 1995: 202). Gemäß Karppinen und Moe (vgl. 2012: 179) greifen aber
auch die meisten Studien im Bereich der Medien- und Kommunikationspo-
litik auf Dokumente zurück. Die Dokumentenanalyse hat den Vorteil, dass

5.3
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Material erschlossen werden kann, das nicht erst durch die Datenerhebung
geschaffen werden muss (vgl. Mayring 2002: 47). Sie empfiehlt sich insbe-
sondere dann, wenn ein direkter Zugang durch Beobachten, Befragen oder
Messen nicht möglich ist (vgl. ebd. 49). Im Kanon der empirischen Metho-
den der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft führt die Dokumen-
tenanalyse jedoch ein Schattendasein (vgl. Karppinen/Moe 2012: 179).

Das Vorgehen bei  der  Auswertung der gesammelten Dokumente ent-
spricht grundsätzlich demjenigen einer qualitativen Inhaltsanalyse. Gemäß
Mayring (2002: 114) will diese «Texte systematisch analysieren, indem sie das
Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategori-
ensystemen bearbeitet». Theoriegeleitet bedeutet, «dass der Stand der For-
schung zum Gegenstand und vergleichbaren Gegenstandsbereichen syste-
matisch bei allen Verfahrensentscheidungen herangezogen wird» (Mayring
2007: 45).

Als Analysematerial einer Dokumentenanalyse können ganz unterschied-
liche  Dinge  herangezogen  werden:  Texte,  Filme,  Tonbänder,  aber  auch
Gegenstände oder Architektur – also grundsätzlich «sämtliche gegenständli-
chen  Zeugnisse,  die  als  Quelle  zur  Erklärung  menschlichen  Verhaltens
dienen können» (Atteslander 1971: 53/kursiv i.O.). Atteslander unterschei-
det  zwischen Dokumenten,  die  systematisch  für  den Forschungsprozess
erstellt werden und solchen, die zufällig – «akzidental» – entstehen. Die
wichtigsten Quellen der Neuzeit werden von der Verwaltung bereitgestellt:
Akten, Protokolle, Verträge, Verordnungen, Gesetzte oder Verfassungen (vgl.
Reh 1995: 204, 206).

In der  vorliegenden Arbeit  werden zahlreiche Verwaltungsdokumente
analysiert, zum Beispiel Rundfunkgesetze, Lizenzen oder Leistungsaufträge.
Aus  diesen  Dokumenten  können  Informationen  zur  Aufgabe  und  zur
Organisationsstruktur gewonnen werden. Dazu kommen Dokumente, die
öffentliche Rundfunkorganisationen selbst zugänglich machen: Ihre Jahres-
berichte, beispielsweise, enthalten Kennzahlen zur Finanzierung und zur
Nutzung des Programmangebots. Auch Websites, wie die des öffentlichen
Rundfunks, gelten als Dokumente, denn sie geben Auskunft über Praktiken
der Kollaboration und des Zugangs. Schließlich werden Studien, wissen-
schaftliche Publikationen und weitere Quellen herangezogen, wie die Re-
ports von Freedom House und Reporter ohne Grenzen zur Medienfreiheit,
der Eurobarometer zur Zustimmung, oder der Media-Pluralism-Monitor zur
Performanz.

Karppinen und Moe (vgl. 2012: 184ff.) weisen darauf hin, dass Dokumente
zwar eine Quelle für Information sind, darüber hinaus aber auch selbst
kritisch eingeschätzt werden sollten. Die Bestimmung des zu analysierenden
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Materials sollte also mit dem einhergehen, was die Geschichtswissenschaft
eine  «Quellenkritik»  nennt  (vgl.  Reh 1995:  215ff.).  Zuerst  ist  dabei  die
Quellensicherung  bzw.  Echtheitskritik  an  der  Reihe,  die  Klarheit  über
Entstehungszeit,  Entstehungsort,  Verfasser,  Adressat,  Textstatus und Her-
kunft des Dokuments schaffen soll. Konkret wird geprüft, ob die Dokumente
echt, vollständig und fehlerfrei überliefert sind (vgl. ebd. 213). Dann folgt
eine  äußere  Quellenkritik  («Historische  Kritik»).  Sie  soll  nicht  nur  die
Entstehungsgeschichte des Dokuments erklären, sondern auch eine allfällige
Verfälschung oder Einseitigkeit der Aussagen anhand einer Ideologiekritik
zu prüfen (vgl. ebd. 217).

Die Quellenkritik der in dieser Studie analysierten Dokumententypen
(siehe Tabelle 13, 14, 15 und 16) zeigt Folgendes:  Alle hier analysierten
Dokumente sind öffentlich und werden entweder von der Verwaltung, vom
öffentlichen Rundfunk oder aber von wissenschaftlichen Bibliotheken oder
Forschenden selbst zugänglich gemacht. Während bei Gesetzen und Studien
ersichtlich ist, um welche Version es sich handelt, ist dies bei den Internetsei-
ten des öffentlichen Rundfunks oft nicht der Fall. Der wichtigste Unterschied
zwischen  den  verschiedenen  Dokumenten  ist  jedoch  die  Ideologie,  die
dahinter zu vermuten ist: Konkret sind die Dokumente des öffentlichen
Rundfunks als strategische Kommunikation zu werten, die die Organisation
in einem positiven Licht erscheinen lässt.

Im nächsten Kapitel werden die Ergebnisse der Studie präsentiert, die
auf Basis des hier beschriebenen Forschungsdesigns durchgeführt wurde.
Die ausgewählten Länder und ihre öffentlichen Rundfunkorganisationen
werden der Reihe nach beschrieben und anhand der hier entwickelten Ver-
gleichsdimensionen eingeschätzt. So kann evaluiert werden, ob die Organi-
sationen einem «Media Commons» entsprechen oder nicht. 
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Quellenkritik – Gesetze und Verwaltungsdokumente

Tabelle 13 Quellenkritik der Verwaltungsdokumente 
 
 
 
 Kriterium Einschätzung 

Quellenzugang 
Zugang öffentlich 

Auswahl Informationen zur Regulierung des 
öffentlichen Rundfunks 

Quellenbeschreibung 
Typ zufällige Dokumente 

Fundort Webseiten der Verwaltung oder der 
Regulierungsbehörde 

Textsicherung 
Authentizität gegeben; Autor bzw. Autorin bekannt, 

beim Staat archiviert 

Versionen einzige (öffentlich zugängliche und 
gültige) Version 

Äussere Kritik 

Entstehung unterschiedlich 

Adressat Öffentlichkeit, öffentlicher Rundfunk, 
Regierungsbehörde 

Ideologie im politischen Prozess entstanden 
Innere Kritik Form nach Artikeln gegliedert 

 
(eigene Darstellung) 

 
Tabelle 14 Quellenkritik der Publikationen des öffentlichen Rundfunks 
 
 
 
 
 Kriterium Einschätzung 

Quellenzugang 
Zugang öffentlich 

Auswahl Informationen zu den Aktivitäten des 
öffentlichen Rundfunks  

Quellenbeschreibung 
Typ zufällige Dokumente 

Fundort Webseiten der öffentlichen 
Rundfunkorganisationen 

Textsicherung Authentizität gegeben; Autorin bzw. Autor bekannt, 
archiviert 

Versionen einzige (öffentlich zugängliche) Version 

Äussere Kritik 

Entstehung unterschiedlich 

Adressat Öffentlichkeit, Regulierungsbehörde, 
Ministerium, Parlament 

Ideologie Sichtweise der öffentlichen 
Rundfunkorganisation 

Innere Kritik Form unterschiedlich, zum Teil gesetzliche 
Vorgaben zum Inhalt 

(eigene Darstellung)

Quellenkritik – Publikationen des öffentlichen Rundfunks

Tabelle 13 Quellenkritik der Verwaltungsdokumente 
 
 
 
 Kriterium Einschätzung 

Quellenzugang 
Zugang öffentlich 

Auswahl Informationen zur Regulierung des 
öffentlichen Rundfunks 

Quellenbeschreibung 
Typ zufällige Dokumente 

Fundort Webseiten der Verwaltung oder der 
Regulierungsbehörde 

Textsicherung 
Authentizität gegeben; Autor bzw. Autorin bekannt, 

beim Staat archiviert 

Versionen einzige (öffentlich zugängliche und 
gültige) Version 

Äussere Kritik 

Entstehung unterschiedlich 

Adressat Öffentlichkeit, öffentlicher Rundfunk, 
Regierungsbehörde 

Ideologie im politischen Prozess entstanden 
Innere Kritik Form nach Artikeln gegliedert 

 
(eigene Darstellung) 

 
Tabelle 14 Quellenkritik der Publikationen des öffentlichen Rundfunks 
 
 
 
 
 Kriterium Einschätzung 

Quellenzugang 
Zugang öffentlich 

Auswahl Informationen zu den Aktivitäten des 
öffentlichen Rundfunks  

Quellenbeschreibung 
Typ zufällige Dokumente 

Fundort Webseiten der öffentlichen 
Rundfunkorganisationen 

Textsicherung Authentizität gegeben; Autorin bzw. Autor bekannt, 
archiviert 

Versionen einzige (öffentlich zugängliche) Version 

Äussere Kritik 

Entstehung unterschiedlich 

Adressat Öffentlichkeit, Regulierungsbehörde, 
Ministerium, Parlament 

Ideologie Sichtweise der öffentlichen 
Rundfunkorganisation 

Innere Kritik Form unterschiedlich, zum Teil gesetzliche 
Vorgaben zum Inhalt 

(eigene Darstellung)

Tabelle 13

Tabelle 14
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Quellenkritik – Website des öffentlichen Rundfunks

 
(eigene Darstellung) 

 
 
 
 
Tabelle 15 Quellenkritik der Website des öffentlichen Rundfunks 
 
 
 
 
 
 
 
 Kriterium Einschätzung 

Quellenzugang 
Zugang öffentlich 

Auswahl Informationen zu Aktivitäten des 
öffentlichen Rundfunks 

Quellenbeschreibung 
Typ zufällige Dokumente 

Fundort Website der öffentlichen 
Rundfunkorganisationen 

Textsicherung Authentizität gegeben, Autorin bzw. Autor bekannt 
Versionen verschiedene Versionen möglich 

Äussere Kritik 

Entstehung unterschiedlich 

Adressat Öffentlichkeit, Publikum, 
Geschäftspartner 

Ideologie Sichtweise der öffentlichen 
Rundfunkorganisation 

Innere Kritik Form nach Ressorts und Rubriken gegliedert 
 

(eigene Darstellung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(eigene Darstellung)

Quellenkritik – Studien und wissenschaftliche Publikationen

 
 
Tabelle 16 Quellenkritik – Studien und wissenschaftliche Publikationen 
 
 Kriterium Einschätzung 

Quellenzugang 
Zugang öffentlich 

Auswahl Informationen zur Bewertung des 
öffentlichen Rundfunks 

Quellenbeschreibung Typ zufällige Dokumente 
Fundort Unterschiedlich 

Textsicherung Authentizität gegeben; verschiedene Autorinnen und 
Autoren 

Versionen einzige (öffentlich zugängliche) Version 

Äussere Kritik 
Entstehung unterschiedlich 
Adressat unterschiedlich 
Ideologie Sichtweise der Autorinnen und Autoren 

Innere Kritik Form unterschiedlich 
 

(eigene Darstellung) 
 
 

 

 

(eigene Darstellung)

Tabelle 15

Tabelle 16
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Ergebnisse

Die 30 öffentlichen Rundfunkorganisationen in den 16 ausgewählten Län-
dern wurden mithilfe des Analyseschemas (siehe Kapitel 4 und 5) auf ihre
Charakteristika als «Media Commons» hin geprüft. Hier werden nun die
Ergebnisse dieser Analyse präsentiert. Die Darstellung folgt den einzelnen
Ländern in alphabetischer Reihenfolge. Es werden – soweit verfügbar –
Zahlen aus dem Jahr 2017 verwendet. Die Umrechnung von Währungen
erfolgte deshalb anhand der durchschnittlichen Wechselkurse des Euro im
Jahr 2017 (Deutsche Bundesbank 2019). Nach der Beschreibung aller
Merkmale wird die Medienorganisation anhand der festgelegten Schran-
ken (siehe Kapitel 5.3) evaluiert und das Ergebnis in einer Übersichtstabel-
le dargestellt. Im Kapitel 7 werden diese Ergebnisse dann vergleichend dis-
kutiert und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Kontext gesetzt.

Australien

Australian Broadcasting Corporation (ABC)

Die Aufgaben von ABC sind im ABC-Gesetz («ABC Act») definiert. ABC
soll gemäß der im Gesetz verankerten Charter (Art. 6 (1–2) ABC Act 1983)
die australische Bevölkerung mit innovativen und vielfältigen Rundfunkin-
halten versorgen, zu einem Gefühl von nationaler Identität beitragen, un-
terhalten, informieren, bilden und die Vielfalt Australiens wiederspiegeln.
ABC muss tägliche Nachrichten- und Informationssendungen sowie Un-
terhaltungs- und Kulturprogramme bereitstellen. Für das Ausland soll
ABC Sendungen produzieren, die australische Interessen fördern, Ver-
ständnis für die Kultur schaffen und Staatsbürgerinnen und Staatsbürger
im Ausland über die Geschehnisse in der Heimat informieren. ABC ist ver-
pflichtet, neben Radio- und Fernsehsendern auch digitale Dienste («digital
media services») anzubieten (Art. 6 (1ba) ABC Act 1983).

ABC muss jedes Jahr einen Bericht über ihre Aktivitäten sowie die Ein-
nahmen und Ausgaben des letzten Jahres verfassen (Art. 38–39 Public
Governance, Performance and Accountability Act 2013), der auf der Web-
site verfügbar (ABC o.J.c) ist. Darüber hinaus muss ABC einen Corporate
Plan verfassen, in dem sie aufzeigt, wie sie von der Regierung vorgegebene
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Ziele erreichen will (Art. 35 Public Governance, Performance and Accoun-
tability Act 2013). Eine externe Evaluation, öffentliche Anhörung oder Be-
fragung des Publikums sind jedoch nicht vorgesehen. ABC verfügt über
einen «Advisory Council», bestehend aus zwölf Vertreterinnen und Vertre-
tern der Community (Art. 11 ABC Act 1983, ABC o.J.d), ein Publikumsrat
ist nicht vorgesehen.

ABC arbeitet nicht gewinnorientiert, darf jedoch gewinnorientierte
Tochterfirmen gründen (Art. 25A (2) ABC Act 1983). Die Sender und
Plattformen der ABC müssen frei von Werbung und Sponsoring sein
(Art. 31 (1) ABC Act 1983). Im Jahr 2017/2018 (ABC 2018: 152, 156) ver-
zeichnete die ABC einen Betriebsertrag von AUD 1‘162.2 Mio.
(EUR 735.7 Mio.). AUD 1‘036 Mio. (EUR 655.8 Mio.) stammten aus öf-
fentlichen Mitteln (Steuern), AUD 125.8 Mio. (EUR 79.6 Mio.) aus ande-
ren Erträgen. Der Anteil der kommerziellen Finanzierung liegt also im tie-
fen Bereich.

ABC muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die redak-
tionelle Arbeit einmischen (Art. 6 (2a) ABC Act 1983). Bezüglich Medien-
freiheit stellen sowohl Freedom House (2017d: 22/100) als auch Reporter
ohne Grenzen (2017: Rang 19) Australien ein gutes Zeugnis aus. Um Pro-
grammbeschwerden kümmert sich ABC in einem ersten Schritt selbst
(ABC o.J.e), dann übernimmt die staatliche Regulierungsbehörde ACMA
(Art. 5, 150–153 BSA 1992). Der unabhängige australische Presserat kon-
zentriert sich auf den Pressesektor (Accountable Journalism 2017a). Der
Staat ist indirekt involviert in die Wahl des Generaldirektors bzw. der Ge-
neraldirektorin (Art. 12 (2) ABC Act 1983), und das Parlament bestimmt
über den Anteil der öffentlichen Beiträge für ABC (Art. 67(2) ABC Act
1983).

ABC ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv, bietet auf der eige-
nen Website jedoch keine Diskussionsforen an. ABC ist nicht gesetzlich
verpflichtet, einen bestimmten Anteil ihrer Sendezeit bzw. ihres Budgets in
unabhängige Produktionen zu investieren, oder mit der Kultur- und Medi-
enindustrie zusammen zu arbeiten. Es gibt die Möglichkeit, eigene Texte
oder audiovisuelle Inhalte auf die Website von ABC hochzuladen (ABC
o.J.f), jedoch ist nicht vorgesehen, dass das Publikum eigene Sendungen
beisteuert. ABC bietet einiges Archivmaterial unter einer Creative-Com-
mons-Lizenz an (ABC o.J.g).

Alle Radio- und Fernsehsender von ABC sind in Australien unverschlüs-
selt via Satellit empfangbar, die Radiosender können außerdem über Strea-
ming rezipiert werden (LyngSat o.J.ai, aii, aiii, aiv). Ausgestrahlte Radio-
und Fernsehsendungen können zeitversetzt auf der Website rezipiert wer-
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den (ABC o.J.h, ABC o.J.i), das Gesetz sieht keine zeitliche Beschränkung
für die Bereitstellung dieser Inhalte vor. ABC ist nicht dazu verpflichtet,
ihre Beiträge zeitlich unbefristet zu archivieren, betreibt jedoch die ABC
Archives (ABC 2019) und stellt eine Auswahl historischer Inhalte auf der
Website bereit (ABC o.J.g). Für Nutzerinnen und Nutzer aus dem Ausland
sind die Fernsehsendungen, inklusive Live-Stream auf der Website ge-
sperrt, Radiosendungen können jedoch angehört werden. ABC betreibt
mehrere eigene YouTube-Kanäle (u.a. https://www.youtube.com/user/austr
alianetwork).

Der Marktanteil von ABC Radio lag 2017/2018 im Schnitt bei 22.7% in
der Metropolitanregion10 (ABC 2018: 62). Die Wochenreichweite von ABC
Fernsehen lag bei 49.7% und der Marktanteil bei 19% (ABC 2018: 65). Die
Website und die Apps von ABC Radio verzeichneten im Schnitt jeden Mo-
nat 14.5 Mio. Unique Podcast Downloads (ABC 2018: 63), ABC IView re-
gistrierte 3.3 Mio. Visitors bzw. 19.5 Mio. Visits (ABC 2018: 71). ABC On-
line (Website und Apps) erreichte wöchentlich im Schnitt 9.5 Mio. Visitors
(ABC 2018: 74). Gemäß des Pew Research Centers (2018: 5) vertrauen
durchschnittlich11 57% der Australierinnen und Australier der Berichter-
stattung von traditionellen Medien. In der Vertrauensrangliste des Reuters
Institutes (Newman et al. 2018: 126) erreichten die ABC-Nachrichten in
Australien 2018 den ersten Platz (7.23/10 Punkten). Gemäß Bertelsmann
(2018: 51) stellt die starke Medienkonzentration in Kanada eine Hürde für
die Bereitstellung eines breiten Informations- und Meinungsspektrums
dar. ABC erhält jedoch vom Publikum für ihr Programm gute Noten
(CBC 2018: 59).

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 17) ergibt für ABC eine
Gesamtpunktzahl von 22 – sie ist also ein «Grenzfall». Am besten schneidet
ABC beim Zugang zu den Inhalten und beim Outcome ab, hier entspricht
sie jeweils in zwei von drei Merkmalen – Universalität und On Demand
bzw. Zustimmung und Performanz – einem «Media Commons». Erfreu-
lich ist zudem, dass ABC wenig kommerzielle Finanzierung aufweist, die
Möglichkeit bietet, Inhalte hochzuladen, und dass sie die Möglichkeit von
Creative-Commons-Lizenzen schon genutzt hat. Bezüglich vieler Merkma-
le ist ABC jedoch ein «Grenzfall»; eine «Tragödie» ist aber bei keinem
Merkmal zu verzeichnen.

10 Die Metropolitanregion besteht aus den fünf Städten Sydney, Melbourne, Bris-
bane, Adelaide und Perth.

11 Durchschnittswert für vier Bereiche: Fairness in der politischen Berichterstattung,
Nachrichten über die Regierung, Genauigkeit, Wichtigkeit.
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Evaluation: ABC als «Media Commons»

 

Kapitel 6 
 

Tabelle 1 Evaluation der ABC als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 22 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 2 Evaluation des SBS als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 19 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 3 Evaluation des BRF als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 0 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 1 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 1 

Total:  20 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

  

Special Broadcasting Service (SBS)

Die Aufgaben von SBS sind im SBS-Gesetz («SBS Act») festgelegt. SBS soll
gemäß der im Gesetz verankerten Charter (Art. 6 (1–2) SBS Act 1991)
mehrsprachige Sendungen für Radio, Fernsehen und digitale Kanäle pro-
duzieren, welche die Vielfalt der australischen Bevölkerung reflektieren.
Sie soll alle Sprach- und Kulturgruppen bzw. Ethnien (u.a. Aborigines und
die Bewohner der Torres-Strait-Inseln) mit unterhaltenden, informieren-
den und bildenden Programmen versorgen und deren positiven Beitrag
zur Gesellschaft darstellen. Ziel ist, die gesellschaftlichen Beziehungen zu
stärken, sowie Verständnis, Wissen und Akzeptanz zu fördern. Meinungs-
vielfalt, Innovation und Anpassung an die sich verändernde Gesellschaft
sind ebenfalls gefordert. SBS ist verpflichtet, neben Fernsehsendern auch
digitale Dienste («digital media services») anzubieten (Art. 6 (1) SBS Act
1991).

SBS muss jedes Jahr einen Bericht über seine Aktivitäten sowie die Ein-
nahmen und Ausgaben des letzten Jahres verfassen (Art. 38–39 Public
Governance, Performance and Accountability Act 2013), der auf der Web-
site verfügbar ist (SBS o.J.c). Darüber hinaus muss SBS einen Corporate
Plan verfassen, in dem er aufzeigt, wie er von der Regierung vorgegebene
Ziele erreichen will (Art. 35 Public Governance, Performance and Accoun-
tability Act 2013). Eine öffentliche Anhörung oder eine Befragung des Pu-
blikums ist jedoch nicht vorgesehen. SBS verfügt über ein 10-köpfi-
ges «Community Advisory Committee», das die Interessen der ethnischen,
Aboriginal und Torres Strait Island Communities vertritt (Art. 50 SBS Act
1991, SBS o.J.d) und auch der Vorstand muss die diverse Bevölkerung Aus-

Tabelle 17

6.1.2

6.1 Australien

131

https://doi.org/10.5771/9783748901471 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783748901471
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


traliens repräsentieren (Art. 17 (1–2) SBS Act 1991). Ein Publikumsrat ist
nicht vorgesehen.

SBS arbeitet nicht gewinnorientiert, jedoch sind ihm kommerzielle Ak-
tivitäten erlaubt (Art 57 SBS Act 1991) und er darf Werbung und Sponso-
ring als Einnahmequellen nutzen (Art. 45 (1–3) SBS Act). Im Jahr
2017/2018 (SBS 2018: 79, 100) verzeichnete SBS einen Betriebsertrag von
AUD 406.9 Mio. (EUR 257.6 Mio.). AUD 281.6 Mio. (EUR 178.3 Mio.)
stammten aus öffentlichen Mitteln (Steuern), AUD 122 Mio.
(EUR 77.2 Mio.) aus Programmverkäufen und Dienstleistungen. Der An-
teil der kommerziellen Finanzierung liegt also im mittleren Bereich.

SBS muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die redaktio-
nelle Arbeit einmischen (Art. 10 (1a) SBS Act 1991). Bezüglich Medienfrei-
heit stellen sowohl Freedom House (2017d: 22/100) als auch Reporter oh-
ne Grenzen (2017: Rang 19) Australien ein gutes Zeugnis aus. Um Pro-
grammbeschwerden kümmert sich SBS in einem ersten Schritt selbst (SBS
o.J.e), dann übernimmt die staatliche Regulierungsbehörde ACMA (Art. 5,
150–153 BSA 1992). Der unabhängige australische Presserat konzentriert
sich auf den Pressesektor (Accountable Journalism 2017a). Der Staat ist je-
doch indirekt involviert in die Wahl des Generaldirektors bzw. der Gene-
raldirektorin (Art. 17 (1), Art. 28 (1) SBS Act 1991). Das Parlament und das
Finanzministerium bestimmen den Anteil der öffentlichen Mittel für SBS
(Art. 56 SBS Act 1991).

SBS ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv, bietet aber auf der
eigenen Website keine Diskussionsforen an. SBS ist nicht gesetzlich dazu
verpflichtet, einen bestimmten Anteil seiner Sendezeit bzw. seines Budgets
in unabhängige Produktionen zu investieren oder mit der Kultur- und Me-
dienindustrie zusammen zu arbeiten. Es gibt keine Möglichkeit, eigene
Texte und audiovisuelle Inhalte auf die Website hochzuladen, und es ist
nicht vorgesehen, dass das Publikum eigene Sendungen beisteuert. Eine
Verwendung von SBS-Inhalten unter einer Creative-Commons-Lizenz ist
nicht vorgesehen.

Alle Radio- und Fernsehsender von SBS sind in Australien unverschlüs-
selt via Satellit empfangbar, die Radiosender können außerdem über Strea-
ming rezipiert werden (LyngSat o.J.ai, aii, aiii, aiv). Die Sender von SBS
können ohne Zusatzkosten genutzt werden, Pay-TV ist nicht vorgesehen
(o.A. 2019, Art. 15 BSA 1992). Ausgestrahlte Radio- und Fernsehsendun-
gen können zeitversetzt auf der Website rezipiert werden (SBS o.J.f, SBS
o.J.g), das Gesetz sieht keine zeitliche Beschränkung für die Bereitstellung
dieser Inhalte vor. SBS ist nicht verpflichtet, seine Beiträge zeitlich unbe-
fristet zu archivieren, und er verzichtet darauf, auf der Website eine Aus-
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wahl historischer Beiträge anzubieten. Nutzerinnen und Nutzer aus dem
Ausland können sich Radiosendungen auf der Website von SBS anhören,
Fernsehsendungen, inkl. Live-Stream sind jedoch gesperrt. SBS betreibt
einen eigenen YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/user/SBSAustrali
a).

Der Marktanteil der TV-Programme von SBS lag 2017/2018 in der Me-
tropolitanregion in der Prime Time im Schnitt bei 7.7% (SBS 2018: 14,
22), SBS Online verzeichnete monatlich durchschnittlich 13.8 Mio. «Uni-
que Browsers», und 26.5 Mio. «Video Chapter Views» (SBS 2018: 14, 23),
die Websites von SBS Radio 2.8 Mio. «Unique Visitors» (SBS 2018: 51). Die
Radioprogramme wurden pro Monat durchschnittlich 2.9 Mio. Mal gehört
(ebd.) bzw. 1.2 Mio. Mal heruntergeladen (SBS 2018: 14). Gemäß des Pew
Research Centers (2018: 5) vertrauen durchschnittlich 57% Australierinnen
und Australier der Berichterstattung traditioneller Medien. In der Vertrau-
ensrangliste des Reuters Institutes (Newman et al. 2018: 126) erreichten
die SBS-Nachrichten in Australien 2018 den zweiten Platz (7.1/10 Punk-
ten) hinter ABC. Gemäß Bertelsmann (2018: 51) stellt die starke Medien-
konzentration in Australien eine Hürde für die Bereitstellung eines breiten
Informations- und Meinungsspektrums dar. SBS dürfte insbesondere bei
der sozialen Inklusion eine wichtige Rolle spielen.

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 18) ergibt für SBS eine Ge-
samtpunktzahl von 19 – er ist also ein «Grenzfall». Am besten schneidet
SBS beim Outcome ab, hier entspricht er in zwei von drei Merkmalen –
Zustimmung und Performanz – einem «Media Commons». Bezüglich der
meisten Merkmale ist SBS jedoch ein «Grenzfall»; eine «Tragödie» zeigt
sich zudem beim Merkmal CC. SBS entspricht trotz einem relativ tiefen
Marktanteil von 7.7% beim Merkmal Reichweite keiner «Tragödie», son-
dern einem «Grenzfall»: SBS dürfte etwa einen Viertel der ca. 800'000 Ur-
einwohnerinnen und Ureinwohner Australiens (Australian Bureau of Sta-
tistics 2017) erreichen.
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Evaluation: SBS als «Media Commons»

 

Kapitel 6 
 

Tabelle 1 Evaluation der ABC als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 22 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 2 Evaluation des SBS als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 19 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 3 Evaluation des BRF als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 0 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 1 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 1 

Total:  20 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

  

Belgien

Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen
Gemeinschaft (BRF)

Die Aufgaben von BRF sind in einer Verordnung («BRF Dekret») definiert.
BRF ist damit beauftragt, lineare und damit zusammenhängende nichtli-
neare audiovisuelle Mediendienste für alle Bewohner des deutschen
Sprachgebiets und darüber hinaus bereitzustellen (Art. 1.1., Art. 1.2 BRF
Dekret 1986). Das Zentrum bietet ein Angebot aus Information, Kultur,
Unterhaltung und Sport. Damit fördert es das Verständnis für alle Fragen
des demokratischen Zusammenlebens, für die europäische Integration
und für wirtschaftliche, soziale, ökologische und kulturelle Zusammen-
hänge. Es fördert die Identität der deutschsprachigen Gemeinschaft, der
Kultur, Kunst, Sprache und Wissenschaft, der künstlerischen und kreativen
Produktion in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, der Bildung und Me-
dienkompetenz, des Interesses der Bevölkerung an aktiver sportlicher Betä-
tigung. Das nichtlineare Angebot beinhaltet Informationen über das BRF,
eine tagesaktuelle Überblicksberichterstattung sowie Abrufdienste für Sen-
dungen (Art. 1.3, Art. 1.4 BRF Dekret 1986). Eine Reihe von Online-Ange-
boten sind dem BRF jedoch verboten, u.a. Anzeigen, Glücksspiele, Klin-
geltöne, etc. (Art. 1.5 BRF Dekret 1986).

Es muss jährlich überprüft werden, ob BRF die im Geschäftsführungs-
vertrag gemachten Ausführungen erfüllt (Art. 1.9 § 4 BRF Dekret 1986) –
ein Jahresbericht ist auf der Website verfügbar (BRF o.J.c). Eine öffentliche
Anhörung findet im Rahmen der Auftragsvorprüfung für neue Angebote
statt (Art. 1.7 BRF Dekret 1986). In der Regulierungsbehörde «Medien-

Tabelle 18
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rat» sind sowohl Mediennutzende als auch Medienanbietende vertreten
(Medienrat o.J., Ostbelgien o.J.). Ein eigentlicher Publikumsrat ist nicht
vorgesehen.

BRF arbeitet nicht gewinnorientiert, jedoch sind ihm kommerzielle Ak-
tivitäten erlaubt (Art. 5 BRF Dekret 1986), und es darf Werbung und Spon-
soring als Einnahmequellen nutzen (Art. 34 § 1 (5) BRF Dekret 1986). 2016
(BRF 2018: 23) verzeichnete das BRF Einnahmen von EUR 6.7 Mio. – der
größte Anteil davon dürfte aus Steuermitteln stammen. Der Anteil der
kommerziellen Finanzierung liegt also im tiefen Bereich.

BRF muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die redaktio-
nelle Arbeit einmischen (Art. 2 BRF Dekret 1986). Bezüglich Medienfrei-
heit stellen sowohl Freedom House (2017d: 12/100) als auch Reporter oh-
ne Grenzen (2017: Rang 9) Belgien ein gutes Zeugnis aus. Um Programm-
beschwerden kümmert sich der für alle französisch- und deutschsprachi-
gen Medien zuständige, unabhängige Journalismusrat («Conseil de Déon-
tologie Journalistique») (CDJ o.J., Accountable Journalism 2017b). Der
Staat ist indirekt involviert in die Wahl des Generaldirektors bzw. der Ge-
neraldirektorin (Art. 27 BRF Dekret 1986). Das Parlament bestimmt den
Anteil der öffentlichen Mittel für BRF (Art. 34 BRF Dekret 1986).

BRF ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv und bietet auf der
eigenen Website Diskussionsforen an. BRF ist verpflichtet, mindestens
10% seiner Sendezeit bzw. ihrer Kosten im Fernsehbereich in unabhängige
Produktionen zu investieren (Art. 17 AVMD-Richtlinie 1989). Es gibt keine
Möglichkeit, eigene Texte und audiovisuelle Inhalte auf die Website hoch-
zuladen, und es ist nicht vorgesehen, dass das Publikum eigene Sendungen
beisteuert. Eine Verwendung von BRF-Inhalten unter einer Creative-Com-
mons-Lizenz ist nicht vorgesehen.

Alle Radiosender von BRF können in Belgien über Streaming rezipiert
werden, weder Radio- noch Fernsehsender sind jedoch unverschlüsselt via
Satellit empfangbar (LyngSat o.J.bi, bii, biii, biv). Der Fernsehsender hat
jedoch «must carry»-Status im Kabel (Kevin/Schneeberger 2015: 23, 46)
und ist dank Kooperationen mit RTBF und VRT digital-terrestrisch frei
empfangbar (BRF o.J.d). Ausgestrahlte Radio- und Fernsehsendungen kön-
nen zeitversetzt auf der Website rezipiert werden (BRF o.J.e, BRF o.J.f, BRF
o.J.g), eine zeitliche Beschränkung für die Bereitstellung dieser Inhalte ist
nicht gesetzlich festgelegt. BRF ist nicht verpflichtet, Beiträge längerfristig
zu archivieren und verzichtet darauf, auf der eigenen Website eine Auswahl
historischer Beiträge bereitzustellen. Nutzerinnen und Nutzer aus dem
Ausland können auf Radio- und Fernsehsendungen auf der Website zugrei-
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fen. BRF betreibt zudem einen eigenen YouTube-Kanal (www.youtube.co
m/user/brfbe).

Die Tagesreichweite der Radiosender BRF1 und BRF2 lag gemäß einer
Umfrage 2017 in Ostbelgien bei 32% bzw. 21% (BRF 2018: 28). 41% der
Befragten in Ostbelgien gaben zudem an, die Website von BRF zu nutzen
(BRF 2018: 29). Gemäß einem Eurobarometer vertrauen 80% der Belgie-
rinnen und Belgier den Informationen und Nachrichten im Radio
und 76% denen im Fernsehen (EC 2018: 6, 7). Der Media-Pluralism-Moni-
tor gibt den belgischen Medien bezüglich politischer Unabhängigkeit gu-
te, bezüglich sozialer Inklusion mittlere Noten (Valcke/Lambrecht/Feci
2018: 8, 10).

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 19) ergibt für BRF eine
Gesamtpunktzahl von 20 – es ist also ein «Grenzfall». Am besten schneidet
BRF beim Outcome ab, wo es bei zwei von drei Merkmalen – Zustim-
mung und Performanz – einem «Media Commons» entspricht. Erfreulich
ist zudem, dass BRF sehr wenig kommerzielle Finanzierung aufweist und
dass es Diskussionsforen anbietet. Eine «Tragödie» zeigt sich jedoch beim
Merkmal CC. BRF entspricht trotz einer tiefen Reichweite in Belgien bei
diesem Merkmal keiner «Tragödie», sondern einem «Grenzfall», da es 43%
der ca. 77'000 Einwohnerinnen und Einwohner des deutschsprachigen
Ostbelgiens (Ostbelgien 2018) erreicht.

Evaluation: BRF als «Media Commons»

 

Kapitel 6 
 

Tabelle 1 Evaluation der ABC als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 22 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 2 Evaluation des SBS als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 19 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 3 Evaluation des BRF als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 0 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 1 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 1 

Total:  20 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

  
Radio Télévision Belge Francophone (RTBF)

Die Aufgaben von RTBF sind in einer Verordnung («Décret») definiert
und werden in einem Managementvertrag («Contrat de Gestion») für je-
weils fünf Jahre konkretisiert. RTBF muss Informationssendungen, Sen-

Tabelle 19
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dungen, die der kulturellen Entfaltung, der Bildung und der Unterhaltung
dienen, sowie Sendungen für die Jugend bereitstellen, die qualitativ hoch-
wertig und vielfältig sind. Es soll das breitest mögliche Publikum erreicht
und ein Beitrag zum sozialen Zusammenhalt geleistet werden. Zudem hat
RTBF einen Schwerpunkt auf die Realisierung von inländischen Produk-
tionen und Eigenproduktionen zu legen (Art. 3 Décret 14.07.1997). Infor-
mations- und Bildungssendungen müssen objektiv sein und RTBF muss
eine Qualitätskontrolle implementieren (Art. 7 § 2 Décret 14.07.1997). Das
Angebot der RTBF umfasst alle Verbreitungs- und Nutzungsplattformen
(6.1 (b) Contrat de Gestion RTBF).

RTBF muss jedes Jahr einen Bericht über ihre Aktivitäten sowie die Ein-
nahmen und Ausgaben des letzten Jahres verfassen (Art. 85 Contrat de Ges-
tion RTBF), der auf der Website verfügbar ist (RTBF o.J.c). Eine öffentliche
Anhörung findet im Rahmen der Erneuerung des Managementvertrags al-
le fünf Jahre statt, und bei einem Ex-ante-Test (Art. 9 § 3bis und Art. 4 Dé-
cret 14.07.1997), jedoch ist keine regelmäßige Publikumsbefragung vorge-
sehen. Einen Publikumsrat gibt es nicht.

RTBF arbeitet nicht gewinnorientiert, jedoch sind ihm kommerzielle
Aktivitäten erlaubt, und es darf Werbung und/oder Sponsoring als Einnah-
mequellen nutzen (Art. 27 § 1er (2) Décret 14.07.1997). 2017 verzeichnete
RTBF einen Betriebsertrag von EUR 357.4 Mio., EUR, 260.5 Mio. stamm-
ten aus öffentlichen Mitteln (Steuern), EUR 71 Mio. aus Werbung,
EUR 10.5 Mio. aus Kabelgebühren und 15.4 Mio. aus anderen Erträgen
(RTBF 2018: 93). Der Anteil der kommerziellen Finanzierung liegt also im
mittleren Bereich.

RTBF muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die redak-
tionelle Arbeit einmischen (Art. 1 Décret 14.07.1997). Bezüglich Medien-
freiheit stellen sowohl Freedom House (2017d: 12/100) als auch Reporter
ohne Grenzen (2017: Rang 9) Belgien ein gutes Zeugnis aus. Um Pro-
grammbeschwerden kümmert sich der für alle französisch- und deutsch-
sprachigen Medien zuständige, unabhängige Journalismusrat («Conseil de
Déontologie Journalistique») (CDJ o.J., Accountable Journalism 2017b).
Der Staat ist indirekt involviert in die Wahl des Generaldirektors bzw. der
Generaldirektorin (Art. 17 § 2 Décret 14.07.1997). Regierung und Parla-
ment bestimmten im Managementvertrag den Anteil der öffentlichen Mit-
tel für RTBF (Art. 8, Art. 27 § 1 Décret 14.07.1997).

RTBF ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv, bietet auf der ei-
genen Website jedoch keine Diskussionsforen an. RTBF ist verpflichtet,
mindestens 10% seiner Sendezeit bzw. ihrer Kosten im Fernsehbereich in
unabhängige Produktionen zu investieren (Art. 17 AVMD-Richtlinie
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1989). Es gibt keine Möglichkeit, eigene Texte und audiovisuelle Inhalte
auf die Website hochzuladen, und es ist nicht vorgesehen, dass das Publi-
kum eigene Sendungen beisteuert. Eine Verwendung von RTBF-Inhalten
unter einer Creative-Commons-Lizenz ist nicht vorgesehen.

Weder Radio- noch Fernsehsender von RTBF sind in Belgien unver-
schlüsselt via Satellit empfangbar, jedoch können alle Radiosender über
Streaming rezipiert werden (LyngSat o.J.bi, bii, biii, biv). Die Fernsehsen-
der haben «must carry»-Status auf allen bzw. vielgenutzten Plattformen
und sind digital-terrestrisch frei empfangbar (Kevin/Schneeberger 2015:
23, 46). Die Sender des RTBF können ohne Zusatzkosten genutzt werden,
es ist nicht vorgesehen, dass die Organisation Pay-TV anbietet (Art. 3 Dé-
cret 14.07.1997, Art. 43 und 43bis Contrat de Gestion RTBF). Ausgestrahl-
te Radio- und Fernsehsendungen können zeitversetzt auf der Website rezi-
piert werden (RTBF o.J.d), jedoch ist eine zeitliche Beschränkung von Vi-
deo on Demand auf 30 Tage festgelegt (Art. 41quater (a) Contract de Gesti-
on RTBF). RTBF hat sich selbst verpflichtet, die eigenen Beiträge über die
von ihr 2009 gegründete Société de Numérisation (SONUMA) zu archivie-
ren (Art. 17 Contrat de Gestion RTBF) und stellt über deren Website (So-
numa o.J.) eine Auswahl älterer Beiträge bereit. Nutzerinnen und Nutzer
aus dem Ausland können sich Radiosendungen auf der Website von RTBF
anhören, Fernsehsendungen und der Live-Stream sind jedoch gesperrt. RT-
BF betreibt einen eigenen YouTube-Kanal (www.youtube.com/user/rtbf).

Der Marktanteil der Radioprogramme von RTBF lag 2017 im Schnitt
bei 37.1% (RTBF 2018: 79). Der Marktanteil der TV-Programme lag 2017
bei 23.6%, ihre Reichweite bei 37% (RTBF 2018: 77, 78). Die Website von
RTBF verzeichnete im Schnitt täglich 210’000 Belgische «Visitors» und hat-
te eine wöchentliche Reichweite von 15.8%. Das VOD-Portal «auvio» ver-
zeichnete 90‘000 Belgische «Visitors» (RTBF 2015: 108). Gemäß einem Eu-
robarometer vertrauen 80% der Belgierinnen und Belgier den Informatio-
nen und Nachrichten im Radio und 76% denen im Fernsehen (EC 2018: 6,
7). In der Vertrauensrangliste des Reuters Institutes (Newman et al. 2018:
66) erreichten die RTBF-Nachrichten in Wallonien 2018 den ersten Platz
(7.11/10 Punkten). Der Media-Pluralism-Monitor gibt den belgischen Me-
dien bezüglich politischer Unabhängigkeit gute, bezüglich sozialer Inklusi-
on mittlere Noten (Valcke/Lambrecht/Feci 2018: 8, 10).

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 20) ergibt für RTFB eine
Gesamtpunktzahl von 20 – es ist also ein «Grenzfall». Am besten schneidet
RTBF beim Outcome ab, wo es bei allen drei Merkmalen – Reichweite,
Zustimmung und Performanz – einem «Media Commons» entspricht. Be-
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züglich vieler Merkmale ist RTBF jedoch ein «Grenzfall»; eine «Tragö-
die» zeigt sich beim Merkmal CC.

Evaluation: RTBF als «Media Commons»Tabelle 4 Evaluation des RTBF als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 1 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 19 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 5 Evaluation des VRT als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 22 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 6 Evaluation des DR als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total:  20 Zustimmung 2 
Performanz 1 

 

Tabelle 7 Evaluation der ARD als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

  

Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT)

Die Aufgaben von VRT sind in einer Verordnung («Mediadecreet») defi-
niert und werden in einem Managementvertrag («Beheersovereenkomst»)
für jeweils fünf Jahre konkretisiert. VRT soll zur Entwicklung der Identität
und Vielfalt der Flämischen Kultur und einer demokratischen Gesellschaft
beitragen und unabhängige Meinungsbildung ermöglichen. Der Pro-
grammauftrag beinhaltet erstens, dass das Programmangebot von VRT sich
von kommerziellen Anbietern unterscheiden, von hoher Qualität und in-
novativ sein soll. Angeboten werden soll eine Vielfalt hochqualitativer Pro-
gramme aus den Bereichen Information, Kultur, Bildung und Unterhal-
tung. Zweitens soll VRT die größtmögliche Anzahl von Mediennutzerin-
nen und -nutzern erreichen. Und drittens ist es VRT vorgeschrieben, die
technologische Entwicklung genau zu verfolgen und die Programme den
Zuschauern und Hörern auch über neue Medienapplikationen zur Verfü-
gung zu stellen (Art. 6 § 2 Mediadecreet 2009).

VRT muss jedes Jahr einen Bericht über seine Aktivitäten sowie die Ein-
nahmen und Ausgaben des letzten Jahres verfassen (Art. 17 § 1 (6) Media-
decreet 2009), der auf der Website verfügbar ist (VRT o.J.b). Darüber hi-
naus bestimmt die Regulierung einen Gemeinschaftsvertreter bzw. eine
Gemeinschaftsvertreterin («gemeenschapsafgevaardigde»), die die Aktivitä-
ten von VRT überwacht und einen Evaluationsbericht einreicht (Art. 30
Mediadecreet 2009, Beheersovereenkomst 2016–2020: 48). Eine öffentliche
Anhörung findet statt, wenn der Managementvertrag von VRT nach fünf

Tabelle 20
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Jahren erneuert wird (Art. 20 Mediadecreet 2009). Einen Publikumsrat gibt
es nicht.

VRT arbeitet nicht gewinnorientiert, jedoch sind ihm kommerzielle Ak-
tivitäten erlaubt (Art. 8 Mediadecreet 2009). Werbung und Sponsoring
sind ihm im Radio und Internet erlaubt, jedoch nicht im TV-Bereich
(Art. 50, 92 und 99 Mediadecreet 2009). 2017 verzeichnete VRT einen Be-
triebsertrag von EUR 447.7 Mio., EUR 286.6 Mio. stammten aus öffentli-
chen Mitteln, EUR 70.9 Mio. aus kommerziellen und EUR 90.2 Mio. aus
anderen Erträgen (VRT 2018: 162, 178). Der Anteil der kommerziellen Fi-
nanzierung liegt also im mittleren Bereich.

VRT muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die redaktio-
nelle Arbeit einmischen (Art. 7 Mediadecreet 2009). Bezüglich Medienfrei-
heit stellen sowohl Freedom House (2017d: 12/100) als auch Reporter oh-
ne Grenzen (2017: Rang 9) Belgien ein gutes Zeugnis aus. Um Programm-
beschwerden kümmert sich der für alle Medien zuständige, selbstregulierte
Journalismusrat («Raad voor de Journalistiek») (RVDJ o.J., Accountable
Journalism 2017b). Der Staat ist jedoch indirekt involviert in die Wahl des
Generaldirektors bzw. der Generaldirektorin (Art. 12 § 1, 14 Mediadecreet
2009). Der Anteil der öffentlichen Mittel für VRT wird von der Regierung
festgelegt (Art. 16 Mediadecreet 2009), ist jedoch an den Gesundheitsindex
gebunden (Art. 166/1 Mediadecreet 2009).

VRT ist teilweise auf Social-Media-Plattformen aktiv, bietet auf der eige-
nen Website jedoch keine Diskussionsforen an. VRT ist verpflichtet, min-
destens 10% seiner Sendezeit bzw. seiner Kosten im Fernsehbereich in un-
abhängige Produktionen zu investieren (Art. 17 AVMD-Richtlinie 1989).
Es gibt keine Möglichkeit, eigene Texte und audiovisuelle Inhalte auf die
Website hochzuladen, und es ist nicht vorgesehen, dass das Publikum eige-
ne Sendungen beisteuert. Eine Verwendung von VRT-Inhalten unter einer
Creative-Commons-Lizenz ist nicht vorgesehen.

Die meisten Radiosender von VRT sind in Belgien unverschlüsselt via
Satellit empfangbar, alle können außerdem über Streaming rezipiert wer-
den. Für die Fernsehsender gilt beides nicht (LyngSat o.J.bi, bii, biii, biv).
Die Fernsehsender haben aber «must carry»-Status auf allen bzw. vielge-
nutzten Plattformen und sind digital-terrestrisch frei empfangbar (Kevin/
Schneeberger 2015: 23, 46). Die Sender von VRT solle möglichst viele Me-
diennutzende erreichen (Art. 6 § 2 Mediadecreet 2009). Ausgestrahlte Ra-
dio- und Fernsehsendungen können zeitversetzt auf der Website (VRT
o.J.c) bzw. auf den Seiten der Sender (z.B. Radio 1 o.J.) rezipiert werden,
eine zeitliche Beschränkung für die Bereitstellung dieser Inhalte ist nicht
gesetzlich festgelegt. VRT ist nicht verpflichtet, Beiträge längerfristig zu ar-
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chivieren, und verzichtet darauf, auf der Website eine Auswahl historischer
Beiträge bereitzustellen. Nutzerinnen und Nutzer aus dem Ausland kön-
nen sich Radiosendungen auf der Website von VRT anhören, Fernsehsen-
dungen und der Live-Stream sind jedoch gesperrt. VRT betreibt einige ei-
gene YouTube-Kanäle (u.a. https://www.youtube.com/user/vrtradio1).

Die Tagesreichweite der VRT-Radioprogramme lag 2017 im Schnitt bei
71.1%, der Marktanteil betrug 63.7%. Der Marktanteil der TV-Programme
betrug 37.1%. Die Radioprogramme wurden zudem im Tagesdurchschnitt
von knapp 60‘000 Hörerinnen und Hörern via Internet und App gehört,
und die VRT-Website verzeichnete 2017 173 Mio. gestartete Videoclips
(VRT 2018: 22–26). Gemäß einem Eurobarometer vertrauen 80% der Bel-
gierinnen und Belgier den Informationen und Nachrichten im Radio
und 76% denen im Fernsehen (EC 2018: 6, 7). In der Vertrauensrangliste
des Reuters Institutes (Newman et al. 2018: 66) erreichten die VRT-Nach-
richten in Flandern 2018 den ersten Platz (7.65/10 Punkten). Der Media-
Pluralism-Monitor gibt den belgischen Medien bezüglich politischer Un-
abhängigkeit gute, bezüglich sozialer Inklusion mittlere Noten (Valcke/
Lambrecht/Feci 2018: 8, 10).

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 21) ergibt für VRT eine
Gesamtpunktzahl von 22 – er ist also ein «Grenzfall». Am besten schneidet
VRT beim Outcome ab, wo er in allen drei Merkmalen – Reichweite, Zu-
stimmung und Performanz – einem «Media Commons» entspricht. Erfreu-
lich ist zudem, dass VRT zahlreiche Instrumente der Rechenschaft nutzt.
Bezüglich vieler Merkmale ist VRT jedoch ein «Grenzfall»; eine «Tragö-
die» zeigt sich beim Merkmal CC.

Evaluation: VRT als «Media Commons»

Tabelle 4 Evaluation des RTBF als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 1 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 19 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 5 Evaluation des VRT als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 22 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 6 Evaluation des DR als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total:  20 Zustimmung 2 
Performanz 1 

 

Tabelle 7 Evaluation der ARD als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

  

Tabelle 21

6.2 Belgien

141

https://doi.org/10.5771/9783748901471 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://www.youtube.com/user/vrtradio1
https://doi.org/10.5771/9783748901471
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.youtube.com/user/vrtradio1


Dänemark

Danmarks Radio (DR)

Die Aufgaben von DR sind in der Verordnung zum Gesetz über den Rund-
funk- und Fernsehbetrieb («LBK 248/2019») und in der Verordnung zur
Satzung von DR («BEK 1288/2015») festgelegt – wobei letztere kürzlich
per Verordnung angepasst wurde («BEK 1620/2018») – sowie in einem Ver-
trag mit der Regierung («DRs Public Service Kontrakt») für jeweils vier
Jahre konkretisiert. Neben den Standards der Qualität, Vielseitigkeit und
Vielfalt muss DR Informationsfreiheit und freie Meinungsäußerung be-
rücksichtigen. Alle Programme sollen die Gesellschaft zum Diskurs befähi-
gen. Die Besonderheiten Dänemarks sollen dabei in Sprache und Gewich-
tung der einzelnen Inhalte abgebildet werden, wobei alle kulturellen Spar-
ten abgedeckt werden sollen. Der Service public soll demnach aus einer
Vielzahl an Programmen und Dienstleitungen bestehen. Diese werden
durch TV, Radio, Internet oder weitere Plattformen verbreitet (§ 10 LBK
248/2019).

DR muss jedes Jahr einen Bericht über seine Aktivitäten sowie die Ein-
nahmen und Ausgaben des letzten Jahres verfassen (§ 32 BEK 1288/2015),
der auf der Website verfügbar ist (DR o.J.b). Eine öffentliche Anhörung
und eine Befragung des Publikums sind gesetzlich nicht vorgesehen, je-
doch wird DR im Managementvertrag (DRs Public Service Kontrakt: 11)
zum Dialog mit (externen) Hörer- und Zuschauerorganisationen aufgefor-
dert.

DR arbeitet nicht gewinnorientiert, jedoch sind ihm kommerzielle Akti-
vitäten erlaubt (§ 10 BEK 1288/2015). DR darf aber keine Werbung und
kein Sponsoring als Einnahmequellen nutzen (§ 30 BEK 1288/2015, § 13
LBK248/2019). 2017 verzeichnete DR einen Betriebsertrag von DKK
4‘099.1 Mio. (EUR 551.1 Mio.). DKK 3‘708.4 Mio. (EUR 498.5 Mio.)
stammten aus öffentlichen Mitteln, DKK 390.7 Mio. (EUR 52.5 Mio.) aus
kommerziellen Erträgen (DR 2018: 13, 29). Der Anteil der kommerziellen
Finanzierung liegt also im tiefen Bereich.

DR muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die redaktio-
nelle Arbeit einmischen (§ 15 LBK 248/2019), Zensur ist in der Verfassung
für immer verbannt (Art. 77 Danmarks Riges Grundlov). Bezüglich Medi-
enfreiheit stellen sowohl Freedom House (2017d: 12/100) als auch Repor-
ter ohne Grenzen (2017: Rang 4) Dänemark ein gutes Zeugnis aus. Pro-
grammbeschwerden behandelt der DR selbst (DR o.J.c), diese können aber
auch beim für alle Medien zuständigen, unabhängigen Presserat («Pres-
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senaevnet») eingereicht werden (§ 25–29 BEK 1288/2015, Accountable
Journalism 2017c). Der Staat ist jedoch indirekt involviert in die Wahl des
Generaldirektors bzw. der Generaldirektorin (§ 16 BEK 1620/2018). Regie-
rung und Parlament bestimmen den Anteil der öffentlichen Mittel für DR
(§ 69, 69a LBK 248/2019).

DR ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv, bietet auf der eige-
nen Website jedoch keine Diskussionsforen an. DR ist verpflichtet, min-
destens 10% seiner Sendezeit bzw. seines Budgets im Fernsehbereich in un-
abhängige Produktionen zu investieren (Art. 17 AVMD-Richtlinie 1989).
Es gibt keine Möglichkeit, eigene Texte und audiovisuelle Inhalte auf die
Website hochzuladen, und es ist nicht vorgesehen, dass das Publikum eige-
ne Sendungen beisteuert. Eine Verwendung von DR-Inhalten unter einer
Creative-Commons-Lizenz ist nicht vorgesehen.

Die meisten Radio- und ein Fernsehsender von DR sind in Dänemark
unverschlüsselt via Satellit empfangbar, alle Radiosender können außer-
dem über Streaming rezipiert werden (LyngSat o.J.ci, cii, ciii, civ). Die
Fernsehprogramme von DR sind zudem im Kabel und terrestrisch emp-
fangbar (Kevin/Schneeberger 2015: 47, 100–102). Die Sender von DR kön-
nen ohne Zusatzkosten genutzt werden, es ist nicht vorgesehen, dass die
Organisation Pay-TV anbietet (§ 10 LBK 248/2019). Ausgestrahlte Radio-
und Fernsehsendungen können zeitversetzt auf der Website rezipiert wer-
den (DR o.J.d, DR o.J.e), jedoch ist für eingekaufte Filme eine zeitliche Be-
schränkung von acht Tagen festgelegt (DRs Public Service Kontrakt: 7). DR
ist zur Erhaltung des kulturellen Erbes verpflichtet, ein Programmarchiv
zu führen (DRs Public Service Kontrakt: 9), verzichtet aber darauf, auf der
Website eine Auswahl historischer Inhalte bereitzustellen. Nutzerinnen
und Nutzer aus dem Ausland können sich Radiosendungen auf der Web-
site von DR anhören, einige Fernsehsendungen und der Live-Stream sind
jedoch gesperrt. DR betreibt einen eigenen YouTube-Kanal (www.youtube.
com/user/DR).

Der Marktanteil der Radioprogramme von DR lag 2017 im Schnitt bei
72%, die wöchentliche Reichweite bei 94%. Der Marktanteil der TV-Pro-
gramme lag bei 37%. Die Website von DR verzeichnete wöchentlich
1.7 Mio. Zugriffe, und das digitale Angebot hatte eine wöchentliche Reich-
weite von 45% (DR 2018: 13). Gemäß einem Eurobarometer vertrauen
84% der Däninnen und Dänen den Informationen und Nachrichten im
Radio und 85% denen im Fernsehen (EC 2018: 6, 7). In der Vertrauens-
rangliste des Reuters Institutes (Newman et al. 2018: 74) erreichten die DR-
Nachrichten in Dänemark 2018 den ersten Platz (7.48/10 Punkten). Der
Media-Pluralism-Monitor gibt den dänischen Medien bezüglich politischer
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Unabhängigkeit gute, bezüglich sozialer Inklusion schlechte Noten (Net-
terstrøm 2018: 6, 7).

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 22) ergibt für DR eine Ge-
samtpunktzahl von 20 – es ist also ein «Grenzfall». Am besten schneidet
DR beim Outcome ab, wo es bei zwei von drei Merkmalen – Reichweite
und Zustimmung – einem «Media Commons» entspricht. Erfreulich ist
zudem, dass DR sehr wenig kommerzielle Finanzierung aufweist.
Eine «Tragödie» zeigt sich beim Merkmal CC.

Evaluation: DR als «Media Commons»

Tabelle 4 Evaluation des RTBF als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 1 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 19 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 5 Evaluation des VRT als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 22 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 6 Evaluation des DR als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total:  20 Zustimmung 2 
Performanz 1 

 

Tabelle 7 Evaluation der ARD als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

  

Deutschland

Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
der Bundesrepublik Deutschland (ARD)

Die Aufgaben der ARD sind im Rundfunkstaatsvertrag («RStV») definiert.
Demnach soll die ARD die kulturellen, sozialen und demokratischen Be-
dürfnisse der deutschen Bevölkerung erfüllen und die Meinungsbildung
ermöglichen. Durch einen Überblick über das internationale, europäische,
nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen
soll die ARD internationale Verständigung, europäische Integration und
Zusammenhalt in Bund und Ländern fördern. ARD-Sendungen dienen
der Bildung, Information, Beratung, Kultur und Unterhaltung, wichtige
Grundsätze sind Objektivität, Unparteilichkeit und Ausgewogenheit (§ 11
RStV). Die ARD darf «Telemedien», also online zur Verfügung stehende
nichtlineare audiovisuelle Dienste anbieten, die jedoch «journalistisch-re-
daktionell» sein müssen (§ 11 d (1), (4) RStV).

Tabelle 22
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Die ARD muss jedes zweite Jahr einen Bericht über ihre Aktivitäten so-
wie die Einnahmen und Ausgaben der letzten beiden Jahre verfassen (§ 11e
(2) RStV), der auf der Website verfügbar ist (ARD 2019). Weder eine öffent-
liche Anhörung noch eine regelmäßige Befragung des Publikums sind vor-
gesehen. Die Landesmedienanstalten der ARD verfügen je über einen
Rundfunkrat, dessen Mitglieder verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen
und politischen Parteien angehören und so die «wesentlichen Meinun-
gen» vertreten (§ 32 RStV). Einen eigentlichen Publikumsrat gibt es nicht.

Die ARD arbeitet nicht gewinnorientiert, jedoch sind ihr kommerzielle
Aktivitäten erlaubt (§ 16a RStV), und sie darf Werbung und Sponsoring als
Einnahmequellen nutzen (§ 13 RStV). 2017 verzeichnete die ARD einen
Betriebsertrag von EUR 6‘495 Mio., EUR 5‘590.4 Mio. stammten aus öf-
fentlichen Mitteln (Haushaltsabgabe), je EUR 452.3 Mio. hat die ARD aus
Werbung und sonstigen Erträgen eingenommen (ARD 2018b). Der Anteil
der kommerziellen Finanzierung liegt also im tiefen Bereich.

Die ARD muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die re-
daktionelle Arbeit einmischen (§ 10 RStV; Art. 5 (1) Grundgesetz). Bezüg-
lich Medienfreiheit stellen sowohl Freedom House (2017d: 20/100) als
auch Reporter ohne Grenzen (2017: Rang 16) Deutschland ein gutes Zeug-
nis aus. Um Programmbeschwerden kümmert sich die Landesmedienan-
stalten der ARD, sie müssen für die Entscheidung aber die Zustimmung
ihres Programmbeirats einholen (Art. 32 (5) RStV). Der unabhängige deut-
sche Presserat konzentriert sich auf den Pressesektor (Accountable Journa-
lism 2017d). Die Politik ist indirekt in die durch die Rundfunkräte der
Landesmedienanstalten vollzogenen Wahl oder Abwahl der Intendanten
oder Intendantinnen involviert (z.B. Art. 12 BayRG). Über den Anteil der
öffentlichen Mittel bestimmt jedoch die unabhängige «Kommission zur
Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstal-
ten» (KEF) (§ 14 RStV).

Die ARD ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv, und bietet auf
der eigenen Website einige Diskussionsforen an (ARD o.J.a). Die ARD ist
verpflichtet, mindestens 10% ihrer Sendezeit bzw. ihres Budgets im Fern-
sehbereich in unabhängige Produktionen zu investieren (Art. 17 AVMD-
Richtlinie 1989). Es gibt keine Möglichkeit, eigene Texte und audiovisuelle
Inhalte auf die Website hochzuladen, und es ist nicht vorgesehen, dass das
Publikum eigene Sendungen beisteuert. Der Norddeutsche Rundfunk
(NDR o.J.) bietet auf seiner Website einige Inhalte zur Verwendung unter
einer Creative-Commons-Lizenz an.

Alle Fernsehsender und die meisten Radiosender der ARD sind in
Deutschland unverschlüsselt via Satellit empfangbar, die meisten Fernseh-
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und Radiosender können außerdem über Streaming rezipiert werden
(LyngSat o.J.di, dii, diii, div). Die Fernsehsender haben zudem «must car-
ry»-Status im Kabel und über IPTV und sind digital-terrestrisch frei emp-
fangbar (Kevin/Schneeberger 2015: 24, 46). Die Sender der ARD können
ohne Zusatzkosten genutzt werden, es ist nicht vorgesehen, dass die Orga-
nisation Pay-TV anbietet (§ 13 RStV). Ausgestrahlte Radio- und Fernsehsen-
dungen können zeitversetzt auf der Website rezipiert werden (ARD o.J.b,
ARD o.J.c), es ist jedoch eine zeitliche Beschränkung von sieben Tagen für
die Bereitstellung bei Großereignissen, 30 Tagen bei Filmen festgelegt
(§ 11d (2–3) RSVT). Die ARD ist verpflichtet, zeitlich unbefristete Archive
mit «zeit- und kulturgeschichtlichen Inhalten» zu betreiben (§ 11d (4) RS-
VT), und sie stellt eine Auswahl historischer Inhalte bereit (ARD o.J.d).
Nutzerinnen und Nutzer aus dem Ausland können Radiosendungen auf
der Website von ARD anhören, einige Fernsehsendungen und der Live-
Stream sind jedoch gesperrt. Die ARD betreibt einen eigenen YouTube-Ka-
nal (www.youtube.com/user/ARD).

Der «ARD-Medienverbund» (Fernsehen, Hörfunk und Online) erreichte
im Januar und Februar 2018 eine Tagesreichweite von 80.3% (ARD 2018c:
13). Die Tagesreichweite der Radioprogramme lag 2017 bei 51.2%, der
Marktanteil bei 55.8% (ARD o.J.e). Der Marktanteil der Fernsehprogram-
me (Das Erste und Dritte) schwankte 2017 im Tagesverlauf zwischen 18.3
und 28.3% (ARD o.J.f). Das «digitale Portfolio» der ARD erreichte 2016
mehr als 283 Mio. «Visits», durchschnittlich 23.6 Mio. pro Monat, der Li-
vestream auf DasErste.de hatte im Mai 2016 4.4 Mio. «Visits» (ARD 2018c:
56–57). Im April 2018 waren es im gesamten Netzwerk 262.7 Mio. «Vi-
sits» und 1633.6 Mio. «page impressions» (ARD 2018e). Gemäß einem Eu-
robarometer vertrauen 70% der Deutschen den Informationen und Nach-
richten in Radio und Fernsehen (EC 2018: 6, 7). In der Vertrauensrangliste
des Reuters Institutes (Newman et al. 2018: 80) erreichten die ARD-Nach-
richten in Deutschland 2018 den ersten Platz (7.01/10 Punkten). Der Me-
dia-Pluralism-Monitor gibt den deutschen Medien bezüglich politischer
Unabhängigkeit gute, bezüglich sozialer Inklusion mittlere Noten
(Steindl/Hanitzsch 2018: 9, 11).

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 23) ergibt für die ARD
eine Gesamtpunktzahl von 23 – sie ist also knapp ein «Media Commons».
Am besten schneidet die ARD beim Outcome ab, wo sie bei allen drei
Merkmalen – Reichweite, Zustimmung und Performanz – einem «Media
Commons» entspricht. Erfreulich ist zudem, dass die ARD sehr wenig
kommerzielle Finanzierung aufweist und dass sie Diskussionsforen anbie-
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tet. Eine «Tragödie» ist bei keinem Merkmal zu verzeichnen, jedoch hat die
ARD beim Merkmal CC nur knapp den Status «Grenzfall» erreicht.

Evaluation: ARD als «Media Commons»

Tabelle 4 Evaluation des RTBF als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 1 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 19 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 5 Evaluation des VRT als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 22 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 6 Evaluation des DR als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total:  20 Zustimmung 2 
Performanz 1 

 

Tabelle 7 Evaluation der ARD als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

  
Deutschlandradio (DRadio)

Die Aufgaben des DRadio sind im Rundfunkstaatsvertrag («RStV») defi-
niert. Demnach soll es die kulturellen, sozialen und demokratischen Be-
dürfnisse der deutschen Bevölkerung erfüllen und die Meinungsbildung
ermöglichen. Durch einen Überblick über das internationale, europäische,
nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen
soll es internationale Verständigung, europäische Integration und Zusam-
menhalt in Bund und Ländern fördern. Die Sendungen dienen der Bil-
dung, Information, Beratung, Kultur und Unterhaltung, wichtige Grund-
sätze sind Objektivität, Unparteilichkeit und Ausgewogenheit (§ 11 RStV).
Das DRadio darf «Telemedien», also online zur Verfügung stehende nicht-
lineare audiovisuelle Dienste anbieten, die jedoch «journalistisch-redaktio-
nell» sein müssen (§ 11 d (1), (4) RStV).

Das DRadio muss jedes zweite Jahr einen Bericht über ihre Aktivitäten
sowie die Einnahmen und Ausgaben der letzten beiden Jahre verfassen
(§ 11e (2) RStV), der auf der Website verfügbar ist (DRadio o.J.b). Weder
eine öffentliche Anhörung noch eine regelmäßige Befragung des Publi-
kums sind vorgesehen. Das DRadio verfügt über einen Hörfunkrat, dessen
Mitglieder verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und politischen Par-
teien angehören und so die «wesentlichen Meinungen» vertreten (§ 32
RStV), einen Publikumsrat gibt es jedoch nicht.

Das DRadio arbeitet nicht gewinnorientiert, jedoch sind ihm kommer-
zielle Aktivitäten erlaubt (§ 16a RStV), und es darf Werbung und Sponso-
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ring als Einnahmequellen nutzen (§ 13 RStV). 2017 verzeichnete das DRa-
dio einen Betriebsertrag von EUR 254.8 Mio., EUR 225.6 Mio. stammten
aus öffentlichen Mitteln, EUR 21.6 Mio. aus übrigen Erträgen (DRadio
2018: 19–20). Der Anteil der kommerziellen Finanzierung liegt also im tie-
fen Bereich.

Das DRadio muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die
redaktionelle Arbeit einmischen (§ 10 RStV; Art. 5(1) Grundgesetz). Bezüg-
lich Medienfreiheit stellen sowohl Freedom House (2017d: 20/100) als
auch Reporter ohne Grenzen (2017: Rang 16) Deutschland ein gutes Zeug-
nis aus. Um Programmbeschwerden kümmert sich das DRadio selbst,
muss für die Entscheidung aber die Zustimmung seines Hörfunkrats ein-
holen (§ 32(5) RStV). Der unabhängige deutsche Presserat konzentriert
sich auf den Pressesektor (Accountable Journalism 2017d). Die Politik ist
indirekt in die durch den Hörfunkrat vollzogene Wahl oder Abwahl des
Intendanten oder der Intendantin involviert (§ 26 DRadio-StV). Über den
Anteil der öffentlichen Mittel bestimmt die unabhängige «Kommission
zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstal-
ten» (KEF) (§ 14 RStV).

Die drei Sender des DRadio sind auf gängigen Social-Media-Plattformen
aktiv, es bietet auf der eigenen Website jedoch keine Diskussionsforen an.
Das DRadio ist nicht gesetzlich dazu verpflichtet, mit der Kulturindustrie
zusammenzuarbeiten. Es gibt keine Möglichkeit, eigene Texte und audiovi-
suelle Inhalte auf die Website hochzuladen, und es ist nicht vorgesehen,
dass das Publikum eigene Sendungen beisteuert. Eine Verwendung von
DRadio-Inhalten unter einer Creative-Commons-Lizenz ist nicht vorgese-
hen.

Alle Radiosender des DRadio sind in Deutschland unverschlüsselt via
Satellit empfangbar, sie können außerdem über Streaming rezipiert wer-
den (LyngSat o.J.dii, div). Die Sender des DRadio können ohne Zusatzkos-
ten genutzt werden, es ist nicht vorgesehen, dass die Organisation Pay-TV
anbietet (§ 13 RStV). Ausgestrahlte Radiosendungen können zeitversetzt
auf der Website rezipiert werden (DRadio o.J.c), es ist keine zeitliche Be-
schränkung für die Bereitstellung dieser Inhalte festgelegt. Das DRadio ist
verpflichtet, zeitlich unbefristete Archive mit «zeit- und kulturgeschichtli-
chen Inhalten» zu betreiben (§ 11d (4) RSVT), die Organisation bietet Pod-
casts unter der Rubrik «Aus den Archiven» an (DRadio o.J.d). Nutzerinnen
und Nutzer aus dem Ausland können sich die Sendungen auf der Website
des DRadio anhören. Das DRadio betreibt einen eigenen YouTube-Kanal
(https://www.youtube.com/channel/UCchyEzZDa4NBkSy-8VDUotw).
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Die Tagesreichweite der drei Radiosender des DRadio lag 2017 kumu-
liert bei 2.8%, der Marktanteil bei 1.6% (ARD o.J.d). Die Web-Radios der
drei Sender verzeichneten kumuliert 5 Mio. «Sessions» pro Monat (DRadio
2018: 10). Gemäß einem Eurobarometer vertrauen 70% der Deutschen den
Informationen und Nachrichten im Radio (EC 2018: 6, 7). Der Media-Plu-
ralism-Monitor gibt den deutschen Medien bezüglich politischer Unab-
hängigkeit gute, bezüglich sozialer Inklusion mittlere Noten (Steindl/
Hanitzsch 2018: 9, 11).

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 24) ergibt für das DRadio
eine Gesamtpunktzahl von 19 – es ist also ein «Grenzfall». Am besten
schneidet das DRadio beim Zugang zu den Inhalten ab, wo es in allen drei
Merkmalen – Universalität, On Demand und Ausland – einem «Media
Commons» entspricht. Erfreulich ist zudem, dass das DRadio wenig kom-
merzielle Finanzierung aufweist. Eine «Tragödie» zeigt sich jedoch beim
Merkmal der Reichweite sowie bei der Kollaboration, wo das DRadio bei
zwei Merkmalen – Co-Kreation und CC – einer «Tragödie» entspricht.

Evaluation: DRadio als «Media Commons»Tabelle 8 Evaluation des DRadio als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 0 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 0 

Total: 20 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 9 Evaluation des ZDF als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 10 Evaluation des Yle als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 1 

 

Tabelle 11 Evaluation des FTV als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 2 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 1 
Performanz 2 

 

  

Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)

Die Aufgaben des ZDF sind im Rundfunkstaatsvertrag («RStV») definiert.
Demnach soll es die kulturellen, sozialen und demokratischen Bedürfnisse
der deutschen Bevölkerung erfüllen und die Meinungsbildung ermögli-
chen. Durch einen Überblick über das internationale, europäische, natio-
nale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen soll
es internationale Verständigung, europäische Integration und Zusammen-
halt in Bund und Ländern fördern. Die Sendungen dienen der Bildung,
Information, Beratung, Kultur und Unterhaltung, wichtige Grundsätze
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sind Objektivität, Unparteilichkeit und Ausgewogenheit (§ 11 RStV). Das
ZDF darf «Telemedien», also online zur Verfügung stehende nichtlineare
audiovisuelle Dienste anbieten, die jedoch «journalistisch-redaktio-
nell» sein müssen (§ 11d (1), (4) RStV).

Das ZDF muss jedes zweite Jahr einen Bericht über seine Aktivitäten so-
wie die Einnahmen und Ausgaben der letzten beiden Jahre verfassen (§ 11e
(2) RStV), der auf der Website verfügbar ist (ZDF 2019b). Es ist weder eine
öffentliche Anhörung im Rahmen des Ex-Ante-Tests noch eine regelmäßige
Befragung des Publikums gesetzlich vorgeschrieben. Das ZDF verfügt über
einen Fernsehrat, dessen Mitglieder verschiedenen gesellschaftlichen Grup-
pen und politischen Parteien angehören und so die «wesentlichen Meinun-
gen» vertreten (§ 32 RStV). Einen eigentlichen Publikumsrat gibt es jedoch
nicht.

Das ZDF arbeitet nicht gewinnorientiert, jedoch sind ihm kommerzielle
Aktivitäten erlaubt (§ 16a RStV), und es darf Werbung und Sponsoring als
Einnahmequellen nutzen (§ 13 RStV). 2017 verzeichnete das ZDF einen
Betriebsertrag von EUR 2‘188 Mio., EUR 1‘894.9 Mio. stammten aus öf-
fentlichen Mitteln, EUR 153.7 Mio. aus Werbung und Sponsoring,
EUR 139.4 Mio. aus übrigen Erträgen (ZDF 2019c: o.S.). Der Anteil der
kommerziellen Finanzierung liegt also im tiefen Bereich.

Das ZDF muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die re-
daktionelle Arbeit einmischen (§ 10 RStV; Art. 5 (1) Grundgesetz). Bezüg-
lich Medienfreiheit stellen sowohl Freedom House (2017d: 20/100) als
auch Reporter ohne Grenzen (2017: Rang 16) Deutschland ein gutes Zeug-
nis aus. Um Programmbeschwerden kümmert sich das ZDF selbst, muss
für die Entscheidung aber die Zustimmung seines Fernsehrates einholen
(§. 32 (5) RStV). Der unabhängige deutsche Presserat konzentriert sich auf
den Pressesektor (Accountable Journalism 2017d). Die Politik ist indirekt
in die durch den Fernsehrat vollzogene Wahl oder Abwahl des Intendan-
ten oder der Intendantin involviert (§ 26 ZDF-StV), den Anteil der öffentli-
chen Mittel für das ZDF bestimmt jedoch die unabhängige «Kommission
zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstal-
ten» (KEF) (§ 14 RStV).

Das ZDF ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv, bietet auf der
eigenen Website jedoch keine Diskussionsforen an. Das ZDF ist verpflich-
tet, mindestens 10% seiner Sendezeit bzw. seines Budgets in unabhängige
Produktionen zu investieren (Art. 17 AVMD-Richtlinie 1989). Es gibt keine
Möglichkeit, eigene Texte und audiovisuelle Inhalte auf die Website hoch-
zuladen, und es ist nicht vorgesehen, dass das Publikum eigene Sendungen
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beisteuert. Eine Verwendung von ZDF-Inhalten unter einer Creative-Com-
mons-Lizenz ist in einzelnen Fällen vorgesehen (CC 2008).

Alle Fernsehsender des ZDF sind in Deutschland unverschlüsselt via Sa-
tellit empfangbar, sie können jedoch nicht über Streaming rezipiert wer-
den (LyngSat o.J.di, diii). Die Fernsehsender haben aber «must carry»-Sta-
tus im Kabel und über IPTV und sind digital-terrestrisch frei empfangbar
(Kevin/Schneeberger 2015: 24, 46). Die Sender des ZDF können ohne Zu-
satzkosten genutzt werden, es ist nicht vorgesehen, dass die Organisation
Pay-TV anbietet (§ 13 RSVT). Ausgestrahlte Fernsehsendungen können
zeitversetzt auf der Website rezipiert werden (ZDF o.J.a), es ist jedoch eine
zeitliche Beschränkung von sieben Tagen für die Bereitstellung bei Großer-
eignissen, 30 Tagen bei Filmen festgelegt (§ 11d (2–3) RStV). Das ZDF ist
verpflichtet, zeitlich unbefristete Archive mit «zeit- und kulturgeschichtli-
chen Inhalten» zu betreiben (§ 11d (4) RStV), die Organisation stellt unter
der Rubrik «Geschichte» eine Auswahl historischer Beiträge bereit (ZDF
o.J.b). Nutzerinnen und Nutzer aus dem Ausland können sich die Fernseh-
sendungen auf der Website von ZDF mit einigen Ausnahmen ansehen, der
Live-Stream ist jedoch gesperrt. Das ZDF betreibt einen eigenen YouTube-
Kanal (www.youtube.com/user/zdf).

Der Marktanteil des ZDF lag 2017 bei 13%. Die ZDF-Digitalkanäle er-
reichten 19.4% Marktanteil (ZDF 2018: 3–4). Gemäß einem Eurobarome-
ter vertrauen 70% der Deutschen den Informationen und Nachrichten im
Fernsehen (EC 2018: 6, 7). In der Vertrauensrangliste des Reuters Institutes
(Newman et al. 2018: 80) erreichten die ZDF Nachrichten in Deutschland
2018 den zweiten Platz (6.85/10 Punkten) hinter der ARD. Der Media-Plu-
ralism-Monitor gibt den deutschen Medien bezüglich politischer Unab-
hängigkeit gute, bezüglich sozialer Inklusion mittlere Noten (Steindl/
Hanitzsch 2018: 9, 11).

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 25) ergibt für das ZDF
eine Gesamtpunktzahl von 21 – es ist also ein «Grenzfall». Am besten
schneidet das ZDF beim Outcome ab, wo er in zwei von drei Merkmalen –
Zustimmung und Performanz – einem «Media Commons» entspricht. Er-
freulich ist zudem, dass das ZDF nur wenig kommerzielle Finanzierung
aufweist. Eine «Tragödie» ist bei keinem Merkmal zu verzeichnen, jedoch
hat das ZDF beim Merkmal CC nur knapp den Status des «Grenzfalls» er-
reicht.
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Evaluation: ZDF als «Media Commons»

Tabelle 8 Evaluation des DRadio als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 0 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 0 

Total: 20 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 9 Evaluation des ZDF als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 10 Evaluation des Yle als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 1 

 

Tabelle 11 Evaluation des FTV als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 2 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 1 
Performanz 2 

 

  

Finnland

Yleisradio (Yle)

Der Auftrag von Yle ist im Yle-Gesetz («Laki Yle») definiert. Yle ist ver-
pflichtet, alle Bürgerinnen und Bürger zu gleichen Bedingungen mit viel-
seitigen und umfassenden Radio- und Fernsehprogrammen sowie zusätzli-
chen Diensten zu versorgen. Das Programm besteht aus Informationssen-
dungen, Debatten, kulturellen Sendungen und «inspirierender» Unterhal-
tung, sowie Programmen für Kinder und Jugendliche. Ziel ist es, die De-
mokratie zu stärken, Partizipation zu ermöglichen, Bildung, Integration
und Gleichheit zu fördern, sowie die finnische Kultur zu erhalten. Fin-
nisch- und Schwedisch-sprachige Bürgerinnen und Bürger werden gleich-
behandelt, und Yle bietet Dienste auf Sami, Roma, Gebärdensprache sowie
nach Möglichkeit in weiteren Sprachen an. Yle fördert Toleranz und Multi-
kulturalismus und bietet Programme für Minderheiten sowie fürs Ausland
(s. 7 Laki Yle 1380/1993).

Yle muss jedes Jahr einen Bericht über seine Aktivitäten sowie die Ein-
nahmen und Ausgaben des letzten Jahres verfassen (s. 12b Laki Yle
1380/1993), der auf der Website verfügbar ist (Yle o.J.c). Im Rahmen des
Public Value Tests ist eine Anhörung von Expertinnen und Experten vorge-
sehen (s. 6a-b Laki Yle 1380/1993). Yle verfügt über einen 21-köpfigen,
vom Parlament gewählten Aufsichtsrat, in dem Personen aus Kunst, Wis-
senschaft, Bildung, Wirtschaft, sowie Vertreterinnen und Vertreter von so-
zialen Gruppen und sprachlichen Minderheiten einsitzen (s. 5 Laki Yle
1380/1993). Ein eigentlicher Publikumsrat ist jedoch nicht vorgesehen.

Tabelle 25

6.5

6.5.1
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Yle arbeitet nicht gewinnorientiert, jedoch sind ihm kommerzielle Akti-
vitäten erlaubt (s. 7b Laki Yle 1380/1993). Die Sender und Dienste von Yle
müssen aber frei von Werbung und Sponsoring sein (s. 12 Laki Yle
1380/1993). 2017 verzeichnete Yle einen Betriebsertrag von
EUR 472.3 Mio., EUR 461.8 Mio. stammten aus öffentlichen Mitteln
(Rundfunksteuer), EUR 10.5 Mio. stammen aus Programmverkäufen und
Dienstleistungen (YLE 2018a: 16). Der Anteil der kommerziellen Finanzie-
rung liegt also im tiefen Bereich.

Yle muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die redaktio-
nelle Arbeit einmischen (s. 7a Laki Yle 1380/1993, Art. 12 Suomen Perus-
tuslaki 731/1999). Bezüglich Medienfreiheit stellen sowohl Freedom House
(2017d: 12/100) als auch Reporter ohne Grenzen (2017: Rang 3) Finnland
ein gutes Zeugnis aus. Um Programmbeschwerden kümmert sich der für
alle Medien zuständige, unabhängige Rat für Massenmedien («Julkisen
Sanan Neuvosto») (JSN 2008, Accountable Journalism 2017e). Der Gene-
raldirektor bzw. die Generaldirektorin wird vom durch das Parlament ge-
wählten Aufsichtsrat gewählt (s. 5, 6 Laki Yle). Die einkommensabhängige
Rundfunksteuer ist jedoch auf 2.5% des Nettoeinkommens festgelegt
(Muutetaan Laki YLE § 2 817/2017).

Yle ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv und bietet auf der ei-
genen Website einige Diskussionsforen an. Yle ist verpflichtet, mindestens
10% seiner Sendezeit bzw. seines Budgets im Fernsehbereich in unabhängi-
ge Produktionen zu investieren (Art. 17 AVMD-Richtlinie 1989). Es gibt
keine Möglichkeit, eigene Texte und audiovisuelle Inhalte auf die Website
hochzuladen, und es ist nicht vorgesehen, dass das Publikum eigene Sen-
dungen beisteuert. Eine Verwendung von Yle-Inhalten unter einer Creati-
ve-Commons-Lizenz ist teilweise vorgesehen (Yle o.J.d).

Alle Radio- und einzelne Fernsehsender von Yle können in Finnland
über Streaming rezipiert werden, sie sind jedoch nicht unverschlüsselt via
Satellit empfangbar (LyngSat o.J.ei, eii). Die Fernsehsender haben
aber «must carry»-Status im Kabel und über IPTV und im terrestrischen
Netz und sind digital-terrestrisch frei empfangbar (Kevin/Schneeberger
2015: 24, 47). Die Sender von Yle können ohne Zusatzkosten genutzt wer-
den, es ist nicht vorgesehen, dass die Organisation Pay-TV anbietet (s. 7
Laki Yle). Ausgestrahlte Radio- und Fernsehsendungen können zeitversetzt
auf der Website rezipiert werden (Yle o.J.e), eine zeitliche Beschränkung
für die Bereitstellung dieser Inhalte ist nicht gesetzlich festgelegt. Yle ist
nicht dazu verpflichtet, ihre Beiträge zeitlich unbefristet zu archivieren,
stellt auf der Website aber eine Auswahl älterer Inhalte bereit (Yle o.J.f).
Nutzerinnen und Nutzer aus dem Ausland können sich die Radiosendun-

6.5 Finnland

153

https://doi.org/10.5771/9783748901471 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783748901471
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


gen auf der Website von Yle anhören, der Live-Stream und einzelne Fern-
sehsendungen sind jedoch gesperrt. Yle betreibt einige eigene YouTube-Ka-
näle (u.a. https://www.youtube.com/user/yle).

Die Wochenreichweite der Yle-Radioprogramme lag 2017 bei 51%, ihr
Marktanteil bei 49%. Die Wochenreichweite der TV-Programme lag bei
83% und der Marktanteil bei 43%. Die Wochenreichweite des Webange-
bots lag bei 62%, und es wurden täglich 1.5 Mio. Video- oder Audioclips
auf Areena online gestartet (Yle 2018b: 12–13). Gemäß einem Eurobaro-
meter vertrauen 91% der Finninnen und Finnen den Informationen und
Nachrichten im Radio und 90% denen im Fernsehen (EC 2018: 6, 7). In
der Vertrauensrangliste des Reuters Institutes (Newman et al. 2018: 76) er-
reichten die Yle Nachrichten in Finnland 2018 den ersten Platz (7.91/10
Punkten). Der Media-Pluralism-Monitor gibt den finnischen Medien be-
züglich politischer Unabhängigkeit und bezüglich sozialer Inklusion mitt-
lere Noten (Manninen 2018: 9, 11).

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 26) ergibt für Yle eine Ge-
samtpunktzahl von 23 – es ist also knapp ein «Media Commons». Am bes-
ten schneidet Yle beim Zugang zu den Inhalten und beim Outcome ab,
wo es jeweils bei zwei von drei Merkmalen – Universalität und On De-
mand bzw. Reichweite und Zustimmung – einem «Media Commons» ent-
spricht. Erfreulich ist zudem, dass das Yle sehr wenig kommerzielle Finan-
zierung aufweist, dass es Diskussionsforen anbietet und die Möglichkeit
von Creative-Commons-Lizenzen schon genutzt hat. Eine «Tragödie» ist
bei keinem Merkmal zu verzeichnen..

Evaluation: Yle als «Media Commons»

Tabelle 8 Evaluation des DRadio als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 0 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 0 

Total: 20 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 9 Evaluation des ZDF als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 10 Evaluation des Yle als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 1 

 

Tabelle 11 Evaluation des FTV als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 2 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 1 
Performanz 2 
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Frankreich

France Télévisions (FTV)

Die Aufgaben von FTV sind im Rundfunkgesetz («Loi 1067/1986») und in
einem per Dekret definierten Pflichtenheft («Cahier des Charges») defi-
niert und werden in einem Vertrag («Contrat d’Objectifs et de Moyens»)
für jeweils 3 bis 5 Jahre konkretisiert. Das publizistische Angebot von FTV
soll möglichst vielfältig sein und unterschiedliche redaktionelle Linien be-
inhalten. Das Pflichtenheft beschreibt detailliert 15 Genres, die bedient
werden sollen: Kultur, Musik, Events, Wissenschaft und Bildung, Sport,
Film, Kino, Dokumentationen, Jugendsendungen, Information und De-
batte, Medienbildung, Europa, Religion, Spiele. Auch die Ziele, die FTV
erreichen soll – einerseits bürgernah und sozial sein, andererseits das poli-
tische, professionelle und städtische Leben abbilden – sowie die Art der
Zusammenarbeit mit anderen Sendern werden im Detail ausgeführt. Wei-
ter soll FTV innovative Programme und neue Formate entwickeln und das
Erlernen von Fremdsprachen ermöglichen (Art. 2, 4–18, 23, 26, 35–44, 45–
56, 60–69 Cahier des Charges FTV). Neben Radio und Fernsehen soll auch
VOD bereitgestellt werden (Art. 1, 22 Cahier des Charges FTV).

FTV muss jedes Jahr einen Bericht über seine Aktivitäten sowie die Ein-
nahmen und Ausgaben des letzten Jahres verfassen (Art. 70 Cahier des
Charges FTV), der auf der Website normalerweise12 verfügbar ist. Darüber
hinaus muss FTV regelmäßig seine Reichweite auf allen Kanälen messen
und qualitative Daten über die generelle Zufriedenheit des Publikums so-
wie über deren Wahrnehmung von Unparteilichkeit und gezeigter Vielfalt
erheben. Die Ergebnisse müssen veröffentlicht werden (Art. 20 Cahier des
Charges FTV). Eine öffentliche Anhörung bei der Erneuerung des Vertrags
mit der Regierung ist nicht vorgesehen. FTV verfügt über einen Publi-
kumsrat (Art. 46 Loi 1067/1986), jedoch gibt es keine Vorgaben zur Vertre-
tung gesellschaftlicher Gruppen in den Gremien.

FTV arbeitet nicht gewinnorientiert, jedoch sind ihm kommerzielle Ak-
tivitäten erlaubt, und es darf Werbung und Sponsoring als Einnahmequel-
len nutzen (Art. 27 Cahier des Charges FTV). 2017 verzeichnete FTV einen
Betriebsertrag von EUR 3107.2 Mio., EUR 2548.1 Mio. stammten aus öf-
fentlichen Mitteln (Gebühren und Steuern), EUR 382.1 Mio. aus Werbung

6.6

6.6.1

12 Zum Zeitpunkt als dieses Buch gedruckt wurde war nur der Finanzbericht des
Jahres 2018 verfügbar, der Jahresbericht 2018 jedoch nicht.
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und Sponsoring, EUR 177 Mio. aus anderen Einnahmen (FTV 2018: 21).
Der Anteil der kommerziellen Finanzierung liegt also im tiefen Bereich.

FTV muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die redaktio-
nelle Arbeit einmischen (Art. 1 Loi 1067/1986; Art. XI de la Constitution
Française). Bezüglich Medienfreiheit stellen sowohl Freedom House
(2017d: 26/100) als auch Reporter ohne Grenzen (2017: Rang 39) Frank-
reich ein gutes Zeugnis aus, kritisieren jedoch den Umgang mit Verleum-
dungsvorwürfen. Um Programmbeschwerden kümmert sich FTV im ers-
ten Schritt selbst (FTV o.J.b), danach übernimmt die staatliche Regulie-
rungsbehörde «Conseil Supérieur de l’audiovisuel» (CAS) (Art. 1, 3.1, 42
Loi 1067/1986, CSA o.J.), Frankreich verfügt über keinen unabhängigen
Presserat (Accountable Journalism 2017f). Der Staat ist jedoch indirekt in-
volviert in die Wahl des Generaldirektors bzw. der Generaldirektorin
(Art. 47-1, 47-4 Loi 1067/1986). Die Höhe der öffentlichen Mittel von FTV
wird durch Parlament und Regierung festgelegt, ist jedoch an den Verbrau-
cherindex gebunden (Art. 53 VI-VII Loi 1067/1986, Art. 1605 Abs. I-III
CGI).

FTV ist auf gängigen Social-Media-Plattformen, bietet aber auf der eige-
nen Website keine Diskussionsforen an. FTV ist verpflichtet, mindestens
10% seiner Sendezeit bzw. seines Budgets in unabhängige Produktionen zu
investieren (Art. 17 AVMD-Richtlinie 1989). Es gibt keine Möglichkeit, ei-
gene Texte und audiovisuelle Inhalte auf die Website hochzuladen, und es
ist auch nicht vorgesehen, dass das Publikum eigene Sendungen beisteuert.
Eine Verwendung von FTV-Inhalten unter einer Creative-Commons-Li-
zenz ist nicht vorgesehen.

Die meisten Fernsehsender von FTV sind in Frankreich unverschlüsselt
via Satellit empfangbar, sie können außerdem über Streaming rezipiert
werden (LyngSat o.J.fi, fiii). Die Fernsehsender haben zudem «must carry»-
Status im Kabel sowie über Satellit, und das digital-terrestrische und mobi-
le Netz und sind digital-terrestrisch frei empfangbar (Kevin/Schneeberger
2015: 24, 47). Die Sender von FTV können ohne Zusatzkosten genutzt
werden, es ist nicht vorgesehen, dass die Organisation Pay-TV anbietet
(Art. 1er Décret n° 2009-796). Ausgestrahlte Sendungen können zeitver-
setzt auf der Website rezipiert werden (FTV o.J.c), eine zeitliche Beschrän-
kung für die Bereitstellung dieser Inhalte ist nicht festgelegt. FTV ist ver-
pflichtet, die eigenen Beiträge dem Institut National de l’audiovisuel (INA)
zur Archivierung zuzustellen (Art. 49 Loi n° 86-1067, Art. 60 Cahier des
Charges FTV). Die Organisation verzichtet jedoch darauf, auf der Website
eine Auswahl an älteren Beiträgen bereitzustellen. Nutzerinnen und Nut-
zer aus dem Ausland können auf die Radiobeiträge der Website zurück-
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greifen, zahlreiche Fernsehbeiträge sind jedoch gesperrt. FTV betreibt
einen eigenen YouTube-Kanal (www.youtube.com/user/myFrancetv).

Der Marktanteil der TV-Programme von FTV lag 2017 im Schnitt bei
28.1% (Médiamétrie 2018: 2). Auf ihren Websiten verzeichnete FTV 201613

zudem 106 Mio. «Visits» pro Monat und 350 Mio. Video-Streams (FTV
o.J.d). Gemäß einem Eurobarometer vertrauen 63% der Französinnen und
Franzosen den Informationen und Nachrichten im Fernsehen (EC 2018: 6,
7). In der Vertrauensrangliste des Reuters Institutes (Newman et al. 2018:
76) erreichten die FTV-Nachrichten in Frankreich 2018 den zweiten Platz
(6.47/10 Punkten). Der Media-Pluralism-Monitor gibt den französischen
Medien bezüglich politischer Unabhängigkeit und bezüglich sozialer In-
klusion gute Noten (García-Graña/Vedel/Grassler 2018: 9, 11).

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 27) ergibt für FTV eine Ge-
samtpunktzahl von 21 – es ist also ein «Grenzfall». Am besten schneidet
FTV beim Zugang zu den Inhalten ab, hier entspricht es in zwei von drei
Merkmalen – Universalität und On Demand – einem «Media Commons».
Erfreulich ist zudem, dass FTV nur wenig kommerzielle Finanzierung auf-
weist. Eine «Tragödie» ist jedoch beim Merkmal CC zu verzeichnen, außer-
dem hat FTV beim Merkmal Rechenschaft nur knapp den Status «Grenz-
fall» erreicht.

Evaluation: FTV als «Media Commons»

Tabelle 8 Evaluation des DRadio als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 0 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 0 

Total: 20 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 9 Evaluation des ZDF als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 10 Evaluation des Yle als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 1 

 

Tabelle 11 Evaluation des FTV als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 2 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 1 
Performanz 2 

 

  

Tabelle 27

13 Der Jahresbericht von FTV zum Jahr 2017 war im Mai 2019 nicht komplett ver-
fügbar, nur auf die (finanziellen) Kennzahlen konnte zugegriffen werden (FTV
2018).
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Radio France (RF)

Die Aufgaben von RF sind im Rundfunkgesetz («Loi 1067/1986») und in
einem per Dekret definierten Pflichtenheft («Cahier des Charges») defi-
niert und werden in einem Vertrag («Contrat d’Objectifs et de Moyens»)
für jeweils 3 bis 5 Jahre konkretisiert. Die Aufgabe von Radio France ist es,
alle Teile der Bevölkerung zu versorgen, das französische Erbe zu schützen
und zwischen verschiedenen Gruppierungen auf nationaler und regionaler
Ebene zu vermitteln (Art. 3 Cahier des Charges RF). Das Unternehmen
soll unabhängig berichten, sich gegenüber dem Publikum sensibel verhal-
ten, zur Kohäsion beitragen, und auf sprachliche Qualität achten (Art. 4, 5,
5-1, 6 Cahier des Charges RF). Das Pflichtenheft definiert zudem Genres:
Information, Musik, oder auch Fiktion (Art. 26–31 Cahier des Charges
RF).

RF muss jedes Jahr einen Bericht über ihre Aktivitäten sowie die Ein-
nahmen und Ausgaben des letzten Jahres verfassen (Art. 103 Cahier des
Charges RF), der auf der Website verfügbar ist (RF o.J.b). Eine öffentliche
Anhörung bei der Erneuerung des Vertrags mit der Regierung ist nicht vor-
gesehen. RF verfügt über keinen Publikumsrat, und es gibt keine Vorgaben
zur Vertretung gesellschaftlicher Gruppen in den Gremien.

RF arbeitet nicht gewinnorientiert, jedoch sind ihm kommerzielle Akti-
vitäten erlaubt, und es darf Werbung und Sponsoring als Einnahmequel-
len nutzen (Art. 32 Cahier des Charges RF). 2017 verzeichnete RF einen
Betriebsertrag von EUR 656 Mio., EUR 577.8 Mio. stammten aus öffentli-
chen Mitteln, EUR 48.4 Mio. aus Werbeeinnahmen, EUR 14.4 Mio. aus
Partnerschaften und EUR 15.4 aus anderen Einnahmen (RF 2018: 81–82).
Der Anteil der kommerziellen Finanzierung liegt also im tiefen Bereich.

RF muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die redaktio-
nelle Arbeit einmischen (Art. 1 Loi 1067/1986; Art. XI de la Constitution
Française). Bezüglich Medienfreiheit stellen sowohl Freedom House
(2017d: 26/100) als auch Reporter ohne Grenzen (2017: Rang 39) Frank-
reich ein gutes Zeugnis aus, kritisieren jedoch den Umgang mit Verleum-
dungsvorwürfen. Um Programmbeschwerden kümmert sich RF im ersten
Schritt selbst (RF o.J.c), danach übernimmt die staatliche Regulierungsbe-
hörde «Conseil Supérieur de l’audiovisuel» (CAS) (Art. 1, 3.1, 42 Loi
1067/1986, CSA o.J.), Frankreich verfügt über keinen unabhängigen Pres-
serat (Accountable Journalism 2017f). Der Staat ist jedoch indirekt invol-
viert in die Wahl des Generaldirektors bzw. der Generaldirektorin
(Art. 47-2, 47-4 Loi 1067/1986). Der Anteil der öffentlichen Mittel für RF
wird durch Parlament und Regierung festgelegt, ist jedoch an den Verbrau-

6.6.2
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cherindex gebunden (Art. 53 VI-VII Loi 1067/1986, Art. 1605 Abs. I-III
CGI).

RF ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv, bietet auf der eige-
nen Website jedoch keine Diskussionsforen an. RF ist verpflichtet, die
Mehrheit der Sendezeit mit französischen Chansons zu bespielen und jun-
ge Talente zu fördern (Art. 30 Cahier des Charges RF). Es gibt keine Mög-
lichkeit, eigene Texte und audiovisuelle Inhalte auf die Website hochzula-
den, und es ist nicht vorgesehen, dass das Publikum eigene Sendungen bei-
steuert. Eine Verwendung von RF-Inhalten unter einer Creative-Com-
mons-Lizenz ist nicht vorgesehen.

Alle Radiosender des RF sind in Frankreich unverschlüsselt via Satellit
empfangbar, sie können außerdem über Streaming rezipiert werden (Lyng-
Sat o.J.fii, fiv). Ausgestrahlte Sendungen können zeitversetzt auf der Web-
site rezipiert werden, eine zeitliche Beschränkung für die Bereitstellung
dieser Inhalte ist nicht festgelegt. RF ist verpflichtet, die eigenen Beiträge
dem Institut National de l’audiovisuel (INA) zur Archivierung zuzustellen
(Art. 49 Loi n° 86-1067, Art. 63–66 Cahier des Charges RF). Die Organisati-
on verzichtet jedoch darauf, auf der Website eine Auswahl an älteren Bei-
trägen bereitzustellen. Nutzerinnen und Nutzer aus dem Ausland können
auf der Website auf die Radiobeiträge zugreifen, und RF betreibt einen ei-
genen YouTube-Kanal (www.youtube.com/user/radiofrance).

Die durchschnittliche Tagesreichweite der Radioprogramme von RF lag
2017 bei 26.9%. Die digitalen Dienste verzeichneten 2017 insgesamt
441 Mio. «Visits», 92.5 Mio. Podcast Downloads, und 63.8 Mio. Höraktivi-
täten (RF 2018: 86). Gemäß einem Eurobarometer vertrauen 76% der Fran-
zösinnen und Franzosen den Informationen und Nachrichten im Radio
(EC 2018: 6, 7). Der Media-Pluralism-Monitor gibt den französischen Me-
dien bezüglich politischer Unabhängigkeit und bezüglich sozialer Inklusi-
on gute Noten (García-Graña/Vedel/Grassler 2018: 9, 11).

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 28) ergibt für das RF eine
Gesamtpunktzahl von 21 – es ist also ein «Grenzfall». Am besten schneidet
RF beim Zugang zu den Inhalten ab, wo es bei allen drei Merkmalen –
Universalität, On Demand und Ausland – einem «Media Commons» ent-
spricht. Erfreulich ist zudem, dass das RF nur wenig kommerzielle Finan-
zierung aufweist. Eine «Tragödie» ist bei den Merkmalen Einbezug und
CC zu verzeichnen.
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Evaluation: RF als «Media Commons»Tabelle 12 Evaluation des RF als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 0 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 13 Evaluation der BBC als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 14 Evaluation des C4 als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 0 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 0 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 18 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 15 Evaluation von S4C als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

  

Großbritannien

British Broadcasting Corporation (BBC)

Die Aufgaben der BBC werden in der «Royal Charter» und einem «Agree-
ment» definiert und in einer Vereinbarung («Operating Agreement») mit
der unabhängigen Regulierungsbehörde («OFCOM») für jeweils 10 Jahre
konkretisiert. Zudem machen das Kommunikationsgesetz («Communicati-
ons Act») und die beiden Rundfunkgesetze («Broadcasting Act») von 1990
und 1996 Vorgaben. Die Mission der BBC ist «to inform, educate and en-
tertain» (s. 5 Royal Charter). Konkret werden fünf Ziele und entsprechen-
de Maßnahmen definiert: Erstens sollen objektive Informations- und
Nachrichtensendungen den Bürgern und Bürgerinnen helfen, die Welt
und das politische System zu verstehen. Zweitens sollen die BBC-Inhalte
das Interesse der Bevölkerung an verschiedensten Themen wecken. Drit-
tens sollen Eigenproduktionen die Kreativindustrie stimulieren. Viertens
soll die BBC durch nationale, regionale und lokale Inhalte ihre verschiede-
nen Kulturen, Religionen, Einstellungen und Sprachen reflektieren. Fünf-
tens soll der Austausch mit dem Ausland gefördert werden (s. 6 Royal
Charter, s. 1.16–1.40 Operating Agreement). Dabei soll die BBC das Publi-
kum in England, Schottland, Wales und Nordirland gut versorgen (s. 1.2.3
BBC Licence). Zum Auftrag gehören auch digitale, interaktive Services
(Schedule 3, (s. 4.2h) BBC Licence).

Die BBC muss jedes Jahr einen Bericht über ihre Aktivitäten sowie die
Einnahmen und Ausgaben des letzten Jahres verfassen (s. 1.13 BBC Li-
cence, s. 37 Royal Charter), der auf der Website verfügbar ist (BBC o.J.b).
Darüber hinaus muss die BBC jedes Jahr einen Finanz- und Arbeitsplan

Tabelle 28
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publizieren (s. 1.7 BBC Licence, s. 36 Royal Charter), die eigene Perfor-
manz messen (s. 20 (3d) Royal Charter), und sich von der OFCOM min-
destens zweimal reviewen lassen (s. 51 Royal Charter). Eine öffentliche An-
hörung findet alle zehn Jahre statt, wenn die BBC-Lizenz erneuert wird (s.
1.8 BBC Licence, s. 59 Royal Charter). Die BBC muss zudem die Ansichten
und Interessen der Öffentlichkeit und des Publikums in Erfahrung brin-
gen (s. 10 Royal Charter). Mit der Schließung des BBC Trust am 2. April
2017 wurden auch die Publikumsräte in England, Nordirland, Schottland
und Wales abgeschafft (BBC o.J.c, BBC o.J.d).

Der BBC sind kommerzielle Aktivitäten erlaubt, jedoch gehört dazu kei-
ne Werbefinanzierung (s. 23, 49 (4a) BBC Agreement, s. 7 (1d), (6) Royal
Charter). 2017 verzeichnete die BBC einen Betriebsertrag von GBP
5‘062.7 Mio. (EUR 5774.9 Mio.), GBP 3‘830.2 Mio. (EUR 4379.3 Mio.)
stammten aus öffentlichen Mitteln (Gebühren), GBP 1‘232.5 Mio.
(EUR 1405.9 Mio.) aus anderen Erträgen (BBC 2018: 180, 185). Der Anteil
der kommerziellen Finanzierung liegt also im mittleren Bereich.

Die BBC muss unabhängig sein, d.h. der Staat bzw. die OFCOM darf
sich nicht in die redaktionelle Arbeit einmischen (s. 319 (4f) Communica-
tions Act 2003, s. 4 BBC Agreement, s. 3 (1), 20 (2) Royal Charter). Free-
dom House (2017d: 25/100) und Reporter ohne Grenzen (2017: Rang 40)
stellen Großbritannien bezüglich Medienfreiheit ein gutes Zeugnis aus.
Um Programmbeschwerden kümmert sich in einem ersten Schritt die BBC
selbst (BBC o.J.e), dann übernimmt die unabhängige Regulierungsbehör-
de OFCOM bzw. die Broadcasting Standards Commission (s. 319, 325, 328,
Schedule 12 (s. 12–15, 20) Communications Act 2003, s. 106–121 Broadcas-
ting Act 1996). Der unabhängige britische Presserat konzentriert sich auf
den Pressesektor (Accountable Journalism 2017g). Der Staat ist indirekt in-
volviert in die Wahl des Generaldirektors bzw. der Generaldirektorin durch
das BBC Board (s. 26 (1) Royal Charter, s. 25 BBC Licence, BBC o.J.f), und
der Anteil der öffentlichen Mittel für die BBC wird vom Staatssekretariat
festgelegt (s. 43 Royal Charter).

Die BBC ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv und bietet auf
der eigenen Website Diskussionsforen an. Die BBC ist verpflichtet, 25%
ihrer Sendezeit in unabhängige Produktionen zu investieren (s. 277 (1),
Schedule 12 (s. 1) Communications Act 2003). Es gibt keine Möglichkeit,
eigene Texte und audiovisuelle Inhalte auf die Website hochzuladen, und
es ist nicht vorgesehen, dass das Publikum eigene Sendungen beisteuert.
Eine Verwendung von BBC-Inhalten unter einer Creative-Commons-Li-
zenz war teilweise vorgesehen (CC 2009).
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Alle Radio- und Fernsehsender der BBC sind in Großbritannien unver-
schlüsselt via Satellit empfangbar, die Radiosender können außerdem über
Streaming rezipiert werden (LyngSat o.J.gi, gii, giii, giv). Die Fernsehsen-
der haben zudem «must carry»-Status in vielgenutzten Netzwerken und
sind digital-terrestrisch frei empfangbar (Kevin/Schneeberger 2015: 24, 47).
Die BBC darf jedoch «subscription services» entwickeln (s. 50 (1) BBC
Agreement). Ausgestrahlte Radio- und Fernsehsendungen können zeitver-
setzt auf der Website rezipiert werden (BBC o.J.g, BBC o.J.h), eine zeitliche
Beschränkung für die Bereitstellung wurde für 30 Tage festgelegt (BBC
o.J.i). Die BBC ist verpflichtet, die eigenen Beiträge zu archivieren und
dem Publikum «angemessene» Möglichkeiten des Zugangs geben (s. 69
BBC Agreement). Sie stellt auf der Website eine Auswahl älterer Inhalte
bereit (BBC o.J.j). Für Nutzerinnen und Nutzer aus dem Ausland sind die
Fernsehbeiträge gesperrt, die Radiosender können jedoch angehört wer-
den. Die BBC betreibt einen eigenen YouTube-Kanal (www.youtube.com/u
ser/BBC).

Die wöchentliche Reichweite der Radioprogramme der BBC bei den
über 15-Jährigen lag 2017 bei 64%, diejenige der TV-Programme bei 80%
und diejenige der Onlineangebote bei 74% (BBC 2018: 41). Gemäß einem
Eurobarometer vertrauen 69% der Britinnen und Briten den Informatio-
nen und Nachrichten im Radio und 73% denen im Fernsehen (EC 2018: 6,
7). In der Vertrauensrangliste des Reuters Institutes (Newman et al. 2018:
62) erreichten die BBC-Nachrichten in Großbritannien 2018 den ersten
Platz (7.02/10 Punkten). Der Media-Pluralism-Monitor gibt den britischen
Medien bezüglich politischer Unabhängigkeit gute, bezüglich sozialer In-
klusion mittlere Noten (Craufurd Smith/Cavaliere 2018: 8, 9).

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 29) ergibt für die BBC eine
Gesamtpunktzahl von 23 – sie ist also knapp ein «Media Commons». Am
besten schneidet die BBC beim Outcome ab, hier entspricht sie in allen
drei Merkmalen – Reichweite, Zustimmung und Performanz –
einem «Media Commons». Erfreulich ist zudem, dass die BBC zahlreiche
Instrumente der Rechenschaft nutzt und Creative-Commons-Lizenzen ge-
nutzt hat und dass sie Diskussionsforen anbietet. Eine «Tragödie» ist bei
keinem Merkmal zu verzeichnen.
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Evaluation: BBC als «Media Commons»

Tabelle 12 Evaluation des RF als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 0 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 13 Evaluation der BBC als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 14 Evaluation des C4 als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 0 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 0 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 18 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 15 Evaluation von S4C als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

  

Channel 4 (C4)

Die Aufgaben von C4 werden im Kommunikationsgesetz («Communicati-
ons Act») und in den Rundfunkgesetzen («Broadcasting Act») von 1990
und 1996 definiert und in einer Lizenz («licence») für jeweils 10 Jahre kon-
kretisiert14. Demnach soll C4 qualitativ hochwertige Medieninhalte för-
dern, anbieten und vertreiben, die den Interessen einer kulturell diversen
Gesellschaft entsprechen. Dazu gehören Filme, Nachrichten, aber auch
Sendungen für Kinder und Jugendliche, sowie das Schulfernsehen. Die
Programme sollen alternative Sichtweisen zeigen und Kreativität, Partizipa-
tion, Innovation und globalen Austausch fördern. C4 soll auch digitale
und On-Demand Dienste anbieten (s. 198A, 296 Communications Act
2003) und einen eigenen Charakter haben (s. 265 (3d) Communications
Act 2003). C4 soll jedoch nicht selbst in die Produktion der ausgestrahlten
Sendungen involviert sein (s. 295 Communications Act 2003).

C4 muss jedes Jahr einen Bericht über seine Aktivitäten sowie die Ein-
nahmen und Ausgaben des letzten Jahres verfassen (Schedule 3 (s. 13)
Broadcasting Act 1990), der jeweils auf der Website verfügbar ist (C4 o.J.b).
C4 muss außerdem ein «Statement of Media Content Policy» und ein
«Statement of Programme Policy» verfassen (s. 198A, 266 Communications
Act 2003). Außerdem führt die OFCOM jährlich ein Review durch (s.
198C Communications Act 2003). Eine öffentliche Anhörung ist nicht vor-
gesehen, auch keine regelmäßige Befragung des Publikums. C4 verfügt

Tabelle 29
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14 Die Lizenz von 2004 wurde von der Regulierungsbehörde OFCOM 2014 mit we-
nigen Anpassungen um 10 Jahre verlängert (OFCOM 2014).
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über keinen Publikumsrat, und es gibt keine Vorschriften, die besagen,
dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen in der Organisation vertreten
sein müssen.

C4 arbeitet nicht gewinnorientiert (C4 o.J.a), jedoch sind ihm kommer-
zielle Aktivitäten erlaubt (s. 199 Communications Act 2003), und er finan-
ziert sich durch Werbung und Sponsoring (s. 18 C4 Licence). 2017 ver-
zeichnete C4 einen Betriebsertrag von GBP 960 Mio. (EUR 1095.1 Mio.),
GDP 897 Mio. (EUR 1023.2 Mio.) stammten aus Werbung und Sponso-
ring, GDP 63 Mio. (EUR 71.9 Mio.) aus anderen Erträgen (C4 2018: 4,
147). Der Anteil der kommerziellen Finanzierung liegt also im hohen Be-
reich.

C4 muss unabhängig sein, d.h. die OFCOM darf sich nicht in die redak-
tionelle Arbeit einmischen (s. 319 (4f) Communications Act 2003). Free-
dom House (2017d: 25/100) und Reporter ohne Grenzen (2017: Rang 40)
stellen Großbritannien bezüglich Medienfreiheit ein gutes Zeugnis aus.
Um Programmbeschwerden kümmert sich C4 in einem ersten Schritt
selbst (Channel 4 o.J.c), dann übernimmt die unabhängige Regulierungs-
behörde OFCOM bzw. die Broadcasting Standards Commission (s. 319,
325, 328, Schedule 12 (s. 12–15, 20) Communications Act 2003, s. 106–121
Broadcasting Act 1996). Der unabhängige britische Presserat konzentriert
sich auf den Pressesektor (Accountable Journalism 2017g). Das Staatssekre-
tariat bestätigt die Mitglieder des C4-Vorstands, die dann wiederum den
Generaldirektor bzw. die Generaldirektorin wählen (s. 23, Schedule 3 (s. 9)
Broadcasting Act 1990).

C4 ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv, bietet auf der eige-
nen Website jedoch keine Diskussionsforen an. C4 ist verpflichtet, 25% sei-
ner Sendezeit in unabhängige Produktionen zu investieren (s. 277 (1)
Communications Act 2003). Es gibt keine Möglichkeit, eigene Texte und
audiovisuelle Inhalte auf die Website hochzuladen, und es ist nicht vorge-
sehen, dass das Publikum eigene Sendungen beisteuert. Eine Verwendung
von C4-Inhalten unter einer Creative-Commons-Lizenz ist nicht vorgese-
hen.

Alle Fernsehsender von C4 sind in Großbritannien unverschlüsselt via
Satellit empfangbar, sie können außerdem über Streaming rezipiert wer-
den (LyngSat o.J.gi, giii). Der Hauptsender Channel 4 hat «must carry»-Sta-
tus in vielgenutzten Netzwerken und ist digital-terrestrisch frei empfang-
bar (Kevin/Schneeberger 2015: 24, 47). Ausgestrahlte Sendungen können
zeitversetzt auf der Website rezipiert werden (C4 o.J.d), eine zeitliche Be-
schränkung für die Bereitstellung dieser Inhalte ist nicht festgelegt. Chan-
nel 4 ist verpflichtet, einen Beitrag an das nationale TV-Archiv zur bezah-
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len, da dieses seine Sendungen archiviert (s. 182 Broadcasting Act 1990),
die Organisation verzichtet jedoch darauf, auf der Website eine Auswahl äl-
terer Beiträge bereitzustellen. Für Nutzerinnen und Nutzer aus dem Aus-
land sind die audiovisuellen Inhalte der Website gesperrt, jedoch betreibt
Channel 4 einen eigenen YouTube-Kanal (www.youtube.com/user/channel
4).

Der Marktanteil der Fernsehprogramme von C4 erreichte 2017 10.5% –
5.9% davon im traditionellen Fernsehen, 4.6% im digitalen Bereich (C4
2018: 84). Die Monatsreichweite der TV-Programme von C4 lag bei 81.4%
aller Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer (C4 2018: 74, 83). C4 hatte
16.6 Mio. registrierte Onlinenutzerinnen und -nutzer und verzeichnete
719 Mio. «Video Views» (C4 2018: 58). Gemäß einem Eurobarometer ver-
trauen 73% der Britinnen und Briten den Informationen und Nachrichten
im Fernsehen (EC 2018: 6, 7). In der Vertrauensrangliste des Reuters Insti-
tutes (Newman et al. 2018: 62) erreichten die C4-Nachrichten in Großbri-
tannien 2018 den dritten Platz (6.68/10 Punkten). Der Media-Pluralism-
Monitor gibt den britischen Medien bezüglich politischer Unabhängigkeit
gute, bezüglich sozialer Inklusion mittlere Noten (Craufurd Smith/Cava-
liere 2018: 8, 9).

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 30) ergibt für den C4 eine
Gesamtpunktzahl von 18 – er ist also ein «Grenzfall». Am besten schneidet
C4 beim Outcome ab, wo er in zwei von drei Merkmalen – Zustimmung
und Performanz – einem «Media Commons» entspricht. Erfreulich ist zu-
dem, dass C4 zahlreiche Instrumente der Rechenschaft anwendet.
Eine «Tragödie» zeigt sich bei drei Merkmalen: Einbezug, Non-Kommerz
und CC. Außerdem hat C4 beim Merkmal Ausland nur knapp den Sta-
tus «Grenzfall» erreicht.

Evaluation: C4 als «Media Commons»

Tabelle 12 Evaluation des RF als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 0 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 13 Evaluation der BBC als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 14 Evaluation des C4 als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 0 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 0 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 18 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 15 Evaluation von S4C als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 2 
Performanz 2 
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Sianel Pedwar Cymru (S4C)

Die Aufgaben von S4C bzw. der «Welsh Authority» werden im Kommuni-
kationsgesetz («Communications Act») und in den Rundfunkgesetzen
(«Broadcasting Act») von 1990 und 1996 definiert. S4C ist dazu verpflich-
tet, eine Vielfalt an Programmen hoher Qualität für ein Walisisches Publi-
kum anzubieten – Programme in walisischer Sprache sollen dabei
einen «substanziellen» Anteil haben. Insbesondere soll S4C Originalbeiträ-
ge, Nachrichten und politische Informationen senden. S4C soll zudem
den Zugang von Menschen mit Behinderung ermöglichen und Gleichstel-
lung fördern (Schedule 12 (s. 3, 8, 9, 18, 22, 23) Communications Act
2003). Die Programme von S4C sollen auch digital übertragen werden (s.
204 Communications Act 2003). Die BBC und C4 sind verpflichtet, S4C
gratis mit ihren Fernsehprogrammen zu versorgen, die BBC mit walisi-
schen Sendungen für mindestens 10 Stunden pro Woche (s. 58 Broadcas-
ting Act 1990), außerdem wird S4C von der BBC teilfinanziert (s. 39 BBC
Agreement).

S4C muss jedes Jahr einen Bericht über seine Aktivitäten sowie die Ein-
nahmen und Ausgaben des letzten Jahres verfassen (Schedule 6 (s.13)
Broadcasting Act 1990), der auf der Website verfügbar ist (S4C o.J.b). S4C
muss außerdem ein «Financial Statement» und ein «Statement of Program-
me Policy» verfassen (Schedule 12 (s. 4) Communications Act 2003, Sche-
dule 6 (s. 12) Broadcasting Act 1990) und ein «Advisory Committee» ein-
setzen (Schedule 6 (s. 14) Broadcasting Act 1990). Eine öffentliche Anhö-
rung ist nicht vorgesehen, jedoch soll S4C regelmäßig seinen Rückhalt in
der Bevölkerung messen (s. 64 Broadcasting Act 1990). S4C wird von
einem unabhängigen Gremium («S4C Authority») geführt, dessen Sitze öf-
fentlich ausgeschrieben werden (S4C o.J.c). Ein eigentlicher Publikumsrat
ist nicht vorgesehen.

Dem S4C sind kommerzielle Aktivitäten erlaubt und er darf Werbung
und Sponsoring als Einnahmequellen nutzen (Schedule 12 (s. 16) Com-
munications, s. 60 (4) Broadcasting Act 1990). 2017/2018 verzeichnete der
S4C einen Betriebsertrag von GBP 83.8 Mio. (EUR 95.6 Mio.), GBP
81.4 Mio. (EUR 92.9 Mio.) stammten aus Gebührenmitteln (davon GBP
74 Mio. aus Gebührengeldern, GBP 6.4 Mio. aus Steuern) und GBP
2.4 Mio. (EUR 2.7 Mio.) aus kommerziellen und anderen Einnahmen (S4C
2018: 147).

S4C muss unabhängig sein, d.h. die OFCOM darf sich nicht in die re-
daktionelle Arbeit einmischen (s. 319 (4f) Communications Act 2003).
Freedom House (2017d: 25/100) und Reporter ohne Grenzen (2017: Rang

6.7.3
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40) stellen Großbritannien bezüglich Medienfreiheit ein gutes Zeugnis
aus. Um Programmbeschwerden kümmert sich S4C in einem ersten
Schritt selbst (S4C o.J.d), dann übernimmt die unabhängige Regulierungs-
behörde OFCOM bzw. die Broadcasting Standards Commission (s. 319,
325, 328, Schedule 12 (s. 12–15, 20) Communications Act 2003, s. 106–121
Broadcasting Act 1996). Der unabhängige britische Presserat konzentriert
sich auf den Pressesektor (Accountable Journalism 2017g). Das Staatsekre-
tariat ist involviert in die Wahl des bzw. der Vorsitzenden der «Welsh Aut-
hority» (s. 56 (2), Schedule 6 (s. 2) Broadcasting Act 1990). Die Festlegung
des Anteils der öffentlichen Mittel für S4C ist durch die Bindung an den
Konsumentenpreisindex entpolitisiert (s. 80 Broadcasting Act 1996). Be-
züglich der Unabhängigkeit von S4C fordert ein unabhängiger Gutachter
jedoch eine Strukturreform (Williams 2017: 29–31).

S4C ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv, bietet auf der eige-
nen Website jedoch keine Diskussionsforen an. S4C ist verpflichtet, 25%
seiner Sendezeit in unabhängige Produktionen zu investieren (Schedule 12
(s. 7) Communications Act 2003). Es gibt keine Möglichkeit, eigene Texte
und audiovisuelle Inhalte auf die Website hochzuladen, und es ist nicht
vorgesehen, dass das Publikum eigene Sendungen beisteuert. Eine Verwen-
dung von S4C-Inhalten unter einer Creative-Commons-Lizenz ist nicht
vorgesehen.

S4C ist in Großbritannien unverschlüsselt via Satellit empfangbar, kann
aber nicht über Streaming rezipiert werden (LyngSat o.J.gi, giii). Der Fern-
sehsender hat «must carry»-Status in vielgenutzten Netzwerken und ist di-
gital-terrestrisch frei empfangbar (Kevin/Schneeberger 2015: 24, 47). Aus-
gestrahlte Sendungen können zeitversetzt auf der Website rezipiert werden
(S4C o.J.e), eine zeitliche Beschränkung für die Bereitstellung dieser Inhal-
te ist nicht festgelegt. S4C ist nicht gesetzlich verpflichtet, die eigenen Bei-
träge zu archivieren, die Organisation arbeitet diesbezüglich aber mit BBC
Wales und der National Library zusammen (Williams 2018:16). Die Orga-
nisation verzichtet jedoch darauf, auf der Website eine Auswahl älterer Bei-
träge bereitzustellen. Für Nutzerinnen und Nutzer aus dem Ausland sind
die audiovisuellen Inhalte der Website gesperrt. S4C betreibt einen eige-
nen YouTube-Kanal (www.youtube.com/channel/UCSVIkpTts9Oox1hxAO
wErlg).

Die Wochenreichweite der Fernsehprogramme von S4C lag 2017/2018
bei 690‘000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Großbritannien
und 365‘000 in Wales (S4C 2018: 45). Die Online-Plattformen von S4C ver-
zeichneten über 45 Mio. «Viewing Sessions», über 8 Mio. auf S4C Clic und
im BBC IPlayer (S4C 2018: 25). Gemäß einem Eurobarometer vertrauen
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73% der Britinnen und Briten den Informationen und Nachrichten im
Fernsehen (EC 2018: 6, 7). Der Media-Pluralism-Monitor gibt den briti-
schen Medien bezüglich politischer Unabhängigkeit gute, bezüglich sozia-
ler Inklusion mittlere Noten (Craufurd Smith/Cavaliere 2018: 8, 9).

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 31) ergibt für S4C eine Ge-
samtpunktzahl von 21 – es ist also ein «Grenzfall». Am besten schneidet
S4C beim Zugang zu den Inhalten und beim Outcome ab, wo es jeweils
bei zwei von drei Merkmalen – Universalität und On Demand bzw. Zu-
stimmung und Performanz – einem «Media Commons» entspricht. Erfreu-
lich ist zudem, dass S4C nur wenig kommerzielle Finanzierung aufweist.
Eine «Tragödie» ist beim Merkmal CC zu verzeichnen, außerdem hat S4C
beim Merkmal Ausland nur knapp den Status «Grenzfall» erreicht. S4C
entspricht trotz einer tiefen Reichweite in Großbritannien bei diesem
Merkmal keiner «Tragödie», sondern ebenfalls knapp einem «Grenzfall»,
da es etwa 11.8% der 3.1 Mio. Einwohnerinnen und Einwohner von Wales
(Office of National Statistics 2018) erreicht.

Evaluation: S4C als «Media Commons»

Tabelle 12 Evaluation des RF als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 0 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 13 Evaluation der BBC als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 14 Evaluation des C4 als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 0 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 0 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 18 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 15 Evaluation von S4C als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

  
Irland

Radió Teilifís Éireann (RTÉ)

Die Aufgaben von RTÉ sind im Rundfunkgesetz («Broadcasting Act») von
2009 definiert. Gemäß dem Gesetz (s. 114 Broadcasting Act 2009) müssen
die Sendungen von RTÉ die Interessen der irischen Bevölkerung sowie die
irische Kultur berücksichtigen, das interkulturelle Verständnis fördern, die
in der irischen Verfassung verankerten demokratischen Werte stärken, die

Tabelle 31
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kulturelle Diversität Irlands abbilden und die Bevölkerung unterhalten, in-
formieren und bilden. Als Genres genannt werden Informations- und
Nachrichtensendungen, Sportübertragungen sowie Berichterstattung über
Religion, Kultur und Minderheiten. Die Organisation ist zudem verpflich-
tet, eine Website zu unterhalten.

RTÉ muss jedes Jahr einen Bericht über ihre Aktivitäten sowie die Ein-
nahmen und Ausgaben des letzten Jahres verfassen (s. 102 Broadcasting
Act 2009), der auf der Website verfügbar ist (RTÉ o.J.b). Außerdem muss
RTÉ einen Strategiebericht verfassen und sich auf selbstdefinierte Ziele
verpflichten (s. 99, 101 Broadcasting Act 2009). RTÉ verfügt über einen 15-
köpfigen Publikumsrat (s. 96 Broadcasting Act 2009, RTÉ o.J.c). Dieser
kann von RTÉ verlangen, dass Publikumsbefragungen durchgeführt wer-
den und kann öffentliche Sitzungen abhalten (s. 96(10), (11), (13a) Broad-
casting Act 2009).

RTÉ arbeitet nicht gewinnorientiert, jedoch sind ihm kommerzielle Ak-
tivitäten erlaubt. RTÉ darf Werbung und Sponsoring als Einnahmequellen
nutzen (s. 106, 114 (j) Broadcasting Act 2009). 2017 verzeichnete RTÉ
einen Betriebsertrag von EUR 337.6 Mio., EUR 186.1 Mio. stammten aus
öffentlichen Mitteln (Gebühren), EUR 151.5 Mio. aus kommerziellen Er-
trägen (RTÉ 2018: 12). Der Anteil der kommerziellen Finanzierung liegt
also im mittleren Bereich.

RTÉ muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die redaktio-
nelle Arbeit einmischen (s. 98 Broadcasting Act 2009, Art. 40 (6 1°) Consti-
tution of Ireland). Bezüglich Medienfreiheit stellen sowohl Freedom
House (2017d: 18/100) als auch Reporter ohne Grenzen (2017: Rang 14) Ir-
land ein gutes Zeugnis aus. Um Programmbeschwerden kümmert sich
RTÉ in einem ersten Schritt selbst (RTÉ o.J.d), dann übernimmt die staatli-
che Broadcasting Authoriy of Ireland (BAI o.J., s. 6, 47, 48 Broadcasting
Act 2009). Der unabhängige irische Presserat konzentriert sich auf den
Pressesektor (Accountable Journalism 2017g). Der Staat ist jedoch indirekt
involviert in die Wahl des Generaldirektors bzw. der Generaldirektorin (s.
89(3) Broadcasting Act 2009). Regierung und Parlament bestimmen den
Anteil der öffentlichen Mittel für RTÉ (s. 123 Broadcasting Act 2009).

RTÉ ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv, bietet auf der eige-
nen Website jedoch keine Diskussionsforen an. RTÉ ist verpflichtet, min-
destens 10% seiner Sendezeit bzw. seines Budgets im Fernsehbereich in un-
abhängige Produktionen zu investieren (Art. 17 AVMD-Richtlinie 1989).
Es gibt keine Möglichkeit, eigene Texte und audiovisuelle Inhalte auf die
Website hochzuladen, und es ist nicht vorgesehen, dass das Publikum eige-
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ne Sendungen beisteuert. Eine Verwendung von RTÉ-Inhalten unter einer
Creative-Commons-Lizenz ist nicht vorgesehen.

Alle Radio- und Fernsehsender von RTÉ sind in Irland unverschlüsselt
via Satellit empfangbar, einige Radiosender können außerdem über Strea-
ming rezipiert werden (LyngSat o.J.hi, hii, hiii, hiv). Die Fernsehsender ha-
ben «must carry»-Status in vielgenutzten Netzwerken und sind digital-ter-
restrisch frei empfangbar (Kevin/Schneeberger 2015: 25, 48). Die Sender
von RTÉ können ohne Zusatzkosten genutzt werden, es ist der Organisati-
on nicht erlaubt, auch kostenpflichtige Services anzubieten (s. 114(1a)
Broadcasting Act 2009). Ausgestrahlte Sendungen können zeitversetzt auf
der Website rezipiert werden (RTÉ o.J.e), eine zeitliche Beschränkung für
die Bereitstellung dieser Inhalte ist nicht festgelegt. RTÉ ist verpflichtet,
die eigenen Beiträge zu archivieren (Art. 111 (1–3) Broadcasting Act 2009),
und die Organisation stellt auf der Website eine Auswahl älterer Inhalte
bereit (RTÉ o.J.f). Nutzerinnen und Nutzer aus dem Ausland können auf
Radio- und Fernsehbeiträge auf der Website zugreifen, und RTÉ betreibt
einen eigenen YouTube-Kanal (www.youtube.com/user/rte).

Der Marktanteil der Radioprogramme von RTÉ lag 2017 bei 31.7%, der
Marktanteil der TV-Programme bei 25.4% (RTÉ 2018: 27, 37). Die digita-
len Dienste erreichten 2017 monatlich durchschnittlich 150.4 Mio. «Page
Impressions» und 6 Mio. «Unique Browsers», sowie einen wöchentlichen
Marktanteil von 46% (RTÉ 2018: 10, 45). Gemäß einem Eurobarometer
vertrauen 85% der Irinnen und Iren den Informationen und Nachrichten
im Radio und 80% denen im Fernsehen (EC 2018: 6, 7). In der Vertrauens-
rangliste des Reuters Institutes (Newman et al. 2018: 86) erreichten die
RTÉ Nachrichten in Irland 2018 den zweiten Platz (7.39/10 Punkten) hin-
ter der BBC. Der Media-Pluralism-Monitor gibt den irischen Medien be-
züglich politischer Unabhängigkeit und bezüglich sozialer Inklusion mitt-
lere Noten (Flynn 2018: 10, 11).

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 32) ergibt für RTÉ eine Ge-
samtpunktzahl von 23 – es ist also ein «Media Commons». Am besten
schneidet RTÉ beim Zugang zu den Inhalten ab, hier entspricht es in allen
drei Merkmalen – Universalität, On Demand und Ausland – einem «Media
Commons». Erfreulich ist zudem, dass RTÉ zahlreiche Instrumente der Re-
chenschaft und des Einbezugs nutzt. Eine Tragödie ist beim Merkmal CC
zu verzeichnen, außerdem hat RTÉ beim Merkmal Non-Kommerz nur
knapp den Status «Grenzfall» erreicht.
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Evaluation : RTÉ als «Media Commons»Tabelle 16 Evaluation des RTÉ als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 2 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 1 

 

Tabelle 17 Evaluation des TG4 als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 2 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 1 

 

Tabelle 18 Evaluation der Rai als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 1 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 19 Zustimmung 1 
Performanz 1 

 

Tabelle 19 Evaluation des APTN als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 2 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 0    

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 2 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

  

Teilifís Gaeilge Ceathair (TG4)

Der Auftrag von TG4 ist im Rundfunkgesetz («Broadcasting Act») von
2009 festgelegt. Die Sendungen von TG4 müssen gemäß dem Programm-
auftrag die Interessen der irischen Bevölkerung sowie die irische Kultur re-
flektieren, das interkulturelle Verständnis fördern, die in der irischen Ver-
fassung verankerten demokratischen Werte stärken, die kulturelle Diversi-
tät Irlands abbilden und die Bevölkerung unterhalten, informieren und
bilden. Als Genres genannt werden Informations- und Nachrichtensen-
dungen, Sportübertragungen sowie Berichterstattung über Religion, Kul-
tur und Minderheiten. TG4 soll hauptsächlich Sendungen ausstrahlen, in
denen Gälisch gesprochen wird und Regionen besondere Aufmerksamkeit
schenken, in denen Gälisch sprechende Personen wohnen. Die Organisati-
on ist verpflichtet, eine Website zu unterhalten (s. 118 Broadcasting Act
2009).

TG4 muss jedes Jahr einen Bericht über ihre Aktivitäten sowie die Ein-
nahmen und Ausgaben des letzten Jahres verfassen (s. 102 Broadcasting
Act 2009), der auf der Website verfügbar ist (TG4 o.J.b). Außerdem muss
TG4 einen Strategiebericht verfassen und sich auf selbstdefinierte Ziele
verpflichten (s. 99, 101 Broadcasting Act 2009). TG4 verfügt über einen 15-
köpfigen Publikumsrat (Art. 96 Broadcasting Act 2009, TG4 o.J.c). Dieser
kann von TG4 verlangen, dass Publikumsbefragungen durchgeführt wer-
den und kann öffentliche Sitzungen abhalten (s. 96 (10), (11), (13a) Broad-
casting Act 2009).

TG4 arbeitet nicht gewinnorientiert, jedoch sind ihm kommerzielle Ak-
tivitäten erlaubt, und es darf Werbung und Sponsoring als Einnahmequel-
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len nutzen (s. 106 Broadcasting Act 2009). 2017 verzeichnete TG4 einen
Betriebsertrag von EUR 36.9 Mio., EUR 32.8 Mio. stammten aus öffentli-
chen Mitteln, EUR 2.6 Mio. aus Werbung und EUR 1.5 Mio. aus anderen
Einnahmen (TG4 2014: 30). Der Anteil der kommerziellen Finanzierung
liegt also im tiefen Bereich.

TG4 muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die redaktio-
nelle Arbeit einmischen (s. 98 Broadcasting Act 2009; Art. 40 (6 1°) Consti-
tution of Ireland). Bezüglich Medienfreiheit stellen sowohl Freedom
House (2017d: 18/100) als auch Reporter ohne Grenzen (2017: Rang 14) Ir-
land ein gutes Zeugnis aus. Um Programmbeschwerden kümmert sich
TG4 in einem ersten Schritt selbst (TG4 2011), dann übernimmt die staat-
liche Broadcasting Authoriy of Ireland (BAI o.J.). Der unabhängige irische
Presserat konzentriert sich auf den Pressesektor (Accountable Journalism
2017g). Der Staat ist indirekt involviert in die Wahl des Generaldirektors
bzw. der Generaldirektorin (s. 89 (3) Broadcasting Act 2009). Regierung
und Parlament bestimmen den Anteil der öffentlichen Mittel für RTÉ (s.
123 Broadcasting Act 2009).

TG4 ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv, bietet auf der eige-
nen Website jedoch keine Diskussionsforen an. TG4 ist verpflichtet, min-
destens 10% seiner Sendezeit bzw. seines Budgets in unabhängige Produk-
tionen zu investieren (Art. 17 AVMD-Richtlinie 1989). Es gibt keine Mög-
lichkeit, eigene Texte und audiovisuelle Inhalte auf die Website hochzula-
den, und es ist nicht vorgesehen, dass das Publikum eigene Sendungen bei-
steuert. Eine Verwendung von TG4-Inhalten unter einer Creative-Com-
mons-Lizenz ist nicht vorgesehen.

TG4 ist in Irland unverschlüsselt via Satellit empfangbar, kann jedoch
nicht über Streaming rezipiert werden (LyngSat o.J.hi, hiii). Der Sender
hat «must carry»-Status in vielgenutzten Netzwerken und ist digital-terres-
trisch frei empfangbar (Kevin/Schneeberger 2015: 25, 48). Die Sender von
TG4 können ohne Zusatzkosten genutzt werden, es ist der Organisation
nicht erlaubt, auch kostenpflichtige Services anzubieten (s. 118 (1) Broad-
casting Act 2009). Ausgestrahlte Sendungen können zeitversetzt auf der
Website rezipiert werden (TG4 o.J.d), eine zeitliche Beschränkung für die
Bereitstellung dieser Inhalte ist nicht festgelegt. TG4 ist verpflichtet, die ei-
genen Beiträge zu archivieren (s. 111(1–3) Broadcasting Act 2009). Die Or-
ganisation verzichtet jedoch darauf, auf der Website eine Auswahl älterer
Inhalte bereitzustellen. Nutzerinnen und Nutzer aus dem Ausland können
auf die TV-Beiträge auf der Website zugreifen. TG4 betreibt einige eigene
YouTube-Kanäle (z.B. https://www.youtube.com/channel/UCgfCO6Y3KV1
qX8YVFj8N4TQ).
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Der Marktanteil des TV-Programms von TG4 lag 2017 bei 1.87%, die
Wochenreichweite lag bei 33%. Bei der nichtlinearen Nutzung verzeichne-
te TG4 2 Mio. «Unique Visitors», 19 Mio. «Page Impressions» (TG4 2018:
10, 23). Gemäß einem Eurobarometer vertrauen 80% der Irinnen und Iren
den Informationen und Nachrichten im Fernsehen (EC 2018: 6, 7). Der
Media-Pluralism-Monitor gibt den irischen Medien bezüglich politischer
Unabhängigkeit und bezüglich sozialer Inklusion mittlere Noten (Flynn
2018: 10, 11).

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 33) ergibt für das TG4 eine
Gesamtpunktzahl von 23 – es ist also ein «Media Commons». Am besten
schneidet TG4 beim Zugang zu den Inhalten ab, wo es bei allen drei Merk-
malen – Universalität, On Demand und Ausland – einem «Media Com-
mons» entspricht. Erfreulich ist, dass TG4 zahlreiche Instrumente der Re-
chenschaft und des Einbezugs nutzt und nur wenig kommerzielle Finan-
zierung aufweist. Eine «Tragödie» zeigt sich jedoch beim Merkmal CC.
TG4 entspricht trotz einem sehr tiefen Marktanteil in Irland bei diesem
Merkmal keiner «Tragödie», sondern einem «Grenzfall», da die Wochen-
reichweite ungefähr den 1.7 Mio. Einwohnerinnen und Einwohner, die
Gälisch sprechen (CSO 2017: 66), entspricht.

Evaluation: TG4 als «Media Commons»

Tabelle 16 Evaluation des RTÉ als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 2 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 1 

 

Tabelle 17 Evaluation des TG4 als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 2 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 1 

 

Tabelle 18 Evaluation der Rai als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 1 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 19 Zustimmung 1 
Performanz 1 

 

Tabelle 19 Evaluation des APTN als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 2 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 0    

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 2 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

  

Italien

Radiotelevisione Italiana (Rai)

Die Aufgaben von Rai sind im Rundfunkgesetz («Legge 112/2004»), im
Rai-Reformgesetz («Legge 220/2015») und im Rechtsdekret zu den audiovi-
suellen und auditiven Mediendiensten («d.lgs. 177/2005») festgelegt. Sie
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sind zudem in einer auf einem Dekret («Decreto 28.4.2017») basierenden
Konzessionierungsvereinbarung («Convenzione tra MiSE e Rai 27.7.2017»)
und in einem Managementvertrag («Contratto di servizio Rai 2018–2022»)
für zehn resp. fünf Jahre konkretisiert (MiSE 2019). Außerdem hat Rai Sta-
tuten («Statuto») (Rai o.J.a). Gemäß diesen Dokumenten ist es die Aufgabe
von Rai, eine angemessene Anzahl von Fernsehprogrammen und Radio-
sendern anzubieten, die Bildung, Information, Kultur enthalten und
künstlerisch und qualitativ hochwertig sind (Art. 45 (2b d.lgs. 177/2005).
Informationen und Programme sollen auf Pluralismus, Objektivität, Voll-
ständigkeit, Unparteilichkeit und Offenheit gegenüber Meinungen basie-
ren (Art. 1 Abs. 4 Convenzione). Außerdem sollen italienische Programme
im Ausland ausgestrahlt und Italiens Minderheitensprachen berücksichtigt
werden (Art. 45 (2e-f) d.lgs. 177/2005). Rai soll auch Multimediadienste
anbieten (Art. 1 (1a, 3c) Legge 220/2015, Art. 1 (1) Convenzione) und da-
bei den Stand der Technik berücksichtigen (Art. 45 (2a) d.lgs. 177/2005).

Rai muss jedes Jahr einen Bericht über ihre Aktivitäten sowie die Ein-
nahmen und Ausgaben des letzten Jahres verfassen (Art. 47 (1), Art. 49
(10g) d.lgs. 177/2005), der auf der Website verfügbar ist (Rai o.J.b). Sie
muss außerdem in einer jährlichen «Sozialbilanz» unter anderem die Er-
gebnisse von Meinungsumfragen zu ihrem Angebot besprechen (Art. 12
(2) Convenzione). Bei der Erneuerung der Konzession ist eine öffentliche
Anhörung vorgesehen (Art. 5 (5) Legge 220/2015). Rai verfügt über einen
vom Parlament gewählten Verwaltungsrat, dessen Mitglieder einen Hinter-
grund im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft, Recht, Kultur oder Soziales so-
wie Führungserfahrung haben sollen (Art. 49 (4, 4bis) d.lgs. 177/2005). Ein
Publikumsrat ist nicht vorgesehen.

Rai arbeitet nicht gewinnorientiert, jedoch sind ihr kommerzielle Akti-
vitäten erlaubt (Art. 45 (3, 5) d.lgs. 177/2005). Art. 11 Convenzione) und
sie darf Werbung und Sponsoring als Einnahmequellen nutzen (Art. 38, 45
(2o) d.lgs. 177/2005). 2017 verzeichnete Rai einen Betriebsertrag von
2‘443.9 Mio. EUR, 1‘776.6 Mio. EUR stammten aus öffentlichen Mitteln
(Gebühren), EUR 567 Mio. aus Werbung und EUR 100.3 Mio. aus ande-
ren Erträgen (Rai 2018: 149). Der Anteil der kommerziellen Finanzierung
liegt also im mittleren Bereich.

Rai muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die redaktio-
nelle Arbeit einmischen (Art. 3. 177/2005, Art. 21 Costituitone della Re-
pubblica Italiana). Bezüglich Medienfreiheit stellen sowohl Freedom
House (2017d: 31/100) als auch Reporter ohne Grenzen (2017: Rang 52)
Italien ein mittelmäßiges Zeugnis aus und kritisieren den politischen Ein-
fluss beim öffentlichen Rundfunk. Um Programmbeschwerden kümmert
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sich in einem ersten Schritt Rai selbst (Rai o.J.c), dann übernimmt die
staatliche Regulierungsbehörde AGCOM («Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni») (Art. 10, 51 d.lgs. 177/2005). Zudem kann man
beim «Ordine Nazionale dei Giornalisti» eine Beschwerde gegen das Fehl-
verhalten einer Journalistin oder eines Journalisten einreichen (Accounta-
ble Journalism 2017i, ODG o.J.). Der Staat ist jedoch indirekt involviert in
die Wahl des Generaldirektors bzw. der Generaldirektorin (Art. 49 (5, 6,
10) d.lgs. 177/2005), und die Regierung legt jährlich den Anteil der öffent-
lichen Mittel für Rai fest (Art. 47 (3) d.lgs. 177/2005).

Rai ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv, bietet auf der eige-
nen Website jedoch keine Diskussionsforen an. Sie ist jedoch zur Realisie-
rung digitaler interaktiver Dienste im öffentlichen Interesse verpflichtet
(Art. 45 (2n) d.lgs. 177/2005). Rai ist verpflichtet, 15% ihres Budgets im
Fernsehbereich in unabhängige Produktionen zu investieren (Art. 45 (2l)
d.lgs. 177/2005). Es gibt auf der Website verschiedene Blogs (Rai o.J.d), je-
doch ist nicht vorgesehen, dass das Publikum eigene Inhalte hoch lädt
oder Sendungen beisteuert. Eine Verwendung von Rai-Inhalten unter einer
Creative-Commons-Lizenz ist vereinzelt vorgesehen (Rai o.J.e).

Die meisten Radio- und Fernsehsender von Rai sind in Italien unver-
schlüsselt via Satellit empfangbar, die meisten Radiosender können außer-
dem über Streaming rezipiert werden (LyngSat o.J.ji, jii, jiii, jiv). Kabel-
fernsehen gibt es in Italien nicht, und «must-carry»-Regeln gibt es nur für
lokale Sender, jedoch sind 15 Fernsehsender von Rai digital-terrestrisch frei
empfangbar (Kevin/Schneeberger 2015: 10, 25, 48). Ausgestrahlte Sendun-
gen können zeitversetzt auf der Website rezipiert werden (Rai o.J.f, Rai
o.J.g), eine zeitliche Beschränkung für die Bereitstellung dieser Inhalte ist
nicht festgelegt. Rai ist verpflichtet, die eigenen Beiträge zu archivieren
und dem Publikum zugänglich zu machen (Art. 45 (2i) d.lgs. 177/2005,
Art. 3 (1l) Convenzione), und die Organisation stellt auf der Website eine
Auswahl älterer Inhalte bereit (Rai o.J.h). Für Nutzerinnen und Nutzer aus
dem Ausland sind die Fernsehprogramme der Website gesperrt, die Radio-
programme sind jedoch zugänglich. Rai betreibt einen eigenen YouTube-
Kanal (www.youtube.com/channel/UCKUzdt2sELyxd6mz-bAx3bA).

Der Marktanteil der Radioprogramme von Rai lag 2017 im Schnitt bei
11.3%, die durchschnittliche Tagesreichweite der TV-Programme bei 36.5%
(Rai 2018: 37, 39). Die digitalen Angebote der Rai erreichen täglich im
Schnitt 24.2% «Unique Users», es wurden 26.1 Mio. Videos geschaut (Rai
2018: 40). Gemäß einem Eurobarometer vertrauen 57% der Italienerinnen
und Italiener den Informationen und Nachrichten im Radio, und 56% de-
nen im Fernsehen (EC 2018: 6, 7). In der Vertrauensrangliste des Reuters
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Institutes (Newman et al. 2018: 88) erreichten die Rai-Nachrichten in Itali-
en 2018 den fünften Platz (6.59/10 Punkten). Der Media-Pluralism-Moni-
tor gibt den italienischen Medien bezüglich politischer Unabhängigkeit
und bezüglich sozialer Inklusion mittlere Noten (Brogi 2018: 10, 12).

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 34) ergibt für Rai eine Ge-
samtpunktzahl von 19 – sie ist also ein «Grenzfall». Am besten schneidet
Rai beim Zugang zu den Inhalten ab, hier entspricht sie in zwei von drei
Merkmalen – Universalität und On Demand – einem «Media Commons».
Erfreulich ist zudem, dass Rai zahlreiche Instrumente der Rechenschaft
nutzt. Bezüglich der meisten Merkmale ist Rai jedoch ein «Grenzfall»,
auch beim Merkmal Medienfreiheit. Eine «Tragödie» ist bei keinem Merk-
mal zu verzeichnen, jedoch hat Rai beim Merkmal CC nur knapp den Sta-
tus «Grenzfall» erreicht.

Evaluation: Rai als «Media Commons»

Tabelle 16 Evaluation des RTÉ als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 2 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 1 

 

Tabelle 17 Evaluation des TG4 als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 2 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 1 

 

Tabelle 18 Evaluation der Rai als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 1 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 19 Zustimmung 1 
Performanz 1 

 

Tabelle 19 Evaluation des APTN als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 2 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 0    

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 2 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

  

Kanada

Aboriginal Peoples Television Network (APTN)

Die Aufgaben von APTN sind im Rundfunkgesetz («Broadcasting Act»)
definiert und in einer Lizenz («Licence») für jeweils fünf Jahre konkreti-
siert. Es ist die Aufgabe von APTN, Programme anzubieten, die das Leben,
die Kulturen und die diversen Perspektiven der indigenen Bevölkerung Ka-
nadas reflektieren. Das Programm wird von Aborigines für die eigene
Community sowie für alle Kanadierinnen und Kanadier gemacht und bie-
tet der Bevölkerungsgruppe die Möglichkeit einer positiven Darstellung (s.
5 Broadcasting Decision CRTC 2019-340). APTN soll, wie alle alternativen
kanadischen Rundfunksender, innovative und komplementäre Sendungen
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(wenn möglich Eigenproduktionen) für kleine Publika bereitstellen, die
von der CBC nicht hinreichend abgedeckt werden. Dies vor allem in den
Bereichen Kultur, Kunst, regionale und multikulturelle Berichterstattung
(s. 3 (1r) Broadcasting Act 1991). APTN soll dazu beitragen, Kanadas kul-
turelle, politische, soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu fördern,
und die Einstellungen, Meinungen, Ideen, Werte und künstlerische Kreati-
vität der Kanadierinnen und Kanadier reflektieren (s. 1d Broadcasting Act
1991).

APTN muss jedes Jahr einen Bericht über seine Aktivitäten sowie die
Einnahmen und Ausgaben des letzten Jahres verfassen (s. 8, 10 Appendix
to Broadcasting Decision CRTC 2018-340), der auf der Website verfügbar
ist (APTN o.J.b). Eine öffentliche Anhörung findet statt bei der Vergabe
und Erneuerungen von Lizenzen (s. 18 (1–2) Broadcasting Act 1991).
APTN wurde von zehn Organisationen gegründet, die sich für die Urein-
wohner und Ureinwohnerinnen Kanadas engagieren; sie sind in der Orga-
nisation vertreten (s. 1.1 By-Law No. 15). Ein Publikumsrat ist nicht vorge-
sehen, jedoch führt APTN «Community Events» durch (APTN o.J.c).

APTN arbeitet nicht gewinnorientiert (APTN o.J.d), jedoch sind ihm
kommerzielle Aktivitäten erlaubt, und es darf Werbung und Sponsoring
als Einnahmequellen nutzen (s. 10 Broadcasting Decision 2018-340, CRTC
2019). 2016/201715 verzeichnete APTN einen Betriebsertrag von CAD
44.3 Mio. (EUR 30.2 Mio.), CAD 39.8 Mio. (EUR 27.2 Mio.) aus «Subscri-
ber Fees», CAD 2.6 Mio. (EUR 1.8 Mio.) aus Werbung und Sponsoring
und 1.5 Mio. aus anderen Einnahmen (APTN 2017: o.S.). Der Anteil der
kommerziellen Finanzierung liegt also im tiefen Bereich.

APTN muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die redak-
tionelle Arbeit einmischen (Part 1, Section 2 Constitution Act 1982). Be-
züglich Medienfreiheit stellen sowohl Freedom House (2017d: 18/100) als
auch Reporter ohne Grenzen (2017: Rang 22) Kanada ein gutes Zeugnis
aus. Um Programmbeschwerden kümmert sich die unabhängige, aber
durch den Governor gewählte Regulierungsbehörde CRTC (s. 3 (2) s. 18
(3), s. 21 (a), Broadcasting Act 1991, s. 3 (1) CRTC Act). Der unabhängige
kanadische Presserat konzentriert sich auf den Pressesektor (Accountable
Journalism 2017i). CRTC legt «Subscription Fee» fest (s. 17–20 Broadcas-
ting Decision 2018-340). Die Direktoren bzw. Direktorinnen von APTN
werden durch die Gründungsmitglieder ernannt (Art. 4.1 By-Law No. 15).

APTN ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv und bietet auf
der eigenen Website ein Diskussionsforum an (APTN o.J.e). APTN ist ver-

15 Financial Statement des Jahres 2017/2018 ist nicht verfügbar.
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pflichtet, einen «signifikanten Anteil» an Beiträgen aus dem unabhängigen
Produktionssektor Kanadas zu integrieren (s. 3 (1) (i) (v) Broadcasting Act
1991), konkret sollen 80% des Programms außerhalb von Nachrichten und
Sport durch unabhängige kanadische Produktionsfirmen stammen (s. 5
Appendix to Broadcasting Decision CRTC 2018-340). Es gibt keine Mög-
lichkeit, eigene Texte und audiovisuelle Inhalte auf die Website hochzula-
den, und es ist nicht vorgesehen, dass das Publikum eigene Sendungen bei-
steuert. Eine Verwendung von APTN-Inhalten unter einer Creative-Com-
mons-Lizenz ist nicht vorgesehen.

APTN ist in Kanada weder unverschlüsselt via Satellit empfangbar, noch
kann es über Streaming rezipiert werden (LyngSat o.J.ki, kiii). Für den
Empfang von APTN im Kabel ist es nötig, diesen als «Subscription Ser-
vice» zu abonnieren (s. 9, 56 Broadcasting Decision CRTC 2018-340). Ka-
bel- und Satellitennetzbetreiber müssen APTN jedoch in ihrem «Basic
Package» anbieten, das höchstens 25 CAD pro Monat kosten darf (CBC
News 2015: o.S.). Ausgestrahlte Sendungen können zeitversetzt auf der
Website rezipiert werden (APTN o.J.f), eine zeitliche Beschränkung für die
Bereitstellung dieser Inhalte ist nicht festgelegt. APTN ist nicht verpflich-
tet, die eigenen Beiträge zu archivieren, und die Organisation verzichtet
darauf, auf ihrer Website eine Auswahl älterer Beiträge bereitzustellen. Für
Nutzerinnen und Nutzer aus dem Ausland sind diese Inhalte gesperrt.
APTN betreibt jedoch einen eigenen YouTube-Kanal (www.youtube.com/u
ser/APTNtv).

Die Fernsehprogramme von APTN erreichten 2017/2018 1.9 Mio. Kana-
dierinnen und Kanadier. Die Website hatte monatlich im Durchschnitt
250‘000 «Users» und 500‘000 «Page Views». 72% der erwachsenen Indige-
nen Bevölkerung gibt an, APTN regelmäßig zu rezipieren (APTN 2018:
30). Gemäß des Pew Research Centers (2018: 5) vertrauen durchschnittlich
78% der Kanadierinnen und Kanadier der Berichterstattung traditioneller
Medien. Gemäß Bertelsmann (2018: 46) stellt die starke Medienkonzentra-
tion in Kanada eine Hürde für die Bereitstellung eines breiten Informati-
ons- und Meinungsspektrums dar. APTN dürfte insbesondere bei der so-
zialen Inklusion eine wichtige Rolle spielen.

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 35) ergibt für APTN eine
Gesamtpunktzahl von 21 – es ist also ein «Grenzfall». Am besten schneidet
APTN bei der Organisationsstruktur ab, wo es bei fünf von sechs Merkma-
len – Einbezug, Non-Profit, Non-Kommerz, Medienfreiheit und Regulie-
rung – einem «Media Commons» entspricht. Erfreulich ist zudem, dass
APTN ein Diskussionsforum anbietet und dass der Staat kaum in die Orga-
nisation involviert ist. Eine «Tragödie» ist bei den Merkmalen CC und Uni-
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versalität zu verzeichnen, außerdem hat APTN beim Merkmal Ausland
nur knapp den Status «Grenzfall» erreicht. APTN entspricht trotz einer
sehr tiefen Reichweite in Kanada bei diesem Merkmal keiner «Tragödie»,
sondern einem «Grenzfall», da es die meisten der 1.7 Mio. «Native Canadi-
ans» (Statistics Canada 2017) erreicht.

Evaluation: APTN als «Media Commons»

Tabelle 16 Evaluation des RTÉ als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 2 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 1 

 

Tabelle 17 Evaluation des TG4 als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 2 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 1 

 

Tabelle 18 Evaluation der Rai als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 1 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 19 Zustimmung 1 
Performanz 1 

 

Tabelle 19 Evaluation des APTN als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 2 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 0    

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 2 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

  
Canadian Broadcasting Corporation (CBC)

Die Aufgaben von CBC sind im Rundfunkgesetz («Broadcasting Act») von
1991 definiert und werden in einer Lizenz («Licence») für jeweils fünf Jah-
re konkretisiert16. CBC ist dazu verpflichtet, eine Vielfalt an qualitativ
hochwertigen Rundfunksendungen bereitzustellen, welche die Bevölke-
rung Kanadas informieren und unterhalten, sowie den kulturellen Aus-
tausch fördern sollen. Die Sendungen müssen vorwiegend kanadisch sein,
das Land in seiner Gesamtheit und seiner multikulturellen und -ethni-
schen Beschaffenheit reflektieren, sowie die Bedürfnisse der Provinzen be-
rücksichtigen. Die Sendungen müssen jeweils in Englisch und Französisch
angeboten werden und die jeweilige sprachliche Minderheit besonders be-
rücksichtigen (s. 3 (1) (l), (m) Broadcasting Act 1991). CBC soll dafür sor-
gen, dass ihre Programme landesweit empfangbar sind und soll dazu auch
neue Technologien nutzen (s. 3 (1) (t) (ii) Broadcasting Act 1991).

CBC muss jedes Jahr einen Bericht über ihre Aktivitäten sowie die Ein-
nahmen und Ausgaben des letzten Jahres verfassen (s. 71 (1–2) Broadcas-
ting Act 1991), der auf der Website verfügbar ist (CBC o.J.b). Darüber hi-

Tabelle 35
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16 Die Lizenz von 2013 wurde bis 2020 verlängert (vgl. Pinto 2018).
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naus muss CBC einen Corporate Plan mit ihren Plänen für die nächsten
fünf Jahre einreichen (s. 54 (1–3) Broadcasting Act 1991). Eine öffentliche
Anhörung findet statt bei der Vergabe und Erneuerungen von Lizenzen (s.
18 (1–2) Broadcasting Act 1991), eine regelmäßige Befragung des Publi-
kums ist nicht vorgesehen. CBC verfügt über ein ständiges Komitee für die
Englische und die Französische Sprache (s. 45 (1) Broadcasting Act 1991,
Sencanada o.J.), jedoch über keinen Publikumsrat.

CBC arbeitet nicht gewinnorientiert, jedoch sind ihr kommerzielle Akti-
vitäten erlaubt (s. 46(1) Broadcasting Act 1991). CBC darf auf allen Kanä-
len Werbung und Sponsoring als Einnahmequellen nutzen, hat sich dies-
bezüglich jedoch selbst Regeln zur Beschränkung gesetzt (CRTC 2019,
CBC 2016). 2017/2018 verzeichnete CBC einen Betriebsertrag von CAD
1‘780.8 Mio. (EUR 1‘215.5 Mio.), CAD 1‘207.7 Mio. (EUR 824.5 Mio.)
stammten aus öffentlichen Mitteln (Steuern), CAD 318.3 Mio.
(EUR 217.3 Mio.) aus Werbung und CAD 254.8 Mio. (EUR 174 Mio.) aus
übrigen Erträgen (CBC 2018a: 4, 34). Der Anteil der kommerziellen Finan-
zierung liegt also im tiefen Bereich.

CBC muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die redak-
tionelle Arbeit einmischen (s. 35 (2), 46 (5) Broadcasting Act 1991; Part 1,
Section 2 Constitution Act 1982). Bezüglich Medienfreiheit stellen sowohl
Freedom House (2017d: 18/100) als auch Reporter ohne Grenzen (2017:
Rang 22) Kanada ein gutes Zeugnis aus. Um Programmbeschwerden küm-
mert sich in einem ersten Schritt CBC selbst (CBC o.J.c), danach über-
nimmt die Ombudsperson (CBC o.J.d) und schließlich die unabhängige,
aber durch den Governor gewählte Regulierungsbehörde CRTC (s. 3 (2) s.
18 (3), s. 21 (a), Broadcasting Act 1991, s. 3 (1) CRTC Act). Der unabhängi-
ge kanadische Presserat konzentriert sich auf den Pressesektor (Accounta-
ble Journalism 2017i). Der Staat ist indirekt involviert in die Wahl des Ge-
neraldirektoriums (s. 36 (2) Broadcasting Act 1991). CBC erhält staatliche
Subventionen, die durch das Treasury Board genehmigt werden (s. 54 (3.1),
(4) Broadcasting Act 1991).

CBC ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv und bietet auf der
eigenen Website zahlreiche Diskussionsforen an. CBC ist verpflichtet,
einen «signifikanten Anteil» an Beiträgen aus dem unabhängigen Produk-
tionssektor Kanadas zu integrieren (s. 3 (1) (i) (v) Broadcasting Act 1991),
konkret sollen es 75% sein (s. 39 Broadcasting Decision CRTC 2013-263
and Broadcasting Orders CRTC 2013-264 and 2013-265). Es gibt die Mög-
lichkeit, eigene Musik in die CBC Music Library zu laden (CBC o.J.e), es
ist aber nicht vorgesehen, dass das Publikum eigene Sendungen beisteuert.

6 Ergebnisse

180

https://doi.org/10.5771/9783748901471 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783748901471
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Eine Verwendung von CBC-Inhalten unter einer Creative-Commons-Li-
zenz ist nicht vorgesehen.

Wenige Radio- und Fernsehsender von CBC sind in Kanada unverschlüs-
selt via Satellit empfangbar, alle Radiosender können außerdem über Strea-
ming rezipiert werden (LyngSat o.J.ki, kii, kiii, kiv). Für den Empfang der
TV-Sender von CBC ist es nötig, diese als «Subscription Service» zu abon-
nieren (s. 3 (t) Broadcasting Act 1991, CBC 2019). Kabel- und Satelliten-
netzbetreiber müssen CBC jedoch in ihrem «Basic Package» anbieten, das
höchstens 25 CAD pro Monat kosten darf (CBC News 2015: o.S.). Ausge-
strahlte Sendungen können zeitversetzt auf der Website rezipiert werden
(CBC o.J.f), eine zeitliche Beschränkung für die Bereitstellung dieser In-
halte ist nicht vorgesehen. CBC ist nicht gesetzlich verpflichtet, Inhalte zu
archivieren, stellt aber auf der Website eine Auswahl älterer Inhalte bereit
(CBC o.J.g). Für Nutzerinnen und Nutzer aus dem Ausland sind die Fern-
sehprogramme der Website abgesehen von einigen Nachrichtenbeiträgen
gesperrt, die Radioprogramme sind jedoch zugänglich. CBC betreibt eini-
ge eigene YouTube-Kanäle (u.a. www.youtube.com/user/cbcnews).

Der Marktanteil von CBC Radio One und CBC Music lag 2017/2018 bei
11.1%, der Marktanteil von CBC Television in der Prime Time bei 7.6%.
Das digitale Angebot von CBC verzeichnete durchschnittlich
16.1 Mio. «Unique Visitors» pro Monat (CBC 2018a: 24). Der Marktanteil
von Ici Radio-Canada Première und Ici Musique lag 2017/2018 bei 24.4%,
der Marktanteil von Ici Radio-Canada Télé während der Morgenshow bei
22.7%. Das digitale Angebot von Radio-Canada verzeichnete durchschnitt-
lich 4.1 Mio. «Unique Visitors» im Monat (CBC 2018a: 28). Gemäß des
Pew Research Centers (2018: 5) vertrauen durchschnittlich 78% der Kana-
dierinnen und Kanadier der Berichterstattung der traditionellen Medien.
In der Vertrauensrangliste des Reuters Institutes (Newman et al. 2018: 118)
erreichten die Nachrichten von CBC in Kanada 2018 den zweiten (7.17/10
Punkten), die Nachrichten von Radio Canada den ersten Platz (7.87/10
Punkten). Gemäß Bertelsmann (2018: 46) stellt die starke Medienkonzen-
tration in Kanada eine Hürde für die Bereitstellung eines breiten Informa-
tions- und Meinungsspektrums dar. CBC erhält vom Publikum für ihr Pro-
gramm jedoch mittlere bis gute Noten (CBC 2018b: o.J.).

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 36) ergibt für CBC eine
Gesamtpunktzahl von 21 – sie ist also ein «Grenzfall». Am besten schneidet
CBC bei der Kollaboration und beim Outcome ab, wo sie jeweils bei zwei
von drei Merkmalen – Interaktion und Kollaboration bzw. Zustimmung
und Performanz– einem «Media Commons» entspricht. Erfreulich ist zu-
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dem, dass CBC nur wenig kommerzielle Finanzierung aufweist. Eine «Tra-
gödie» ist jedoch beim Merkmal CC zu verzeichnen.

Evaluation: CBC als «Media Commons»Tabelle 20 Evaluation der CBC als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 1 Co-Kreation 2 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 1 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 21 Evaluation des MTS als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 20 Zustimmung 1 
Performanz 2 

 

Tabelle 22 Evaluation des RNZ als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 1 
Performanz 1 

 

Tabelle 23 Evatluation des TVNZ als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 0 Co-Kreation 1 
Non-Profit 0 CC 0 
Non-Kommerz 0 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 2 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 17 Zustimmung 1 
Performanz 1 

 

  

Neuseeland

Māori Television Service (MTS)

Die Aufgaben von MTS sind im MTS-Gesetz («Māori Television Service
Act») und im Gesetz über Institutionen unter der Krone («Crown Entities
Act») von 2004 definiert. MTS soll die Werte und Kultur der Māori durch
die Bereitstellung von Inhalten in den Sprachen Englisch und Māori be-
wahren und bewerben. Die Inhalte sollen qualitativ hochwertig sein und
die Bevölkerung Neuseelands unterhalten, informieren und bilden. Wäh-
rend der Primetime sollen in der Regel Sendungen in Māori gezeigt wer-
den, in der restlichen Zeit mehrheitlich. Die Programme sollen insbeson-
dere die Interessen junger Menschen berücksichtigen sowie jener, welche
die Sprache der Māori lernen oder sie bereits beherrschen. MTS ist gesetz-
lich dazu verpflichtet, Fernsehsender anzubieten, die Bereitstellung eines
Online-Angebots ist zwar erlaubt, ist aber nicht verpflichtend (s. 8 MTS
Act 2003).

MTS muss jedes Jahr einen Bericht über seine Aktivitäten sowie die Ein-
nahmen und Ausgaben des letzten Jahres verfassen (s. 26 MTS Act 2003, s.
150 Crown Entities Act 2004), der auf der Website verfügbar ist (MTS
o.J.b). Darüber hinaus muss MTS jährlich ein «Statement of Intent»,
ein «Output Agreement» und ein «Statement of Service Performance» ver-
fassen (s. 26 MTS Act 2003, s. 138 Crown Entities Act). Eine öffentliche
Anhörung oder eine regelmäßige Befragung des Publikums ist nicht vorge-

Tabelle 36
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sehen. MTS verfügt über keinen Publikumsrat, und es gibt keine Vorgaben
zur Vertretung gesellschaftlicher Gruppen in den Gremien. MTS ist jedoch
involviert in Festivals zum traditionellen Tanz «Haka» (MTS o.J.c).

MTS arbeitet nicht gewinnorientiert, jedoch sind ihm kommerzielle Ak-
tivitäten erlaubt (s. 45–47 MTS Act 2003). Werbung ist erlaubt, jedoch hat
sich MTS selbst auf vier Minuten pro Stunde beschränkt (MTS o.J.d).
2017/2018 verzeichnete MTS einen Betriebsertrag von NZD 37.3 Mio.
(EUR 23.5 Mio.), NZD 36.1 Mio. (EUR 22.8 Mio.) stammten aus öffentli-
chen Mitteln (NZD 19.3 Mio. vom Staat, NZD 16.1 Mio. vom Māngai
Pāho Production Funding, NZD 762‘000 aus anderer öffentlicher Finan-
zierung), NZD 998‘000 (EUR 627‘791.4) aus kommerziellen, und NZD
168‘000 (EUR 105‘680.3) aus anderen Erträgen (MTS 2018: 24). Der Anteil
der kommerziellen Finanzierung liegt also im tiefen Bereich.

MTS muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die redak-
tionelle Arbeit einmischen (s. 10 MTS Act 2003). Bezüglich Medienfreiheit
stellen sowohl Freedom House (2017d: 19/100) als auch Reporter ohne
Grenzen (2017: Rang 13) Neuseeland ein gutes Zeugnis aus. Um Pro-
grammbeschwerden kümmert sich in einem ersten Schritt MTS selbst
(MTS o.J.e), dann übernimmt die staatliche Broadcasting Standards Aut-
hority (BSA), bzw. Online Media Standards Authority (OMSA) (BSA o.J.,
MCH 2015, Broadcasting Act 1989). Der unabhängige neuseeländische
Presserat konzentriert sich auf den Pressesektor (Accountable Journalism
2017k). Der Staat ist jedoch indirekt involviert in die Wahl des Generaldi-
rektors bzw. der Generaldirektorin (s. 16, 19 MTS Act 2003), und das Parla-
ment und das zuständige Ministerium legen den Anteil der öffentlichen Fi-
nanzierung für MTS fest (s. 37–39 MTS Act 2003).

MTS ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv, bietet jedoch auf
der eigenen Website keine Diskussionsforen an. MTS ist nicht verpflichtet,
einen bestimmten Anteil seiner Sendezeit bzw. seines Budgets in unabhän-
gige Produktionen zu investieren, fordert jedoch unabhängige Produzie-
rende explizit zum Einreichen von Programmkonzepten auf (MTS o.J.f).
Es gibt keine Möglichkeit, eigene Texte und audiovisuelle Inhalte auf die
Website hochzuladen, und es ist auch nicht vorgesehen, dass das Publikum
eigene Sendungen beisteuert. Eine Verwendung von MTS-Inhalten unter
einer Creative-Commons-Lizenz ist ebenfalls nicht vorgesehen.

MTS ist in Neuseeland unverschlüsselt via Satellit empfangbar, kann je-
doch nicht über Streaming rezipiert werden (LyngSat o.J.li, liii). MTS soll
frei über digitales terrestrisches Netz und von möglichst vielen Personen
empfangbar sein (s. 3(ca), 8(2d) MTS Act 2003). Ausgestrahlte Sendungen
können zeitversetzt auf der Website rezipiert werden (MTS o.J.g), eine zeit-
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liche Beschränkung für die Bereitstellung dieser Inhalte ist nicht festgelegt.
MTS ist nicht gesetzlich verpflichtet, die eigenen Beiträge zu archivieren,
und die Organisation verzichtet darauf, auf der Website eine Auswahl älte-
rer Beiträge bereitzustellen. TVNZ ist jedoch verpflichtet, MTS Zugang zu
seinen Archivbeiträgen zu geben (s. 29C TVNZ Act 2003). Für Nutzerin-
nen und Nutzer aus dem Ausland sind die Fernsehbeiträge auf der Website
gesperrt. MTS betreibt einen eigenen YouTube-Kanal (www.youtube.com/
user/maoritelevision).

MTS erreicht monatlich ein Publikum von 1.8 Mio. bzw. 45% der Neu-
seeländerinnen und Neuseeländer, 250‘000 pro Tag (MTS o.J.h). Die On-
lineangebote des MTS verzeichneten 2017 einen Konsum von 44 Mio. Mi-
nuten (MTS 2018: 10). Gemäß des Edelman Trust Barometers (2018: 12,
14) vertrauen nur durchschnittlich 57% der Neuseeländerinnen und Neu-
seeländer dem Journalismus generell, und die Medien erfüllten ihre Erwar-
tungen nicht. Gemäß Bertelsmann (2018: 58) stellen die starke Medien-
konzentration und die starke kommerzielle Ausrichtung des Medienange-
bots in Neuseeland eine große Hürde für die Bereitstellung eines vielfälti-
gen Informations- und Meinungsspektrums dar. MTS dürfte jedoch insbe-
sondere bei der sozialen Inklusion eine wichtige Rolle spielen.

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 37) ergibt für MTS eine
Gesamtpunktzahl von 20 – er ist also ein «Grenzfall». Am besten schneidet
MTS bei der Organisationsstruktur ab, wo er bei vier von sechs Merkmalen
– Rechenschaft, Non-Profit, Non-Kommerz und Unabhängigkeit –
einem «Media Commons» entspricht. Bezüglich vieler Merkmale ist MTS
jedoch ein «Grenzfall». Eine «Tragödie» ist beim Merkmal CC zu verzeich-
nen, außerdem hat MTS beim Merkmal Ausland nur knapp den Sta-
tus «Grenzfall» erreicht. MTS entspricht aber trotz einer tiefen Reichweite
in Neuseeland bei diesem Merkmal keiner «Tragödie», sondern
einem «Grenzfall», da er täglich etwa einen Drittel der ca. 745'000 Urein-
wohnerinnen und Ureinwohner Neuseelands (Stats NZ 2018), erreicht.
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Evaluation: MTS als «Media Commons»

Tabelle 20 Evaluation der CBC als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 1 Co-Kreation 2 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 1 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 21 Evaluation des MTS als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 20 Zustimmung 1 
Performanz 2 

 

Tabelle 22 Evaluation des RNZ als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 1 
Performanz 1 

 

Tabelle 23 Evatluation des TVNZ als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 0 Co-Kreation 1 
Non-Profit 0 CC 0 
Non-Kommerz 0 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 2 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 17 Zustimmung 1 
Performanz 1 

 

  

Radio New Zealand (RNZ)

Die Aufgaben von RNZ sind im RNZ-Gesetz («RNZ Act) und im Gesetz
über Institutionen unter der Krone («Crown Entities Act») definiert. RNZ
ist verpflichtet, umfangreiche und innovative Radiosendungen in hoher
Qualität bereitzustellen, die zur wissenschaftlichen, intellektuellen, spiritu-
ellen und kulturellen Weiterentwicklung beitragen und das kritische Den-
ken anregen sollen. Konkret soll RNZ Unterhaltungsprogramme, Informa-
tions- und Nachrichtensendungen anbieten, welche die Kultur Neusee-
lands im Allgemeinen und die Kultur und Sprache der Māori im Besonde-
ren reflektieren. Das Programm soll diverse gesellschaftliche Gruppen al-
len Alters berücksichtigen und die Bildung einer nationalen Identität för-
dern. Die Nachrichtensendungen müssen regionale, nationale und interna-
tionale Themen aufgreifen. Schließlich wird RNZ dazu verpflichtet, einen
internationalen Radiosender anzubieten, welcher vornehmlich Inhalte für
die Bevölkerung des Südpazifiks überträgt (s. 8 (3, 5) RNZ Act 1995). RNZ
soll dafür alle Distributionskanäle nutzen (s. 8B (5n) RNZ Act 1995).

RNZ muss jedes Jahr einen Bericht über seine Aktivitäten sowie die Ein-
nahmen und Ausgaben des letzten Jahres verfassen (s. 8D RNZ Act 1995, s.
150 Crown Entities Act 2004), der auf der Website verfügbar ist (RNZ
o.J.b). Darüber hinaus muss RNZ jährlich ein «Statement of Intent» verfas-
sen (s. 138 Crown Entities Act) und regelmäßig das Publikum befragen (s.
8D (2a), (3) RNZ Act 1995). Eine öffentliche Anhörung ist jedoch nicht
vorgesehen. RF verfügt über keinen Publikumsrat, und es gibt keine Vorga-
ben zur Vertretung gesellschaftlicher Gruppen in den Gremien.

RNZ arbeitet nicht gewinnorientiert und soll auch keinen kommerziel-
len Aktivitäten nachgehen (s. 8A (2), 8B (1) RNZ Act 1995). Sender und
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Dienste von RNZ müssen frei von Werbung und Sponsoring sein (s. 8B
RNZ Act 1995). Die Regierung kann jedoch eine Dividende festlegen, die
RNZ ihr bezahlen muss (s. 11 (3) RNZ Act 1995). 2017/2018 verzeichnete
RNZ einen Betriebsertrag von NZD 41.3 Mio. (EUR 26 Mio.), NZD
38.95 Mio. (EUR 24.5 Mio.) stammten aus öffentlichen Mitteln (Subven-
tionen und Fonds), NZD 2.35 Mio. (EUR 1.5 Mio.) aus anderen Erträgen
(RNZ 2018b: 22, 27). Der Anteil der kommerziellen Finanzierung liegt al-
so im tiefen Bereich.

RNZ muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die redak-
tionelle Arbeit einmischen (s. 8 2), 13 RNZ Act 1995). Bezüglich Medien-
freiheit stellen sowohl Freedom House (2017d: 19/100) als auch Reporter
ohne Grenzen (2017: Rang 13) Neuseeland ein gutes Zeugnis aus. Um Pro-
grammbeschwerden kümmert sich in einem ersten Schritt RNZ selbst
(RNZ o.J.c), dann übernimmt die staatliche Broadcasting Standards Aut-
hority (BSA), bzw. Online Media Standards Authority (OMSA) (BSA o.J.,
MCH 2015, Broadcasting Act 1989). Der unabhängige neuseeländische
Presserat konzentriert sich auf den Pressesektor (Accountable Journalism
2017k). Der Staat ist jedoch indirekt involviert in die Wahl des Generaldi-
rektors bzw. der Generaldirektorin (s. 14 RNZ-Act 1995); die unabhängige
staatliche Förderagentur «NZ on Air» bestimmt über den Anteil der öf-
fentlichen Finanzierung für RNZ (NZonair o.J.).

RNZ ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv, bietet auf der eige-
nen Website jedoch keine Diskussionsforen an. RNZ ist nicht gesetzlich
verpflichtet, einen bestimmten Anteil seiner Sendezeit bzw. seines Budgets
in unabhängige Produktionen zu investieren, soll jedoch die Vielfalt in der
neuseeländischen Musikindustrie stimulieren, unterstützen und reflektie-
ren (s. 8 (5f) RNZ Act 1995). Es gibt keine Möglichkeit, eigene Texte und
audiovisuelle Inhalte auf die Website hochzuladen, und es ist nicht vorge-
sehen, dass das Publikum eigene Sendungen beisteuert. Eine Verwendung
von RNZ-Inhalten unter einer Creative-Commons-Lizenz ist teilweise vor-
gesehen (RNZ o.J.d).

Die meisten Radiosender von RNZ sind in Neuseeland unverschlüsselt
via Satellit empfangbar, sie können außerdem über Streaming rezipiert
werden (LyngSat o.J.lii, liv). Die Sender von RNZ sollen generell frei emp-
fangbar sein (s. 8 (4) RNZ Act 1995). Ausgestrahlte Sendungen können
zeitversetzt auf der Website rezipiert werden (RNZ. o.J.e), eine zeitliche
Beschränkung für die Bereitstellung dieser Inhalte ist nicht festgelegt.
RNZ ist verpflichtet, Beiträge zu archivieren, die von historischem Wert
für Neuseeland sein könnten (s. 8 (5o) RNZ Act 1995), die Organisation
bietet auf ihrer Website Beiträge zu verschiedenen Themenschwerpunkten
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an (RNZ o.J.f). Nutzerinnen und Nutzer aus dem Ausland können auf der
Website auf die Radiobeiträge zugreifen. RNZ betreibt einen eigenen
YouTube-Kanal (www.youtube.com/user/radionz).

Der Marktanteil der Radioprogramme von RNZ lag 2017/2018 im
Schnitt bei 11.5%. Die Website verzeichnete im ersten Halbjahr 2017
526‘007 «Weekly Users» und 867‘329 «Weekly Sessions», im ersten Halbjahr
2018 waren es 604‘253 respektive 1.05 Mio. (RNZ 2018b: 5). Gemäß des
Edelman Trust Barometers (2018: 12, 14) vertrauen nur durchschnittlich
57% der Neuseeländerinnen und Neuseeländer dem Journalismus gene-
rell, und die Medien erfüllten ihre Erwartungen nicht. Gemäß Bertels-
mann (2018: 58) stellen die starke Medienkonzentration und die starke
kommerzielle Ausrichtung des Medienangebots in Neuseeland eine große
Hürde für die Bereitstellung eines vielfältigen Informations- und Mei-
nungsspektrums dar. RNZ dürfte diesbezüglich eine wichtige Rolle spie-
len; es erhält vom Publikum für sein Programm mittlere Noten (CBC
2018b: 47).

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 38) ergibt für RNZ eine
Gesamtpunktzahl von 21 – es ist also ein «Grenzfall». Am besten schneidet
RNZ beim Zugang zu den Inhalten ab, wo es bei allen drei Merkmalen –
Universalität, On Demand und Ausland – einem «Media Commons» ent-
spricht. Erfreulich ist zudem, dass RNZ nur wenig kommerzielle Finanzie-
rung aufweist und dass es die Möglichkeit von Creative-Commons-Lizen-
zen nutzt. Bezüglich vieler Merkmale entspricht RNZ einem «Grenzfall»;
eine «Tragödie» gibt es jedoch bei keinem Merkmal zu verzeichnen.

Evaluation: RNZ als «Media Commons»

Tabelle 20 Evaluation der CBC als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 1 Co-Kreation 2 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 1 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 21 Evaluation des MTS als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 20 Zustimmung 1 
Performanz 2 

 

Tabelle 22 Evaluation des RNZ als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 1 
Performanz 1 

 

Tabelle 23 Evatluation des TVNZ als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 0 Co-Kreation 1 
Non-Profit 0 CC 0 
Non-Kommerz 0 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 2 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 17 Zustimmung 1 
Performanz 1 
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Television New Zealand (TVNZ)

Die Aufgaben von TVNZ sind im TVNZ-Gesetz («TVNZ Act») und im
Gesetz über Institutionen unter der Krone («Crown Entities Act») defi-
niert. TVNZ soll ein erfolgreiches nationales Fernseh- und Digitalunter-
nehmen sein, das qualitativ hochwertige Inhalte bereitstellt. Die Inhalte
sollen für das neuseeländische Publikum relevant sein und von diesem ge-
schätzt werden. Das Angebot soll sowohl neuseeländische als auch interna-
tionale Inhalte umfassen und außerdem die Ansichten der Māori wider-
spiegeln. Die Inhalte und Dienste sind auf verschiedenen Plattformen ver-
fügbar zu machen (s. 12 TVNZ Act 2003).

TVNZ muss jedes Jahr einen Bericht über seine Aktivitäten sowie die
Einnahmen und Ausgaben des letzten Jahres verfassen (s. 150 Crown Enti-
ties Act 2004), der auf der Website verfügbar ist (TVNZ o.J.c). Darüber hi-
naus muss TVNZ jährlich ein «Statement of Intent» und ein «Statement of
Performance Expectations» verfassen (s. 138 Crown Entities Act 2004), so-
wie halbjährlich ein Finanzstatement (s. 24 TVNZ Act 2003). Eine öffentli-
che Anhörung oder eine regelmäßige Befragung des Publikums sind nicht
vorgesehen. TVNZ verfügt über keinen Publikumsrat und es gibt keine
Vorgaben zur Vertretung gesellschaftlicher Gruppen in den Gremien.

TVNZ arbeitet gewinnorientiert und ihm sind kommerzielle Aktivitäten
erlaubt (s. 5, 12 (1) TVNZ Act 2003). Werbung und Sponsoring sind er-
laubt. Die Regierung kann zudem eine Dividende festlegen, die TVNZ ihr
bezahlen muss (s. 27 TVNZ Act 2003). 2017 verzeichnete TVNZ einen Be-
triebsertrag von NZD 316,5 Mio. (EUR 199.1 Mio.), NZD 4.8 Mio.
(EUR 3 Mio.) stammten aus öffentlichen Mitteln, NZD 229.2 Mio.
(EUR 144.2 Mio.) aus kommerziellen Erträgen (TVNZ 2018: 36). Der An-
teil der kommerziellen Finanzierung liegt also im hohen Bereich.

TVNZ muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die redak-
tionelle Arbeit einmischen (Art. 28 TVNZ Act 2003). Bezüglich Medien-
freiheit stellen sowohl Freedom House (2017d: 19/100) als auch Reporter
ohne Grenzen (2017: Rang 13) Neuseeland ein gutes Zeugnis aus. Um Pro-
grammbeschwerden kümmert sich in einem ersten Schritt TVNZ selbst
(TVNZ o.J.d), dann übernimmt die staatliche Broadcasting Standards Aut-
hority (BSA), bzw. Online Media Standards Authority (OMSA) (BSA o.J.,
MCH 2015, Broadcasting Act 1989). Der unabhängige neuseeländische
Presserat konzentriert sich auf den Pressesektor (Accountable Journalism
2017k). Die Regierung ist nicht involviert in die Wahl des Generaldirektors
oder der Generaldirektorin; die unabhängige staatliche Förderagentur «NZ

6.11.3

6 Ergebnisse

188

https://doi.org/10.5771/9783748901471 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783748901471
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


on Air» bestimmt über den (relativ tiefen) Anteil der öffentlichen Finan-
zierung für TVNZ (NZonair o.J.).

TVNZ ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv, bietet auf der ei-
genen Website jedoch keine Diskussionsforen an. TVNZ ist nicht gesetz-
lich verpflichtet, einen bestimmten Anteil seiner Sendezeit bzw. seines
Budgets in unabhängige Produktionen zu investieren, fordert jedoch unab-
hängige Produzierende explizit zum Einreichen von Programmkonzepten
auf (TVNZ o.J.e). Es gibt keine Möglichkeit, eigene Texte und audiovisuel-
le Inhalte auf die Website hochzuladen, und es ist nicht vorgesehen, dass
das Publikum eigene Sendungen beisteuert. Eine Verwendung von TVNZ-
Inhalten unter einer Creative-Commons-Lizenz ist nicht vorgesehen.

Alle Fernsehsender von TVNZ sind in Neuseeland unverschlüsselt via
Satellit empfangbar, können aber nicht über Streaming rezipiert werden
(LyngSat o.J.li, liii). TVNZ soll Sender bereitstellen, die von einem Publi-
kum in ganz Neuseeland frei empfangbar sind (s. 12 (3) TVNZ Act 2003).
Ausgestrahlte Sendungen können zeitversetzt auf der Website rezipiert
werden (TVNZ o.J.f), eine zeitliche Beschränkung für die Bereitstellung
dieser Inhalte ist nicht festgelegt. TVNZ ist verpflichtet, die eigenen Beiträ-
ge in einem TVNZ Archive zu archivieren und der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen (Art. 29A-S TVNZ Act 2003). Die Organisation verzichtet
jedoch darauf, auf der Website eine Auswahl älterer Beiträge bereitzustel-
len. Nutzerinnen und Nutzer aus dem Ausland können nicht auf die Fern-
sehbeiträge auf der Website zugreifen. TVNZ betreibt einen eigenen
YouTube-Kanal (www.youtube.com/user/TVNewZealand).

Die monatliche Reichweite der TV-Programme von TVNZ lag 2017 bei
85%, täglich wurden 2 Mio. «Viewers» erreicht. Im digitalen Angebot wur-
den 135 Mio. «Streams» verzeichnet (TVNZ 2018: 5). Gemäß des Edelman
Trust Barometers (2018: 12, 14) vertrauen nur durchschnittlich 57% der
Neuseeländerinnen und Neuseeländer dem Journalismus generell, und die
Medien erfüllten ihre Erwartungen nicht. Gemäß Bertelsmann (2018: 58)
stellen die starke Medienkonzentration und die starke kommerzielle Aus-
richtung des Medienangebots in Neuseeland eine große Hürde für die Be-
reitstellung eines vielfältigen Informations- und Meinungsspektrums dar.

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 39) ergibt für TVNZ eine
Gesamtpunktzahl von 17 – es ist also ein «Grenzfall». Am besten schneidet
TVNZ beim Zugang zu den Inhalten ab, hier entspricht es in zwei von
drei Merkmalen – Universalität und On Demand – einem «Media Com-
mons». Erfreulich ist zudem, dass TVNZ zahlreiche Instrumente der Re-
chenschaft nutzt und dass der Staat kaum in die Organisation involviert ist.
Eine «Tragödie» zeigt sich bei drei Merkmalen: Einbezug, Non-Kommerz
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und CC. Außerdem hat TVNZ bei den Merkmalen Co-Kreation und Aus-
land nur knapp den Status «Grenzfall» erreicht.

Evaluation: TVNZ als «Media Commons»

Tabelle 20 Evaluation der CBC als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 1 Co-Kreation 2 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 1 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 21 Evaluation des MTS als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 20 Zustimmung 1 
Performanz 2 

 

Tabelle 22 Evaluation des RNZ als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 1 

Total: 21 Zustimmung 1 
Performanz 1 

 

Tabelle 23 Evatluation des TVNZ als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 0 Co-Kreation 1 
Non-Profit 0 CC 0 
Non-Kommerz 0 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 2 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 17 Zustimmung 1 
Performanz 1 

 

  
Niederlande

Nederlandse Publieke Omreop (NPO)

Die Aufgaben von NPO sind im Mediengesetz («Mediawet») von 2008 de-
finiert und in einer Lizenz («Concessie ») für zehn Jahre konkretisiert. Der
niederländische öffentliche Rundfunk soll durch informative, kulturelle
und bildende Medienangebote die demokratischen, sozialen und kulturel-
len Bedürfnisse der Niederländerinnen und Niederländer im In- und Aus-
land befriedigen. Die Berichterstattung soll ausgewogen, qualitativ hoch-
wertig, unabhängig von kommerziellen und staatlichen Einflüssen, frei zu-
gänglich, sowie journalistisch professionell gemacht sein und soll die ge-
sellschaftliche Vielfalt und alle Zuschauergruppen abdecken (Art. 2.1 (1, 2)
Mediawet 2008). NPO soll für alle empfangbar sein und technologische
Entwicklungen berücksichtigen und alle Distributionskanäle bewirtschaf-
ten (Art. 2.1 (1c, 2f) Mediawet 2008).

NPO muss jedes Jahr einen Bericht über seine Aktivitäten sowie die Ein-
nahmen und Ausgaben des letzten Jahres verfassen (Art. 2.17 Mediawet
2008), der auf der Website verfügbar ist (NPO o.J.c). Darüber hinaus ist
NPO verpflichtet, eine Konzessionspolitik, eine Leistungsvereinbarung
und ein Mehrjahresbudget zu verfassen und diese ebenfalls zu veröffentli-
chen (Art. 2.10, 2.22, 2.147 Mediawet 2008, NPO o.J.d). Des Weiteren muss
sich NPO alle fünf Jahre von einer unabhängigen Kommission evaluieren
lassen, deren Evaluationsbericht im Parlament diskutiert und zur öffentli-
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chen Konsultation publiziert wird (Art. 2184–2188 Mediawet). Die Regie-
rung akkreditiert Rundfunkvereine, die neben professionellen Program-
morganisationen eigene Sendungen für den nationalen öffentlichen Rund-
funk liefern. Die Organisationen brauchen je nach Kategorie 50‘000 bzw.
150‘000 Mitglieder, die in den Niederlanden wohnhaft und über 16 Jahre
alt sind (Art. 2.23–2.27 Mediawet 2008). Vertreterinnen und Vertreter der
Rundfunkvereine bilden neben dem Aufsichtsrat ein eigenes Gremium
(«College van Omroepen») im NPO (Art. 2.12 Mediawet 2008).

NPO arbeitet nicht gewinnorientiert, jedoch sind ihm kommerzielle Ak-
tivitäten erlaubt, und er darf Werbung und Sponsoring als Einnahmequel-
len nutzen (Art. 2.91 (1) Mediawet 2008). 2017 verzeichnete NPO einen
Betriebsertrag von EUR 855.5 Mio., EUR 809.7 Mio. stammten aus öffent-
lichen Mitteln, EUR 454‘000 aus Nebenaktivitäten, EUR 45.3 Mio. aus üb-
rigen Erträgen (NPO 2018: 63). In den Steuern enthalten sind die eigenen
Werbeeinahmen von NPO, die ca. EUR 150 Mio. ausmachen und
via «Stichting Etherreclame» (Ster) zurück an NPO fliessen (o.A. 2018).
Der Anteil der kommerziellen Finanzierung liegt also im mittleren Be-
reich.

NPO muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die redak-
tionelle Arbeit einmischen (Art. 2.1 (2d) Mediawet 2008, Art. 7 Nederland-
se Grondwet). Bezüglich Medienfreiheit stellen sowohl Freedom House
(2017d: 11/100) als auch Reporter ohne Grenzen (2017: Rang 5) den Nie-
derlanden ein gutes Zeugnis aus. Um Programmbeschwerden kümmert
sich der NPO-Ombudsmann (NPO o.J.e), jedoch nimmt auch der für alle
Medien zuständige, unabhängige Journalismusrat («Raad voor de Journa-
listiek») Beschwerden entgegen (RVDJ o.J., Accountable Journalism 2017l).
Der Staat ist indirekt in die Wahl der Geschäftsleitung des NPO-Nachrich-
tensenders NOS involviert (Art. 2.34a, 2.5 (1), 2.34f, 2.37b Mediawet 2008).
Die Festlegung des Anteils der öffentlichen Mittel für NPO ist durch die
Bindung an den Konsumentenpreisindex entpolitisiert (Art. 2.144 Media-
wet 2008).

NPO ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv, bietet auf der eige-
nen Website jedoch keine Diskussionsforen an. NPO ist verpflichtet, min-
destens 10% seiner Sendezeit bzw. seines Budgets im Fernsehbereich in un-
abhängige Produktionen zu investieren (Art. 17 AVMD-Richtlinie 1989).
Zudem gibt es eine Programmquote von 50% für Niederländische und
Friesische Werke (Art. 2.122(1) Mediawet 2008). Es gibt keine Möglichkeit,
eigene Texte und audiovisuelle Inhalte auf die Website hochzuladen, je-
doch kann das Publikum über verschiedene Rundfunkvereine eigene In-
halte zum Programm beisteuern, deren Zahl jedoch in den letzten Jahren
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reduziert wurde (Abschnitt («Afdeling») 2.2.2, 2.2.4 und 2.2.5 Mediawet
2008). Eine Verwendung von NPO-Inhalten unter einer Creative-Com-
mons-Lizenz ist nicht vorgesehen.

Alle Radio- und ein Fernsehsender von NPO sind in den Niederlanden
unverschlüsselt via Satellit empfangbar, die Radiosender sowie einzelne
Fernsehsender können außerdem über Streaming rezipiert werden (Lyng-
Sat o.J.mi, mii, miii, miv). Die Fernsehsender haben «must carry»-Status
auf allen Plattformen und NPO1, 2 und 3 sind digital-terrestrisch frei emp-
fangbar (Kevin/Schneeberger 2015: 25, 49), es ist nicht vorgesehen, dass für
den Empfang Zusatzkosten entstehen (Art. 2.1(3) Mediawet 2008). Ausge-
strahlte Sendungen können zeitversetzt auf verschiedenen Webseiten rezi-
piert werden (z.B. NPO o.J.f, NPO Radio 1 o.J.), eine zeitliche Beschrän-
kung für die Bereitstellung dieser Inhalte ist nicht festgelegt. NPO ist ver-
pflichtet, ein Medienarchiv zu betreiben (Art. 2.138a(c) Mediawet 2008),
die Organisation verzichtet jedoch darauf, auf der Website ältere Beiträge
bereitzustellen. Nutzerinnen und Nutzer aus dem Ausland können auf die
Radiobeiträge der Website zugreifen, einige Fernsehbeiträge und der Fern-
seh-Livestream sind jedoch gesperrt. NPO3 betreibt einen eigenen
YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/channel/UCwN9hjjqUl9VB51u
m_73hVg).

Die Tagesreichweite der (nationalen) Radioprogramme von NPO lag
2017 im Schnitt bei 25%, die der Fernsehprogramme bei 86,4% (Mediamo-
nitor o.J.a, b). Der Marktanteil der nationalen Radioprogramme von NPO
lag 2017 im Schnitt bei 29.2% (NPO 2018: 15). NOS war 2017 die Zwölft-
beliebteste Website der Niederlande und erreichte eine durchschnittliche
wöchentliche Reichweite von 23%. In der letzten Woche des Jahres 2017
haben 40% der Niederländerinnen und Niederländer die Online-Inhalte
von NPO genutzt (Mediamonitor o.J.c, NPO 2018: 18). Gemäß einem Eu-
robarometer vertrauen 83% der Niederländerinnen und Niederländer den
Informationen und Nachrichten im Radio und 86% denen im Fernsehen
(EC 2018: 6, 7). In der Vertrauensrangliste des Reuters Institutes (Newman
et al. 2018: 90) erreichten die NPO Nachrichten (NOS) in den Niederlan-
den 2018 den ersten Platz (7.36/10 Punkten). Der Media-Pluralism-Moni-
tor gibt den niederländischen Medien bezüglich politischer Unabhängig-
keit und bezüglich sozialer Inklusion gute Noten (Rossini 2018: 9, 11).

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 40) ergibt für NPO eine
Gesamtpunktzahl von 23 – er ist also knapp ein «Media Commons». Am
besten schneidet NPO beim Zugang zu den Inhalten und beim Outcome
ab, wo er jeweils bei zwei von drei Merkmalen – Universalität und On De-
mand bzw. Reichweite und Zustimmung – einem «Media Commons» ent-
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spricht. Erfreulich ist zudem, dass NPO zahlreiche Instrumente der Re-
chenschaft und des Einbezugs nutzt, und dass das Publikum Sendungen
ko-kreieren kann. Eine «Tragödie» ist beim Merkmal CC zu verzeichnen.

Evaluation: NPO als «Media Commons»Tabelle 24 Evaluation des NPO als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 2 Co-Kreation 2 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 24 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 25 Evaluation des NRK als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 26 Evaluation des ORF als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 2 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 21 Zustimmung 2 
Performanz 1 

 

Tabelle 27 Evaluation des SR als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 2 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 25 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

  

Norwegen

Norsk Rikskringkasting (NRK)

Die Aufgaben von NRK sind im Rundfunkgesetz («Kringkastingloven»)
und in einer Rundfunkverordnung («Forskrift om Kringkasting») definiert
und werden in den Statuten («Vedtekter») konkretisiert, in die vom Parla-
ment festgelegte Bestimmungen («Plakaten») integriert sind (NRK 2018b).
Darin steht: Erstens unterstützt und stärkt NRK die Demokratie, indem er
eine öffentliche Debatte fördert, sowie ausgewogen, unabhängig, investiga-
tiv und gemäß ethischen Standards berichtet. Zweitens sorgt NRK für frei-
en, kostenlosen Zugang und eine möglichst weite Verbreitung seiner Pro-
gramme. Drittens stärkt NRK die norwegische Sprache, Identität und Kul-
tur, indem er u.a. Regionen, Religionen, oder Sprachgruppen berücksich-
tigt, norwegische Kunst und Künstler fördert. Viertens bemüht sich NRK
um hohe Qualität, Vielfalt und Innovationen, indem er hochwertige Pro-
gramme und diverse Genres anbietet und sich gegenüber kommerziellen
Rundfunkanbietern abgrenzt, (§ 12–15 NRK-Plakaten). Dazu nutzt NRK
auch digitale Medienplattformen (NRK 2018b, § 17 NRK-Plakaten).

NRK muss jedes Jahr einen Bericht über seine Aktivitäten sowie die Ein-
nahmen und Ausgaben des letzten Jahres verfassen (s. 2.13 LOV 127/1992),
der auf der Website verfügbar ist (NRK o.J.a). Darüber hinaus muss NRK
jährlich einen Businessplan verfassen (NRK 2018b). Eine öffentliche Anhö-
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rung findet im Rahmen des Ex-Ante-Tests für neue Services statt (s. 6-3
FOR 153/1997), eine regelmäßige Befragung des Publikums ist aber nicht
vorgesehen. NRK verfügt über einen Rundfunkrat («Kringkastingsrådet»)
und über regionale Programmräte («Distriktsprogramrådene»), die jeweils
vom Parlament resp. der Regierung gewählt werden (§ 7.1–7.3 LOV
127/1992).

NRK arbeitet nicht gewinnorientiert, jedoch sind ihm kommerzielle Ak-
tivitäten erlaubt (§ 10 NRKs Vedtekter, § 16 NRK-Plakaten, NRK 2015).
Werbung ist verboten (s. 6–4 LOV 127/1992) jedoch darf NRK Sponsoring
als Einnahmequellen nutzen (s. 3.4 LOV 127/1992). 2017 verzeichnete der
NRK einen Betriebsertrag von NOK 5‘920.7 Mio. (EUR 634.8 Mio.), NOK
5‘575.4 Mio. (EUR 597.8 Mio.) stammen aus öffentlichen Mitteln (Gebüh-
ren), NOK 345.3 Mio. (EUR 37 Mio.) aus anderen Erträgen (NRK 2018a:
18, 26). Der Anteil der kommerziellen Finanzierung liegt also im tiefen Be-
reich.

NRK muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die redak-
tionelle Arbeit einmischen (§ 26–28 NRKs Vedtekter, Art. 100 Kongeriket
Norges Grunnlov). Bezüglich Medienfreiheit stellen sowohl Freedom
House (2017d: 8/100) als auch Reporter ohne Grenzen (2017: Rang 1) Nor-
wegen ein gutes Zeugnis aus. Um Programmbeschwerden kümmert sich
NRK in einem ersten Schritt selbst (NRK o.J.b), danach übernimmt der
vom Parlament gewählte Rundfunkrat («Kringkastingsrådet») (NRK o.J.c,
s. 7-2 LOV-127/1992). Beschwerden können auch beim für alle Medien zu-
ständigen, unabhängigen Presserat («Norsk Presseforbund»), bzw. seinem
Presseausschuss («Pressens Faglige Utvalg») gemacht werden (PFU 2015,
Accountable Journalism 2017m). Der Generaldirektor wird vom Vorstand
von NRK gewählt, jedoch legt das Parlament legt den Anteil der öffentli-
chen Mittel (Gebühren) für den NRK fest (s. 6–4 LOV 127/1992).

NRK ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv, bietet auf der eige-
nen Website jedoch keine Diskussionsforen an. NRK ist verpflichtet, min-
destens 10% seiner Sendezeit bzw. seines Budgets in unabhängige Produk-
tionen zu investieren (s. 2-2 FOR 153/1997). Es gibt keine Möglichkeit, ei-
gene Texte und audiovisuelle Inhalte auf die Website hochzuladen, und es
ist nicht vorgesehen, dass das Publikum eigene Sendungen beisteuert. Eine
Verwendung von NRK-Inhalten unter einer Creative-Commons-Lizenz ist
in Einzelfällen vorgesehen (NRK 2009).

Alle Radiosender von NRK sind in Norwegen unverschlüsselt via Satellit
empfangbar und können über Streaming rezipiert werden, die Fernsehsen-
der nicht (LyngSat o.J.ni, nii, niii, niv). Die Fernsehsender haben je-
doch «must carry»-Status im Kabelnetz und sind digital-terrestrisch frei
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empfangbar (Kevin/Schneeberger 2015: 25, 49). Es ist nicht vorgesehen,
dass die Organisation Pay-TV anbietet (§ 13 NRK-Plakaten). Ausgestrahlte
Sendungen können zeitversetzt auf der Website rezipiert werden (NRK
o.J.d, NRK o.J.e), NRK soll diese mindestens sieben Tage in einem Archiv
anbieten (§ 17 NRK-Plakaten). NRK soll seine Inhalte archivieren und der
Bevölkerung zur Verfügung stellen (§ 14h NRK Plakaten), und stellt eine
Auswahl älterer Inhalte bereit (NRK o.J.f). Für Nutzerinnen und Nutzer
aus dem Ausland ist der Zugang zu den Fernsehbeiträgen auf der Website
gesperrt, auf die Radiobeiträge kann jedoch zugegriffen werden. NRK be-
treibt einige eigene YouTube-Kanäle (u.a. www.youtube.com/user/nrk).

Das gesamte Angebot (Radio, TV und Internet) von NRK hatte 2017
eine Tagesreichweite von durchschnittlich 85%, die Fernsehprogramme
58%, die Radioprogramme 49%, und die digitalen Angebote erreichten
durchschnittlich 33% (NRK 2018c: 11, 18). Der Marktanteil der Fernseh-
sender von NRK lag 2017 bei 40%, der Marktanteil der Radiosender bei
66% (NRK 2018b: 12, 85). Gemäß dem Reuters Institute (Newman et al.
2018: 92) vertrauen 47% der Norwegerinnen und Norweger den Nachrich-
ten, in der Vertrauensrangliste erreichten die NRK Nachrichten in Norwe-
gen 2018 jedoch den ersten Platz (7.42/10 Punkten). Gemäß Bertelsmann
(2018: 37) hat Norwegen ein pluralistisches Medienangebot. Gemäß der
norwegischen Medienregulierungsbehörde ist das Programmangebot von
NRK qualitativ hochwertig und berücksichtigt die Vielfalt der Gesellschaft
(Medietilsynet 2018).

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 41) ergibt für NRK eine
Gesamtpunktzahl von 23 – er ist also knapp ein «Media Commons». Am
besten schneidet NRK beim Outcome ab, wo er bei allen drei Merkmalen
– Reichweite, Zustimmung und Performanz – einem «Media Com-
mons» entspricht. Erfreulich ist zudem, dass NRK nur wenig kommerziel-
le Finanzierung aufweist. Eine «Tragödie» ist bei keinem Merkmal zu ver-
zeichnen, jedoch hat NRK beim Merkmal CC nur knapp den Status ei-
nes «Grenzfalls» erreicht.

6.13 Norwegen

195

https://doi.org/10.5771/9783748901471 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

http://www.youtube.com/user/nrk
https://doi.org/10.5771/9783748901471
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://www.youtube.com/user/nrk


Evaluation: NRK als «Media Commons»

Tabelle 24 Evaluation des NPO als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 2 Co-Kreation 2 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 24 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 25 Evaluation des NRK als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 26 Evaluation des ORF als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 2 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 21 Zustimmung 2 
Performanz 1 

 

Tabelle 27 Evaluation des SR als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 2 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 25 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

  

Österreich

Österreichischer Rundfunk (ORF)

Die Aufgaben des ORF sind im ORF-Gesetz festgelegt. Das Gesamtange-
bot des ORF soll demnach qualitativ hochwertig und innovativ sein, und
sich um Integration, Gleichberechtigung und Verständigung bemühen.
Die Programme enthalten umfassende Informationen und ermöglichen
damit einen demokratischen öffentlichen Diskurs, außerdem bemühen sie
sich um Objektivität, Unabhängigkeit und Vielfalt. Der ORF steht im
Dienst von Wissenschaft und Bildung, soll sich aber auch den «gesellschaft-
lich wichtigen» Genres Kultur und Unterhaltung widmen (§ 10 ORF-G).
Der ORF muss zudem sicherstellen, dass seine Berichterstattung objektiv
und unparteilich ist, er muss die Meinungsvielfalt berücksichtigen und für
ausgewogene Programme sorgen, und die Unabhängigkeit von Personen
und Organen gewährleisten, die «mit der Besorgung der Aufgaben des
ORF betraut sind» (§ 1 (3) ORF-G).

Der ORF muss jedes Jahr einen Bericht über seine Aktivitäten des letz-
ten Jahres verfassen (§ 7, § 39 ORF-G), der auf der Website verfügbar ist
(ORF o.J.b). Darüber hinaus muss der ORF ein Qualitätssicherungssystem
mit detaillierten Verfahrensregeln einführen, das jährlich von einer exter-
nen, sachverständigen Person evaluiert wird (§ 4a ORF-G). Eine öffentliche
Vernehmlassung wird im Rahmen der Auftragsvorprüfung für neue Ange-
bote des ORF durchgeführt (§ 6a (2) ORF-G). Der ORF verfügt über einen
sogenannten Publikumsrat, dessen 35 Mitgliedern jedoch von Institutio-
nen und der Regierung ausgewählt werden (§ 28 ORF-G, ORF o.J.c). Sechs
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Mitglieder des Publikumsrats sitzen im Stiftungsrat ein, der ansonsten von
Mitgliedern von Regierung, Ländern und Parteien bestellt ist (§ 20(1)
ORF-G). Der Publikumsrat kann vom ORF eine jährliche Publikumsbefra-
gung verlangen (§ 30 (5) ORF-G).

Der ORF arbeitet nicht gewinnorientiert (§ 1 (4) ORF-G), jedoch sind
ihm kommerzielle Aktivitäten erlaubt (§ 9, 9b ORF-G) und er darf Wer-
bung und Sponsoring als Einnahmequellen nutzen (§ 13–17 ORF-G). 2017
verzeichnete der ORF einen Betriebsertrag von EUR 993.6 Mio.,
EUR 624.8 Mio. stammten aus öffentlichen Mitteln (Programmentgelte),
EUR 232.6 Mio. aus Werbung, und EUR 136.2 Mio. aus sonstigen Erlösen
(ORF 2018a: 14). Der Anteil der kommerziellen Finanzierung liegt also im
mittleren Bereich.

Der ORF muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die re-
daktionelle Arbeit einmischen (§ 1 (3), 4 (6), 10 (5), 32 ORF-G). Bezüglich
Medienfreiheit stellen sowohl Freedom House (2017d: 22/100) als auch Re-
porter ohne Grenzen (2017: Rang 11) Österreich ein gutes Zeugnis aus.
Um Programmbeschwerden kümmert sich in einem ersten Schritt der Be-
schwerdeausschuss des ORF (ORF o.J.d), dann übernimmt die staatliche
Regulierungsbehörde RTR (Art. 36 ORF-G, RTR o.J.). Der unabhängige
österreichische Presserat konzentriert sich auf den Pressesektor (Accounta-
ble Journalism 2017n). Der Staat ist über den teilweise von ihm bestellten
Stiftungsrat indirekt involviert in die Wahl des Generaldirektors bzw. der
Generaldirektorin (§ 20 (1), 22 (1) ORF-G), und er legt den Anteil der
staatlichen Mittel («Programmentgelt») für den ORF fest (§ 31 ORF-G).

Dem ORF ist es nicht erlaubt, Foren einzurichten oder auf sozialen
Netzwerken aktiv zu sein (§ 4f (2:23), (2:25) ORF-G). Obwohl der Verfas-
sungsgerichtshof diese Einschränkung als ungültig erklärt hat (ORF 2014),
schränkt sich der ORF diesbezüglich seit Kurzem selbst wieder stärker ein
(ORF 2019). Der ORF ist verpflichtet, mindestens 10% seiner Sendezeit
bzw. seines Budgets in unabhängige Produktionen zu investieren (Art. 17
AVMD-Richtlinie 1989). Es gibt keine Möglichkeit, eigene Texte und au-
diovisuelle Inhalte auf die Website hochzuladen, und es ist nicht vorgese-
hen, dass das Publikum eigene Sendungen beisteuert. Eine Verwendung
von ORF-Inhalten unter einer Creative-Commons-Lizenz ist nicht vorgese-
hen.

Alle Radio- und ein Fernsehsender des ORF sind in Österreich unver-
schlüsselt via Satellit empfangbar, die Radiosender können außerdem über
Streaming rezipiert werden (LyngSat o.J.oi, oii, oiii, oiv). Die Fernsehsen-
der haben «must carry»-Status im Kabelnetz und sind digital-terrestrisch
frei empfangbar (Kevin/Schneeberger 2015: 23, 46). Ausgestrahlte Sendun-
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gen können zeitversetzt auf der Website rezipiert werden (ORF o.J.e, ORF
o.J.f), jedoch ist eine zeitliche Beschränkung von sieben Tagen für die Be-
reitstellung dieser Inhalte festgelegt (§ 4e (2) ORF-G). Diese gilt nicht für
Archive mit zeit- und kulturgeschichtlichen Inhalten (§ 4e (4) ORF-G). Der
ORF ist gesetzlich nicht verpflichtet, Beiträge zu archivieren, stellt auf der
Website aber eine Auswahl historischer Inhalte bereit (ORF o.J.g). Nutzer-
innen und Nutzer aus dem Ausland können sich die Radiosendungen des
ORF auf der Website anhören, Fernsehsendungen und der Live-Stream
sind teilweise zugänglich. Es ist nicht vorgesehen, dass der ORF einen eige-
nen YouTube-Kanal betreibt (§ 4f (2) ORF-G).

Der Marktanteil der Radioprogramme des ORF lag 2017 im Schnitt bei
71%, die Tagesreichweite bei 61.2% (ORF 2018b: 173). Die Fernsehpro-
gramme erreichten bei Personen ab 12 Jahren im Schnitt einen Marktan-
teil von 33.9%, die Tagesreichweite lag bei 49.9% (ORF 2018a: 175). Das di-
gitale Angebot des ORF verzeichnete pro Woche im Durchschnitt
2 Mio. «Visits», was einer Reichweite von 28% entspricht. Die Websites und
Apps des ORF verzeichneten monatlich durchschnittlich etwa 3,4 Mio. «Vi-
sitors» bzw. 76.8 Mio. «Visits». Beim Videoangebot verzeichnete der ORF
monatlich im Schnitt 28.9 Mio. Video-Starts (ORF 2018a: 176, 178). Ge-
mäß einem Eurobarometer vertrauen 79% der Österreicherinnen und Ös-
terreicher den Informationen und Nachrichten im Radio und 75% denen
im Fernsehen (EC 2018: 6, 7). In der Vertrauensrangliste des Reuters Insti-
tutes (Newman et al. 2018: 62) erreichten die ORF Nachrichten in Öster-
reich 2018 den ersten Platz (6.6/10 Punkten). Der Media-Pluralism-Moni-
tor gibt den österreichischen Medien bezüglich politischer Unabhängig-
keit und bezüglich sozialer Inklusion mittlere Noten (Seethaler, Beaufort,
Dopona 2018: 7, 9).

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 42) ergibt für den ORF
eine Gesamtpunktzahl von 21 – er ist also ein «Grenzfall». Am besten
schneidet der ORF beim Outcome ab, wo er bei zwei von drei Merkmalen
– Reichweite und Zustimmung – einem «Media Commons» entspricht. Er-
freulich ist zudem, dass der ORF zahlreiche Instrumente der Rechenschaft
und des Einbezugs nutzt. Eine «Tragödie» ist beim Merkmal CC zu ver-
zeichnen.
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Evaluation: ORF als «Media Commons»

Tabelle 24 Evaluation des NPO als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 2 Co-Kreation 2 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 24 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 25 Evaluation des NRK als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 26 Evaluation des ORF als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 2 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 21 Zustimmung 2 
Performanz 1 

 

Tabelle 27 Evaluation des SR als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 2 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 25 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

  

Schweden

Sveriges Radio (SR)

Die Aufgaben von SR sind in einer Rundfunklizenz («Sänd-
ningstillstånd»), die das Kulturministerium jeweils für etwa fünf Jahre ver-
gibt, definiert, und werden dann in Jahresverträgen («Anslagsvillkor») kon-
kretisiert. Weitere Bestimmungen finden sich im Gesetz über Radio und
Fernsehen («Radio- och TV-Lag») und im Gesetz über die Rundfunkfinan-
zierung («Lag om Finansiering av Radio och TV i Allmänhetens»). SR soll
ein vielfältiges Programm von hoher Qualität und in innovativer Form an-
bieten, insbesondere in Schwedisch. SR thematisiert die Situation im gan-
zen Land und die Unterschiede in der Bevölkerung, zeigt verschiedene
Meinungen auf und bildet (§ 6 SR-Sändningstillstånd). SR soll den Beiträ-
gen des Bildungsradios UR Sendezeit einräumen und einen Chor und ein
Orchester führen (§ 3 SR-Sändningstillstånd, § 11 SR-Anslagsvillkor 2018).
SR soll Nachrichten und Kultursendungen anbieten und den Austausch
mit dem Ausland ermöglichen (§ 8, 9, 13 SR-Sändningstillstånd). Seine
Sendungen sind auf verschiedenen Plattformen verfügbar (§ 7 SR-Anslags-
villkor 2018).

SR muss jedes Jahr einen Bericht über seine Aktivitäten sowie die Ein-
nahmen und Ausgaben des letzten Jahres verfassen (§ 18 SR-Anslagsvillkor
2018), der auf der Website verfügbar ist (SR o.J.b). Darüber hinaus muss
SR eine Unternehmensstrategie einreichen und die Erfüllung des Auftrags
überwachen (§ 17–18 SR-Anslagsvillkor 2018). Eine öffentliche Anhörung
findet im Rahmen eines Ex-Ante-Tests für neue Angebote statt (§ 9 SR-Ans-
lagsvillkor 2018) und für den Jahresbericht muss das Publikum befragt
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werden (§ 18 SR-Anslagsvillkor 2018). SR ist dazu angehalten, sich regel-
mäßig mit Minderheiten und Menschen mit einer Behinderung auszutau-
schen, Jugendliche in Sendungen einzubeziehen (§ 10–12 SR-Sänd-
ningstillstånd) und durch eine dezentrale Organisationsform viele Men-
schen zu integrieren (§ 12 SR-Anslagsvillkor 2018), jedoch gibt es keinen
Publikumsrat.

SR arbeitet nicht gewinnorientiert, es sind ihm jedoch kommerzielle Tä-
tigkeiten erlaubt (§ 3, 8 SR-Anslagsvillkor 2018). Werbung und Sponsoring
dürfen nicht als Einnahmequellen genutzt werden (§ 1 Lag 2018:1893,
§ 18–19 SR-Sändningstillstånd). 2017 verzeichnete das SR einen Betriebser-
trag von SEK 2838 Mio. (EUR 294.5 Mio.), SEK 2779 Mio.
(EUR 288.4 Mio.) stammten aus öffentlichen Mitteln, SEK 59 Mio.
(EUR 6.1 Mio.) aus übrigen Erträgen (SR 2018a: 8, 20). Der Anteil der
kommerziellen Finanzierung liegt also im tiefen Bereich.

SR muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die redaktio-
nelle Arbeit einmischen (Einleitung SR-Sändningstillstånd). Bezüglich Me-
dienfreiheit stellen sowohl Freedom House (2017d: 11/100) als auch Re-
porter ohne Grenzen (2017: Rang 2) Schweden ein gutes Zeugnis aus. Um
Programmbeschwerden kümmert sich der Hörerdienst von SR (SR o.J.c),
dann übernimmt das unabhängige Überprüfungskomitee («Gransknings-
nämnden för Radio och TV»), das Teil der staatlichen Regulierungsbehör-
de ist (Myndigheten för Press Radio och TV 2018, Kap. 16 Radio- och TV-
Lag 2010:696, § 15 SR-Sändningstillstånd). Der unabhängige schwedische
Presserat («Kungessens Opinionsnämnd») konzentriert sich auf den Presse-
sektor (Accountable Journalism 2017o). Zu einem Involvement des Staates
bei der Wahl des Generaldirektors bzw. der Generaldirektorin machen die
Dokumente keine Angaben. Für die Erhebung der Rundfunksteuer zieht
die Steuerbehörde einen bestimmten Prozentsatz auf das Einkommen ein,
über die Zuteilung der öffentlichen Mittel an SR entscheidet das Parla-
ment (§ 2, 4, 8 Lag 2018:1893).

SR ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv, bietet auf der eige-
nen Website jedoch keine Diskussionsforen an. SR ist verpflichtet
einen «signifikanten» Anteil seiner Sendezeit an unabhängige Produktio-
nen zu vergeben und mit externen Produktionsfirmen im Dialog zu sein
(§ 7 SR-Sändningstillstånde, § 14 SR-Anslagsvillkor 2018). Es gibt keine
Möglichkeit, eigene Texte und audiovisuelle Inhalte auf die Website hoch-
zuladen, und es ist nicht vorgesehen, dass das Publikum eigene Sendungen
beisteuert. Eine Verwendung von SR-Inhalten unter einer Creative-Com-
mons-Lizenz ist nicht vorgesehen.
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Alle Radiosender von SR können in Schweden über Streaming rezipiert
werden, sind jedoch nicht unverschlüsselt via Satellit empfangbar (LyngSat
o.J.piii). Es ist nicht vorgesehen, dass die Organisation Pay-Radio anbietet
(§ 1, 4 SR-Sändningstillstånd, § 6, 7 SR-Anslagsvillkor 2018). Ausgestrahlte
Sendungen können zeitversetzt auf der Website rezipiert werden (SR
o.J.d), eine zeitliche Beschränkung für die Bereitstellung dieser Inhalte ist
nicht festgelegt. SR ist nicht gesetzlich verpflichtet, die eigenen Beiträge zu
archivieren, jedoch stellt die Organisation auf der Website eine Auswahl
historischer Inhalte bereit (SR o.J.e). Nutzerinnen und Nutzer aus dem
Ausland können Radiosendungen auf der Website anhören (inkl. Live-
Stream), und SR betreibt einen YouTube-Kanal (www.youtube.com/user/sv
erigesradio).

Der Marktanteil von SR lag 2017 durchschnittlich bei 77% (SR 2018a:
8), die tägliche Reichweite bei den 12 bis 79-Jährigen durchschnittlich bei
56%, die Wochenreichweite bei 80% (SR 2018b: 135). Die Website von SR
verzeichnete pro Woche durchschnittlich 1.4 Mio. «Unique Browsers», SR
Play 575‘000 (SR 2018b: 140). Im Durchschnitt wurden pro Woche 4 Mio.
Live-Streams oder Downloads von 880‘000 «Unique Browsers» gestartet
(SR 2018b: 139). Gemäß einem Eurobarometer vertrauen 85% der Schwe-
dinnen und Schweden den Informationen und Nachrichten im Radio (EC
2018: 6, 7). In der Vertrauensrangliste des Reuters Institutes (Newman et
al. 2018: 104) erreichten die SR-Nachrichten in Schweden 2018 den ersten
Platz (6.73/10 Punkten). Der Media-Pluralism-Monitor gibt den schwedi-
schen Medien bezüglich politischer Unabhängigkeit und bezüglich sozia-
ler Inklusion gute Noten (Färdigh 2018: 7, 9).

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 43) ergibt für das SR eine
Gesamtpunktzahl von 25 – es ist also ein «Media Commons». Am besten
schneidet SR beim Zugang zu den Inhalten und beim Outcome ab, wo es
bei allen drei Merkmalen – Universalität, On Demand und Ausland bzw.
Reichweite, Zustimmung und Performanz – einem «Media Com-
mons» entspricht. Erfreulich ist zudem, dass SR zahlreiche Instrumente
der Rechenschaft nutzt, nur wenig kommerzielle Finanzierung aufweist
und dass der Staat kaum in die Organisation involviert ist. Eine «Tragö-
die» ist jedoch beim Merkmal CC zu verzeichnen.
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Evaluation: SR als «Media Commons»

Tabelle 24 Evaluation des NPO als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 2 Co-Kreation 2 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 24 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 25 Evaluation des NRK als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 1 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 1 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 26 Evaluation des ORF als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 2 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 1 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 21 Zustimmung 2 
Performanz 1 

 

Tabelle 27 Evaluation des SR als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 2 Ausland 2 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 25 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

  
Sveriges Television (SVT)

Die Aufgaben von SVT sind in einer Rundfunklizenz («Sänd-
ningstillstånd»), die das Kulturministerium jeweils für etwa fünf Jahre ver-
gibt, definiert, und werden dann in Jahresverträgen («Anslagsvillkor») kon-
kretisiert. Weitere Bestimmungen finden sich im Gesetz über Radio und
Fernsehen («Radio- och TV-Lag») und im Gesetz über die Rundfunkfinan-
zierung («Lag om Finansiering av Radio och TV i Allmänhetens»). SVT
soll ein vielfältiges Programm von hoher Qualität und in innovativer Form
anbieten, insbesondere in Schwedisch. SVT thematisiert die Situation im
ganzen Land und die Unterschiede in der Bevölkerung, zeigt verschiedene
Meinungen auf und bildet (§ 6 SVT-Sändningstillstånd). SVT soll den Bei-
trägen des Bildungsradios UR Sendezeit einräumen (§ 3 SVT-Sänd-
ningstillstånd). SVT soll Nachrichten und Kultursendungen anbieten und
den Austausch mit dem Ausland ermöglichen (§ 8, 9, 13 SVT-Sänd-
ningstillstånd). Seine Sendungen sind auf verschiedenen Plattformen ver-
fügbar (§ 9 SVT-Anslagsvillkor 2018).

SVT muss jedes Jahr einen Bericht über seine Aktivitäten sowie die Ein-
nahmen und Ausgaben des letzten Jahres verfassen (§ 21 SVT-Anslagsvill-
kor 2018), der auf der Website verfügbar ist (SVT o.J.b). Darüber hinaus
muss SVT eine Unternehmensstrategie einreichen und die Erfüllung des
Auftrags überwachen (§ 20–21 SVT-Anslagsvillkor 2018). Eine öffentliche
Anhörung findet im Rahmen eines Ex-Ante-Tests für neue Angebote statt
(§ 11 SVT-Anslagsvillkor 2018) und für den Jahresbericht muss das Publi-
kum befragt werden (§ 21 SVT-Anslagsvillkor 2018). SVT ist dazu angehal-
ten, sich regelmäßig mit Minderheiten und Menschen mit einer Behinde-
rung auszutauschen, Jugendliche in Sendungen einzubeziehen (§ 10–12
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SVT-Sändningstillstånd) und durch eine dezentrale Organisationsform vie-
le Menschen zu integrieren (§ 13 SVT-Anslagsvillkor 2018), jedoch gibt es
keinen Publikumsrat.

SVT arbeitet nicht gewinnorientiert, es sind ihm jedoch kommerzielle
Tätigkeiten erlaubt (§ 3, 10 SVT-Anslagsvillkor 2018). Werbung und Spon-
soring dürfen nicht als Einnahmequellen genutzt werden (§ 1 Lag
2018:1893, § 18–19 SVT-Sändningstillstånd). 2017 verzeichnete SVT einen
Betriebsertrag von SEK 4803.7 Mio. (EUR 498.6 Mio.), SEK 4513.1 Mio.
(EUR 468.4 Mio.) stammten aus öffentlichen Mitteln (Gebühren), SEK
220.3 Mio. (EUR 22.9 Mio.) aus Sponsoring, Co-Produktionen oder Rech-
teverkäufen und SEK 70.3 Mio. (EUR 7.3 Mio.) aus übrigen Erträgen (SVT
2018: 67). Der Anteil der kommerziellen Finanzierung liegt also im tiefen
Bereich.

SVT muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die redaktio-
nelle Arbeit einmischen (Einleitung SVT-Sändningstillstånd). Bezüglich
Medienfreiheit stellen sowohl Freedom House (2017d: 11/100) als auch Re-
porter ohne Grenzen (2017: Rang 2) Schweden ein gutes Zeugnis aus. Um
Programmbeschwerden kümmert sich SVT in einem ersten Schritt selbst
(SVT o.J.c), dann übernimmt das unabhängige Überprüfungskomitee
(«Granskningsnämnden för Radio och TV»), das Teil der staatlichen Regu-
lierungsbehörde ist (Myndigheten för Press Radio och TV 2018, Kap. 16
Radio- och TV-Lag 2010:696, § 14 SVT-Sändningstillstånd). Der unabhängi-
ge schwedische Presserat («Kungessens Opinionsnämnd») konzentriert sich
auf den Pressesektor (Accountable Journalism 2017o). Zu einem Involve-
ment des Staates bei der Wahl des Generaldirektors bzw. der Generaldirek-
torin machen die Dokumente keine Angaben. Für die Erhebung der Rund-
funksteuer zieht die Steuerbehörde einen bestimmten Prozentsatz auf das
Einkommen ein, über die Zuteilung der öffentlichen Mittel an SVT ent-
scheidet das Parlament (§ 2, 4, 8 Lag 2018:1893).

SVT ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv, bietet auf der eige-
nen Website jedoch keine Diskussionsforen an. SVT ist verpflichtet, min-
destens 10% seiner Sendezeit bzw. seines Budgets in unabhängige Produk-
tionen zu investieren (Art. 17 AVMD-Richtlinie 1989). SVT ist zudem ver-
pflichtet, einen «signifikanten» Anteil seiner Sendezeit an unabhängige
Produktionen zu vergeben und mit externen Produktionsfirmen im Dia-
log zu sein (§ 7 SVT-Sändningstillstånde, § 17 SVT-Anslagsvillkor 2018). Es
gibt keine Möglichkeit, eigene Texte und audiovisuelle Inhalte auf die
Website hochzuladen, und es ist nicht vorgesehen, dass das Publikum eige-
ne Sendungen beisteuert. Eine Verwendung von SVT-Inhalten unter einer
Creative-Commons-Lizenz ist nicht vorgesehen.
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Die Fernsehsender von SVT sind in Schweden nicht unverschlüsselt via
Satellit empfangbar, und können auch nicht über Streaming rezipiert wer-
den (LyngSat o.J.pi, pii). Sie haben jedoch «must carry»-Status im Kabel
und IPTV und sind digital-terrestrisch frei empfangbar (Kevin/Schneeber-
ger 2015: 26, 49). Es ist nicht vorgesehen, dass die Organisation Pay-TV an-
bietet (§ 1, 4 SVT-Sändningstillstånd, § 8, 9 SVT-Anslagsvillkor 2018). Aus-
gestrahlte Sendungen können zeitversetzt auf der Website rezipiert werden
(SVT o.J.d), eine zeitliche Beschränkung für die Bereitstellung dieser Inhal-
te ist nicht festgelegt. SVT ist nicht verpflichtet, die eigenen Beiträge zu ar-
chivieren, die Organisation stellt jedoch auf der Website eine Auswahl his-
torischer Beiträge bereit (SVT o.J.e, SVT o.J.f). Für Nutzerinnen und Nut-
zer aus dem Ausland können nicht auf den Live-Stream und nur auf einen
Teil der Fernsehsendungen zugreifen. SVT betreibt einen eigenen
YouTube-Kanal (www.youtube.com/user/SVT).

Die durchschnittliche Wochenreichweite von SVT lag 2017 insgesamt
bei 88%, wobei 75% der Nutzerinnen und Nutzer TV und 50% digitale Ka-
näle nutzten (SVT 2018: 17–18). Der Marktanteil der SVT-Sender SVT1,
SVT2, svtb und svt24 lag im ersten Halbjahr 2017 bei 37.1%, die tägliche
Reichweite lag im Schnitt bei 64.6% (MMS 2018: 5). 2017 wurden zudem
täglich durchschnittlich 3.9 Mio. SVT-Videos gestartet (MMS 2019: 23). Ge-
mäß einem Eurobarometer vertrauen 86% der Schwedinnen und Schwe-
den den Informationen und Nachrichten im Fernsehen (EC 2018: 6, 7). In
der Vertrauensrangliste des Reuters Institutes (Newman et al. 2018: 104) er-
reichten die SVT-Nachrichten in Schweden 2018 den zweiten Platz
(6.68/10 Punkten) hinter SR. Der Media-Pluralism-Monitor gibt den
schwedischen Medien bezüglich politischer Unabhängigkeit und bezüg-
lich sozialer Inklusion gute Noten (Färdigh 2018: 7, 9).

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 44) ergibt für SVT eine Ge-
samtpunktzahl von 23 – es ist also ein «Media Commons». Am besten
schneidet SVT beim Outcome ab, wo es in allen drei Merkmalen – Reich-
weite, Zustimmung und Performanz – einem «Media Commons» ent-
spricht. Erfreulich ist zudem, dass SVT zahlreiche Instrumente der Rechen-
schaft nutzt, nur wenig kommerzielle Finanzierung aufweist und dass der
Staat kaum in die Organisation involviert ist. Eine «Tragödie» ist jedoch
beim Merkmal CC zu verzeichnen.
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Evaluation: SVT als «Media Commons»Tabelle 28 Evaluation des SVT als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 1 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 2 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 29 Evaluation des UR als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 2 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 0 

Total: 22 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 30 Evaluation der SRG als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 2 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 24 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Sveriges Utbildningsradio (UR)

Die Aufgaben von UR sind in einer Rundfunklizenz («Sänd-
ningstillstånd»), die das Kulturministerium jeweils für etwa fünf Jahre ver-
gibt, definiert, und werden dann in Jahresverträgen («Anslagsvillkor») kon-
kretisiert. Weitere Bestimmungen finden sich im Gesetz über Radio und
Fernsehen («Radio- och TV-Lag») und im Gesetz über die Rundfunkfinan-
zierung («Lag om Finansiering av Radio och TV i Allmänhetens»). UR soll
ein vielfältiges Programm, bestehend aus Radio und Fernsehen, von hoher
Qualität und in innovativer Form anbieten, insbesondere auf Schwedisch.
UR thematisiert die Situation im ganzen Land und die Unterschiede in der
Bevölkerung und zeigt verschiedene Meinungen auf (§ 1, 7 UR-Sänd-
ningstillstånd). UR soll insbesondere Bildungs- und Kultursendungen an-
bieten und Entwicklungen im Bildungsbereich verfolgen (§ 8, 9, 13 SVT-
Sändningstillstånd). Seine Sendungen sind auf verschiedenen Plattformen
verfügbar (§ 9 UR-Anslagsvillkor 2018).

UR muss jedes Jahr einen Bericht über seine Aktivitäten sowie die Ein-
nahmen und Ausgaben des letzten Jahres verfassen (§ 19 UR-Anslagsvillkor
2018), der auf der Website verfügbar ist (SVT o.J.b). Darüber hinaus muss
UR eine Unternehmensstrategie einreichen und die Erfüllung des Auftrags
überwachen (§ 18–19 SVT-Anslagsvillkor 2018). Eine öffentliche Anhörung
findet im Rahmen eines Ex-Ante-Tests für neue Angebote statt (§ 11 UR-
Anslagsvillkor 2018) und für den Jahresbericht muss das Publikum befragt
werden (§ 19 SVT-Anslagsvillkor 2018). UR ist dazu angehalten, sich regel-
mäßig mit Minderheiten und Menschen mit einer Behinderung auszutau-
schen, und Jugendliche in Sendungen einzubeziehen (§ 10, 11, 13 UR-
Sändningstillstånd), jedoch gibt es keinen Publikumsrat.
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UR arbeitet nicht gewinnorientiert, es sind ihm jedoch kommerzielle
Tätigkeiten erlaubt (§ 2, 10 UR-Anslagsvillkor 2018). Werbung und Spon-
soring dürfen nicht als Einnahmequellen genutzt werden (§ 1 Lag
2018:1893, § 18–19 UR-Sändningstillstånd). 2017 verzeichnete das UR
einen Betriebsertrag von SEK 383.4 Mio. (EUR 39.8 Mio.), SEK 381.8 Mio.
(EUR 39.6 Mio.) stammten aus öffentlichen Mitteln, SEK 1.5 Mio.
(EUR 0.1 Mio.) aus übrigen Erträgen (UR 2018b: 55). Der Anteil der kom-
merziellen Finanzierung liegt also im tiefen Bereich.

UR muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die redaktio-
nelle Arbeit einmischen (Einleitung UR-Sändningstillstånd). Bezüglich
Medienfreiheit stellen sowohl Freedom House (2017d: 11/100) als auch Re-
porter ohne Grenzen (2017: Rang 2) Schweden ein gutes Zeugnis aus. Um
Programmbeschwerden kümmert sich UR in einem ersten Schritt selbst
(UR o.J.b), dann übernimmt das unabhängige Überprüfungskomitee
(«Granskningsnämnden för Radio och TV»), das Teil der staatlichen Regu-
lierungsbehörde ist (Myndigheten för Press Radio och TV 2018, Kap. 16
Radio- och TV-Lag 2010:696, § 15 UR-Sändningstillstånd). Der unabhängi-
ge schwedische Presserat («Kungessens Opinionsnämnd») konzentriert sich
auf den Pressesektor (Accountable Journalism 2017o). Zu einem Involve-
ment des Staates bei der Wahl des Generaldirektors bzw. der Generaldirek-
torin machen die Dokumente keine Angaben. Für die Erhebung der Rund-
funksteuer zieht die Steuerbehörde einen bestimmten Prozentsatz auf das
Einkommen ein, über die Zuteilung der öffentlichen Mittel an UR ent-
scheidet das Parlament (§ 2, 4, 8 Lag 2018:1893).

UR ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv, bietet auf der eige-
nen Website jedoch keine Diskussionsforen an. Es ist verpflichtet, mindes-
tens 10% seiner Sendezeit bzw. seines Budgets in unabhängige Produktio-
nen zu investieren (Art. 17 AVMD-Richtlinie 1989). UR ist zudem ver-
pflichtet, einen «signifikanten» Anteil seiner Sendezeit an unabhängige
Produktionen zu vergeben und mit externen Produktionsfirmen im Dia-
log zu sein (§ 9 UR-Sändningstillstånd, § 15 UR-Anslagsvillkor 2018). Es
gibt keine Möglichkeit, eigene Texte und audiovisuelle Inhalte auf die
Website hochzuladen, und es ist nicht vorgesehen, dass das Publikum eige-
ne Sendungen beisteuert. Eine Verwendung von UR-Inhalten unter einer
Creative-Commons-Lizenz ist nicht vorgesehen.

Die Programme des UR können bei Ausstrahlung via SR über Strea-
ming rezipiert werden (LyngSat o.J.pii) und die Fernsehprogramme sind
bei Ausstrahlung via SVT digital-terrestrisch frei empfangbar; außerdem
hat SVT «must carry»-Status im Kabel und IPTV (Kevin/Schneeberger
2015: 26, 49). Beides gilt auch für den Kunskapskanalen, den UR gemein-
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sam mit SVT betreibt (ebd. 49, 182, 184). Unverschlüsselter Zugang via Sa-
tellit ist hingegen weder bei SR, noch bei SVT oder dem Kunskapskanalen
möglich (LyngSat o.J.pii, LyngSat o.J.piii). Es ist nicht vorgesehen, dass die
Organisation Pay-Rundfunk anbietet (§ 3 UR-Sändningstillstånd, § 8, 9 UR-
Anslagsvillkor 2018). Ausgestrahlte Sendungen können zeitversetzt auf der
Website rezipiert werden (UR o.J.c), eine zeitliche Beschränkung für die
Bereitstellung dieser Inhalte ist nicht gesetzlich festgelegt. UR ist nicht ge-
setzlich verpflichtet, die eigenen Beiträge zu archivieren, es befasst sich
aber in einer spezifischen Rubrik («historia») mit historischen Ereignissen
(UR o.J.d). Nutzerinnen und Nutzer aus dem Ausland können sich die Ra-
diosendungen auf der UR-Website anhören, die Fernsehsendungen sind
mehrheitlich gesperrt. UR betreibt einen eigenen YouTube-Kanal (https://
www.youtube.com/channel/UCMbT7f3uBbPv 5dCPu7ND-yA).

2017 hat UR 396 Stunden fürs Radio und 3216 Stunden fürs Fernsehen
produziert und über SR und SVT verbreitet. 80% der Fernsehsendungen
wurden über den Kunskapskanalen verbreitet, den UR gemeinsam mit
SVT betreibt (UR 2018b: 19). Der Marktanteil von Kunskapskanalen lag
im ersten Halbjahr 2017 bei 1.1%. Seine tägliche Reichweite liegt im
Schnitt bei 4.1%, (MMS 2018: 5). 2017 wurden zudem täglich durch-
schnittlich 23‘317 Videos von UR gestartet (MMS 2019: 23). Gemäß einem
Eurobarometer vertrauen 85% der Schwedinnen und Schweden den Infor-
mationen und Nachrichten im Radio und 86% denen im Fernsehen (EC
2018: 6, 7). Der Media-Pluralism-Monitor gibt den schwedischen Medien
bezüglich politischer Unabhängigkeit und bezüglich sozialer Inklusion gu-
te Noten (Färdigh 2018: 7, 9).

Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 45) ergibt für UR eine Ge-
samtpunktzahl von 22 – es ist also ein «Grenzfall». Am besten schneidet
UR bei der Organisationsstruktur, beim Zugang zu den Inhalten und beim
Outcome ab, wo es bei vier von sechs bzw. zwei von drei Merkmalen – Re-
chenschaft, Non-Kommerz, Medienfreiheit und Regulierung bzw. Univer-
salität und On Demand, bzw. Zustimmung und Performanz – einem «Me-
dia Commons» entspricht. Eine «Tragödie» ist jedoch beim Merkmal CC
und bei der Reichweite zu verzeichnen.
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Evaluation: UR als «Media Commons»

Tabelle 28 Evaluation des SVT als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 1 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 2 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 29 Evaluation des UR als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 2 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 0 

Total: 22 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 30 Evaluation der SRG als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 2 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 24 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Schweiz

Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG)

Die Aufgaben der SRG sind im Bundesgesetz über Radio und Fernsehen
(«RTVG») und der Verordnung («RTVV») definiert und werden in einer Li-
zenz («Konzession») für jeweils 10 Jahre konkretisiert. Als privatrechtlicher
Verein hat die SRG außerdem Statuten. Die SRG soll die gesamte Bevölke-
rung inhaltlich umfassend mit gleichwertigen Radio- und Fernsehpro-
grammen in den drei Amtssprachen versorgen. Sie soll zwischen den Lan-
desteilen, Sprachgemeinschaften, Kantonen, Kulturen, gesellschaftlichen
Gruppierungen, sowie dem In- und Ausland vermitteln. Sie liefert dafür
Sendungen in den Bereichen Information, Kultur, Bildung und Unterhal-
tung und ermöglicht dem Publikum freie Meinungsbildung und kulturel-
le Entfaltung (Art. 24 RTVG). Neben ihren Radio- und Fernsehprogram-
men darf die SRG ein «übriges publizistisches Angebot» bereitstellen, das
aus Online-Angeboten, Teletext, programmassoziierten Informationen,
dem publizistischen Angebot für das Ausland sowie Begleitmaterial zu ein-
zelnen Sendungen besteht, der Fokus liegt aber bei den audiovisuellen In-
halten (Art. 18 Konzession 2018).

Die SRG muss jedes Jahr einen Bericht über ihre Aktivitäten sowie die
Einnahmen und Ausgaben des letzten Jahres verfassen (Art. 18 (1) RTVG,
Art. 27 RTVV), der auf der Website verfügbar ist (SRG o.J.c). Darüber hi-
naus sind ihr regelmäßige Qualitätskontrollen durch Externe vorgeschrie-
ben, über deren Ergebnis die SRG die Öffentlichkeit informieren muss
(Art. 4 Konzession 2018). Eine öffentliche Anhörung wird bei der Erneue-
rung der Konzession durchgeführt (Art. 25 RTVG)). Neben einem Dialog

Tabelle 45
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mit der Öffentlichkeit (Art. 5 SRG Konzession) ist die SRG verpflichtet,
das Publikum in die Organisation einzubeziehen (Art. 31d RTVG): Das
Unternehmen wird von einem Verein getragen, in deren vier Regionalge-
sellschaften alle in der Schweiz wohnhaften Personen Mitglied werden
können (Art. 32 Konzession, Art. 4 SRG Statuten). Die Regionalgesellschaf-
ten verfügen je über einen Publikumsrat (SRG.D o.J.a, SRG.D o.J.b, RTSR
o.J., CORSI o.J.).

Die SRG arbeitet nicht gewinnorientiert (Art 2 (5) SRG Statuten), je-
doch sind ihr kommerzielle Aktivitäten erlaubt (Art. 41 (2) RTVG, Art. 2
(4) Statuten) und sie darf TV-Werbung und Sponsoring als Einnahmequel-
len nutzen, Radio- und Online-Werbung ist ihr jedoch verboten (Art. 14
RTVG, Art. 23 RTVV). 2017 verzeichnete die SRG einen Betriebsertrag von
CHF 1594.6 Mio. (EUR 1‘434.4 Mio.), CHF 1218.5 Mio.
(EUR 1‘096.1 Mio.) stammten aus öffentlichen Mitteln (Gebühren), CHF
263.9 Mio. (EUR 237.4 Mio.) aus Werbung und Sponsoring, CHF
36.6 Mio. (EUR 32.9 Mio.) aus Programmverkäufen und CHF 76 Mio.
(EUR 68.4 Mio.) aus übrigen Erträgen (SRG 2018: 33). Der Anteil der
kommerziellen Finanzierung liegt also im mittleren Bereich.

Die SRG muss unabhängig sein, d.h. der Staat darf sich nicht in die re-
daktionelle Arbeit einmischen (Art. 6, Art. 31 (1a) RTVG; Art. 16, 93 (3)
Bundesverfassung). Bezüglich Medienfreiheit stellen sowohl Freedom
House (2017d: 13/100) als auch Reporter ohne Grenzen (2017: Rang 7) der
Schweiz ein gutes Zeugnis aus. Um Programmbeschwerden kümmert sich
in einem ersten Schritt die SRG-interne Ombudsstelle (Art. 91–93 RTVG),
dann übernimmt die staatliche Unabhängige Beschwerdeinstanz (UBI)
(Art. 94–98 RTVG). Der unabhängige Schweizer Presserat ist ebenfalls für
alle Medien zuständig (Accountable Journalism 2017p). Der Staat ist indi-
rekt involviert in die Wahl des Generaldirektors bzw. der Generaldirektorin
(Art. 33 (1) RTVG, Art. 33 (4) RTVV). Die Festlegung der Gebührenhöhe
erfolgt durch den Bundesrat, wobei dieser die Empfehlungen des Preis-
überwachers bzw. der Preisüberwacherin berücksichtigt (Art. 68a RTVG).

Die SRG ist auf gängigen Social-Media-Plattformen aktiv und bietet auf
der eigenen Website zahlreiche Diskussionsforen an. Sie muss mindestens
10% ihrer Sendezeit bzw. ihres Budgets in unabhängige Produktionen in-
vestieren (Art. 5 (1b) RTVV). Sie muss zudem ihre Zusammenarbeit mit
dem schweizerischen Filmschaffen, der audiovisuellen Industrie und der
schweizerischen Musikbranche in Vereinbarungen regeln – ansonsten
kann die Regierung konkrete Vorgaben machen (Art. 26–28 Konzession
2018). Es gibt keine Möglichkeit, eigene Texte und audiovisuelle Inhalte
auf die Website hochzuladen, und es ist nicht vorgesehen, dass das Publi-
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kum eigene Sendungen beisteuert. Eine Verwendung von SRG-Inhalten
unter einer Creative-Commons-Lizenz ist nicht vorgesehen.

Die Radiosender der SRG sind in der Schweiz unverschlüsselt via Satellit
empfangbar und können außerdem über Streaming rezipiert werden, die
Fernsehsender nicht (LyngSat o.J.qi, qii, qiii, qiv). Die Fernsehsender der
SRG haben jedoch «must carry»-Status im Kabel, über IPTV, Streaming
und über mobileNetze und sind digital-terrestrisch frei empfangbar (Ke-
vin/Schneeberger 2015: 23, 46). Ausgestrahlte Radio- und Fernsehsendun-
gen können zeitversetzt auf der Website rezipiert werden (SRF o.J.b, RSI
o.J.a, RTS o.J., RTR o.J.), eine zeitliche Beschränkung für die Bereitstellung
dieser Inhalte ist nicht festgelegt. Die Organisationen der SRG müssen ihre
Sendungen dauerhaft archivieren und der Öffentlichkeit zugänglich ma-
chen (Art. 33 RTVV), sie stellen auf ihren Websites eine Auswahl älterer
Beiträge bereit (z.B. SRF o.J.c, RSI o.J.b). Nutzerinnen und Nutzer aus
dem Ausland können sich die Radiosendungen der SRG-Sender auf den
Websites anhören, die Fernsehsendungen (inkl. Live-Stream) sind teilweise
zugänglich. Die Organisationen der SRG betreiben eigene YouTube-Kanäle
(z.B. www.youtube.com/user/TSR).

Der Marktanteil der Radioprogramme lag 2017 im Schnitt bei 58.1%
(SRF), 55.1% (RTS), bzw. 62.1% (RSI) (SRG 2018: 40, 44, 48). SRF erreich-
te täglich durchschnittlich 2.6 Mio. Hörerinnen und Hörer, RTS 749‘000,
RSI 180‘000 und Radio Rumantsch 75‘000 (SRG 2018: 40, 44, 48, 50). Der
Marktanteil der TV-Programme lag 2017 durchschnittlich bei 30% (SRF),
26.4% (RTS), bzw. 27.8% (RSI) (SRG 2018: 56, 60, 64). SRF erreichte täg-
lich durchschnittlich 2.3 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer, RTS
851‘000, RSI 177‘000 (SRG 2018: 40, 44, 48, 50). Die Online-Angebote der
SRG verzeichneten monatlich durchschnittlich 6.9 Mio. «Unique Cli-
ents» und 53.5 Mio. «Visits» (SRG 2018: 68). Gemäß dem Reuters Institute
(Newman et al. 2018: 106) vertrauen 52% der Schweizerinnen und Schwei-
zer den Nachrichten generell, in der Vertrauensrangliste erreichten die
Nachrichten von SRF bzw. RTS in der Schweiz 2018 jedoch in ihrer
Sprachregion den ersten Platz (7.16/10 bzw. 7.28/10 Punkte). Gemäß einer
vom BAKOM in Auftrag gegebenen Studie (Fretwurst et al. 2018: 23, 30)
liegt die Gesamtzufriedenheit der Schweizerinnen und Schweizer mit dem
SRG-Radioangebot bei 81% und mit dem SRG-TV bei 78%. Das For-
schungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft schätzt die Qualität und in-
haltliche Vielfalt der Informationsleistungen der SRG als überdurch-
schnittlich hoch ein. Generell ermöglichen die strukturellen Bedingungen
der Schweizer Medienlandschaft ein vielfältiges Angebot (fög 2018: 87–
88).
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Die Evaluation aller Merkmale (siehe Tabelle 46) ergibt für die SRG eine
Gesamtpunktzahl von 24 – sie ist also ein «Media Commons». Am besten
schneidet die SRG beim Outcome ab, wo sie bei allen drei Merkmalen –
Reichweite, Zustimmung und Performanz – einem «Media Com-
mons» entspricht. Erfreulich ist zudem, dass die SRG zahlreiche Instru-
mente der Rechenschaft und des Einbezugs nutzt, und dass sie Diskussi-
onsforen anbietet. Eine «Tragödie» ist beim Merkmal CC zu verzeichnen.

Evaluation: SRG als «Media Commons»

Tabelle 28 Evaluation des SVT als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 1 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 2 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 23 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 29 Evaluation des UR als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 1 
Einbezug 1 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 2 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 2 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 0 

Total: 22 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 30 Evaluation der SRG als «Media Commons» 

Persp. Merkmal Pt Persp. Merkmal Pt 

Struktur 

Rechenschaft 2 
Kollab. 

Interaktion 2 
Einbezug 2 Co-Kreation 1 
Non-Profit 2 CC 0 
Non-Kommerz 1 

Zugang 
Universalismus 2 

Medienfreiheit 2 On Demand 2 
Regulierung 1 Ausland 1 

Outcome 
Reichweite 2 

Total: 24 Zustimmung 2 
Performanz 2 

 

Tabelle 46
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Vergleich und Kontextualisierung der Ergebnisse

In der vorliegenden Studie wird die Frage untersucht, ob öffentliche Rund-
funkorganisationen in verschiedenen Ländern die Merkmale eines «Media
Commons» aufweisen. Dafür wurden auf Basis von Forschungsliteratur 18
Merkmale vorgeschlagen und entsprechende Forderungen formuliert. Die-
se wurden operationalisiert und für die Analyse von 30 öffentlichen Rund-
funkorganisationen in 16 Ländern genutzt. Es zeigt sich, dass ein Drittel
der 30 untersuchten öffentlichen Rundfunkorganisationen – ARD, BBC,
NPO, NRK, RTÉ, SR, SRG, SVT, TG4 und Yle – insgesamt den Status ei-
nes «Media Commons» erreichen. Alle anderen untersuchten Organisatio-
nen werden als «Grenzfall» eingestuft. Eine «Tragödie» wurde nicht ver-
zeichnet. Hier wird nun der «eigentliche Vergleich» durchgeführt (vgl.
Puppis 2010: 97). Es werden also die Unterschiede und Gemeinsamkeiten
zwischen den öffentlichen Rundfunkorganisationen aufgezeigt und diese
kontextualisiert. Konkret werden die Ergebnisse anhand der vier Institutio-
nalisierungs- und der drei Vergleichsthesen (siehe Kapitel 4.2) interpretiert.

Merkmale öffentlicher Rundfunkorganisationen im Vergleich

Basierend auf den präsentierten Ergebnissen (siehe Kapitel 6) wird nun als
Erstes geprüft, ob die öffentlichen Rundfunkorganisationen die Merkmale
eines «Media Commons» aufweisen. Für diesen Vergleich wurden, basie-
rend auf Forschungsliteratur, vier «Institutionalisierungsthesen» aufgestellt
(siehe Kapitel 4.2.1): Erstens wird vermutet, dass die Entsprechung zwi-
schen öffentlichem Rundfunk und dem Leitbild eines «Media Com-
mons» bezüglich der Organisationsstruktur im niedrigen Bereich liegt. Be-
züglich der Kollaboration und des Zugangs zu Inhalten wird eine mittlere
Entsprechung erwartet; beim Outcome eine Entsprechung im hohen Be-
reich.

Es hat sich gezeigt (siehe Tabelle 47), dass die Ergebnisse nur die These
zum Outcome komplett bestätigen: 22 der 30 untersuchten Organisatio-
nen erhalten in diesem Bereich das Prädikat «Media Commons», acht das
eines «Grenzfalls». Die Thesen zur Kollaboration und zum Zugang zu In-
halten müssen hingegen leicht, die These zur Organisationsstruktur stark
korrigiert werden: Bezüglich der Organisationsstruktur des öffentlichen
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Rundfunks zeigt sich nicht eine tiefe, sondern eine hohe Entsprechung.
Bei der Kollaboration ist die Entsprechung nicht mittel, sondern eher tief;
beim Zugang zu den Inhalten ist sie nicht mittel, sondern eher hoch. Im
Folgenden werden die Ergebnisse für jedes Merkmal besprochen und für
jede Perspektive zusammengefasst.

Evaluation der öffentlichen Rundfunkorganisationen im Vergleich
Kapitel 7 neu ohne Zahlen 
 

Tabelle 47 Evaluation der öffentlichen Rundfunkorganisationen im Vergleich 

Merkmal Tragödie Grenzfall Media Commons 

Struktur - BRF C4 RAI RF RTBF SBS 
TVNZ  

ABC APTN ARD BBC CBC 
DR DRADIO FTV MTS 

NPO NRK ORF RNZ RTÉ 
S4C SR SRG SVT TG4 UR 

VRT YLE ZDF 

Kollaboration  

DR DRADIO C4 FTV MTS 
ORF RTBF RF RTÉ S4C 

SBS SR SVT TG4 TVNZ UR 
VRT 

ABC APTN ARD BBC BRF 
CBC NPO NRK RAI RNZ 

SRG YLE ZDF  
- 

Zugang APTN 
ARD BBC BRF C4 CBC DR 

RTBF SBS MTS ORF SVT 
ZDF 

ABC DRADIO FTV NPO 
NRK RAI RF RNZ RTÉ S4C 

SR SRG TG4 TVNZ UR 
VRT YLE  

Outcome - DRADIO FTV MTS RAI 
RNZ TG4 TVNZ UR 

ABC APTN ARD BBC BRF 
C4 CBC DR NPO NRK 

ORF RF RTBF RTÉ S4C SBS 
SR SRG SVT VRT YLE ZDF 

 

Tabelle 48 Gesellschaftlichen Teilhabe beim öffentlichen Rundfunk im Vergleich 

Merkmal Tragödie Grenzfall Media Commons 

Rechenschaft - 

ABC APTN ARD BRF CBC 
DR DRADIO FTV NRK RF 
RNZ RTBF S4C SBS YLE 

ZDF 

BBC C4 MTS NPO ORF 
RAI RTÉ SRG SR SVT TG4 

TVNZ UR VRT 

Einbezug  BRF C4 RF TVNZ  

ABC ARD BBC CBC DR 
DRADIO MTS NRK RAI 
RNZ RTBF S4C SBS SR 
SVT UR VRT YLE ZDF 

APTN FTV NPO ORF RTÉ 
SRG TG4  

 

Tabelle 49 Grenzen des Marktes beim öffentlichen Rundfunk im Vergleich 

Merkmal Tragödie Grenzfall Media Commons 

Non-Profit TVNZ - 

ABC APTN ARD BBC BRF 
C4 CBC DR DRADIO FTV 
MTS NPO NRK ORF RAI 
RF RNZ RTBF RTÉ S4C 

SBS SR SRG SVT TG4 UR 
VRT YLE ZDF 

Non-
Kommerz C4 TVNZ BBC CBC NPO ORF RAI 

RTBF RTÉ SBS SRG VRT 

ABC APTN ARD BRF DR 
DRADIO FTV MTS NRK 
RF RNZ S4C SR SVT TG4 

UR YLE ZDF 

 

  

Aufgaben des öffentlichen Rundfunks im Vergleich

Die erste Möglichkeit, den öffentlichen Rundfunk als «Media Com-
mons» zu beschreiben, ist mit Sicht auf seine Aufgabe. Eine Evaluation
wird hier nicht vorgenommen, da bezüglich der Aufgabe des «Media Com-
mons» viele richtige Lösungen denkbar sind. Anders als die anderen Per-
spektiven ist diese rein deskriptiv, und dient vor allem dazu, zu identifizie-
ren, ob es sich bei der analysierten Organisation überhaupt um eine Medi-
enorganisation handelt. Diesbezüglich besteht bei keiner der hier unter-
suchten öffentlichen Rundfunkorganisationen ein Zweifel. Jede hat einen
klar definierten Leistungsauftrag, in dem ihre Aufgabe formuliert ist: Me-
dieninhalte verschiedener Genres zu produzieren, bestimmte Funktionen
zu erfüllen, und mehrere Distributionskanäle zu bespielen.

Im Kern erinnern die Leistungsaufträge aller öffentlicher Rundfunkor-
ganisationen, die hier untersucht wurden, an den BBC-Slogan «to inform,
to educate, to entertain». So soll der öffentliche Rundfunk in allen Län-
dern Medieninhalte in diesen und weiteren Genres bereitstellen. Die Gen-
res werden unterschiedlich detailliert beschrieben; die umfassendste Auf-
zählung findet man im Leistungsauftrag von FTV: Kultur, Musik, Events,

Tabelle 47
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Wissenschaft, Bildung, Sport, Film, Kino, Dokumentationen, Jugendsen-
dungen, Information und Debatte, Medienbildung, Europa, und Spiele
soll es bereitstellen. Auch die Medieninhalte für den Onlinebereich wer-
den in den Leistungsaufträgen teilweise detailliert beschrieben, so zum
Beispiel für den NRK. In Österreich gibt es hingegen eine Negativliste mit
Inhalten, die online nicht erlaubt sind (§ 4f (2) ORF-G) – u.a. Portale, Bör-
sen, Spiele, Musikdownload, SMS-Dienste, Suchdienste, Auktionen, und
Veranstaltungskalender.

Bezüglich der zu erfüllenden Funktionen sind sich die Leistungsaufträ-
ge im Kern ebenfalls sehr ähnlich. In der Regel werden Qualität und Inno-
vation, Meinungsvielfalt und die Befähigung zur Teilnahme an der Demo-
kratie gefordert. Ebenfalls erwähnt wird der nationale Zusammenhalt, die
Förderung nationaler Interessen, die Repräsentation des Landes im Aus-
land und der internationale Austausch. Eine Sonderstellung nimmt der öf-
fentliche Rundfunk für spezifische Gruppen bzw. für einen speziellen
Zweck ein. Hier wird explizit die Abdeckung von Kommunikationsbedürf-
nissen sprachlicher oder kultureller Minderheiten gefordert. Oder es wird
– wie bei C4 und UR – die Förderung des unabhängigen Produktions-
oder des Bildungssektors vorgeschrieben. Die Aufträge erwähnen zudem
in der Regel die Inklusion von Menschen mit einer Behinderung.

Die Leistungsaufträge machen schließlich auch Angaben zu den Distri-
butionskanälen. Inzwischen gehören dazu in allen Ländern die neuen di-
gitalen Plattformen – der Übergang von «Public Service Broadcas-
ting» zu «Public Service Media» scheint also technisch vollzogen zu sein.
Wenn über die Verbreitung gesprochen wird, sind die Formulierungen
heute grundsätzlich technologieneutral, d.h. es werden keine spezifischen
Plattformen genannt. Stattdessen wird beispielsweise davon gesprochen,
dass der öffentliche Rundfunk «neue Nutzungsgewohnheiten berücksichti-
gen», «moderne Verbreitungswege nutzen» oder das Publikum «über alle
möglichen Plattformen bedienen» soll.

Wie bereits gesagt, ist diese Perspektive rein deskriptiv und dient vor al-
lem dazu, zu identifizieren, ob es sich bei der untersuchten Organisation
überhaupt um eine Medienorganisation handelt. Leistungsaufträge von
Community Medien dürften denen von öffentlichen Rundfunkorganisa-
tionen für Minderheiten sehr ähnlich sein. Bei privat-kommerziellen Medi-
en dürften hingegen das Genre der Unterhaltung und der Massenge-
schmack stärker im Zentrum stehen. Aktuell wird zudem die Frage debat-
tiert, ob es sich auch bei den sozialen Medien um Medienorganisationen
handelt. Facebook hat sich in der Vergangenheit selbst generell als «Platt-
form» bezeichnet, um eine inhaltliche Regulierung zu vermeiden. Diese
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Ansicht änderte sich aber in den letzten Jahren (vgl. Bridge 2018). Es wäre
also durchaus vorstellbar, auch soziale Medien auf ihre Eignung als «Media
Commons» zu prüfen (siehe Kapitel 8).

Organisationsstruktur des öffentlichen Rundfunks im Vergleich

Die zweite Möglichkeit, den öffentlichen Rundfunk als «Media Com-
mons» zu untersuchen, ist mit Sicht auf seine Organisationsstruktur. Die
Commons werden in der Regel mit der Idee eines «dritten Weges» verbun-
den. Das heißt, Medienorganisationen sollten Abstand zum Staat und zum
Markt halten und stattdessen eine starke Beziehung zur Gesellschaft auf-
weisen. Im vierten Kapitel wurde die Institutionalisierungsthese aufge-
stellt, dass die Entsprechung zwischen dem öffentlichen Rundfunk und
einem «Media Commons» diesbezüglich im niedrigen Bereich liegt. Der
Vergleich der Merkmale zur gesellschaftlichen Teilhabe – Rechenschaft
und Einbezug – sowie zu den Grenzen des Marktes und des Staates – Non-
Profit und Non-Kommerz bzw. Medienfreiheit und Regulierung – zeigen
jedoch, dass die Entsprechung nicht im tiefen, sondern im mittleren Be-
reich liegt.

Bezüglich der gesellschaftlichen Teilhabe ist die erste Forderung die
nach Rechenschaft. In diesem Bereich erfüllen alle Organisationen das
Mindestkriterium und erreichen damit mindestens den Status «Grenz-
fall» (siehe Tabelle 48): Alle sind dazu verpflichtet, einen Jahresbericht zu
verfassen und diesen zu veröffentlichen. Abgesehen von FTV, bei dem zum
Zeitpunkt der Dokumentenanalyse nur der Finanzbericht zugänglich war,
verlinken alle Organisationen ihre Jahres- und Finanzberichte auf der eige-
nen Website und ermöglichen in der Regel auch den Zugriff auf die Be-
richte der vergangenen Jahre. Viele der untersuchten Organisationen müs-
sen zudem einen Strategieplan für das nächste bzw. für die nächsten Jahre
publizieren, in dem sie sich selbst auf bestimmte Ziele verpflichten. Um
beim Merkmal der Rechenschaft jedoch den Status «Media Commons» zu
erhalten, ist zusätzlich eine externe Evaluation durch die Wissenschaft oder
durch ein unabhängiges externes Gremium nötig. Bei der Hälfte der unter-
suchten Organisationen ist dies der Fall, bei der anderen nicht.

Die zweite Forderung zur gesellschaftlichen Teilhabe ist die nach Einbe-
zug des Publikums in die Organisationsstruktur. Nur vier der hier unter-
suchten Fälle – BRF, C4, RF und TVNZ – müssen diesbezüglich als «Tragö-
die» bezeichnet werden. Die meisten öffentlichen Rundfunkorganisatio-
nen sind hingegen «Grenzfälle»: Sie sind entweder verpflichtet, regelmäßi-
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ge Publikumsbefragungen oder – im Rahmen von Lizenzerneuerungen
oder Public Value Tests – öffentliche Anhörungen durchzuführen. Einige
Organisationen müssen auch regelmäßigen Austausch mit gesellschaftli-
chen Gruppen pflegen – SR, SVT und UR zum Beispiel mit sprachlichen
und kulturellen Minderheiten und mit Menschen mit einer Behinderung.
Für zwei Drittel der Organisationen erwähnt die Regulierung zudem eine
Vertretung (bestimmter) gesellschaftlicher Gruppen im Vorstand. Nur sie-
ben der 30 untersuchten Organisationen – APTN, FTV, NPO, ORF, RTÉ,
SRG und TG4 – haben jedoch einen eigentlichen Publikumsrat, und kön-
nen deshalb das Prädikat «Media Commons» für sich beanspruchen.

Die Existenz eines Publikumsrates sagt natürlich noch nichts darüber
aus, ob dieses Instrument zum Einbezug auch rege genutzt wird und ob es
funktioniert. Baldi (2007: 27–28) konstatiert beispielsweise beim Trägerver-
ein der SRG einen Rollenkonflikt: Die Mitglieder des Publikumsrates sol-
len gleichzeitig das Medienunternehmen gegen innen kritisieren und ge-
gen außen repräsentieren – eine anspruchsvolle Doppelrolle. Die Vor-
schrift, dass gesellschaftliche Gruppen in den Entscheidungsgremien reprä-
sentiert sein müssen, birgt hingegen das Risiko, dass wichtige Stimmen
ausgeschlossen werden. Insofern ist die kürzlich durchgeführte Neuord-
nung der vertretenen gesellschaftlichen Gruppen im ZDF-Fernsehrat ein
wichtiger Schritt gewesen (vgl. Rosenkranz 2016). Trotz der genannten
Schwierigkeiten ist es jedoch wünschenswert, dass die «Media Com-
moners» in Entscheidungsprozesse miteinbezogen werden.

Gesellschaftlichen Teilhabe beim öffentlichen Rundfunk im Vergleich

Kapitel 7 neu ohne Zahlen 
 

Tabelle 47 Evaluation der öffentlichen Rundfunkorganisationen im Vergleich 

Merkmal Tragödie Grenzfall Media Commons 

Struktur - BRF C4 RAI RF RTBF SBS 
TVNZ  

ABC APTN ARD BBC CBC 
DR DRADIO FTV MTS 

NPO NRK ORF RNZ RTÉ 
S4C SR SRG SVT TG4 UR 

VRT YLE ZDF 

Kollaboration  

DR DRADIO C4 FTV MTS 
ORF RTBF RF RTÉ S4C 

SBS SR SVT TG4 TVNZ UR 
VRT 

ABC APTN ARD BBC BRF 
CBC NPO NRK RAI RNZ 

SRG YLE ZDF  
- 

Zugang APTN 
ARD BBC BRF C4 CBC DR 

RTBF SBS MTS ORF SVT 
ZDF 

ABC DRADIO FTV NPO 
NRK RAI RF RNZ RTÉ S4C 

SR SRG TG4 TVNZ UR 
VRT YLE  

Outcome - DRADIO FTV MTS RAI 
RNZ TG4 TVNZ UR 

ABC APTN ARD BBC BRF 
C4 CBC DR NPO NRK 

ORF RF RTBF RTÉ S4C SBS 
SR SRG SVT VRT YLE ZDF 

 

Tabelle 48 Gesellschaftlichen Teilhabe beim öffentlichen Rundfunk im Vergleich 

Merkmal Tragödie Grenzfall Media Commons 

Rechenschaft - 

ABC APTN ARD BRF CBC 
DR DRADIO FTV NRK RF 
RNZ RTBF S4C SBS YLE 

ZDF 

BBC C4 MTS NPO ORF 
RAI RTÉ SRG SR SVT TG4 

TVNZ UR VRT 

Einbezug  BRF C4 RF TVNZ  

ABC ARD BBC CBC DR 
DRADIO MTS NRK RAI 
RNZ RTBF S4C SBS SR 
SVT UR VRT YLE ZDF 

APTN FTV NPO ORF RTÉ 
SRG TG4  

 

Tabelle 49 Grenzen des Marktes beim öffentlichen Rundfunk im Vergleich 

Merkmal Tragödie Grenzfall Media Commons 

Non-Profit TVNZ - 

ABC APTN ARD BBC BRF 
C4 CBC DR DRADIO FTV 
MTS NPO NRK ORF RAI 
RF RNZ RTBF RTÉ S4C 

SBS SR SRG SVT TG4 UR 
VRT YLE ZDF 

Non-
Kommerz C4 TVNZ BBC CBC NPO ORF RAI 

RTBF RTÉ SBS SRG VRT 

ABC APTN ARD BRF DR 
DRADIO FTV MTS NRK 
RF RNZ S4C SR SVT TG4 

UR YLE ZDF 

 

  

Bezüglich der Grenzen des Marktes ist die erste Forderung die nach einer
Non-Profit-Orientierung. Von allen in dieser Studie untersuchten Fällen
muss hier nur TVNZ als «Tragödie» bezeichnet werden (siehe Tabelle 49):
TVNZ soll gemäß seinem Leistungsauftrag ein möglichst erfolgreiches Me-
dienunternehmen sein und Gewinne erwirtschaften. Alle anderen öffentli-
chen Rundfunkorganisationen, die hier untersucht wurden, sind hinge-
gen «Media Commons». Ihre Gesetze verbieten es ihnen, ihre Programm-

Tabelle 48
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produktion an einer Gewinnorientierung auszurichten und sehen auch
keine Gewinnausschüttung vor. Außerhalb des Kerngeschäfts sind es je-
doch den meisten kommerzielle Nebentätigkeiten erlaubt, die potenziell
gewinnorientiert sind. In der Regel gründen die öffentlichen Rundfunkor-
ganisationen dafür Tochterfirmen, oder sie kooperieren mit anderen Orga-
nisationen. Für diese Tätigkeiten brauchen sie aber in der Regel eine offizi-
elle Erlaubnis, und sie müssen sie buchhalterisch vom Kernauftrag tren-
nen.

Die zweite Forderung zu den Grenzen des Marktes ist die nach einer
Non-Kommerz-Orientierung. Zwei der hier untersuchten öffentlichen
Rundfunkorganisationen – C4 und TVNZ – müssen diesbezüglich als «Tra-
gödie» bezeichnet werden: Beide finanzieren sich vollständig aus Werbe-
einnahmen. Ein Drittel der untersuchten Organisationen – BBC, CBC,
NPO, ORF, RAI, RTBF, RTÉ, SBS, SRG und VRT – ist hingegen
ein «Grenzfall»: Bei ihnen machen die Einnahmen aus Werbung und
Sponsoring zwischen 20 und 50% der Gesamteinnahmen aus. Bei knapp
zwei Drittel der Organisationen liegt der Anteil der kommerziellen Finan-
zierung hingegen unter 20%. Ihnen ist Werbung in der Regel verboten,
oder aber sie nehmen nur sehr wenig Werbegelder ein – das Niveau der
Kommerzialisierung ist entsprechend gering. Bezüglich des Merkmals
Non-Kommerz sind sie also «Media Commons».

Die Finanzierung birgt für öffentliche Rundfunkorganisationen heute
ein Dilemma: Während die öffentlichen Mittel in vielen Ländern gekürzt
werden, bedeutet die Bereitstellung digitaler Dienste einen finanziellen
Mehraufwand. Entsprechend versuchen die Organisationen, ihre kommer-
ziellen Einnahmen zu erhöhen und beispielsweise ihre Inhalte an Video-
Streaming-Portale wie Netflix zu verkaufen. Theoretisch möglich wäre
auch ein Einstieg in den Datenhandel. Eine solche Geschäftstätigkeit ist
beim öffentliche Rundfunkorganisationen jedoch höchst umstritten; sie
wurde zum Beispiel bei der inzwischen wieder aufgelösten Zusammenar-
beit zwischen SRG, Blick und Swisscom in der Schweizer Werbealli-
anz «Admeira» stark kritisiert (vgl. Ziesman 2018). Auch die Frage, ob öf-
fentliche Rundfunkorganisationen ihre digitalen Dienste personalisieren
und so besser auf verschiedene Zielgruppen abstimmen sollen, indem sie
algorithmisch die Profile ihrer Nutzenden erfassen, ist umstritten (Hellber-
ger 2015).

7.1 Merkmale öffentlicher Rundfunkorganisationen im Vergleich
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Grenzen des Marktes beim öffentlichen Rundfunk im Vergleich

Kapitel 7 neu ohne Zahlen 
 

Tabelle 47 Evaluation der öffentlichen Rundfunkorganisationen im Vergleich 

Merkmal Tragödie Grenzfall Media Commons 

Struktur - BRF C4 RAI RF RTBF SBS 
TVNZ  

ABC APTN ARD BBC CBC 
DR DRADIO FTV MTS 

NPO NRK ORF RNZ RTÉ 
S4C SR SRG SVT TG4 UR 

VRT YLE ZDF 

Kollaboration  

DR DRADIO C4 FTV MTS 
ORF RTBF RF RTÉ S4C 

SBS SR SVT TG4 TVNZ UR 
VRT 

ABC APTN ARD BBC BRF 
CBC NPO NRK RAI RNZ 

SRG YLE ZDF  
- 

Zugang APTN 
ARD BBC BRF C4 CBC DR 

RTBF SBS MTS ORF SVT 
ZDF 

ABC DRADIO FTV NPO 
NRK RAI RF RNZ RTÉ S4C 

SR SRG TG4 TVNZ UR 
VRT YLE  

Outcome - DRADIO FTV MTS RAI 
RNZ TG4 TVNZ UR 

ABC APTN ARD BBC BRF 
C4 CBC DR NPO NRK 

ORF RF RTBF RTÉ S4C SBS 
SR SRG SVT VRT YLE ZDF 

 

Tabelle 48 Gesellschaftlichen Teilhabe beim öffentlichen Rundfunk im Vergleich 

Merkmal Tragödie Grenzfall Media Commons 

Rechenschaft - 

ABC APTN ARD BRF CBC 
DR DRADIO FTV NRK RF 
RNZ RTBF S4C SBS YLE 

ZDF 

BBC C4 MTS NPO ORF 
RAI RTÉ SRG SR SVT TG4 

TVNZ UR VRT 

Einbezug  BRF C4 RF TVNZ  

ABC ARD BBC CBC DR 
DRADIO MTS NRK RAI 
RNZ RTBF S4C SBS SR 
SVT UR VRT YLE ZDF 

APTN FTV NPO ORF RTÉ 
SRG TG4  

 

Tabelle 49 Grenzen des Marktes beim öffentlichen Rundfunk im Vergleich 

Merkmal Tragödie Grenzfall Media Commons 

Non-Profit TVNZ - 

ABC APTN ARD BBC BRF 
C4 CBC DR DRADIO FTV 
MTS NPO NRK ORF RAI 
RF RNZ RTBF RTÉ S4C 

SBS SR SRG SVT TG4 UR 
VRT YLE ZDF 

Non-
Kommerz C4 TVNZ BBC CBC NPO ORF RAI 

RTBF RTÉ SBS SRG VRT 

ABC APTN ARD BRF DR 
DRADIO FTV MTS NRK 
RF RNZ S4C SR SVT TG4 

UR YLE ZDF 

 

  Bezüglich der Grenzen des Marktes ist die erste Forderung die nach Medi-
enfreiheit. Es zeigte sich (siehe Tabelle 50), dass alle untersuchten Organi-
sationen – mit Ausnahme von Rai – bei diesem Merkmal sehr gut ab-
schneiden. Die Unabhängigkeit vom Staat ist nicht nur in den Leistungs-
aufträgen festgelegt, gemäß den Erhebungen von Freedom House und Re-
porter ohne Grenzen kann in den untersuchten Ländern auch von einer
gelebten Pressefreiheit beim öffentlichen Rundfunk ausgegangen werden.
Entsprechend qualifizieren sich bei diesem Merkmal fast alle Organisatio-
nen als «Media Commons». In Frankreich und Großbritannien gibt es je-
doch, trotz insgesamt guter Einschätzung, einige Warntöne (Freedom
House 2017a, 2017b): Wegen verstärkter Überwachung und Gewalt gegen
Journalistinnen und Journalisten. Ein klarer «Grenzfall» ist jedoch die Rai:
Freedom House evaluiert Italien nur als «teilweise frei» und kritisiert insbe-
sondere den Einfluss der Politik auf die Medienorganisation (vgl. Freedom
House 2017c).

Die zweite Forderung zu den Grenzen des Staates ist die nach Selbstre-
gulierung. Bei diesem Merkmal wurden die öffentlichen Rundfunkorgani-
sationen generell als «Grenzfall» eingestuft. In der Regel kümmern sich
diese Organisationen zumindest in einem ersten Schritt selbst um Pro-
grammbeschwerden, danach – wenn Beschwerdestellende ihr Anliegen
weiterziehen – übernimmt jedoch normalerweise eine staatliche Regulie-
rungsbehörde. Der Staat oder die Politik wählen in der Regel auch den
Verwaltungs- oder Programmrat des öffentlichen Rundfunks oder stellen
einige Mitglieder. Insofern sind sie indirekt an der von diesen Gremien
durchgeführten Wahl der Generaldirektorin bzw. des Generaldirektors be-
teiligt. Staat oder Politik legen zudem in den meisten Fällen die Höhe der
öffentlichen Finanzierung fest – in einzelnen Fällen wird diese durch die
Bindung an einen Index entpolitisiert. Fünf Fälle – APTN, SR, SVT, TVNZ
und UR – wurden bei diesem Merkmal jedoch als «Media Commons» ein-

Tabelle 49
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gestuft, da der Staat bei der Wahl des Generaldirektors oder der Generaldi-
rektorin nicht involviert ist.

Die Rolle des Staates und die Frage, ob staatliche Regulierung eine Lö-
sung für soziale Dilemmata sind, die bei geteilten Ressourcen entstehen,
wird von den drei Denkschulen der Commons-Forschung unterschiedlich
beantwortet (siehe Kapitel 3.1). Auch in der Publizistik- und Kommunika-
tionswissenschaft gibt es diesbezüglich unterschiedliche Meinungen (siehe
Kapitel 4.1.4): Zwar gilt die Selbstregulierung durch Medienorganisatio-
nen als Ideal, verschiedene Studien kommen jedoch zu dem Schluss, dass
diese oft nicht richtig greift (vgl. Fengler et al. 2015). Auch die Forderung
nach vom Staat unabhängigen Medienregulierungsbehörden sorgt für Am-
bivalenz: Ob eine Regulierungsbehörde unabhängige Entscheidungen
trifft, hängt nicht nur von strukturellen Faktoren ab, sondern auch davon,
ob sich insgesamt eine «Kultur der Unabhängigkeit» etablieren kann (vgl.
Salomon 2016: 29–31).

Grenzen des Staates beim öffentlichen Rundfunk im Vergleich
Tabelle 50 Grenzen des Staates beim öffentlichen Rundfunk im Vergleich 

Merkmal Tragödie Grenzfall Media Commons 

Medienfreiheit - RAI 

ABC APTN ARD BBC BRF 
C4 CBC DR DRADIO FTV 
MTS NPO NRK ORF RF 
RNZ RTBF RTÉ S4C SBS 
SR SRG SVT TG4 TVNZ 

UR VRT YLE ZDF  

Regulierung - 

ABC ARD BBC BRF C4 
CBC DR DRADIO FTV 

MTS NPO NRK ORF RAI 
RF RNZ RTBF RTÉ S4C 
SBS SRG TG4 VRT YLE 

ZDF  

APTN SR SVT TVNZ UR 

 

Tabelle 51 Kollaboration beim öffentlichen Rundfunk im Vergleich 

Merkmal Tragödie Grenzfall Media Commons 

Interaktion - 

ABC C4 DR DRADIO FTV 
MTS NPO NRK ORF RAI 
RF RNZ RTBF RTÉ S4C 

SBS SR SVT TG4 TVNZ UR 
VRT ZDF 

APTN ARD BBC BRF CBC 
SRG YLE  

Co-Kreation DRADIO 

ABC APTN ARD BBC BRF 
C4 DR FTV MTS NRK ORF 

RAI RF RNZ RTBF RTÉ 
S4C SBS SR SRG SVT TG4 
TVNZ UR VRT YLE ZDF  

CBC NPO 

CC 

APTN BRF C4 CBC DR 
DRADIO FTV MTS NPO 

ORF RF RTBF RTÉ S4C SBS 
SR SRG SVT TG4 TVNZ 

UR VRT  

ABC ARD BBC NRK RAI 
RNZ YLE ZDF - 

 

Tabelle 52 Zugang zu Inhalten des öffentlichen Rundfunks im Vergleich 

Merkmal Tragödie Grenzfall Media Commons 

Universalität 
 APTN BRF CBC RTBF SVT 

ABC ARD BBC C4 DR 
DRADIO FTV MTS NPO 
NRK ORF RAI RF RNZ 

RTÉ S4C SBS SR SRG TG4 
TVNZ UR VRT YLE ZDF 

On Demand - 
APTN ARD BBC BRF C4 
DR MTS ORF RTBF SBS 

ZDF 

ABC CBC DRADIO FTV 
NPO NRK RAI RF RNZ 

RTÉ S4C SR SRG SVT TG4 
TVNZ UR VRT YLE  

Ausland - 

ABC APTN ARD BBC C4 
CBC DR FTV MTS NPO 

NRK ORF RAI RTBF S4C 
SBS SRG SVT TVNZ UR 

VRT YLE ZDF  

BRF DRADIO RF RNZ RTÉ 
SR TG4  

 

  

Zusammenfassend lässt sich bezüglich der Organisationsstruktur also Fol-
gendes sagen: 23 der hier untersuchten 30 öffentlichen Rundfunkorganisa-
tionen entsprechen einem «Media Commons», 7erreichen das Prädi-
kat «Grenzfall». Entsprechend kann die erste Institutionalisierungsthese –
bezüglich der Organisationsstruktur liegt die Entsprechung zwischen öf-
fentlichem Rundfunk und dem Leitbild eines «Media Commons» im nied-
rigen Bereich – nicht bestätigt werden. Die Entsprechung liegt nicht im
tiefen, sondern im hohen Bereich.

Tabelle 50
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Kollaboration beim öffentlichen Rundfunk im Vergleich

Die dritte Möglichkeit, den öffentlichen Rundfunk als «Media Com-
mons» zu untersuchen, ist mit Sicht auf seine Kollaboration (siehe Tabelle
51). Während Medien generell kollaborativ erstellt und genutzt werden, so
haben sich mit der Digitalisierung die Möglichkeiten dazu vervielfacht.
Die Commons werden in der Regel mit der Idee der freien Kultur verbun-
den, entsprechend sollte Kollaboration von Medienorganisationen keines-
falls behindert, sondern unterstützt und gefördert werden. Im vierten Ka-
pitel wurde die Institutionalisierungsthese aufgestellt, dass die Entspre-
chung zwischen dem öffentlichen Rundfunk und einem «Media Com-
mons» bezüglich der Kollaboration im mittleren Bereich liegt. Der Ver-
gleich der beiden Merkmale Interaktion und Co-Kreation bestätigt diese
These mehrheitlich, im Bereich der CC zeigt jedoch eine «Tragödie».

Die erste Forderung zur Kollaboration ist die nach Interaktion. Bei die-
sem Merkmal sind 23 der 30 untersuchten Organisationen «Grenzfälle».
Sie sind zwar in den gängigen sozialen Medien – Facebook, Twitter, Insta-
gram – aktiv und bieten ihrem Publikum auf diesem Weg eine unkompli-
zierte Möglichkeit, in Austausch zu treten. Sieben der 30 untersuchten Or-
ganisationen – APTN, ARD, BRF, CBC, FTV, SRG und Yle – bieten auf
ihren Websites zusätzlich eigene Foren zum Mitdiskutieren an, und kön-
nen entsprechend als «Media Commons» bewertet werden. Als «Tragö-
die» wurde keine Organisation eingestuft. 

Die zweite Forderung zur Kollaboration ist die nach Co-Kreation. Fast
alle der hier untersuchten öffentlichen Rundfunkorganisationen sind bei
diesem Merkmal ein «Grenzfall». In der Regel ist ihnen eine Quote von
mindestens 10% ihre Budgets bzw. ihrer Sendezeit für die Integration von
Werken unabhängiger Produzierender vorgeschrieben. Oder aber sie for-
dern unabhängige Produzierende explizit zur Zusammenarbeit auf. Solche
Vorgaben fehlen einzig beim DRadio, weshalb es als «Tragödie» bewertet
wird. CBC und NPO haben sowohl Vorgaben für die Integration unabhän-
giger Produktionen als auch eine Struktur für Co-Kreation mit dem Publi-
kum: Entweder – im Falle von CBC – durch eine Möglichkeit, eigene In-
halte auf die Website hochzuladen, oder – im Fall von NPO – durch Rund-
funkvereine, in denen das Publikum eigene Beiträge produziert. Entspre-
chend wurden dieses beiden hier als «Media Commons» eingestuft.

Die dritte Forderung zur Kollaboration ist die nach Creative Com-
mons. Dahinter steckt der Wunsch danach, Inhalte des öffentlichen Rund-
funks auf unkomplizierte Art und Weise nichtkommerziell und transfor-
mativ weiterzuverwenden. Es zeigt sich, dass 22 der hier untersuchten 30
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öffentlichen Rundfunkorganisationen bei diesem Merkmal eine «Tragö-
die» sind. In ihren Leistungsaufträgen ist nichts vermerkt, und ihre Web-
sites geben keinen Hinweis darauf, dass sie eine offene oder kollektive Li-
zenz wie beispielsweise CC nutzen (sollen), um die Weiterverwendung
ihrer Inhalte zu fördern. Acht der untersuchten Organisationen – ABC,
ARD, BBC, NRK, Rai, RNZ, Yle und ZDF – haben Creative Commons
immerhin in einem Projekt angewendet und können deshalb als «Grenz-
fall» bezeichnet werden. Bei diesem Merkmal kann jedoch keine einzige
der untersuchten öffentlichen Rundfunkorganisationen das Prädikat «Me-
dia Commons» für sich beanspruchen.

Die von Coleman (2002) geforderte Transformation von der «Transmissi-
on» zur Interaktion scheint für die öffentlichen Rundfunkorganisationen
eine große Herausforderung darzustellen. Zwar ist die Medienproduktion
generell kollaborativ – durch Studiogäste und den Austausch mit Betroffe-
nen und Zeuginnen und Zeugen von Geschehnissen – jedoch sind die hier
untersuchten Organisationen noch nicht in der von Pörksens (2018) ausge-
rufenen «redaktionellen Gesellschaft» angekommen. Ein interessanter Fall
ist der ORF, der zwar vom Bundesgericht entgegen der Bestimmung im
ORF-Gesetz die Erlaubnis zur Nutzung von Foren bekommen hat, diese
jedoch wegen eigener negativer Erfahrungen nicht mehr nutzen will. Die
unschönen Begleiterscheinungen von «User-Generated-Content» – Trol-
ling und Spaming – können als «Tragödie» des «Internet Commons» ge-
wertet werden, vor der offenbar auch viele öffentliche Rundfunkorganisa-
tionen kapituliert haben.

Ebenfalls eine große Hürde scheint die zurzeit oft geforderte inhaltliche
Kooperation zwischen öffentlichen und privaten Medienorganisationen zu
sein. In einer Studie von Grubenmann und Russ-Mohl (2016) sehen die
befragten Expertinnen und Experten für solche Kooperationen ordnungs-
politische und wettbewerbsrechtliche Probleme. Diese Befürchtungen ha-
ben auch die Diskussion um eine «Open Content»-Lizenz in der Schweiz
beendet: Das Parlament hat einen entsprechenden Vorschlag vor allem mit
Sicht auf die Nutzung öffentlicher Rundfunkinhalte durch privat-kommer-
zielle Medienorganisationen beleuchtet. Mit Verweis auf bestehende urhe-
berrechtliche Regelungen wurde die offene Lizenzierung abgelehnt (vgl.
UVEK 2017).
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Kollaboration beim öffentlichen Rundfunk im Vergleich

Tabelle 50 Grenzen des Staates beim öffentlichen Rundfunk im Vergleich 

Merkmal Tragödie Grenzfall Media Commons 

Medienfreiheit - RAI 

ABC APTN ARD BBC BRF 
C4 CBC DR DRADIO FTV 
MTS NPO NRK ORF RF 
RNZ RTBF RTÉ S4C SBS 
SR SRG SVT TG4 TVNZ 

UR VRT YLE ZDF  

Regulierung - 

ABC ARD BBC BRF C4 
CBC DR DRADIO FTV 

MTS NPO NRK ORF RAI 
RF RNZ RTBF RTÉ S4C 
SBS SRG TG4 VRT YLE 

ZDF  

APTN SR SVT TVNZ UR 

 

Tabelle 51 Kollaboration beim öffentlichen Rundfunk im Vergleich 

Merkmal Tragödie Grenzfall Media Commons 

Interaktion - 

ABC C4 DR DRADIO FTV 
MTS NPO NRK ORF RAI 
RF RNZ RTBF RTÉ S4C 

SBS SR SVT TG4 TVNZ UR 
VRT ZDF 

APTN ARD BBC BRF CBC 
SRG YLE  

Co-Kreation DRADIO 

ABC APTN ARD BBC BRF 
C4 DR FTV MTS NRK ORF 

RAI RF RNZ RTBF RTÉ 
S4C SBS SR SRG SVT TG4 
TVNZ UR VRT YLE ZDF  

CBC NPO 

CC 

APTN BRF C4 CBC DR 
DRADIO FTV MTS NPO 

ORF RF RTBF RTÉ S4C SBS 
SR SRG SVT TG4 TVNZ 

UR VRT  

ABC ARD BBC NRK RAI 
RNZ YLE ZDF - 

 

Tabelle 52 Zugang zu Inhalten des öffentlichen Rundfunks im Vergleich 

Merkmal Tragödie Grenzfall Media Commons 

Universalität 
 APTN BRF CBC RTBF SVT 

ABC ARD BBC C4 DR 
DRADIO FTV MTS NPO 
NRK ORF RAI RF RNZ 

RTÉ S4C SBS SR SRG TG4 
TVNZ UR VRT YLE ZDF 

On Demand - 
APTN ARD BBC BRF C4 
DR MTS ORF RTBF SBS 

ZDF 

ABC CBC DRADIO FTV 
NPO NRK RAI RF RNZ 

RTÉ S4C SR SRG SVT TG4 
TVNZ UR VRT YLE  

Ausland - 

ABC APTN ARD BBC C4 
CBC DR FTV MTS NPO 

NRK ORF RAI RTBF S4C 
SBS SRG SVT TVNZ UR 

VRT YLE ZDF  

BRF DRADIO RF RNZ RTÉ 
SR TG4  

 

  

Zusammenfassend lässt sich bezüglich der Kollaboration also Folgendes
sagen: Die Hälfte der hier untersuchten öffentlichen Rundfunkorganisatio-
nen – 13 von 30 Organisationen – entsprechen einem «Grenzfall», die an-
dere Hälfte – 17 von 30 Organisationen – einer «Tragödie». Entsprechend
muss die zweite Institutionalisierungsthese – bezüglich der Kollaboration
liegt die Entsprechung zwischen öffentlichem Rundfunk und dem Leitbild
eines «Media Commons» im mittleren Bereich – leicht korrigiert werden.
Die Entsprechung liegt nicht im mittleren, sondern eher im tiefen Bereich.

Zugang zu Inhalten des öffentlichen Rundfunks im Vergleich

Die vierte Möglichkeit, den öffentlichen Rundfunk als «Media Com-
mons» zu untersuchen, ist mit Sicht auf den Zugang zu den Inhalten
(siehe Tabelle 52). Die Commons lehnen grundsätzlich jede Form von
Ausschluss («Enclosure») ab und fordern stattdessen «Open Access». Die
Digitalisierung ermöglicht es den Medienorganisationen, ihre Inhalte ne-
ben den traditionellen Distributionskanälen zusätzlich über neue Plattfor-
men zugänglich zu machen. Im vierten Kapitel wurde die Institutionalisie-
rungsthese aufgestellt, dass die Entsprechung zwischen dem öffentlichen
Rundfunk und einem «Media Commons» bezüglich des Zugangs zu den
Inhalten im mittleren Bereich liegt. Der Vergleich der drei Merkmale –
Universalität, On Demand und Ausland – zeigt, dass die Entsprechung
nicht im mittleren, sondern eher im hohen Bereich liegt, auch wenn der
Zugang aus dem Ausland nicht immer gewährleistet ist.

Die erste Forderung zum Zugang zu den Inhalten ist die nach Universa-
lität. Es zeigt sich, dass fast alle untersuchten öffentlichen Rundfunkorga-

Tabelle 51
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nisationen diesbezüglich einem «Media Commons» entsprechen. Ihre Sen-
dungen sind im sogenannten «Free TV» im Stream, über Satelliten und di-
gital-terrestrisch frei zu empfangen oder aber zumindest über die Mehrheit
dieser Kanäle. Es gelten zudem «must-carry»-Regeln für die Verbreitung im
Kabelnetz. Während der Empfang im Radiobereich selten eingeschränkt
wird, so ist eine Verschlüsselung der Signale im Fernsehbereich üblicher.
BRF, CBC, RTBF und SVT wurden wegen solcher Einschränkungen
als «Grenzfälle» eingestuft. Als «Tragödie» wurde APTN eingestuft: Der
Sender ist in Kanada gar nicht im sogenannten «Free TV» erhältlich, denn
er kann weder unverschlüsselt via Satellit empfangen, noch über Strea-
ming rezipiert werden. Die einzige Möglichkeit, ihn zu empfangen, ist
über die Kabelverbindung, die mit einer «subscription fee» verbunden ist –
immerhin gehört der Sender zum Grundpaket.

Die zweite Forderung zum Zugang zu den Inhalten ist die nach On De-
mand. Knapp zwei Drittel der hier untersuchten Organisationen haben
bei diesem Merkmal das Prädikat «Media Commons» erhalten: Sie ermög-
lichen den Zugang zu Audio- und Video-on-Demand, sowie zu histori-
schem Archivmaterial. Oft sind die öffentlichen Rundfunkorganisationen
auch explizit verpflichtet, ihre Inhalte zu archivieren und für die Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen. Der andere Drittel der untersuchten Orga-
nisationen wurde hingegen als «Grenzfall» eingestuft: Diese Organisatio-
nen machen ihre Inhalte nicht zum Abruf zugänglich oder sie bieten kein
Archiv mit historischen Beiträgen an. Eine «Tragödie» gab es bei diesem
Merkmal in keinem der untersuchten Fälle zu verzeichnen.

Die dritte Forderung zum Zugang zu den Inhalten ist die nach dem Zu-
gang aus dem Ausland. Bezüglich dieses Merkmals wurden 23 der 30 un-
tersuchten Organisationen als «Grenzfall» eingestuft, sieben als «Media
Commons» eingestuft. In der Regel ermöglichen alle untersuchten öffent-
lichen Rundfunkorganisationen den Zugang zu ihren Radiosendungen
und – via YouTube – zu einer Auswahl ihrer audiovisuellen Beiträge. Der
internationale Zugang zu den audiovisuellen Beiträgen und insbesondere
zum Livestream über die Website ist jedoch bei vielen Organisationen ge-
sperrt. Beim Versuch, aus dem Ausland auf diese Inhalte zuzugreifen, er-
scheint dann oft eine Meldung, die auf ein aus urheberrechtlichen Grün-
den geltendes «Geoblocking» hinweist.

Dass öffentliche Rundfunkorganisationen den Zugang zu ihren Inhalten
einschränken, liegt vor allem in den deutschsprachigen Ländern am Druck
von Seiten der Presseverlage. Art. 93 der Schweizerischen Bundesverfas-
sung sieht beispielsweise vor, dass der öffentliche Rundfunk auf die Presse
Rücksicht nehmen muss. Ebenfalls ein Grund für die Beschränkung des
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Zugangs dürfte aber auch die bereits besprochene Suche nach zusätzlichen
kommerziellen Einnahmen sein, die öffentliche Rundfunkorganisationen
mit dem Programmverkauf generieren können. Aktuell wird deshalb da-
rüber diskutiert, ob und zu welchen Bedingungen die vom öffentlichen
Rundfunk produzierten Medieninhalte auf kommerziellen Video-Plattfor-
men wie Netflix angeboten werden dürfen. Die britische Regulierungsbe-
hörde OFCOM (2017a, 2017b: 31–33) führte zu dieser Frage eine öffentli-
che Konsultation durch und legte fest, dass die BBC keine Drittparteien
bevorzugen oder benachteiligen dürfe.

Zugang zu Inhalten des öffentlichen Rundfunks im Vergleich

Tabelle 50 Grenzen des Staates beim öffentlichen Rundfunk im Vergleich 

Merkmal Tragödie Grenzfall Media Commons 

Medienfreiheit - RAI 

ABC APTN ARD BBC BRF 
C4 CBC DR DRADIO FTV 
MTS NPO NRK ORF RF 
RNZ RTBF RTÉ S4C SBS 
SR SRG SVT TG4 TVNZ 

UR VRT YLE ZDF  

Regulierung - 

ABC ARD BBC BRF C4 
CBC DR DRADIO FTV 

MTS NPO NRK ORF RAI 
RF RNZ RTBF RTÉ S4C 
SBS SRG TG4 VRT YLE 

ZDF  

APTN SR SVT TVNZ UR 

 

Tabelle 51 Kollaboration beim öffentlichen Rundfunk im Vergleich 

Merkmal Tragödie Grenzfall Media Commons 

Interaktion - 

ABC C4 DR DRADIO FTV 
MTS NPO NRK ORF RAI 
RF RNZ RTBF RTÉ S4C 

SBS SR SVT TG4 TVNZ UR 
VRT ZDF 

APTN ARD BBC BRF CBC 
SRG YLE  

Co-Kreation DRADIO 

ABC APTN ARD BBC BRF 
C4 DR FTV MTS NRK ORF 

RAI RF RNZ RTBF RTÉ 
S4C SBS SR SRG SVT TG4 
TVNZ UR VRT YLE ZDF  

CBC NPO 

CC 

APTN BRF C4 CBC DR 
DRADIO FTV MTS NPO 

ORF RF RTBF RTÉ S4C SBS 
SR SRG SVT TG4 TVNZ 

UR VRT  

ABC ARD BBC NRK RAI 
RNZ YLE ZDF - 

 

Tabelle 52 Zugang zu Inhalten des öffentlichen Rundfunks im Vergleich 

Merkmal Tragödie Grenzfall Media Commons 

Universalität 
 APTN BRF CBC RTBF SVT 

ABC ARD BBC C4 DR 
DRADIO FTV MTS NPO 
NRK ORF RAI RF RNZ 

RTÉ S4C SBS SR SRG TG4 
TVNZ UR VRT YLE ZDF 

On Demand - 
APTN ARD BBC BRF C4 
DR MTS ORF RTBF SBS 

ZDF 

ABC CBC DRADIO FTV 
NPO NRK RAI RF RNZ 

RTÉ S4C SR SRG SVT TG4 
TVNZ UR VRT YLE  

Ausland - 

ABC APTN ARD BBC C4 
CBC DR FTV MTS NPO 

NRK ORF RAI RTBF S4C 
SBS SRG SVT TVNZ UR 

VRT YLE ZDF  

BRF DRADIO RF RNZ RTÉ 
SR TG4  

 

  Zusammenfassend lässt sich bezüglich des Zugangs zu den Inhalten also
Folgendes sagen: Etwas mehr als die Hälfte der hier untersuchten öffentli-
chen Rundfunkorganisationen entsprechen einem «Media Commons». 12
der 30 Organisationen wurden als «Grenzfall» eingestuft, eine Organisati-
on als «Tragödie». Entsprechend muss die dritte Institutionalisierungsthese
– bezüglich des Zugangs zu Inhalten liegt die Entsprechung zwischen öf-
fentlichem Rundfunk und dem Leitbild eines «Media Commons» im mitt-
leren Bereich – nur leicht korrigiert werden. Die Entsprechung liegt nicht
im mittleren, sondern eher im hohen Bereich.

Outcome des öffentlichen Rundfunks im Vergleich

Die fünfte Möglichkeit, den öffentlichen Rundfunk als «Media Com-
mons» zu untersuchen, ist mit Sicht auf den Outcome (siehe Tabelle 53).
Diese Perspektive nimmt die Idee des Institutional Analysis and Design-
Frameworks (siehe Kapitel 3.2.3) auf, dass Commons bezüglich ihres nach-
haltigen Funktionierens anhand von zum Kontext passenden Kriterien eva-

Tabelle 52
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luiert werden sollten. Im vierten Kapitel wurde die Institutionalisierungs-
these aufgestellt, dass die Entsprechung zwischen dem öffentlichen Rund-
funk und einem «Media Commons» bezüglich des Outcomes im hohen
Bereich liegt. Der Vergleich der drei Merkmale – Reichweite, Zustimmung
und Performanz – bestätigt diese These. Bei der Reichweite gibt es jedoch
große Unterschiede zwischen den untersuchten Medienorganisationen.

Die erste Forderung zum Outcome ist die nach einer hohen Reichweite.
Knapp die Hälfte der untersuchten öffentlichen Rundfunkorganisationen
wurden bei diesem Merkmal als «Media Commons» eingestuft. Sie erzie-
len mit ihren Radio- oder Fernsehprogrammen einen hohen Marktanteil
bzw. eine hohe Reichweite. Die andere Hälfte entspricht hingegen
einem «Grenzfall». Darunter auch die meisten öffentlichen Rundfunkorga-
nisationen für eine sprachliche oder kulturelle Minderheit. Zwei der unter-
suchten Organisationen – DRadio und UR – haben hingegen Reichweiten
bzw. Marktanteile im tiefen einstelligen Bereich. Da sich beide nicht ge-
zielt an eine Minderheit, sondern potenziell an die gesamte Bevölkerung
richten, wurden sie als «Tragödie» eingestuft.

Die zweite Forderung zum Outcome ist die nach Zustimmung. Fast alle
der hier untersuchten Organisationen erreichen bei diesem Merkmal den
Status «Media Commons». Ihre Radio- und Fernsehsender genießen einen
starken Rückhalt in der Bevölkerung. Außerdem haben sie im Vergleich
mit anderen Medienorganisationen in der Regel die Nase vorn, wenn nach
dem Vertrauen in ihre Nachrichtensendungen gefragt wird. Fünf der un-
tersuchten Organisationen – FTV, MTS, RAI, RNZ und TVNZ – wurden
jedoch als «Grenzfall» eingestuft. In Neuseeland und in Italien genießen
Radio und Fernsehen nicht dieselben hohen Vertrauenswerte wie in den
anderen Ländern, in Frankreich trifft dies auf die Fernsehsender zu. Die
Nachrichtensendung von Rai wurde zudem als weniger vertrauenswürdig
eingestuft als die diejenigen anderer italienischer Medien.

Die dritte Forderung zum Outcome ist die nach Performanz. Bezüglich
dieses Merkmals wurden 22 der untersuchten Organisationen als «Media
Commons» eingestuft. Sie bzw. die Medien im entsprechenden Land er-
reichten in Rankings zum Medienpluralismus oder in vergleichbaren Un-
tersuchungen gute Bewertungen. Acht Organisationen wurden hingegen
als «Grenzfall» eingestuft. Sie bzw. die Medien im entsprechenden Land
wurden in Rankings etwas schlechter eingeschätzt. In diesen Ländern wird
beispielsweise kritisiert, dass der öffentliche Rundfunk bei der Inklusion
von gesellschaftlicher Gruppen noch Verbesserungsbedarf hat. Bezüglich
des Merkmals der Performanz wurde aber keiner der Fälle als «Tragö-
die» eingestuft.
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Insgesamt hat der öffentliche Rundfunk seit seiner Einführung als Mo-
nopolradio zweifellos an Reichweite verloren. Gleichzeitig ist er jedoch bis
heute ein «Leitmedium» geblieben, also ein Medium das unabhängig von
Einschaltquoten für das Publikum, Journalistinnen und Journalisten, so-
wie eine politische und wirtschaftliche Elite von besonderer Bedeutung ist
(vgl. Künzler und Studer 2012: 169, 179). Zudem gilt der öffentliche
Rundfunk als Hoffnungsträger in der «Fake News»-Debatte (Horowitz
2018: 6). Ein Defizit hat der öffentliche Rundfunk jedoch gemäß des Me-
dia-Pluralism-Monitors bei der Inklusion von Frauen und nationalen Min-
derheiten – diese sind sowohl inhaltlich als auch in den Managements-
und Führungsgremien der Organisation untervertreten (vgl. Brogi/Nena-
dic/De Azevedo Cunha 2018: 61, 66). Unzureichende Leistungen im Be-
reich der sozialen Repräsentation räumt auch die European Broadcasting
Union (2018: 42) ein, der Branchenverband der öffentlichen Rundfunkor-
ganisationen. In diesem Bereich müsse man sich verbessern.

Outcome des öffentlichen Rundfunks im Vergleich
Tabelle 53 Outcome des öffentlichen Rundfunks im Vergleich 

Merkmal Tragödie Grenzfall Media Commons 

Reichweite DRADIO UR 
ABC APTN BRF C4 CBC 

FTV MTS RAI RF RNZ S4C 
SBS TG4 ZDF  

ARD BBC DR NPO NRK 
ORF RTBF RTÉ SR SRG 

SVT TVNZ VRT YLE 

Zustimmung  FTV MTS RAI RNZ TVNZ 

ABC APTN ARD BBC BRF 
C4 CBC DR DRADIO NPO 

NRK ORF RF RTBF RTÉ 
S4C SBS SR SRG SVT TG4 

UR VRT YLE ZDF  

Performanz  DR ORF RAI RNZ RTÉ 
TG4 TVNZ YLE 

ABC APTN ARD BBC BRF 
C4 CBC DRADIO FTV MTS 

NPO NRK RF RTBF S4C 
SBS SR SRG SVT UR VRT 

ZDF  
 

 

  
Zusammenfassend lässt sich bezüglich des Outcomes also Folgendes sa-
gen: Etwas mehr als zwei Drittel – 22 von 30 – der hier untersuchten öf-
fentlichen Rundfunkorganisationen entsprechen einem «Media Com-
mons». Knapp ein Drittel – 8 von 30 – der Organisationen wurden hinge-
gen als «Grenzfall» eingestuft. Eine «Tragödie» wurde bei diesem Merkmal
nicht verzeichnet. Entsprechend kann die vierte Institutionalisierungsthese
– bezüglich des Outcomes liegt die Entsprechung zwischen öffentlichem
Rundfunk und dem Leitbild eines «Media Commons» im hohen Bereich –
bestätigt werden.

Tabelle 53
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Kontextualisierung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten

Die im Ergebnisteil gefundenen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwi-
schen den öffentlichen Rundfunkorganisationen werden nun kontextuali-
siert. Dafür wurden, basierend auf gängigen Typologien, drei «Vergleichs-
thesen» aufgestellt (siehe Kapitel 4.2.2): Erstens wird vermutet, dass öffent-
liche Rundfunkorganisationen in liberalen Ländern dem Leitbild ei-
nes «Media Commons» stärker entsprechen, wenn es um die Kollaboration
und den Zugang zu Inhalten geht, als diejenigen in demokratisch-korpora-
tistischen Ländern. Zweitens wird vermutet, das öffentliche Rundfunkor-
ganisationen in großen Ländern stärker einem «Media Commons» entspre-
chen, wenn es um den Outcome geht als diejenigen in kleinen Ländern.
Drittens wird vermutet, dass öffentliche Rundfunkorganisationen in wohl-
habenden Ländern insgesamt eher einem «Media Commons» entsprechen
als diejenigen in weniger wohlhabenden Ländern. Diese Thesen sollen
nun geprüft werden.

Öffentlicher Rundfunk in liberalen und demokratisch-
korporatistischen Ländern

Als Erstes werden die Ergebnisse vor dem Hintergrund der Mediensystem-
typen besprochen. Konkret werden hier das liberale und das demokratisch-
korporatistische Modell von Hallin und Mancini (2004) verglichen. Fünf
der untersuchten Länder – Australien, Großbritannien, Irland, Kanada
und Neuseeland – haben die beiden Autoren dem liberalen Modell zuge-
ordnet, neun der Länder – Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, die
Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden und die Schweiz – dem de-
mokratisch-korporatistischen. Frankreich und Italien gehören einem drit-
ten Modell an – dem polarisiert-pluralistischen –, das hier nicht untersucht
wird. Hier soll stattdessen die These geprüft werden, ob die öffentliche
Rundfunkorganisationen in den liberalen Ländern bezüglich der Kollabo-
ration und des Zugangs zu Inhalten stärker einem «Media Commons» ent-
sprechen als diejenigen in demokratisch-korporatistischen Ländern.

Die Einordnung der öffentlichen Rundfunkorganisationen anhand ihres
Mediensystemtyps in einer Tabelle zeigt bereits visuell einen klaren Unter-
schied (siehe Tabelle 54): Die 15 Organisationen in demokratisch-korpora-
tistischen Ländern erreichten zwischen 19 und 25, die 12 Organisationen
in liberalen Ländern zwischen 17 und 23 Punkte. Rechnerisch bestätigt
sich, dass öffentliche Rundfunkorganisationen in demokratisch-korporatis-
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tischen Ländern eher einem «Media Commons» entsprechen: Durch-
schnittlich erreichen diese Organisationen 22, diejenigen in liberalen Län-
dern 20.7 Punkte. Die vorliegende Studie bestätigt also die Kategorisierung
von Hallin und Mancini bezüglich des öffentlichen Rundfunks.

Öffentlicher Rundfunk als «Media Commons» nach Mediensystem
Tabelle 54 Öffentlicher Rundfunk als «Media Commons» nach Mediensystem 

Pt. Liberales Mediensystem 
(Ø20.7) 

Demokratisch-korporatistisches Mediensystem 
(Ø 22.0) 

25  SR 
24  NPO SRG  
23 BBC RTÉ TG4 ARD NRK SVT YLE 
22 ABC  UR VRT  
21 APTN CBC S4C RNZ ORF ZDF 
20 MTS BRF DR DRADIO  
19  RTBF 
18 SBS C4  
17 TVNZ  

Tabelle 55 Organisationsstruktur im Vergleich nach Mediensystem 

Struktur Liberales Mediensystem 
(Ø 9.0) 

Dem.-korporatistisches Mediensystem 
(Ø 9.5) 

Commons ABC APTN BBC CBC MTS RNZ RTÉ S4C 
TG4 

ARD DR DRADIO NPO NRK ORF SR SRG 
SVT UR VRT YLE ZDF 

Grenzfall C4 SBS TVNZ  BRF RTBF  
Tragödie - - 

Tabelle 56 Kollaboration im Vergleich nach Mediensystem 

Kollaboration Liberales Mediensystem 
(Ø 2.6) 

Dem.-korporatistisches Mediensystem 
(Ø 2.5) 

Commons - - 
Grenzfall ABC APTN BBC CBC RNZ  ARD BRF NPO NRK SRG YLE ZDF   
Tragödie C4 MTS RTÉ S4C SBS TG4 TVNZ DR DRADIO ORF RTBF SR SVT UR VRT 

Tabelle 57 Zugang zu Inhalten im Vergleich nach Mediensystem 

Zugang Liberales Mediensystem 
(Ø 4.6) 

Dem.-korporatistisches Mediensystem 
(Ø 4.6) 

Commons ABC RNZ RTÉ S4C TG4 TVNZ DRADIO NPO NRK SR SRG UR VRT YLE  
Grenzfall BBC C4 CBC SBS MTS  ARD BRF DR ORF RTBF SVT ZDF 
Tragödie APTN - 

Tabelle 58 Outcome im Vergleich nach Mediensystem 

Outcome Liberales Mediensystem 
(Ø 4.8) 

Dem.-korporatistisches Mediensystem 
(Ø 5.4) 

Commons ABC APTN BBC C4 CBC RTÉ S4C SBS ARD BRF DR NPO NRK ORF RTBF SR 
SRG SVT VRT YLE ZDF  

Grenzfall MTS RNZ TG4 TVNZ DRADIO UR 
Tragödie - - 

 

  

Die öffentlichen Rundfunkorganisationen in demokratisch-korporatisti-
schen Ländern erreichen bei zwei der vier Perspektiven zur Analyse
von «Media Commons» höhere Werte als diejenigen in liberalen Ländern
(siehe Tabellen 55, 56, 57 und 58). Öffentliche Rundfunkorganisationen in
demokratisch-korporatistischen Ländern erreichen bezüglich der Organisa-
tionsstruktur durchschnittlich 9.5 von 12 und bezüglich des Outcomes
durchschnittlich 5.4 von 6 Punkten – damit qualifizieren sie sich jeweils
als «Media Commons». Auch die öffentlichen Rundfunkorganisationen in
liberalen Ländern qualifizieren sich als «Media Commons», jedoch mit
durchschnittlich 9.0 bzw. 4.8 Punkten knapper.. Gleichauf liegen die öf-
fentlichen Rundfunkorganisationen in liberalen und demokratisch-korpo-
ratistischen Ländern bezüglich der Kollaboration (2.6 bzw. 2.5 Punkte), wo
beide genau zwischen «Grenzfall» und «Tragödie» liegen, und bezüglich
des Zugangs zu Inhalten, wo beide mit 4.6 Punkten knapp ein «Media
Commons» sind.

Organisationsstruktur im Vergleich nach Mediensystem

Tabelle 54 Öffentlicher Rundfunk als «Media Commons» nach Mediensystem 

Pt. Liberales Mediensystem 
(Ø20.7) 

Demokratisch-korporatistisches Mediensystem 
(Ø 22.0) 

25  SR 
24  NPO SRG  
23 BBC RTÉ TG4 ARD NRK SVT YLE 
22 ABC  UR VRT  
21 APTN CBC S4C RNZ ORF ZDF 
20 MTS BRF DR DRADIO  
19  RTBF 
18 SBS C4  
17 TVNZ  

Tabelle 55 Organisationsstruktur im Vergleich nach Mediensystem 

Struktur Liberales Mediensystem 
(Ø 9.0) 

Dem.-korporatistisches Mediensystem 
(Ø 9.5) 

Commons ABC APTN BBC CBC MTS RNZ RTÉ S4C 
TG4 

ARD DR DRADIO NPO NRK ORF SR SRG 
SVT UR VRT YLE ZDF 

Grenzfall C4 SBS TVNZ  BRF RTBF  
Tragödie - - 

Tabelle 56 Kollaboration im Vergleich nach Mediensystem 

Kollaboration Liberales Mediensystem 
(Ø 2.6) 

Dem.-korporatistisches Mediensystem 
(Ø 2.5) 

Commons - - 
Grenzfall ABC APTN BBC CBC RNZ  ARD BRF NPO NRK SRG YLE ZDF   
Tragödie C4 MTS RTÉ S4C SBS TG4 TVNZ DR DRADIO ORF RTBF SR SVT UR VRT 

Tabelle 57 Zugang zu Inhalten im Vergleich nach Mediensystem 

Zugang Liberales Mediensystem 
(Ø 4.6) 

Dem.-korporatistisches Mediensystem 
(Ø 4.6) 

Commons ABC RNZ RTÉ S4C TG4 TVNZ DRADIO NPO NRK SR SRG UR VRT YLE  
Grenzfall BBC C4 CBC SBS MTS  ARD BRF DR ORF RTBF SVT ZDF 
Tragödie APTN - 

Tabelle 58 Outcome im Vergleich nach Mediensystem 

Outcome Liberales Mediensystem 
(Ø 4.8) 

Dem.-korporatistisches Mediensystem 
(Ø 5.4) 

Commons ABC APTN BBC C4 CBC RTÉ S4C SBS ARD BRF DR NPO NRK ORF RTBF SR 
SRG SVT VRT YLE ZDF  

Grenzfall MTS RNZ TG4 TVNZ DRADIO UR 
Tragödie - - 
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Kollaboration im Vergleich nach Mediensystem

Tabelle 54 Öffentlicher Rundfunk als «Media Commons» nach Mediensystem 

Pt. Liberales Mediensystem 
(Ø20.7) 

Demokratisch-korporatistisches Mediensystem 
(Ø 22.0) 

25  SR 
24  NPO SRG  
23 BBC RTÉ TG4 ARD NRK SVT YLE 
22 ABC  UR VRT  
21 APTN CBC S4C RNZ ORF ZDF 
20 MTS BRF DR DRADIO  
19  RTBF 
18 SBS C4  
17 TVNZ  

Tabelle 55 Organisationsstruktur im Vergleich nach Mediensystem 

Struktur Liberales Mediensystem 
(Ø 9.0) 

Dem.-korporatistisches Mediensystem 
(Ø 9.5) 

Commons ABC APTN BBC CBC MTS RNZ RTÉ S4C 
TG4 

ARD DR DRADIO NPO NRK ORF SR SRG 
SVT UR VRT YLE ZDF 

Grenzfall C4 SBS TVNZ  BRF RTBF  
Tragödie - - 

Tabelle 56 Kollaboration im Vergleich nach Mediensystem 

Kollaboration Liberales Mediensystem 
(Ø 2.6) 

Dem.-korporatistisches Mediensystem 
(Ø 2.5) 

Commons - - 
Grenzfall ABC APTN BBC CBC RNZ  ARD BRF NPO NRK SRG YLE ZDF   
Tragödie C4 MTS RTÉ S4C SBS TG4 TVNZ DR DRADIO ORF RTBF SR SVT UR VRT 

Tabelle 57 Zugang zu Inhalten im Vergleich nach Mediensystem 

Zugang Liberales Mediensystem 
(Ø 4.6) 

Dem.-korporatistisches Mediensystem 
(Ø 4.6) 

Commons ABC RNZ RTÉ S4C TG4 TVNZ DRADIO NPO NRK SR SRG UR VRT YLE  
Grenzfall BBC C4 CBC SBS MTS  ARD BRF DR ORF RTBF SVT ZDF 
Tragödie APTN - 

Tabelle 58 Outcome im Vergleich nach Mediensystem 

Outcome Liberales Mediensystem 
(Ø 4.8) 

Dem.-korporatistisches Mediensystem 
(Ø 5.4) 

Commons ABC APTN BBC C4 CBC RTÉ S4C SBS ARD BRF DR NPO NRK ORF RTBF SR 
SRG SVT VRT YLE ZDF  

Grenzfall MTS RNZ TG4 TVNZ DRADIO UR 
Tragödie - - 

 

  

Zugang zu Inhalten im Vergleich nach Mediensystem

Tabelle 54 Öffentlicher Rundfunk als «Media Commons» nach Mediensystem 

Pt. Liberales Mediensystem 
(Ø20.7) 

Demokratisch-korporatistisches Mediensystem 
(Ø 22.0) 

25  SR 
24  NPO SRG  
23 BBC RTÉ TG4 ARD NRK SVT YLE 
22 ABC  UR VRT  
21 APTN CBC S4C RNZ ORF ZDF 
20 MTS BRF DR DRADIO  
19  RTBF 
18 SBS C4  
17 TVNZ  

Tabelle 55 Organisationsstruktur im Vergleich nach Mediensystem 

Struktur Liberales Mediensystem 
(Ø 9.0) 

Dem.-korporatistisches Mediensystem 
(Ø 9.5) 

Commons ABC APTN BBC CBC MTS RNZ RTÉ S4C 
TG4 

ARD DR DRADIO NPO NRK ORF SR SRG 
SVT UR VRT YLE ZDF 

Grenzfall C4 SBS TVNZ  BRF RTBF  
Tragödie - - 

Tabelle 56 Kollaboration im Vergleich nach Mediensystem 

Kollaboration Liberales Mediensystem 
(Ø 2.6) 

Dem.-korporatistisches Mediensystem 
(Ø 2.5) 

Commons - - 
Grenzfall ABC APTN BBC CBC RNZ  ARD BRF NPO NRK SRG YLE ZDF   
Tragödie C4 MTS RTÉ S4C SBS TG4 TVNZ DR DRADIO ORF RTBF SR SVT UR VRT 

Tabelle 57 Zugang zu Inhalten im Vergleich nach Mediensystem 

Zugang Liberales Mediensystem 
(Ø 4.6) 

Dem.-korporatistisches Mediensystem 
(Ø 4.6) 

Commons ABC RNZ RTÉ S4C TG4 TVNZ DRADIO NPO NRK SR SRG UR VRT YLE  
Grenzfall BBC C4 CBC SBS MTS  ARD BRF DR ORF RTBF SVT ZDF 
Tragödie APTN - 

Tabelle 58 Outcome im Vergleich nach Mediensystem 

Outcome Liberales Mediensystem 
(Ø 4.8) 

Dem.-korporatistisches Mediensystem 
(Ø 5.4) 

Commons ABC APTN BBC C4 CBC RTÉ S4C SBS ARD BRF DR NPO NRK ORF RTBF SR 
SRG SVT VRT YLE ZDF  

Grenzfall MTS RNZ TG4 TVNZ DRADIO UR 
Tragödie - - 

 

  

Outcome im Vergleich nach Mediensystem

Tabelle 54 Öffentlicher Rundfunk als «Media Commons» nach Mediensystem 

Pt. Liberales Mediensystem 
(Ø20.7) 

Demokratisch-korporatistisches Mediensystem 
(Ø 22.0) 

25  SR 
24  NPO SRG  
23 BBC RTÉ TG4 ARD NRK SVT YLE 
22 ABC  UR VRT  
21 APTN CBC S4C RNZ ORF ZDF 
20 MTS BRF DR DRADIO  
19  RTBF 
18 SBS C4  
17 TVNZ  

Tabelle 55 Organisationsstruktur im Vergleich nach Mediensystem 

Struktur Liberales Mediensystem 
(Ø 9.0) 

Dem.-korporatistisches Mediensystem 
(Ø 9.5) 

Commons ABC APTN BBC CBC MTS RNZ RTÉ S4C 
TG4 

ARD DR DRADIO NPO NRK ORF SR SRG 
SVT UR VRT YLE ZDF 

Grenzfall C4 SBS TVNZ  BRF RTBF  
Tragödie - - 

Tabelle 56 Kollaboration im Vergleich nach Mediensystem 

Kollaboration Liberales Mediensystem 
(Ø 2.6) 

Dem.-korporatistisches Mediensystem 
(Ø 2.5) 

Commons - - 
Grenzfall ABC APTN BBC CBC RNZ  ARD BRF NPO NRK SRG YLE ZDF   
Tragödie C4 MTS RTÉ S4C SBS TG4 TVNZ DR DRADIO ORF RTBF SR SVT UR VRT 

Tabelle 57 Zugang zu Inhalten im Vergleich nach Mediensystem 

Zugang Liberales Mediensystem 
(Ø 4.6) 

Dem.-korporatistisches Mediensystem 
(Ø 4.6) 

Commons ABC RNZ RTÉ S4C TG4 TVNZ DRADIO NPO NRK SR SRG UR VRT YLE  
Grenzfall BBC C4 CBC SBS MTS  ARD BRF DR ORF RTBF SVT ZDF 
Tragödie APTN - 

Tabelle 58 Outcome im Vergleich nach Mediensystem 

Outcome Liberales Mediensystem 
(Ø 4.8) 

Dem.-korporatistisches Mediensystem 
(Ø 5.4) 

Commons ABC APTN BBC C4 CBC RTÉ S4C SBS ARD BRF DR NPO NRK ORF RTBF SR 
SRG SVT VRT YLE ZDF  

Grenzfall MTS RNZ TG4 TVNZ DRADIO UR 
Tragödie - - 

 

  Zusammengefasst kann aus der Perspektive der Mediensystemtypologie
von Hallin und Mancini (2004) also Folgendes gesagt werden: Öffentliche
Rundfunkorganisationen in demokratisch-korporatistischen Mediensyste-
men weisen durchschnittlich mehr Merkmale eines «Media Com-
mons» auf, als diejenigen in liberalen Mediensystemen. Entsprechend
kann die erste Vergleichsthese – öffentliche Rundfunkorganisationen in li-
beralen Ländern entsprechen bezüglich der Kollaboration und des Zu-
gangs zu Inhalten dem Leitbild eines «Media Commons» stärker als öffent-
liche Rundfunkorganisationen in demokratisch-korporatistischen Ländern
– nicht bestätigt werden.

Öffentlicher Rundfunk in großen und kleinen Ländern

Als Zweites werden die Ergebnisse vor dem Hintergrund der Ländergröße
besprochen. Die Größe der hier untersuchten Länder unterscheidet sich
stark: Deutschland hat mit 82.8 Mio. die meisten Einwohnerinnen und
Einwohner, Irland und Neuseeland mit je 4.9 Mio. die wenigsten (DSW
2018: 10, 14). Wie u.a. von Puppis (vgl. 2009b) vorgeschlagen, gelten Medi-
ensysteme mit über 18 Mio. Einwohnerinnen und Einwohner als groß, die-
jenigen mit weniger als klein. Entsprechend sind sechs der sechzehn Län-

Tabelle 56

Tabelle 57

Tabelle 58
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der in der vorliegenden Studie – Australien, Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Italien und Kanada – große Mediensysteme, zehn – Belgi-
en, Dänemark, Finnland, Irland, Neuseeland, die Niederlande, Norwegen,
Österreich, Schweden und die Schweiz – sind kleine Mediensysteme. Hier
soll nun die These geprüft werden, ob die öffentlichen Rundfunkorganisa-
tionen in den größeren Ländern bezüglich des Outcomes dem Leitbild ei-
nes «Media Commons» stärker entsprechen als diejenigen in kleinen Län-
dern.

Die Einordnung der öffentlichen Rundfunkorganisationen anhand der
Größe ihres Landes in einer Tabelle zeigt visuell keinen klaren Unterschied
(siehe Tabelle 59): Die 17 Organisationen in kleinen Ländern erreichten
zwischen 17 und 25, die 13 Organisationen in großen Ländern zwischen
18 und 23 Punkten. Rechnerisch zeigt sich jedoch, dass öffentliche Rund-
funkorganisationen in kleinen Ländern eher einem «Media Com-
mons» entsprechen: Durchschnittlich erreichen diese Organisationen 21.8,
diejenigen in großen Ländern 20.8 Punkte.

Öffentlicher Rundfunk als «Media Commons» nach Ländergröße
Tabelle 59 Öffentlicher Rundfunk als «Media Commons» nach Ländergröße 

Wert Große Länder 
(Ø 20.8) 

Kleine Länder 
(Ø 21.8) 

25  SR 
24  NPO SRG  
23 ARD BBC  NRK RTÉ SVT TG4 YLE 
22 ABC  UR VRT 
21 APTN CBC FTV S4C RF ZDF ORF RNZ  
20 DRADIO  BRF DR MTS  
19 RAI SBS RTBF 
18 C4   
17  TVNZ 

Tabelle 60 Organisationsstruktur im Vergleich nach Ländergröße 

Struktur Große Länder 
(Ø 8.8) 

Kleine Länder 
(Ø 9.5) 

Commons ABC APTN ARD BBC CBC DRADIO FTV 
S4C ZDF 

DR MTS NPO NRK ORF RNZ RTÉ SR 
SRG SVT TG4 UR VRT YLE  

Grenzfall C4 RF RAI SBS  BRF RTBF TVNZ 
Tragödie - - 

Tabelle 611 Kollaboration im Vergleich nach Ländergröße 

Kollaboration Große Länder 
(Ø 2.7) 

Kleine Länder 
(Ø 2.4) 

Commons - - 
Grenzfall ABC APTN ARD BBC CBC RAI ZDF   BRF NPO NRK RNZ SRG YLE  

Tragödie C4 DRADIO FTV RF S4C SBS  DR MTS ORF RTBF RTÉ SR SVT TG4 
TVNZ UR VRT 

Tabelle 62 Zugang zu Inhalten im Vergleich nach Ländergröße 

Zugang Große Länder 
(Ø 4.5) 

Kleine Länder 
(Ø 4.8) 

Commons ABC DRADIO FTV RF RAI S4C  NPO NRK RNZ RTÉ SR SRG TG4 TVNZ 
UR VRT YLE  

Grenzfall ARD BBC C4 CBC SBS ZDF BRF DR MTS ORF RTBF SVT 
Tragödie APTN - 

Tabelle 63 Outcome im Vergleich nach Ländergröße 

Outcome Große Länder 
(Ø 4.9) 

Kleine Länder 
(Ø 5.1) 

Commons ABC APTN ARD BBC C4 CBC RF S4C SBS 
ZDF 

BRF DR NPO NRK ORF RTBF RTÉ SR 
SRG SVT VRT YLE  

Grenzfall DRADIO FTV RAI  MTS RNZ TG4 TVNZ UR  
Tragödie - - 

 

  

Die öffentlichen Rundfunkorganisationen in kleinen Ländern erreichen
bei drei von vier Perspektiven zur Analyse von «Media Commons» leicht
höhere Durchschnittswerte als diejenigen in großen Ländern, nur bei der
Kollaboration ist es umgekehrt (siehe Tabellen 60, 61, 62 und 63). Bei der
Organisationsstruktur erreichen die großen Länder mit 8.8 Punkten knapp
und die kleinen Länder mit 9.5 Punkten klarer das Prädikat «Media Com-
mons». Bei der Kollaboration liegen beide zwischen einer «Tragödie» und
einem «Grenzfall»: Die untersuchten Organisationen in großen Ländern
erreichen durchschnittlich 2.7, diejenigen in kleinen Ländern 2.4 von 6
Punkten. Bezüglich des Zugangs zu Inhalten erreichen diejenigen in gro-
ßen Ländern durchschnittlich 4.5 und diejenigen in kleinen Ländern 4.8
Punkte – beide liegen also zwischen «Grenzfall» und «Media Commons».

Tabelle 59
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Bezüglich des Outcomes liegen die beiden Gruppen mit 4.9 bzw. 5.1 Punk-
ten quasi gleichauf und erreichen den Status «Media Commons».

Organisationsstruktur im Vergleich nach Ländergröße

Tabelle 59 Öffentlicher Rundfunk als «Media Commons» nach Ländergröße 

Wert Große Länder 
(Ø 20.8) 

Kleine Länder 
(Ø 21.8) 

25  SR 
24  NPO SRG  
23 ARD BBC  NRK RTÉ SVT TG4 YLE 
22 ABC  UR VRT 
21 APTN CBC FTV S4C RF ZDF ORF RNZ  
20 DRADIO  BRF DR MTS  
19 RAI SBS RTBF 
18 C4   
17  TVNZ 

Tabelle 60 Organisationsstruktur im Vergleich nach Ländergröße 

Struktur Große Länder 
(Ø 8.8) 

Kleine Länder 
(Ø 9.5) 

Commons ABC APTN ARD BBC CBC DRADIO FTV 
S4C ZDF 

DR MTS NPO NRK ORF RNZ RTÉ SR 
SRG SVT TG4 UR VRT YLE  

Grenzfall C4 RF RAI SBS  BRF RTBF TVNZ 
Tragödie - - 

Tabelle 611 Kollaboration im Vergleich nach Ländergröße 

Kollaboration Große Länder 
(Ø 2.7) 

Kleine Länder 
(Ø 2.4) 

Commons - - 
Grenzfall ABC APTN ARD BBC CBC RAI ZDF   BRF NPO NRK RNZ SRG YLE  

Tragödie C4 DRADIO FTV RF S4C SBS  DR MTS ORF RTBF RTÉ SR SVT TG4 
TVNZ UR VRT 

Tabelle 62 Zugang zu Inhalten im Vergleich nach Ländergröße 

Zugang Große Länder 
(Ø 4.5) 

Kleine Länder 
(Ø 4.8) 

Commons ABC DRADIO FTV RF RAI S4C  NPO NRK RNZ RTÉ SR SRG TG4 TVNZ 
UR VRT YLE  

Grenzfall ARD BBC C4 CBC SBS ZDF BRF DR MTS ORF RTBF SVT 
Tragödie APTN - 

Tabelle 63 Outcome im Vergleich nach Ländergröße 

Outcome Große Länder 
(Ø 4.9) 

Kleine Länder 
(Ø 5.1) 

Commons ABC APTN ARD BBC C4 CBC RF S4C SBS 
ZDF 

BRF DR NPO NRK ORF RTBF RTÉ SR 
SRG SVT VRT YLE  

Grenzfall DRADIO FTV RAI  MTS RNZ TG4 TVNZ UR  
Tragödie - - 

 

  

Kollaboration im Vergleich nach Ländergröße

Tabelle 59 Öffentlicher Rundfunk als «Media Commons» nach Ländergröße 

Wert Große Länder 
(Ø 20.8) 

Kleine Länder 
(Ø 21.8) 

25  SR 
24  NPO SRG  
23 ARD BBC  NRK RTÉ SVT TG4 YLE 
22 ABC  UR VRT 
21 APTN CBC FTV S4C RF ZDF ORF RNZ  
20 DRADIO  BRF DR MTS  
19 RAI SBS RTBF 
18 C4   
17  TVNZ 

Tabelle 60 Organisationsstruktur im Vergleich nach Ländergröße 

Struktur Große Länder 
(Ø 8.8) 

Kleine Länder 
(Ø 9.5) 

Commons ABC APTN ARD BBC CBC DRADIO FTV 
S4C ZDF 

DR MTS NPO NRK ORF RNZ RTÉ SR 
SRG SVT TG4 UR VRT YLE  

Grenzfall C4 RF RAI SBS  BRF RTBF TVNZ 
Tragödie - - 

Tabelle 611 Kollaboration im Vergleich nach Ländergröße 

Kollaboration Große Länder 
(Ø 2.7) 

Kleine Länder 
(Ø 2.4) 

Commons - - 
Grenzfall ABC APTN ARD BBC CBC RAI ZDF   BRF NPO NRK RNZ SRG YLE  

Tragödie C4 DRADIO FTV RF S4C SBS  DR MTS ORF RTBF RTÉ SR SVT TG4 
TVNZ UR VRT 

Tabelle 62 Zugang zu Inhalten im Vergleich nach Ländergröße 

Zugang Große Länder 
(Ø 4.5) 

Kleine Länder 
(Ø 4.8) 

Commons ABC DRADIO FTV RF RAI S4C  NPO NRK RNZ RTÉ SR SRG TG4 TVNZ 
UR VRT YLE  

Grenzfall ARD BBC C4 CBC SBS ZDF BRF DR MTS ORF RTBF SVT 
Tragödie APTN - 

Tabelle 63 Outcome im Vergleich nach Ländergröße 

Outcome Große Länder 
(Ø 4.9) 

Kleine Länder 
(Ø 5.1) 

Commons ABC APTN ARD BBC C4 CBC RF S4C SBS 
ZDF 

BRF DR NPO NRK ORF RTBF RTÉ SR 
SRG SVT VRT YLE  

Grenzfall DRADIO FTV RAI  MTS RNZ TG4 TVNZ UR  
Tragödie - - 

 

  

Zugang zu Inhalten im Vergleich nach Ländergröße

Tabelle 59 Öffentlicher Rundfunk als «Media Commons» nach Ländergröße 

Wert Große Länder 
(Ø 20.8) 

Kleine Länder 
(Ø 21.8) 

25  SR 
24  NPO SRG  
23 ARD BBC  NRK RTÉ SVT TG4 YLE 
22 ABC  UR VRT 
21 APTN CBC FTV S4C RF ZDF ORF RNZ  
20 DRADIO  BRF DR MTS  
19 RAI SBS RTBF 
18 C4   
17  TVNZ 

Tabelle 60 Organisationsstruktur im Vergleich nach Ländergröße 

Struktur Große Länder 
(Ø 8.8) 

Kleine Länder 
(Ø 9.5) 

Commons ABC APTN ARD BBC CBC DRADIO FTV 
S4C ZDF 

DR MTS NPO NRK ORF RNZ RTÉ SR 
SRG SVT TG4 UR VRT YLE  

Grenzfall C4 RF RAI SBS  BRF RTBF TVNZ 
Tragödie - - 

Tabelle 611 Kollaboration im Vergleich nach Ländergröße 

Kollaboration Große Länder 
(Ø 2.7) 

Kleine Länder 
(Ø 2.4) 

Commons - - 
Grenzfall ABC APTN ARD BBC CBC RAI ZDF   BRF NPO NRK RNZ SRG YLE  

Tragödie C4 DRADIO FTV RF S4C SBS  DR MTS ORF RTBF RTÉ SR SVT TG4 
TVNZ UR VRT 

Tabelle 62 Zugang zu Inhalten im Vergleich nach Ländergröße 

Zugang Große Länder 
(Ø 4.5) 

Kleine Länder 
(Ø 4.8) 

Commons ABC DRADIO FTV RF RAI S4C  NPO NRK RNZ RTÉ SR SRG TG4 TVNZ 
UR VRT YLE  

Grenzfall ARD BBC C4 CBC SBS ZDF BRF DR MTS ORF RTBF SVT 
Tragödie APTN - 

Tabelle 63 Outcome im Vergleich nach Ländergröße 

Outcome Große Länder 
(Ø 4.9) 

Kleine Länder 
(Ø 5.1) 

Commons ABC APTN ARD BBC C4 CBC RF S4C SBS 
ZDF 

BRF DR NPO NRK ORF RTBF RTÉ SR 
SRG SVT VRT YLE  

Grenzfall DRADIO FTV RAI  MTS RNZ TG4 TVNZ UR  
Tragödie - - 

 

  

Outcome im Vergleich nach Ländergröße

Tabelle 59 Öffentlicher Rundfunk als «Media Commons» nach Ländergröße 

Wert Große Länder 
(Ø 20.8) 

Kleine Länder 
(Ø 21.8) 

25  SR 
24  NPO SRG  
23 ARD BBC  NRK RTÉ SVT TG4 YLE 
22 ABC  UR VRT 
21 APTN CBC FTV S4C RF ZDF ORF RNZ  
20 DRADIO  BRF DR MTS  
19 RAI SBS RTBF 
18 C4   
17  TVNZ 

Tabelle 60 Organisationsstruktur im Vergleich nach Ländergröße 

Struktur Große Länder 
(Ø 8.8) 

Kleine Länder 
(Ø 9.5) 

Commons ABC APTN ARD BBC CBC DRADIO FTV 
S4C ZDF 

DR MTS NPO NRK ORF RNZ RTÉ SR 
SRG SVT TG4 UR VRT YLE  

Grenzfall C4 RF RAI SBS  BRF RTBF TVNZ 
Tragödie - - 

Tabelle 611 Kollaboration im Vergleich nach Ländergröße 

Kollaboration Große Länder 
(Ø 2.7) 

Kleine Länder 
(Ø 2.4) 

Commons - - 
Grenzfall ABC APTN ARD BBC CBC RAI ZDF   BRF NPO NRK RNZ SRG YLE  

Tragödie C4 DRADIO FTV RF S4C SBS  DR MTS ORF RTBF RTÉ SR SVT TG4 
TVNZ UR VRT 

Tabelle 62 Zugang zu Inhalten im Vergleich nach Ländergröße 

Zugang Große Länder 
(Ø 4.5) 

Kleine Länder 
(Ø 4.8) 

Commons ABC DRADIO FTV RF RAI S4C  NPO NRK RNZ RTÉ SR SRG TG4 TVNZ 
UR VRT YLE  

Grenzfall ARD BBC C4 CBC SBS ZDF BRF DR MTS ORF RTBF SVT 
Tragödie APTN - 

Tabelle 63 Outcome im Vergleich nach Ländergröße 

Outcome Große Länder 
(Ø 4.9) 

Kleine Länder 
(Ø 5.1) 

Commons ABC APTN ARD BBC C4 CBC RF S4C SBS 
ZDF 

BRF DR NPO NRK ORF RTBF RTÉ SR 
SRG SVT VRT YLE  

Grenzfall DRADIO FTV RAI  MTS RNZ TG4 TVNZ UR  
Tragödie - - 

 

  Zusammengefasst kann aus der Perspektive der Kleinstaatenforschung al-
so Folgendes gesagt werden: Öffentliche Rundfunkorganisationen in klei-
nen Mediensystem weisen etwa gleich viele Merkmale eines «Media Com-
mons» auf wie diejenigen in großen Mediensystemen. Entsprechend kann
auch die zweite Vergleichsthese – öffentliche Rundfunkorganisationen in
großen Ländern entsprechen bezüglich des Outcomes dem Leitbild ei-
nes «Media Commons» stärker als öffentliche Rundfunkorganisationen in
kleinen Ländern – nicht bestätigt werden.

Tabelle 60

Tabelle 61

Tabelle 62

Tabelle 63
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Öffentlicher Rundfunk und das Wohlstandsniveau

Als Drittes werden die Ergebnisse vor dem Hintergrund des Wohlstandsni-
veaus besprochen. Alle sechzehn hier untersuchten Länder gehören im
globalen Vergleich der einkommensstärksten Kategorie an (Credit Suisse
2017: 21–24). Jedoch hatten 2017 nur sechs dieser Länder – Australien, Dä-
nemark, Irland, Norwegen, Schweden und die Schweiz – ein Bruttoin-
landsprodukt (BIP) pro erwachsene Person das über USD 65‘000 lag. Acht
Länder – Belgien, Deutschland, Finnland, Großbritannien, Kanada, Neu-
seeland, die Niederlande und Österreich – erreichten ein BIP zwischen
USD 50‘000 und USD 65‘000, und zwei Länder – Frankreich und Italien –
ein BIP unter USD 50‘000. Hier soll nun geprüft werden, ob die öffentli-
chen Rundfunkorganisationen in den wohlhabenderen Ländern dem Leit-
bild eines «Media Commons» insgesamt stärker entsprechen.

Die Einordnung der öffentlichen Rundfunkorganisationen anhand des
Wohlstandsniveaus ihres Landes in einer Tabelle zeigt bereits visuell einen
leichten Unterschied (siehe Tabelle 64): Die 10 Organisationen in den Län-
dern mit der höchsten Kaufkraft variieren zwischen 19 und 25 Punkten,
die 17 Organisationen in den Ländern mit mittleren Kaufkraft zwischen
17 und 24 und die Organisationen in Ländern mit tiefster Kaufkraft zwi-
schen 19 und 21 Punkten. Rechnerisch zeigt sich, dass öffentliche Rund-
funkorganisationen in den Ländern mit der höchsten Kaufkraft durch-
schnittlich 22.4 Punkte, in Ländern mit mittlerer Kaufkraft 20.9 und in
Ländern mit tiefster Kaufkraft 20.3 Punkte erreichen.

Öffentlicher Rundfunk als «Media Commons» nach Kaufkraft
Tabelle 64 Öffentlicher Rundfunk als «Media Commons» nach Kaufkraft 

Pt. Höchste Kaufkraft 
(Ø 22.4) 

Mittlere Kaufkraft  
(Ø 20.9) 

Tiefste Kaufkraft 
(Ø 20.3) 

25 SR   
24 SRG  NPO   
23 NRK RTÉ SVT TG4 ARD BBC YLE  
22 ABC UR VRT  

21  APTN CBC ORF RNZ S4C 
ZDF FTV RF  

20 DR  BRF DRADIO MTS   
19 SBS RTBF RAI 
18  C4  
17  TVNZ  

Tabelle 65 Organisationsstruktur im Vergleich nach Kaufkraft 

Struktur Höchste Kaufkraft 
(Ø 9.9) 

Mittlere Kaufkraft 
(Ø 8.8) 

Tiefste Kaufkraft 
(Ø 8.6) 

Commons ABC DR NRK RTÉ SR SRG 
SVT TG4 UR 

APTN ARD BBC CBC 
DRADIO MTS NPO ORF 
RNZ S4C VRT YLE ZDF 

FTV 

Grenzfall SBS  BRF C4 RTBF TVNZ RF RAI 
Tragödie - - - 

Tabelle 66 Kollaboration im Vergleich nach Kaufkraft 

Kollaboration Höchste Kaufkraft 
(Ø 2.3) 

Mittlere Kaufkraft 
(Ø 2.7) 

Tiefste Kaufkraft 
(Ø 2.3) 

Commons - - - 

Grenzfall ABC NRK SRG APTN ARD BBC BRF CBC 
NPO RNZ YLE ZDF   RAI 

Tragödie DR RTÉ SBS SR SVT TG4 
UR 

DRADIO C4 MTS ORF 
RTBF S4C TVNZ VRT FTV RF 

Tabelle 67 Zugang zu Inhalten im Vergleich nach Kaufkraft 

Zugang Höchste Kaufkraft 
(Ø 5.0) 

Mittlere Kaufkraft 
(Ø 4.3) 

Tiefste Kaufkraft 
(Ø 5.3) 

Commons ABC NRK RTÉ SR SRG 
TG4 UR 

DRADIO NPO RNZ S4C 
TVNZ VRT YLE  FTV RF RAI 

Grenzfall DR SBS SVT ARD BBC BRF CBC C4 
MTS ORF RTBF ZDF - 

Tragödie - APTN - 

Tabelle 68 Outcome im Vergleich nach Kaufkraft 

Outcome Höchste Kaufkraft 
(Ø 5.3) 

Mittlere Kaufkraft 
(Ø 5.0) 

Tiefste Kaufkraft 
(Ø 4.0) 

Commons ABC DR NRK RTÉ SBS SR 
SRG SVT 

ARD APTN BBC BRF C4 
CBC NPO ORF RTBF S4C 

VRT YLE ZDF 
RF 

Grenzfall TG4 UR DRADIO MTS RNZ TVNZ  FTV RAI 
Tragödie - - - 

 

 

Die öffentlichen Rundfunkorganisationen in den Ländern mit der höchs-
ten Kaufkraft erreichen nur in der Perspektive der Organisationsstruktur
deutlich höhere Werte (siehe Tabelle 65, 66, 67 und 68). Während die öf-
fentlichen Rundfunkorganisationen in Ländern mit mittlerer oder tiefster

7.2.3

Tabelle 64
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Kaufkraft 8.8 bzw. 8.6 von 12 Punkten erreichen und sich damit knapp
als «Media Commons» qualifizieren, erreichen diejenigen in Ländern mit
der höchsten Kaufkraft durchschnittlich 9.9 Punkte diesen Status deutlich.
Bei der Kollaboration erreichen die Organisationen in Ländern mit höchs-
ter und tiefster Kaufkraft hingegen mit durchschnittlich 2.3 von 6 Punkten
den Status «Tragödie». Diejenigen in Ländern mit mittlerer Kaufkraft errei-
chen hier hingegen mit 2.7 Punkten knapp den Status «Grenzfall». Beim
Zugang zu den Inhalten erreichen die Organisationen in Ländern mit
höchster und tiefster Kaufkraft hingegen im Durchschnitt das Prädi-
kat «Media Commons». Diejenigen in Ländern mit mittlerer Kaufkraft er-
reichen mit 4.3 Punkten den Status «Grenzfall». Beim Outcome erreichen
die Organisationen in Ländern mit mittlerer und höchster Kaufkraft mit
5.3 bzw. 5.0 Punkten den Status «Media Commons», diejenigen in Län-
dern mit der tiefsten Kaufkraft hingegen mit 4.0 Punkten nur den ei-
nes «Grenzfalls».

Organisationsstruktur im Vergleich nach Kaufkraft

Tabelle 64 Öffentlicher Rundfunk als «Media Commons» nach Kaufkraft 

Pt. Höchste Kaufkraft 
(Ø 22.4) 

Mittlere Kaufkraft  
(Ø 20.9) 

Tiefste Kaufkraft 
(Ø 20.3) 

25 SR   
24 SRG  NPO   
23 NRK RTÉ SVT TG4 ARD BBC YLE  
22 ABC UR VRT  

21  APTN CBC ORF RNZ S4C 
ZDF FTV RF  

20 DR  BRF DRADIO MTS   
19 SBS RTBF RAI 
18  C4  
17  TVNZ  

Tabelle 65 Organisationsstruktur im Vergleich nach Kaufkraft 

Struktur Höchste Kaufkraft 
(Ø 9.9) 

Mittlere Kaufkraft 
(Ø 8.8) 

Tiefste Kaufkraft 
(Ø 8.6) 

Commons ABC DR NRK RTÉ SR SRG 
SVT TG4 UR 

APTN ARD BBC CBC 
DRADIO MTS NPO ORF 
RNZ S4C VRT YLE ZDF 

FTV 

Grenzfall SBS  BRF C4 RTBF TVNZ RF RAI 
Tragödie - - - 

Tabelle 66 Kollaboration im Vergleich nach Kaufkraft 

Kollaboration Höchste Kaufkraft 
(Ø 2.3) 

Mittlere Kaufkraft 
(Ø 2.7) 

Tiefste Kaufkraft 
(Ø 2.3) 

Commons - - - 

Grenzfall ABC NRK SRG APTN ARD BBC BRF CBC 
NPO RNZ YLE ZDF   RAI 

Tragödie DR RTÉ SBS SR SVT TG4 
UR 

DRADIO C4 MTS ORF 
RTBF S4C TVNZ VRT FTV RF 

Tabelle 67 Zugang zu Inhalten im Vergleich nach Kaufkraft 

Zugang Höchste Kaufkraft 
(Ø 5.0) 

Mittlere Kaufkraft 
(Ø 4.3) 

Tiefste Kaufkraft 
(Ø 5.3) 

Commons ABC NRK RTÉ SR SRG 
TG4 UR 

DRADIO NPO RNZ S4C 
TVNZ VRT YLE  FTV RF RAI 

Grenzfall DR SBS SVT ARD BBC BRF CBC C4 
MTS ORF RTBF ZDF - 

Tragödie - APTN - 

Tabelle 68 Outcome im Vergleich nach Kaufkraft 

Outcome Höchste Kaufkraft 
(Ø 5.3) 

Mittlere Kaufkraft 
(Ø 5.0) 

Tiefste Kaufkraft 
(Ø 4.0) 

Commons ABC DR NRK RTÉ SBS SR 
SRG SVT 

ARD APTN BBC BRF C4 
CBC NPO ORF RTBF S4C 

VRT YLE ZDF 
RF 

Grenzfall TG4 UR DRADIO MTS RNZ TVNZ  FTV RAI 
Tragödie - - - 

 

 

Kollaboration im Vergleich nach Kaufkraft

Tabelle 64 Öffentlicher Rundfunk als «Media Commons» nach Kaufkraft 

Pt. Höchste Kaufkraft 
(Ø 22.4) 

Mittlere Kaufkraft  
(Ø 20.9) 

Tiefste Kaufkraft 
(Ø 20.3) 

25 SR   
24 SRG  NPO   
23 NRK RTÉ SVT TG4 ARD BBC YLE  
22 ABC UR VRT  

21  APTN CBC ORF RNZ S4C 
ZDF FTV RF  

20 DR  BRF DRADIO MTS   
19 SBS RTBF RAI 
18  C4  
17  TVNZ  

Tabelle 65 Organisationsstruktur im Vergleich nach Kaufkraft 

Struktur Höchste Kaufkraft 
(Ø 9.9) 

Mittlere Kaufkraft 
(Ø 8.8) 

Tiefste Kaufkraft 
(Ø 8.6) 

Commons ABC DR NRK RTÉ SR SRG 
SVT TG4 UR 

APTN ARD BBC CBC 
DRADIO MTS NPO ORF 
RNZ S4C VRT YLE ZDF 

FTV 

Grenzfall SBS  BRF C4 RTBF TVNZ RF RAI 
Tragödie - - - 

Tabelle 66 Kollaboration im Vergleich nach Kaufkraft 

Kollaboration Höchste Kaufkraft 
(Ø 2.3) 

Mittlere Kaufkraft 
(Ø 2.7) 

Tiefste Kaufkraft 
(Ø 2.3) 

Commons - - - 

Grenzfall ABC NRK SRG APTN ARD BBC BRF CBC 
NPO RNZ YLE ZDF   RAI 

Tragödie DR RTÉ SBS SR SVT TG4 
UR 

DRADIO C4 MTS ORF 
RTBF S4C TVNZ VRT FTV RF 

Tabelle 67 Zugang zu Inhalten im Vergleich nach Kaufkraft 

Zugang Höchste Kaufkraft 
(Ø 5.0) 

Mittlere Kaufkraft 
(Ø 4.3) 

Tiefste Kaufkraft 
(Ø 5.3) 

Commons ABC NRK RTÉ SR SRG 
TG4 UR 

DRADIO NPO RNZ S4C 
TVNZ VRT YLE  FTV RF RAI 

Grenzfall DR SBS SVT ARD BBC BRF CBC C4 
MTS ORF RTBF ZDF - 

Tragödie - APTN - 

Tabelle 68 Outcome im Vergleich nach Kaufkraft 

Outcome Höchste Kaufkraft 
(Ø 5.3) 

Mittlere Kaufkraft 
(Ø 5.0) 

Tiefste Kaufkraft 
(Ø 4.0) 

Commons ABC DR NRK RTÉ SBS SR 
SRG SVT 

ARD APTN BBC BRF C4 
CBC NPO ORF RTBF S4C 

VRT YLE ZDF 
RF 

Grenzfall TG4 UR DRADIO MTS RNZ TVNZ  FTV RAI 
Tragödie - - - 

 

 

Zugang zu Inhalten im Vergleich nach Kaufkraft

Tabelle 64 Öffentlicher Rundfunk als «Media Commons» nach Kaufkraft 

Pt. Höchste Kaufkraft 
(Ø 22.4) 

Mittlere Kaufkraft  
(Ø 20.9) 

Tiefste Kaufkraft 
(Ø 20.3) 

25 SR   
24 SRG  NPO   
23 NRK RTÉ SVT TG4 ARD BBC YLE  
22 ABC UR VRT  

21  APTN CBC ORF RNZ S4C 
ZDF FTV RF  

20 DR  BRF DRADIO MTS   
19 SBS RTBF RAI 
18  C4  
17  TVNZ  

Tabelle 65 Organisationsstruktur im Vergleich nach Kaufkraft 

Struktur Höchste Kaufkraft 
(Ø 9.9) 

Mittlere Kaufkraft 
(Ø 8.8) 

Tiefste Kaufkraft 
(Ø 8.6) 

Commons ABC DR NRK RTÉ SR SRG 
SVT TG4 UR 

APTN ARD BBC CBC 
DRADIO MTS NPO ORF 
RNZ S4C VRT YLE ZDF 

FTV 

Grenzfall SBS  BRF C4 RTBF TVNZ RF RAI 
Tragödie - - - 

Tabelle 66 Kollaboration im Vergleich nach Kaufkraft 

Kollaboration Höchste Kaufkraft 
(Ø 2.3) 

Mittlere Kaufkraft 
(Ø 2.7) 

Tiefste Kaufkraft 
(Ø 2.3) 

Commons - - - 

Grenzfall ABC NRK SRG APTN ARD BBC BRF CBC 
NPO RNZ YLE ZDF   RAI 

Tragödie DR RTÉ SBS SR SVT TG4 
UR 

DRADIO C4 MTS ORF 
RTBF S4C TVNZ VRT FTV RF 

Tabelle 67 Zugang zu Inhalten im Vergleich nach Kaufkraft 

Zugang Höchste Kaufkraft 
(Ø 5.0) 

Mittlere Kaufkraft 
(Ø 4.3) 

Tiefste Kaufkraft 
(Ø 5.3) 

Commons ABC NRK RTÉ SR SRG 
TG4 UR 

DRADIO NPO RNZ S4C 
TVNZ VRT YLE  FTV RF RAI 

Grenzfall DR SBS SVT ARD BBC BRF CBC C4 
MTS ORF RTBF ZDF - 

Tragödie - APTN - 

Tabelle 68 Outcome im Vergleich nach Kaufkraft 

Outcome Höchste Kaufkraft 
(Ø 5.3) 

Mittlere Kaufkraft 
(Ø 5.0) 

Tiefste Kaufkraft 
(Ø 4.0) 

Commons ABC DR NRK RTÉ SBS SR 
SRG SVT 

ARD APTN BBC BRF C4 
CBC NPO ORF RTBF S4C 

VRT YLE ZDF 
RF 

Grenzfall TG4 UR DRADIO MTS RNZ TVNZ  FTV RAI 
Tragödie - - - 

 

 

Tabelle 65

Tabelle 66

Tabelle 67
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Outcome im Vergleich nach Kaufkraft

Tabelle 64 Öffentlicher Rundfunk als «Media Commons» nach Kaufkraft 

Pt. Höchste Kaufkraft 
(Ø 22.4) 

Mittlere Kaufkraft  
(Ø 20.9) 

Tiefste Kaufkraft 
(Ø 20.3) 

25 SR   
24 SRG  NPO   
23 NRK RTÉ SVT TG4 ARD BBC YLE  
22 ABC UR VRT  

21  APTN CBC ORF RNZ S4C 
ZDF FTV RF  

20 DR  BRF DRADIO MTS   
19 SBS RTBF RAI 
18  C4  
17  TVNZ  

Tabelle 65 Organisationsstruktur im Vergleich nach Kaufkraft 

Struktur Höchste Kaufkraft 
(Ø 9.9) 

Mittlere Kaufkraft 
(Ø 8.8) 

Tiefste Kaufkraft 
(Ø 8.6) 

Commons ABC DR NRK RTÉ SR SRG 
SVT TG4 UR 

APTN ARD BBC CBC 
DRADIO MTS NPO ORF 
RNZ S4C VRT YLE ZDF 

FTV 

Grenzfall SBS  BRF C4 RTBF TVNZ RF RAI 
Tragödie - - - 

Tabelle 66 Kollaboration im Vergleich nach Kaufkraft 

Kollaboration Höchste Kaufkraft 
(Ø 2.3) 

Mittlere Kaufkraft 
(Ø 2.7) 

Tiefste Kaufkraft 
(Ø 2.3) 

Commons - - - 

Grenzfall ABC NRK SRG APTN ARD BBC BRF CBC 
NPO RNZ YLE ZDF   RAI 

Tragödie DR RTÉ SBS SR SVT TG4 
UR 

DRADIO C4 MTS ORF 
RTBF S4C TVNZ VRT FTV RF 

Tabelle 67 Zugang zu Inhalten im Vergleich nach Kaufkraft 

Zugang Höchste Kaufkraft 
(Ø 5.0) 

Mittlere Kaufkraft 
(Ø 4.3) 

Tiefste Kaufkraft 
(Ø 5.3) 

Commons ABC NRK RTÉ SR SRG 
TG4 UR 

DRADIO NPO RNZ S4C 
TVNZ VRT YLE  FTV RF RAI 

Grenzfall DR SBS SVT ARD BBC BRF CBC C4 
MTS ORF RTBF ZDF - 

Tragödie - APTN - 

Tabelle 68 Outcome im Vergleich nach Kaufkraft 

Outcome Höchste Kaufkraft 
(Ø 5.3) 

Mittlere Kaufkraft 
(Ø 5.0) 

Tiefste Kaufkraft 
(Ø 4.0) 

Commons ABC DR NRK RTÉ SBS SR 
SRG SVT 

ARD APTN BBC BRF C4 
CBC NPO ORF RTBF S4C 

VRT YLE ZDF 
RF 

Grenzfall TG4 UR DRADIO MTS RNZ TVNZ  FTV RAI 
Tragödie - - - 

 

 Zusammengefasst kann aus der Perspektive des Wohlstands also Folgen-
des gesagt werden: Öffentliche Rundfunkorganisationen in Ländern mit
der höchsten Kaufkraft weisen, abgesehen von der Organisationsstruktur,
etwa gleich viele Merkmale eines «Media Commons» auf wie diejenigen in
Ländern mit mittlerer oder tiefster Kaufkraft. Insgesamt erreichen sie je-
doch eine höhere durchschnittliche Punktzahl. Folglich kann die zweite
Vergleichsthese – öffentliche Rundfunkorganisationen in wohlhabenden
Ländern entsprechen dem Leitbild eines «Media Commons» insgesamt
stärker als öffentliche Rundfunkorganisationen in weniger wohlhabenden
Ländern –bestätigt werden.

Tabelle 68

7 Vergleich und Kontextualisierung der Ergebnisse

234

https://doi.org/10.5771/9783748901471 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783748901471
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Schluss und Ausblick

Entspricht der öffentliche Rundfunk einem «Media Commons»? Und wei-
sen öffentliche Rundfunkorganisationen in verschiedenen Ländern die
Merkmale dieses «Media Commons» auf? Diese zwei Fragen wurden in der
vorliegenden Studie untersucht. Im ersten Teil dieses Buches wurde die
theoretische Antwort gegeben: Basierend auf Forschungsliteratur zu den
Commons wurden fünf Perspektiven zur Analyse von «Media Com-
mons» vorgeschlagen: Aufgabe, Organisationsstruktur, Kollaboration, Zu-
gang zu Inhalten und Outcome. Mithilfe von Forschungsliteratur aus der
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft wurden dazu 18 Merkmale
und entsprechende Forderungen an Medienorganisationen herausgearbei-
tet und schließlich sieben Thesen zur Eignung des öffentlichen Rundfunks
als «Media Commons» formuliert. Im zweiten Teil des Buches wurde die
empirische Antwort gegeben: Die 18 Merkmale wurden operationalisiert
und zur Analyse von 30 öffentlichen Rundfunkorganisationen in 16 Län-
dern benutzt.

Die empirische Analyse zeigte, dass ein Drittel der 30 untersuchten öf-
fentlichen Rundfunkorganisationen – ARD, BBC, NPO, NRK, RTÉ, SR,
SRG, SVT, TG4 und Yle – insgesamt den Status eines «Media Com-
mons» erreichen. Alle anderen untersuchten Organisationen wurden
als «Grenzfall» eingestuft, keine als «Tragödie». Der Vergleich der verschie-
denen Merkmale hat zudem gezeigt, dass der öffentliche Rundfunk bei der
Organisationstruktur, beim Zugang zu den Inhalten und beim Outcome
in der Regel einem «Media Commons» entspricht, nicht jedoch bei der
Kollaboration. Schließlich wurde durch die Kontextualisierung sichtbar,
dass öffentliche Rundfunkorganisationen in demokratisch-korporatisti-
schen, kleinen und wohlhabenden Ländern einem «Media Commons» ten-
denziell eher entsprechen, als solche in liberalen, großen und weniger
wohlhabenden Ländern. Insgesamt kann resümiert werden, dass öffentli-
che Rundfunkorganisationen einige, aber nicht alle Merkmale eines «Me-
dia Commons» aufweisen.

In diesem abschließenden Kapitel wird die vorliegende Studie einer kri-
tischen Würdigung unterzogen. Zuerst wird noch einmal gezeigt, warum
der neue Leitbegriff eines «Media Commons» im digitalen Zeitalter rele-
vant ist – für den öffentlichen Rundfunk aber potenziell auch für andere
Medienorganisationen. Dann werden vier konzeptionelle und methodi-
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sche Herausforderungen beschrieben, denen diese Studie begegnet ist: Ers-
tens die Anwendung der Commons im digitalen Bereich, zweitens die
Komplexität des Medien- bzw. Medienorganisationsbegriffs, drittens die
Schwierigkeit einer ländervergleichenden medienpolitischen Analyse und
viertens die methodischen Eigenheiten der Dokumentenanalyse. Schließ-
lich wird, im Sinne eines Ausblicks, an die Verantwortung der «Media
Commoners» appelliert: Wir alle sind aus Sicht dieser Theorie mitverant-
wortlich dafür, dass es auch im digitalen Zeitalter gesellschaftliche Medien-
organisationen bzw. «Media Commons» gibt.

Ein Leitbegriff für Medienorganisationen im digitalen Zeitalter

Die westlichen Länder Europas und des Commonwealth sind das «heart-
land of traditional public service broadcasting» (Raboy 1995: 2). Das vom
britischen Ingenieur und ersten BBC-Generaldirektor John Reith in den
1920er-Jahren erdachte Modell des «Public Service Broadcasting», mit sei-
nem Credo «to inform, to educate, to entertain», konnte sich bis heute hal-
ten. Die medienpolitische Diskussion darüber, ob es das Modell braucht,
ist jedoch ein Dauerbrenner und wird auch im digitalen Zeitalter weiterge-
führt. Gemäß Bonfadelli, Meier und Schanne (vgl. 1998: 9) war der öffent-
liche Rundfunk auch seit seiner Gründung Gegenstand von kritisch ge-
führten, öffentlichen Debatten. Die drei Autoren nennen dies die «endlose
Krise des öffentlichen Rundfunks». Die geäußerte Kritik bezieht sich ge-
mäß Coppens und Saeys (vgl. 2006: 261) in der Regel auf folgende Aspek-
te:

«The accusations levelled at public broadcasting systems range from
paternalism to inefficiency, from a commercialized approach to parti-
sanship or a too docile attitude to whatever government happens to be
in power, the latter criticism being a constantly recurring sore point.»

Entsprechend sind sich Forschende über die Frage, inwiefern die aktuellen
Herausforderungen eine tiefgreifende Krise des öffentlichen Rundfunks
darstellen, oder ob sich die geäußerte Kritik im üblichen Rahmen bewegt,
nicht immer einig.

Unbestritten ist, dass der öffentliche Rundfunk seit dem Eintritt ins digi-
tale Zeitalter mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert ist, die
seine Legitimität infrage stellen (siehe Kapitel 2.3.3). Angesichts der Kon-
kurrenz durch die sozialen Medien und sinkender Nutzungszahlen bei
jüngeren Generationen sind die «Public Service Broadcaster» unter Druck,
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sich als «Public Service Media» neu zu erfinden. Dies stößt aber auf Wider-
stand von Presseverlagen, die selbst auf der Suche nach digitalen Geschäfts-
modellen sind und deshalb öffentlich finanzierte Medienorganisationen
im öffentlichen Diskurs regelmäßig als unfaire Marktverzerrung bezeich-
nen. Um sich dagegen zu wehren, haben die öffentlichen Rundfunkorgani-
sationen in Europa – erneut unter der Führung der BBC – bereits vor 15
Jahren den Leitbegriff des «Public Value» aufgegriffen (vgl. Steemers 2004:
103). Dieser besagt, dass öffentliche Organisationen einen «gesellschaftli-
chen Mehrwert» liefern und diesen zudem gegenüber der Gesellschaft
transparent machen müssen.

Auch die vorliegende Studie geht davon aus, dass Leitbegriffe für die Le-
gitimation des öffentlichen Rundfunks als gesellschaftliche Medienorgani-
sation wichtig sind. Denn um als legitim zu gelten müssen die Aktivitäten
einer Organisation verstanden und als wünschenswert, richtig und gerecht-
fertigt eingeschätzt werden (vgl. Suchman 1995: 574). Der hier vorgeschla-
gene neue Leitbegriff des «Media Commons» denkt «Public Value» einen
Schritt weiter: Statt nur die Medieninhalte als wichtige gesellschaftliche
Güter zu beschreiben, erfasst das «Media Commons» auch die Struktur der
untersuchten Medienorganisation, ihre Arbeits- und Entscheidungsprozes-
se. Es bietet ein alternatives «Philosophical Framework» (vgl. Bolier 2008:
32), um nicht nur über die Zukunft des öffentlichen Rundfunks zu spre-
chen, sondern generell über die Merkmale gesellschaftlicher Medienorga-
nisationen und dem fairen und gerechten Umgang mit den von ihnen ge-
teilten digitalen Ressourcen.

Angesichts der Tatsache, dass neue Intermediäre17, insbesondere die so-
zialen Medien, den traditionellen Medien immer mehr den Rang ablaufen
(vgl. Jarren 2019: 15) stellt sich die Frage, ob diese auch die Rolle von «Me-
dia Commons» einnehmen könnten. Das in dieser Studie vorgeschlagene
fünfteilige Raster zur Analyse von «Media Commons» kann, wie bereits
vorgeschlagen wurde (siehe Kapitel 4.2) grundsätzlich auch auf diese Orga-
nisationen angewendet werden. Jarrens’ (2019) Aufsatz liefert für eine ent-
sprechende Analyse von sozialen Netzwerken wie Facebook bereits einige
Antworten: Soziale Medien bieten grundsätzlich Zugang zu Inhalten und
erreichen damit viele Menschen, jedoch produzieren sie selbst vorläufig
keinen (Qualitäts-)Journalismus (Perspektive 1, 4, 5). Sie ermöglichen den

17 Sogenannte «Internet Intermediäre» stellen die Infrastruktur und die Plattformen
des Internets bereit und ermöglichen Kommunikation und Transaktion zwischen
Dritten, dazu gehören neben Internetanbietern und Suchmaschinen auch partizi-
pative soziale Netzwerke (OECD 2011: 11)
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Nutzerinnen und Nutzern kollaborative Produktion (Perspektive 3), je-
doch keine Beteiligungsmöglichkeiten in der Organisationsstruktur. Sozia-
le Medien sind staatsfern, aber oft «zutiefst kapitalistisch organisiert und
orientiert» (Jarren 2019: 19) (Perspektive 2). Aus Sicht des hier ent-
wickelten Leitbegriffs dürften soziale Media also insgesamt weniger Punk-
te erhalten als öffentliche Rundfunkorganisationen. Man könnte auch ar-
gumentieren, dass es sich hier, wegen der fehlenden eigenen Inhaltspro-
duktion nicht um «Media Commons», sondern um «Communication
Commons» (siehe Kapitel 3.3.1) handelt.

Es ist zudem denkbar, dass der öffentliche Rundfunk selbst einige Funk-
tionen solcher neuer Intermediäre übernimmt. Gemäß Burri (2015: 195–
223) sollen neben die Produktion qualitativ hochwertiger Inhalte zwei wei-
tere essenzielle Funktionen treten: Erstens soll der öffentliche Rundfunk
zum «Navigator» werden, der den Zugang zu Medieninhalten moderiert
und dabei das öffentliche Interesse im Blick hat. Diese Funktion könne in
die bestehende Angebotsstruktur eingebettet werden, oder als eigenständi-
ger Service im Sinne eines «Public Service Navigators» angeboten werden.
Die zweite neue Funktion, die Burri für den öffentlichen Rundfunk vor-
schlägt, ist die einer «Memory Institution». Hier geht es vor allem um eine
systematische Archivierung von Medieninhalten als Zeitdokumente, wie
sie in dieser Studie ebenfalls an mehreren Stellen besprochen wurde. Noch
weiter geht der Vorschlag von Fuchs (2017, 2018; 69–71), der fordert, dass
die öffentlichen Rundfunkorganisationen als Grundlage für ein «Public
Service Internet» dienen sollen.

Konzeptionelle und methodische Herausforderungen

Eine konzeptionelle Herausforderung dieser Studie war der Stand der For-
schung im Bereich der «Digitalen Commons». Im Bereich der natürli-
chen Ressourcen ist die Anwendung des Konzepts etabliert und unter den
Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern auch allgemein be-
kannt. Insbesondere Garret Hardins‘ (1968) Erzählung zur «Tragödie der
Commons» und die von Elinor Ostrom erforschten «Common Pool Res-
sourcen» kennen die meisten. Bezüglich der Erforschung digitaler Ressour-
cen machten Hess und Ostrom (2007b: 5) und Bollier (2007: 28) im Sam-
melband «Governing the Knowledge Commons» hingegen folgende, heu-
te noch zutreffende Aussage: Die Anwendung des Konzepts auf digitale,
geistige, oder immaterielle Güter ist noch nicht ausgereift und auch nicht
allgemein bekannt. Bollier (ebd.) fasst die Situation wie folgt zusammen:
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«Applying ‚the commons‘ to such intellectual and intangible endeav-
ours may strike some people as odd, given the history of the term. The
commons is traditionally associated with plots of land – and the sup-
posed tragedy that results from its overexploitation by free riders.»

Weder die Commons-Forschung noch die Ansätze, die Medien und Com-
mons verbinden, machen eindeutige Angaben dazu, welche Merkmale
eine Medienorganisation aufweisen muss, um als «Media Commons» zu
gelten. Stattdessen ist der Bereich in drei Denkschulen aufgespalten: Com-
mons können als «Common Goods», als «Common-Pool-Resources», oder
als Ergebnis kollektiven Handelns verstanden werden. Diese Denkschulen
vertreten unter anderem bezüglich der Rolle des Staates oder der idealen
Größe eines Commons widersprüchliche Grundannahmen (siehe Kapitel
3.1 und 3.4.1). Diese widersprüchlichen Grundannahmen dürften ein
Grund dafür sein, dass die Publizistik- und Kommunikationswissenschaft
das Konzept bisher nicht in ihr Curriculum aufgenommen hat und es des-
halb nur wenige Forschende anwenden.

Eine weitere konzeptionelle Herausforderung dieser Studie ist die Kom-
plexität des Medien- bzw. Medienorganisationsbegriffs. Medienorgani-
sationen sind vielschichtige Untersuchungsgegenstände, die sich nur
schwer in ihrer Gesamtheit erfassen lassen. Gerade die Theorie der Com-
mons bietet jedoch eine theoretische Grundlage, um institutionelle Arran-
gements in ihrer Gesamtheit (vgl. Moe 2011: 65) zu erfassen. Dass es an
einer solchen gesamtheitlichen Sicht auf den öffentlichen Rundfunk bis-
her fehlt, hat das Buch «Bausteine einer Theorie des öffentlichen Rund-
funks» (Ridder et al. 2005) klar aufgezeigt. Die vorliegende Studie unter-
suchte diese Medienorganisationen deshalb anhand von 18 Merkmalen,
die fünf verschiedenen Perspektiven – Auftrag, Organisationsstruktur, Kol-
laboration, Zugang zu Inhalten und Outcome – zugeordnet sind.

Aufgrund ihrer Breite bleibt die vorliegende Studie bei der Untersu-
chung der einzelnen Merkmale gezwungenermassen an der Oberfläche. Je-
dem einzelnen Aspekt – beispielsweise der Formulierung des Auftrags, der
Praxis bei der Vergabe von Rechten, oder der Messung der Performanz –
könnten eigene Forschungsprojekte gewidmet werden. Hier wurde statt-
dessen versucht, auf Basis ausgewählter Studien ein Gesamtbild zu erhal-
ten. Die Entscheidung, nicht nur die «üblichen Verdächtigen» (Raats/
Pauwels 2011: 20), sondern alle öffentlichen Rundfunkorganisationen in
den untersuchten Ländern zu integrieren, hat die Komplexität des Projekts
noch erhöht. Wichtig ist aber, dass die hier vorgeschlagenen und analysier-
ten Merkmale, ihre Operationalisierung und die für den Vergleich festge-
legten «Schwellen» (siehe Kapitel 5.2) keineswegs als einzige mögliche Lö-
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sung, sondern als ein Vorschlag zu verstehen sind. Eine solche Einordnung
ist nötig, um überhaupt eine Vergleichsbasis für die Diskussion zu schaf-
fen. Dass bezüglich der Evaluation und des anzustrebenden «Outco-
mes» von Commons im Bereich der Informations- und Wissensressourcen
noch viel Klärungsbedarf besteht, hat Cole (2014: 60–63) am Beispiel des
geistigen Eigentums beschrieben. Die Forschung von Elinor Ostrom zu
den natürlichen Ressourcen gebe dazu nur unzureichende Anhaltspunkte.

Eine methodologische Herausforderung dieser Studie war denn auch
der groß angelegte Länder- bzw. Organisationsvergleich. Die Frage, ob
öffentliche Rundfunkorganisationen die Merkmale eines «Media Com-
mons» aufweisen, sollte anhand von möglichst vielen Fällen überprüft wer-
den. Gemäß Puppis (2010: 97–98) stoßen medienpolitische Vergleiche aber
an Grenzen, insbesondere dann, wenn sie nicht von einer internationalen
Forschungskooperation, sondern von einer Einzelperson durchgeführt
werden. Weil Forschende nicht alle untersuchten Länder so gut kennen
wie ihr eigenes, komme es in vergleichenden Studien fast zwangsläufig zu
Fehlern, Fehlinterpretationen oder Missverständnissen. Dieses Problem
adressieren auch Jarren et al. (2001: 20) für den Vergleich öffentlicher
Rundfunkorganisationen – sie relativieren es aber auch:

«Der Vergleich der unterschiedlichen Institutionalisierung von Service
public […] birgt die Gefahr, dass komplexe Entscheidungs- und Wir-
kungszusammenhänge vereinfacht oder gar übersehen werden. […]
Diese Probleme gilt es […] zu berücksichtigen. Sie sind jedoch kein
Grund, dieses Verfahren nicht anzuwenden» (Jarren et al. 2001: 20).

Wichtig ist in diesem Zusammenhang ein transparenter, regelgeleiteter
Forschungsprozess, der es erlaubt, die getroffenen Entscheidungen nachzu-
vollziehen. Darauf wurde in der vorliegenden Studie – insbesondere durch
die detaillierte Beschreibung im Kapitel 6 – viel Wert gelegt.

Eine weitere Möglichkeit, potenzielle Fehler, Fehlinterpretationen und
Missverständnisse auszuräumen, wäre zudem eine «Triangulation» (vgl.
Flick 2011) durch die Verwendung einer zweiten Forschungsmethode. Die
hier durchgeführte Dokumentenanalyse – die Standardmethode der Medi-
enpolitikforschung (vgl. Karppinen/Moe 2012: 179) – könnte beispielswei-
se in einem nächsten Schritt durch Interviews mit Expertinnen und Exper-
ten in den verschiedenen Ländern kontrastiert und vertieft werden. Auch
eine Beobachtung vor Ort, wie sie Elinor Ostrom oft durchgeführt hat, wä-
re denkbar. Schließlich wären zudem großangelegte Inhaltsanalysen nötig,
um die bereitgestellten Medieninhalte und ihre Qualität bzw. Performanz
zu vergleichen. Was die Studie aber bereits jetzt auszeichnet, ist ihre klare

8 Schluss und Ausblick

240

https://doi.org/10.5771/9783748901471 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783748901471
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


theoretische Basis, die gemäß Woldt (vgl. 2005: 308) in vielen vergleichen-
den Studien zum öffentlichen Rundfunk fehlt.

Eine weitere methodologische Herausforderung dieser Studie war die
Durchführung der Dokumentenanalyse. Diese Methode bietet sich zur
Analyse von öffentlichen Rundfunkorganisationen und ihrer Regulierung
an, da diese in zahlreichen, öffentlich zugänglichen Dokumenten festge-
halten sind (siehe Kapitel 5.3). Gemäß Karppinen und Moe (2019: 4–7) ist
der größte Vorteil der Dokumentenanalyse, dass sie effizient und kosten-
günstig ist. Dies war auch der Grund, warum in der vorliegenden Studie
ein solch breiter Länder- und Organisationsvergleich durchgeführt und da-
mit die Vielfalt westlicher öffentlicher Rundfunksysteme abgebildet wer-
den konnte. Nachteile der Methode sind, dass sich Dokumente aus ver-
schiedenen Kontexten oft nur schwer vergleichen lassen und dass die für
das Forschungsvorhaben relevanten Dokumente allenfalls nicht zugäng-
lich oder verfügbar sind.

Auch die vorliegende Studie musste sich bei der Operationalisierung der
18 Merkmale eines «Media Commons» an verfügbaren Dokumenten orien-
tieren. Am deutlichsten zeigte sich die damit verbundenen Schwierigkei-
ten beim Outcome: So lieferte beispielsweise der Media-Pluralism-Monitor
vergleichbare Daten für die Länder der Europäischen Union, nicht jedoch
für Australien, Kanada, Neuseeland, Norwegen und die Schweiz. Gleich-
zeitig ist der Monitor kein idealer Ersatz für eine fehlende international
vergleichende, unabhängige Qualitätsstudie zu den Leistungen bzw. der
Performanz des öffentlichen Rundfunks. Eine Anwendung des «Media
Commons» auf andere Medienorganisationstypen oder auf solche in nicht-
westlichen Länder dürfte diesbezüglich noch mehr Schwierigkeiten berei-
ten. Nichtsdestotrotz ist beides ein Forschungsdesiderat. Gerade Vergleiche
anhand eines «Most Different Systems»-Designs dürften die Eigenarten
westlicher öffentlicher Rundfunkorganisationen klar sichtbar machen und
wichtige Erkenntnisse zu den Medien außerhalb des «heartland of traditio-
nal public service broadcasting» (Raboy 1995: 2) bringen.

Ausblick: Die Zukunft der «Media Commons»

Die vorliegende Studie kommt zu dem Schluss, dass der öffentliche Rund-
funk bezüglich einiger, aber nicht bezüglich aller Merkmalen der Vorstel-
lung eines «Media Commons» entspricht. Sollten sich öffentliche Rund-
funkorganisationen also als «Media Commons» beschreiben wollen, müss-
ten sie zuerst die Merkmale weiterentwickeln, bei denen sie als «Grenz-
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fall» oder «Tragödie» evaluiert wurden. Bereits jetzt dürfte es aber in den
meisten untersuchten Ländern schwierig werden, eine andere Medienorga-
nisation auf nationaler Ebene zu finden, die dem Ideal einer gesellschaftli-
chen Medienorganisation näherkommt als der öffentliche Rundfunk. Öf-
fentliche Rundfunkorganisationen sind jedoch, wie hier abschließend kurz
gezeigt wird, vielerorts unter Druck, eingespart zu werden. Obwohl diese
Einsparungen durch Parteien und Regierungen beschlossen werden, sind
alle Gesellschaftsmitglieder – also alle «Media Commoners» – indirekt da-
für mitverantwortlich.

Ein erstes Beispiel für eine öffentliche Rundfunkorganisation, die aktu-
ell mit einem gekürzten Budget auskommen muss, ist DR. Die Dänische
Volkspartei hat 2018 beschlossen, das Budget für den öffentlichen Rund-
funk bis 2023 um 20% zu reduzieren. Gleichzeitig hat sie festgelegt, dass
die bisherige Rundfunkgebühr bis 2022 in einen Beitrag aus dem Steuer-
haushalt umgewandelt wird (Kulturministeriet 2018: 1). Ein zweites Bei-
spiel ist die 2017 angekündigte Einsparung von EUR 51 Mio. bei NPO –
eine weitere, durch die niederländische Regierung angeordnete Sparrunde.
Im Jahresbericht schreibt NPO (vgl. 2018: 30), dass dies inhaltliche Konse-
quenzen haben werde und ein Qualitätsverlust nicht zu vermeiden sei.
Denn es sei dem NPO aufgrund der geltenden Regulierung nicht möglich,
andere Einnahmen zu generieren. Ein drittes Beispiel für eine aktuelle
Budgetkürzung ist die SRG. Trotz hoher Zustimmung zum öffentlichen
Rundfunk in der «No Billag»-Abstimmung am 4. März 201818, verkündete
die Geschäftsleitung noch am Abend der Abstimmung eine Einsparung
von CHF 100 Mio. (vgl. Tischhauser 2018).

Diese Einsparungen mindern, wie vom NPO skizziert, die Reichhaltig-
keit und Nachhaltigkeit der bereitgestellten Ressourcen. Und sie schwä-
chen die öffentlichen Rundfunkorganisationen als Ganzes. Aus einer öko-
nomischen Sicht, die im digitalen Zeitalter vor allem einen Rückgang an
Marktversagen für Medieninhalte konstatiert (siehe Kapitel 2.3.3), mag
diese Entwicklung wünschenswert sein. Aus einer politökonomischen
oder gesellschaftlichen Sicht, die dem öffentlichen Rundfunk auch im di-
gitalen Zeitalter eine wichtige Rolle zugesteht, ist sie alarmierend. Aus der
Sicht der «Media Commons» kann man argumentieren, dass für eine Verar-
mung der öffentlichen Kommunikation nicht allein die Politik oder die

18 Die Volksinitiative «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren (Ab-
schaffung der Billag-Gebühren)» (kurz: «No Billag») wurde am 4. März 2018 von
71.56% der Stimmenenden und von allen Kantonen abgelehnt (vgl. Tischhauser
2018: o.S.).
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Regierungen verantwortlich sind, sondern wir alle. Qualitativ hochwertige
Medieninhalte und insbesondere Journalismus sind eine geteilte Ressource
und der Zugang zu ihnen kann vor allem dann sichergestellt werden,
wenn wir uns über die Art der Bereitstellung und Finanzierung gesamtge-
sellschaftlich einigen. Dafür sind wir als «Media Commoners» gemeinsam
verantwortlich. Wer sich also nicht gegen die durch Politik und Regierung
beschlossenen Kürzungen beim öffentlichen Rundfunk einsetzt, oder für
eine Neudefinition dieser Medienorganisationen im digitalen Zeitalter,
nimmt in Kauf, dass es bezüglich der öffentlichen Kommunikation mittel-
oder langfristig zu einer «Tragödie» kommt.

8.3 Ausblick: Die Zukunft der «Media Commons»
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